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Management Summary
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Ausgangslage und Evaluationsauftrag 

Das Gesetz  über  offene  Daten  der  Träger  der  öffentlichen  Verwaltung 
Schleswig-Holstein (ODaG) ist seit dem 15. April 2022 gültig. Ziel des Ge-
setzes ist es, „den freien und ungehinderten Zugang der Allgemeinheit zu 
allen nicht schützenswerten, digitalen Daten zu stärken“. Das Gesetz regelt 
die Bedingungen der Bereitstellung offener Daten und legt die Kompeten-
zen der zuständigen Open-Data-Leitstelle fest. § 7 ODaG legt eine Pflicht 
zur Überprüfung der Auswirkung des Gesetzes mit wissenschaftlicher Un-
terstützung vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und danach laufend 
alle vier Jahre fest. Im Rahmen der Evaluation wurden folgende Aspekte 
untersucht:

Gutachterliche Auswertung zum Stand der Datenbereitstellung und der 
Veröffentlichungsfrequenz, der Nutzung des Portals, der Datenqualität, 
zum  Veröffentlichungsaufwand  sowie  zur  Rolle  und 
Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle,

Kritische Würdigung der Umsetzung des ODaG,

Bewertung, ob der Gesetzeszweck, „freien und ungehinderten Zugang 
der Allgemeinheit zu allen nicht schützenswerten, digitalen Daten“ zu 
ermöglichen, gefördert wurde.

Methodisches Vorgehen

Im Rahmen der Evaluation wurde eine strukturierte Aufarbeitung der fachli-
chen Diskussion mittels einer systematischen Literaturrecherche mit dem 
Ziel durchgeführt, die Anforderungen an die Bereitstellung offener Daten 
aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu identifizieren. Darauf basierend 
erfolgte die Einordnung des Gesetzes und der im Zuge dessen ergriffenen 
Maßnahmen. Es wurden sowohl Meta- als auch Nutzungsdaten zum Open-
Data-Portal analysiert, um Informationen zum Inhalt und zur Inanspruch-
nahme des Portals zu gewinnen. Um die Perspektive der Nutzerinnen und 
Nutzer auf das Open-Data-Portal zu berücksichtigen, wurde zwischen Juni 
2023 und November 2023 eine Befragung von Nutzerinnen und Nutzern 
des Open-Data-Portals durchgeführt. Zudem wurden im Rahmen der Befra-
gung der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Landesbehörden u. a. organisato-
rische, personelle und finanzielle Auswirkungen in Folge des ODaG abge-
fragt. Zur Erhebung der Perspektive der Open-Data-Leitstelle wurde ein 
leitfadengestütztes Interview mit den Beschäftigten der Leitstelle geführt.
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Gutachterliche Auswertung und kritische Würdigung

Die Evaluation dient dazu, Defizite in Bezug auf die Umsetzung des ODaG 
zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Erfüllung des Gesetzeszwecks 
auswirken können. Es ist jedoch anzumerken, dass es sich bei dem Geset-
zeszweck zur Förderung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Ver-
waltungshandeln (§ 1 Abs. 1 Satz 3 ODaG) um ein langfristiges Ziel han-
delt, das 24 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht hinreichend 
belastbar evaluiert werden kann. Im Rahmen der Evaluation des ODaG und 
seiner Umsetzung wird daher insbesondere die in § 1 Abs. 1 Satz 1 aufge-
führte Stärkung des freien und ungehinderten Zugangs der Allgemeinheit zu 
allen nicht schützenswerten, digitalen Daten betrachtet. Zudem wurde im 
Rahmen  einzelner  Erhebungsinstrumente  (teilstandardisierte  Befragung 
der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen und Interview mit der Open-Data-
Leitstelle) auf die Einrichtung einer infrastrukturellen Grundlage für ein lan-
desweit einheitliches und interoperables Datei- und Datenmanagement (§ 1 
Abs. 1 Satz 2 ODaG) Bezug genommen.

Open-Data-Portal: Einrichtung, Betrieb und 
Datenbereitstellung

Als übergeordnetes Ziel der Einrichtung des Portals wurde seitens der Be-
schäftigten der Leitstelle der verbesserte Überblick über vorhandene Daten 
und deren bessere Auffindbarkeit beschrieben. Die Einrichtung des Portals 
erfolgte unter Berücksichtigung verschiedener Stakeholderinteressen. Laut 
Aussage der Leitstelle seien technische Probleme, die die Datenbereitstel-
lung oder die Nutzung des Portals einschränken würden, selten. Die größ-
ten durch die Leitstelle identifizierten Optimierungspotentiale zur Reduktion 
des Arbeitsaufwands und zur Datenbereitstellung sowie zur Nutzung um-
fassen teils eine höhere Automatisierung sowie die Implementierung einer 
Visualisierungsfunktion.

Stand der Bereitstellung und Veröffentlichungsfrequenz

Im Evaluationszeitraum lagen 27.902 Metadateneinträge, die 42.778 Res-
sourcen beschreiben, vor. Von Landesbehörden nach § 2 Abs. 1 ODaG und 
dem Statistikamt Nord wurden 22.524 Metadateneinträge und insgesamt 
35.866 Ressourcen bereitgestellt. Die Anzahl an neu-bereitgestellten stati-
schen Metadateneinträgen sowie Ressourcen stieg jedoch seit Inkrafttreten 
des ODaG geringfügiger. Dies könnte am bereits umfangreichen Bestand 
sowie an der Tatsache liegen, dass es zu einer Erweiterung der Einträge 
der Ressourcen gekommen ist. Zudem unterlag die Bereitstellung stärkeren 
Schwankungen, die im Fall statischer Daten v. a. auf eine Bereitstellung 
mehrerer tausend neuer Metadateneinträge durch das Statistikamt Nord 
zurückzuführen waren. Nach Inkrafttreten des ODaG wurden erstmals dy-
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namische Daten veröffentlicht, die etwa zehn Prozent der nach Inkrafttreten 
bereitgestellten Daten und vier Prozent aller Daten ausmachten.

Die Anzahl der Stellen, die Daten auf dem Open-Data-Portal veröffentlich-
ten, stieg nach Inkrafttreten des ODaG auf insgesamt über 100 datenbereit-
stellende Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Zugleich 
war bei manchen Behörden eine stark rückläufige Anzahl neu-veröffentlich-
ter Metadateneinträge und Ressourcen nach Inkrafttreten des ODaG er-
kennbar. Dieses Ergebnis in Kombination mit der laut den Interviewten der 
Leitstelle teils mangelnden Bereitschaft mancher Landesbehörden, sich mit 
der  Thematik  offener  Daten  auseinanderzusetzen,  zeigte  den  größten 
Handlungsbedarf auf.

Im Gegensatz zu den sehr allgemeinen Themenkategorien waren Schlag-
wörter von den Datenbereitstellerinnen und -stellern frei wählbar. Basierend 
auf der sehr großen Anzahl verschiedener Schlagwörter, die teils nur einmal 
vergeben wurden. erscheint eine geringere Anzahl an häufig verwendeten 
Schlagwörtern in einheitlicher Schreibweise für den Sucherfolg zielführen-
der. Alle Metadaten verfügten darüber hinaus über ein Änderungsdatum, 
welches aufgrund der geringen Abweichung vom Erstelldatum Zweifel an 
tatsächlichen Änderungen in allen Fällen an den Metadaten aufkommen 
ließ. Da zudem auch nach Inkrafttreten des ODaG überwiegend Lizenzen 
mit Namensnennung statt uneingeschränkter Lizenzen verwendet wurden, 
zeigte sich hier ein weiterer Handlungsbedarf.

Nutzung und Nutzungsfreundlichkeit des Portals

Die Auswertung der Nutzungsdaten des Open-Data-Portals war aufgrund 
der teilweisen Anonymisierung und unvollständigen Angaben in den Logda-
teien eingeschränkt. Im Untersuchungszeitraum wurden, nach Bereinigung 
um automatisierte Abrufe, 537.810 Interaktionen festgestellt. Diese nahmen 
im Zeitverlauf leicht zu. Es wurde keine klare Korrelation mit neuen Daten-
veröffentlichungen ermittelt. Ein besonderes Interesse der Nutzerinnen und 
Nutzer zeigte sich am Thema „Umwelt“, während die am häufigsten durch 
die bereitstellenden Stellen vergebene Themenkategorie „Bevölkerung und 
Gesellschaft“ eher selten als Filter verwendet wurde.

Über die Startseite des Portals wurde im Rahmen der Evaluation Feedback 
von Nutzerinnen und Nutzern eingeholt. Bei der Interpretation dieser Ergeb-
nisse sollte jedoch berücksichtigt werden, dass diese nicht die Einschätzun-
gen aller Nutzerinnen und Nutzer widerspiegeln. Ein Drittel der 106 Befrag-
ten nutzte das Portal beruflich, davon gab weniger als die Hälfte an, dies als 
Vertreterin bzw. Vertreter einer öffentlichen Stelle zu tun. Die Bewertungen 
der Befragten wiesen auf ein Potenzial zur Steigerung der Nutzerfreundlich-
keit des Open-Data-Portals, u. a. im Hinblick auf die visuelle Gestaltung des 
Portals sowie die auf dem Portal bereitgestellten Informationen zum Thema 
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„offene Daten“ hin. Einige der Befragten gaben an, dass die Suchfunktion 
unzureichend sei und 30 Befragte hätten sogar nur wenige der gesuchten 
Daten gefunden. Die Bewertungen zeigten Schwächen des Portals in der 
technischen Funktionalität, u. a. der Mehrfachauswahl und dem Mehrfach-
download von Datensätzen.

Datenqualität

Insgesamt wurde die Qualität der Daten als verbesserungsbedürftig einge-
stuft. Zwar erhielt die Aussage, dass Daten vertrauenswürdig seien, auf ei-
ner Skala von 1 bis 5 (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch) die höchste durch-
schnittliche Zustimmung (4,4), jedoch erhielten sowohl die Aussage, dass 
die Daten vollständig seien, als auch die Aussage, dass zu den Daten alle 
benötigten  Informationen vorhanden seien,  jeweils  die  geringste  durch-
schnittliche Zustimmung (3,5). Aus den Freitextantworten wurde in diesem 
Zusammenhang Optimierungsbedarf hinsichtlich der Einhaltung von Open-
Data-Standards sowie der Verfügbarkeit aussagekräftiger Metadaten, ins-
besondere die Angabe von Ansprechpersonen, identifiziert. Auch die von 
einzelnen Befragten geäußerte Kritik, dass die Daten teilweise ungenau, 
sachlich inkorrekt sowie veraltet und schlecht gepflegt seien, zeigte Hand-
lungsbedarf auf.

Veröffentlichungsaufwand

Vom 13.07.2023 bis  30.09.2023 fand eine Online-Befragung der  in  § 2 
Abs. 1 Satz 2 ODaG genannten Landesbehörden statt. An dieser nahmen 
insgesamt 23 Personen teil, jedoch gaben nur vier der Befragten an, bereits 
Daten auf dem Portal bereitgestellt  zu haben. Aufgrund dieser geringen 
Fallzahl  konnten  keine  empirisch  fundierten  Aussagen  zum Veröffentli-
chungsaufwand oder zu den organisatorischen, personellen und finanziel-
len Auswirkungen abgeleitet werden. Vier Personen, die noch keine Daten 
bereitgestellt haben, gaben an, dass der Aufwand für die Datenbereitstel-
lung als zu hoch eingeschätzt worden sei. Einzelne Befragte nannten zu-
dem Unklarheiten darüber, welche Daten für das Open-Data-Portal geeig-
net seien und wie sich die Anforderungen des ODaG zu den Anforderungen 
des IZG-SH unterscheiden, als Gründe für die bisherige Nicht-Bereitstel-
lung von Daten.

Leistung der Leitstelle

Die Open-Data-Leitstelle hat vielfältige Aufgaben. Zu den organisatorischen 
Aufgaben zählen u. a. die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe, zudem fallen Aufgaben in den Bereichen Quali-
tätssicherung an, bspw. durch Betreuung von Fachkreisen und datenbereit-
stellenden Stellen. Zu den Hauptaufwänden der Leitstelle zählen laut Aus-
sage der Mitarbeitenden die Metadatenpflege und die direkte Ansprache 
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der  Datenbereitstellerinnen und -steller.  Als  Herausforderungen wurden 
u. a. ein mangelndes Verständnis über Daten, organisatorische Hürden im 
Datenmanagement und Schwierigkeiten bei der Datenaufbereitung identifi-
ziert. Die Zuordnung der Leitstelle zur ressortübergreifenden IT zuständigen 
obersten Landesbehörde wurde positiv aufgefasst. Die monetäre Ausstat-
tung der Leitstelle zum Aufbau einer Open-Data-Infrastruktur wurde positiv 
bewertet. In Abhängigkeit ihrer zukünftigen Rolle als koordinierende oder 
zentrale Beratungsstelle sei laut der Interviewten ggf. eine personelle Auf-
stockung der Leitstelle notwendig.

Bewertung, ob der Gesetzeszweck, „freien und 
ungehinderten Zugang der Allgemeinheit zu allen nicht 
schützenswerten, digitalen Daten“ zu ermöglichen, 
gefördert wurde

Die Bewertung der Erreichung des Gesetzeszwecks fiel basierend auf den 
Aussagen  der  interviewten  Beschäftigten  der  Open-Data-Leitstelle  eher 
mäßig aus. Positiv hervorgehoben wurden auf Ebene des Gesetzes u. a. 
die Schließung einiger Regelungslücken, darunter die gesetzliche Veranke-
rung der Bereitstellung von amtlichen Informationen, die Konkretisierung 
einiger unklarer Regelungen im IZG-SH sowie die Förderung der Transpa-
renz und des gleichberechtigten Datenzugangs. Laut der Interviewten um-
fassten Erfolge in Form umgesetzter Handlungen u. a. die Bereitstellung 
von Geodaten, den Ausbau der Open-Data-Infrastruktur und die proaktive 
Kontaktaufnahme einiger Stellen mit der Leitstelle. Jedoch wurden auch 
unerreichte Ziele sowie Verbesserungspotenziale identifiziert. Hierzu zäh-
len, laut den Interviewten, die Stärkung der Datenkompetenz innerhalb der 
bereitstellenden Stellen sowie die verpflichtende Berücksichtigung der in 
§ 5 Abs. 4 ODaG aufgeführten Open-Data-Standards.

Positiv hervorzuheben ist, dass dem Open-Data-Portal von den an der Be-
fragung teilnehmenden Nutzerinnen und Nutzern ein eher hoher allgemei-
ner Nutzen zugeschrieben wurde. Aus dem Feedback von 106 Befragten 
ging hervor, dass für 60 Prozent der allgemeine Nutzen eher hoch bzw. sehr 
hoch sei, wohingegen 15 Prozent diesen als eher niedrig bzw. sehr niedrig 
empfanden. Dabei wurde dem Portal ein relativ hoher Nutzen im Hinblick 
darauf attestiert, dass es den Zugang zu amtlichen Daten erleichtere (4,1). 
Allerdings lässt sich daraus noch keine Aussage ableiten, inwiefern es sich 
bei den bislang bereitgestellten Daten um alle nicht schützenswerten, digita-
len Daten handelt.

Aus der Literaturrecherche zu rechtlichen, organisatorischen, technischen 
und übergreifenden Anforderungen an die Bereitstellung von offenen Daten 
aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer wurden Defizite bei den bereitgestell-
ten Daten und folglich der Erreichung des Gesetzeszwecks identifiziert. Die 
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überwiegende Vergabe von Namensnennungslizenzen hat sich nach In-
krafttreten  des  ODaG nicht  zu  einer  vermehrten  Verwendung uneinge-
schränkter Lizenzen gewandelt. Der Ausschluss einer Prüfpflicht für die in-
haltliche Qualität der Daten gemäß § 5 Abs. 5 ODaG und des Haftungsaus-
schlusses in § 6 Abs. 1 ODaG ist als für die Erreichung des Gesetzes-
zwecks angemessen zu werten. Ebenfalls differenziert ist die Erfüllung von 
organisatorischen, technischen und übergreifenden Anforderungen zu wer-
ten. Die Metadaten des Open-Data-Portals folgen dem DCAT-AP.de-Stan-
dard, was die Kompatibilität mit anderen Open-Data-Angeboten sicherstellt. 
Jedoch wurden Defizite bei der Vollständigkeit der Metadateneinträge fest-
gestellt. Technisch erfüllten die Daten viele, aber nicht alle Anforderungen 
des 5-Sterne-Modells zur Beurteilung der Offenheit. Während dynamische 
Daten vollständig in strukturierten und nicht-proprietären Formaten vorla-
gen, war dies für statische Daten auch nach Inkrafttreten des ODaG nicht 
immer der Fall. Hinsichtlich der übergreifenden Aspekte konnte festgestellt 
werden, dass die aktuelle Ausgestaltung des Open-Data-Portals grundsätz-
lich geeignet ist, jedoch Anpassungsbedarf hinsichtlich eines vereinfachten 
Mehrfachabrufs von (Meta)Daten besteht.

Handlungsempfehlungen

Vor dem Hintergrund der Bedeutung der proaktiven Informationsbereitstel-
lung für die Entwicklung staatlicher Transparenz bietet sich eine Priorisie-
rung der folgenden Handlungsempfehlungen an, die in mehrfacher Weise 
ineinandergreifen. Es empfiehlt sich ein Vorgehen entsprechend der hier 
vorgeschlagenen Reihenfolge.

1. Ausbau der Datenkompetenz innerhalb der datenbereitstellenden 
Stellen

Im Rahmen der Evaluation wurde festgestellt, dass eine Stärkung der Da-
tenkompetenz des Personals in den datenbereitstellenden Stellen erforder-
lich ist, um die Anzahl veröffentlichter Daten und deren kontinuierliche Be-
reitstellung auf dem Open-Data-Portal zu erhöhen. Es wird daher empfoh-
len,  die  angebotenen Aufklärungsbemühungen der  Open-Data-Leitstelle 
fortzusetzen, einschließlich einer verstärkten Bewerbung des Angebots ei-
ner Open-Data-Sprechstunde sowie der Entwicklung von Weiterbildungs-
angeboten.

Des Weiteren sollte eine Klärung der zukünftigen Rolle der Leitstelle als ko-
ordinierende oder zentrale Beratungsstelle von den verantwortlichen In-
stanzen vorgenommen und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
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2. Änderung der Vorschriften mit dem Ziel zur Förderung der 
Bereitstellung von Daten 

Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass unter den Landesbehörden in 
§ 2 Abs. 1 ODaG, darunter vor allem den obersten Landesbehörden, die 
Bereitschaft, sich mit dem Thema offener Daten auseinanderzusetzen, eher 
gering war. Daher wird die Prüfung der Einführung einer verpflichtenden 
Regelung zur Datenbereitstellung und weitergehender Durchsetzungsme-
chanismen empfohlen. Dazu zählen mögliche Maßnahmen wie die Einfüh-
rung eines Anspruchs auf Bereitstellung – zumindest bestimmter – Daten 
oder einer Rechtfertigungspflicht für das Unterlassen der Bereitstellung be-
stimmter Daten.

3. Verbesserung und Weiterentwicklung des Open-Data-Portals

Das Open-Data-Portal, das vom Gesetzgeber nach §§ 2 - 4 ODaG als zen-
tral für die Erreichung des Gesetzeszwecks betrachtet wird, wies einzelne 
Defizite auf. Angesichts des Ziels, eine digitale Infrastruktur zu schaffen, die 
insbesondere durch eine einfache Auffindbarkeit von Informationen benut-
zerfreundlich ist, besteht Bedarf an einer Anpassung der Filter- und Down-
loadfunktion des Open-Data-Portals, da die bisherige Filterfunktion keine 
Mehrfachauswahl innerhalb einer Filterkategorie erlaubt. Ein weiteres Opti-
mierungspotential stellte der Download von Datensätzen dar. Ein erleichter-
ter Zugang hierzu wäre die Bereitstellung von Tutorials und Skripten zum 
Umgang mit Datensätzen und automatisierten Abrufen. 

Vor dem Hintergrund der Nutzung des Open-Data-Portals könnte vonseiten 
der Open-Data-Leitstelle auch überlegt werden, ob mithilfe einer wirksamen 
Platzierung von Informationen zu Zielen und Umfang der Datenbereitstel-
lung, z. B. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle oder innerhalb 
eines erweiterten Informationsbereichs auf dem Portal selbst, möglichen 
Fragen im Hinblick auf die Auffindbarkeit, Verfügbarkeit von Daten und de-
ren Abrufbarkeit auf dem Open-Data-Portal vorgebeugt werden könnte.

4. Optimierung der Metadatenangaben und Schlagwortvergabe

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Optimierung ist die Metadatenangabe der Va-
riablen „author“ und „maintainer“. Diese wurden von verschiedenen daten-
bereitstellenden Stellen unterschiedlich interpretiert. Daher sollte zur kor-
rekten Verwendung der Metavariablen eine Empfehlung seitens der Leit-
stelle an die datenbereitstellenden Stellen ausgesprochen werden. Dahin-
gehend erscheint es relevant, dass die Open-Data-Leitstelle über hinrei-
chende Befugnisse verfügt, um auf die Einhaltung von Standards hinzuwir-
ken. 

Zudem wurde im Rahmen der Metadatenauswertung die Aktualität der ab-
gerufenen Metadaten anhand ihres Veröffentlichungs- sowie Änderungsda-
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tums für alle Einträge festgestellt. Zur Kenntlichmachung von tatsächlichen 
Änderungen an den Metadaten wird empfohlen, nur in diesen Fällen ein Än-
derungsdatum anzugeben, wie dies bereits bei den Ressourcen der Fall ist. 

Die Auswertung der Metadaten hatte zudem gezeigt, dass über 5.000 ver-
schiedene Schlagwörter  vergeben wurden.  Sehr  viele  der  Schlagwörter 
wurden ausschließlich in einem bestimmten Zeitraum vergeben. In Bezug 
auf die vergebenen Schlagwörter wird empfohlen, Datenbereitstellerinnen 
und -steller für die Vergabe von aussagekräftigen Schlagwörtern zu sensibi-
lisieren und so einer steigenden Anzahl an synonymen Schlagwörtern ent-
gegenzuwirken. Hierfür könnten auch Vorgaben hinsichtlich der Verwen-
dung einer einheitlichen Schreibweise von Begriffen gemacht werden, wie 
bspw. ein Verzicht auf Umlaute und Sonderzeichen. Zudem könnten, basie-
rend auf den im Open-Data-Portal bereitgestellten Informationen, detaillier-
te inhaltliche Kategorien identifiziert und hierfür repräsentative Begriffe in 
Form eines Dropdown-Menüs den Datenbereitstellerinnen und -stellern vor-
gegeben werden.

5. Gesetzliche Anpassungen hinsichtlich des rechtssicheren Umgangs 
mit offenen Daten

Eine empfohlene Maßnahme, die eine entsprechende Gesetzesänderung 
erfordern würde, betrifft die Normierung klarer Vorgaben an die zu verwen-
denden Lizenzen. Um einer Lizenzproliferation entgegenzuwirken und da-
mit eine höhere Rechtssicherheit für Nutzerinnen und Nutzer sowie Rechts-
anwenderinnen und - anwender zu gewährleisten, erscheint es sinnvoll, die 
Empfehlungen im Open-Data-Leitfaden anzupassen. Dies könnte beinhal-
ten,  dass die vorrangige Nutzung von Lizenzen ohne Einschränkungen 
empfohlen wird, sofern möglich. Bei Unklarheiten über den Schutzstatus 
bestimmter Daten könnte die Verwendung von Lizenzen ohne Einschrän-
kungen anstelle ihrer bloßen Markierung als gemeinfrei empfohlen werden. 

Ein weiterer Aspekt zur Optimierung betrifft die Korrektur des Verweises in 
§ 6 ODaG auf das Informationsweiterverwendungsgesetz, das durch das 
DNG ersetzt wurde, um die Rechtsklarheit zu gewährleisten.

6. Einbindung der kommunalen Ebene in das Open-Data-Portal

Eine wichtige Erkenntnis aus der Evaluation ist, dass trotz der „Kann-For-
mulierung“ in § 1 Abs. 1 ODaG auch öffentliche Stellen auf kommunaler 
Ebene grundsätzlich das Open-Data-Portal nutzen. Daher könnte erwogen 
werden, die kommunale Ebene in das Gesetz aufzunehmen. Dies würde 
auch dem Wunsch nach vereinheitlichten Qualitätsanforderungen der ver-
schiedenen Verwaltungsebenen entsprechen, wie er im Interview mit der 
Open-Data-Leitstelle geäußert wurde. Neben Schulungen könnten weitere 
Unterstützungsangebote in Betracht gezogen werden.
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Vorwort
Erstellt durch das zentrale IT-Management der Landesregierung

Der freie und ungehinderte Zugang der Allgemeinheit zu allen nicht schüt-
zenswerten, digitalen Daten der Verwaltung dient der Förderung der Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln. Zugleich wird die 
infrastrukturelle Grundlage für ein landesweit einheitliches und interopera-
bles Datei- und Datenmanagement gelegt.

Seit 2019 verfügt Schleswig-Holstein über ein Open-Data-Portal. Dieses 
wurde 2022 im Rahmen des Digitalisierungsgesetzes in Artikel 10 mit dem 
Gesetz über offene Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung (ODaG) 
verstetigt.

Um die Umsetzung zu überprüfen, sieht das ODaG regelmäßige Evaluatio-
nen vor. Ziel ist es, mit wissenschaftlicher Unterstützung die Auswirkungen 
des Gesetzes zu analysieren (§ 7 ODaG).

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung werden in diesem Be-
richt dargestellt. Sie bilden die Grundlage für den im Gesetz für das Jahr 
2026 vorgesehenen Landtagsbericht der Landesregierung.

Im Rahmen der begleitenden Evaluation war es möglich, die konkrete prak-
tische Umsetzung bzw. Handhabung der vorgesehen Prozesse zu untersu-
chen. Erfahrungen aus anderen Evaluationen haben gezeigt, dass bei einer 
retrospektiven Betrachtung wichtige Entwicklungen oft nicht mehr nachvoll-
zogen werden können.

Im September 2022 konnte diese wichtige erste Evaluation mit der Aus-
schreibung des Forschungsauftrags gestartet werden. Der Zuschlag ging 
an  das  Deutsche  Forschungsinstitut  für  öffentliche  Verwaltung  Speyer 
(FÖV). Dieses Institut legt nun den ersten Bericht vor, der im Zeitraum Janu-
ar 2023 bis April 2024 in enger Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei erar-
beitet worden ist. Im Jahr 2026 wird der Landtagsbericht folgen (vgl. § 7).
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1. Evaluationsauftrag und -umfang
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

§ 7 des Offene-Daten-Gesetzes (ODaG) verpflichtet die Landesregierung 
dazu, die Auswirkungen des Gesetzes mit wissenschaftlicher Unterstützung 
zu überprüfen und dem Landtag vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
einen Bericht vorzulegen. Das FÖV geht dieser wissenschaftlichen Unter-
stützung im nachfolgenden Evaluationsberichts nach. Im Rahmen der Eva-
luation wurden gemäß der Leistungsbeschreibung folgende Leistungen er-
bracht.

Gutachterliche Auswertung:

» zum  Stand  der  Datenbereitstellung  und  der  Veröffentlichungsfre-

quenz. Hierfür wurden im Rahmen einer Sekundärdatenanalyse die 
Metadaten des Open-Data-Portals deskriptiv statistisch ausgewertet. 
Ergänzend wurden Aussagen von datenbereitstellenden Stellen (im 
Rahmen  einer  teilstandardisierten  Befragung)  sowie  Informationen 
aus einem Interview mit Beschäftigten der Open-Data-Leitstelle heran-
gezogen. Die zentralen Inhalte stellten u. a. die Anzahl der veröffent-
lichten Daten sowohl für dynamische als auch statische Daten im Zeit-
verlauf sowie die Bestimmung von möglichen Faktoren für Schwan-
kungen dar.

» der Nutzung des Portals. Hierfür wurden zum einen im Rahmen einer 

Sekundärdatenanalyse die Nutzungsdaten deskriptiv statistisch aus-
gewertet. Zum anderen wurden die mittels teilstandardisierter Befra-
gungen der Nutzerinnen und Nutzer erhobenen Daten berücksichtigt. 
Dabei wurde u. a. untersucht, wie oft das Open-Data-Portal im Zeitver-
lauf von Nutzerinnen und Nutzern sowie ggf. von Behörden in An-
spruch genommen wurde, auf welche Inhalte (besonders häufig) zu-
gegriffen wurde, ob eine Weiterverarbeitung der bereitgestellten Daten 
stattfand, wie der Aufbau und die Funktionalitäten des Open-Data-Por-
tals bewertet wurden und welche etwaigen Probleme bei der Nutzung 
des Open-Data-Portals auftraten.

» der Datenqualität. Die im Rahmen der teilstandardisierten Befragung 

der Nutzerinnen und Nutzer auf dem Open-Data-Portal erhobene Be-
urteilung der Datenqualität diente im Zusammenhang mit den in den 
Metadaten enthaltenen Informationen zur Einschätzung, in welchem 
Umfang die in § 5 ODaG festgelegten Standards zur Qualität der Da-
ten beitragen.

» zur Rolle und Aufgabenwahrnehmung der Leitstelle. Diese Aspekte 

wurden mittels des leitfadengestützten Interviews mit der Open-Data-
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Leitstelle sowie der teilstandardisierten Befragung von datenbereit-
stellenden Stellen adressiert.

» zum Veröffentlichungsaufwand. Dieser wurde in der teilstandardisier-

ten Befragung von datenbereitstellenden Stellen erfragt. Aufgrund des 
verhältnismäßig geringen Rücklaufs konnte diesbezüglich jedoch kei-
ne empirisch belastbare Einschätzung getroffen werden.

Kritische Würdigung der Umsetzung des ODaG: Hierfür erfolgte auf 
Grundlage einer Literaturrecherche eine Einordnung des ODaG bzw. 
der  auf  Basis  dessen  ergriffenen  Maßnahmen  in  die  einschlägigen 
fachlichen Diskussionen über die seitens der Nutzerinnen und Nutzer 
gestellten  Anforderungen  an  die  Bereitstellung  offener  Daten. 
Berücksichtigt  wurden dabei  rechtliche,  organisatorische,  technische 
und übergreifende Anforderungen.

Bewertung, ob der Gesetzeszweck, „freien und ungehinderten Zugang 
der Allgemeinheit zu allen nicht schützenswerten, digitalen Daten“ zu 
ermöglichen, gefördert wurde. Aus der bewertenden Zusammenfassung 
der  vorausgehenden  Analysen  erfolgte  die  Ableitung  von 
Handlungsempfehlungen sowohl im Zuständigkeitsbereich des Landes 
als auch auf Bundesebene.

Folgende Berichtsteile waren nicht Teil des Evaluationsauftrags und wur-
den durch den Auftraggeber erstellt:

Vorwort,

historische Darstellung des ODaG,

Darstellung der technischen Lösung des Portals.

Diese wurden im Rahmen der Redaktion und Gestaltung des Gesamtbe-
richts vom Auftragnehmer in den Evaluationsbericht integriert. Das FÖV ist 
nicht für die dargestellten Inhalte verantwortlich.
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2. Historische Darstellung des ODaG
Erstellt durch das zentrale IT-Management der Landesregierung

2.1 Motivation zum Erlass des ODaG

Die Verwaltung in Schleswig-Holstein verfügt über große Datenbestände, 
denn vielfach werden Daten zur Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Be-
hörden benötigt. Das Potential dieser öffentlich finanzierten Datenbestände 
wird jedoch nicht ausgeschöpft, da Anwendungsspektrum und Nutzerkreis 
auf einzelne Behörden begrenzt sind. Dies ist nicht nur eine ineffektive Nut-
zung der vorhandenen Datenbestände, sondern führt auch dazu, dass Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Forschung auf Daten von anderen Stellen, wie 
bspw. von global agierenden Unternehmen oder von außereuropäischen 
Behörden, zurückgreifen müssen.

Die Wirtschaftsbereiche mit dem größten prognostizierten Wachstumspo-
tential in den kommenden Jahren haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: 
ihr wichtigster Rohstoff sind ebenfalls Daten. Insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen (KMU) schöpfen die Möglichkeiten datenba-
sierter Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen bisher nicht aus. Die 
Digitalwirtschaft in Schleswig-Holstein kann von mehr qualitativ hochwerti-
gen Daten profitieren.

Das Land Schleswig-Holstein soll jedoch nicht nur als Wirtschafts-, sondern 
auch als Forschungsstandort attraktiv sein. Die Forschung ist seit jeher auf 
Daten angewiesen, um neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Mangeln-
de Datenverfügbarkeit, (Weiter-)Nutzungsbeschränkungen und hohe Kos-
ten für den Erwerb hochwertiger Datensätze können Forschungsinitiativen 
ausbremsen. Hochwertige Datensätze liegen auch in der Verwaltung vor, 
werden bislang jedoch nur zu einem kleinen Teil und nur für begrenzte Zwe-
cke zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus können Daten auch Kontext der Lehre an Schulen und Uni-
versitäten eingesetzt  werden und tragen mittelbar  zum Aufbau digitaler 
Kompetenzen der Bevölkerung bei.

Offene Daten sind daher ein Eckpfeiler moderner Daseinsvorsorge.

2.2 Konfliktlinien

Im Vorfeld des Erlasses des ODaG wurden sieben zentrale Konfliktlinien 
identifiziert,  die sich potentiell  oder tatsächlich nachteilig auf Schleswig-
Holstein auswirken und durch erhöhte Verfügbarkeit von Verwaltungsdaten 
reduziert bzw. beseitigt werden sollten.
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1. Fehlende Datensouveränität

Es besteht aktuell ein Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Akteuren, insbe-
sondere auf gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene. Ohne offene Da-
ten sind Gesellschaft und Forschung auf die Versorgung mit Daten durch 
Dritte angewiesen. Datensouveränität durch die Versorgung mit eigenen 
Daten sichert die Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit des Landes so-
wie der hiesigen Forschung und stellt damit einen Eckpfeiler der demokrati-
schen Grundordnung dar.

2. Fehlende Datenaktualität

Die bereits vorhandenen Möglichkeiten, z. B. durch Anträge auf Informati-
onszugang nach dem Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein (IZG-
SH), Daten der Verwaltung zu erhalten, stellen nur eine Momentaufnahme 
und einen Ausschnitt der tatsächlich vorhandenen Datenbestände der Ver-
waltung dar. Werden Daten im Rahmen einer Anfrage nach dem IZG-SH 
herausgegeben, umfasst diese Auskunft die Datenbestände bis zum Zeit-
punkt der Antragsbearbeitung. Dies entspricht jedoch häufig nicht den An-
forderungen der heutigen Lebenswelt, in der Echtzeitdaten eine stetig stei-
gende Bedeutung zukommt. Die gegebene Auskunft erfolgt darüber hinaus 
unabhängig vom Zeitpunkt der Datenerhebung in einer nichtstandardisier-
ten Form und kann sich im ungünstigsten Fall auf Daten beziehen, die am 
Tag nach der Auskunft bereits veraltet sind. Damit verbunden sind ständige 
Neuanträge, um regelmäßig erhobene Daten der Verwaltung zu erhalten. 
Dies verursacht auch zusätzlichen zeitlichen und personellen Aufwand in 
der Verwaltung.

3. Nicht gesicherte Datenqualität

Qualitativ hochwertige Daten sind als Trainingsdaten für künstliche Intelli-
genz unverzichtbar. Die zur Entwicklung von Anwendungen verwendeten 
Datenbestände sollten  allgemeingültigen (wissenschaftlichen)  Standards 
genügen.

Darüber hinaus kann auch die Qualität der Daten der Verwaltung nur über-
prüft werden, wenn diese einer Kontrolle unterzogen werden. Die Daten-
qualität beeinträchtigt unmittelbar die Qualität der Entscheidungen, die auf 
Grundlage dieser Daten getroffen werden.

4. Finanzielle Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen

Aktuell werden viele Daten, wie z. B. Geodaten, nicht kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt.  Dies stellt  eine hohe finanzielle Belastung, besonders für 
Gründer, sowie für KMU, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen 
dar. Der Verzicht auf Gebühren kann eine spürbare Entlastung darstellen 
und Gründungen anreizen.

5. Fehlende Impulse für Forschung und Entwicklung
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Forschung und Entwicklung können ohne den Zugriff auf offene Daten kei-
nen Nutzen aus diesen Daten generieren. Die in der Verwaltung vorhande-
nen Datenbestände könnten entscheidende Impulse für Neuentwicklungen 
und kreative Lösungsansätze drängender Probleme, wie bspw. dem Klima-
wandel oder der Nahrungsmittelverschwendung, bieten.

6. Fehlende Transparenz

Die Datenerhebung der Verwaltung wird aus Steuergeldern finanziert. Die 
Steuerzahlenden haben ein Recht darauf, zu erfahren, wofür diese Gelder 
ausgegeben werden. Die fehlende Transparenz hat zudem Einschränkun-
gen der Kontrollierbarkeit der Verwaltung durch die Öffentlichkeit zur Folge. 
Entscheidungen können nur bedingt auf der Grundlage von Fakten (Daten) 
überprüft werden. Dass ein öffentliches Interesse besteht, zeigt die Arbeit 
von Vereinen, wie dem Bund der Steuerzahler oder Frag den Staat.

Die Verwaltung sollte zudem ein Vorbild für Gesellschaft, Forschung und 
Wirtschaft sein, wenn es um die Bereitstellung von Daten für die Öffentlich-
keit geht. Einige Vereine, Forschungseinrichtungen und Unternehmen stel-
len der Öffentlichkeit bei ihnen vorhandene Daten bereits als gemeinschaft-
liches Gut auf freiwilliger Basis zur Verfügung. Dieser Effekt könnte sich 
durch Beteiligung des öffentlichen Sektors weiter verstärken.

7. Unwirtschaftliche Datennutzung

Neben der mangelnden Transparenz ist die fehlende Nachnutzung von Da-
ten der Verwaltung wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen. Dies gilt zum einen 
innerhalb der Landesverwaltung, denn auf Arbeitsebene ist häufig nicht be-
kannt, welche Datenbestände vorhanden sind. Entsprechend kann aktuell 
auch nicht  beurteilt  werden,  ob  unnötige  Doppelerhebungen stattfinden 
oder ob andere Behörden ggf. über hochwertigere, aktuellere Daten verfü-
gen.

Die entkoppelte Datennutzung beschränkt zudem das Potential der vorlie-
genden Daten, um Angebote für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. 
Hierfür ist neben der Öffnung der Datenbestände eine Vernetzung mit ande-
ren Datenbeständen erforderlich. Der wirtschaftliche Nutzen von Daten ist 
an die Nutzung derselben gekoppelt. Je mehr Nutzende Daten verwenden, 
desto höher ist ihr Wert. Um bspw. Eltern die Auswahl einer Kindertages-
stätte zu erleichtern, wird einerseits eine Liste aller öffentlichen Träger ver-
öffentlicht. Ein Mehrwert wird jedoch erst dadurch generiert, dass diese Lis-
te mit den Angeboten anderer Träger kombiniert werden kann, in dem die 
Daten bspw. mit Geodaten vernetzt werden.

Zum anderen gilt dies auch für die Weiternutzung der erhobenen Daten, 
nachdem diese ihren ursprünglichen Zweck für die Landesverwaltung erfüllt 
haben. Diese müssen zu Dokumentations- und Nachweiszwecken in der 
Regel weiter vorgehalten werden, verbrauchen damit Energie und Spei-
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cherplatz. Den hierdurch entstehenden Kosten wird jedoch kein weiterer 
Nutzen,  z. B.  eine  kommerzielle  Nutzung  durch  schleswig-holsteinische 
Unternehmen und Generierung entsprechender Steuereinnahmen, entge-
gengesetzt.

2.3 Kernziele des ODaG

Ausgehend von diesen Konfliktlinien sollte das ODaG die Verfügbarkeit von 
Verwaltungsdaten erhöhen und prinzipiell eine Kultur der Datenbereitstel-
lung in der Verwaltung fördern. Um diesen Veränderungsprozess in Gang 
zu setzen wurde den Landesbehörden eine Vorbildfunktion angedacht. Die-
se sollen Daten in größtmöglichem Umfang bereitstellen, sind also grund-
sätzlich zur Bereitstellung verpflichtet. Den Kommunen wurde die kostenlo-
se Nutzung der technischen Infrastruktur angeboten um auch hier die Be-
reitschaft zur Datenbereitstellung zur erhöhen. Des Weiteren wurde mit der 
Open-Data-Leitstelle eine personelle Ressource geschaffen, die die Vernet-
zung unter den Datenbereitstellenden sowie den Wissens- und Informati-
onsaustausch fördern soll. Darüber hinaus sollte eine gezielte Ansprache 
potentieller Datenbereitstellenden für das Thema und die ggf. bestehenden 
Verpflichtungen sensibilisieren.

Durch die von vorneherein festgelegten Standards und klare Leitlinien bzgl. 
der Bereitstellung sollte zudem die Umsetzung erleichtert werden. Für die 
Mitarbeitenden sollte zudem Rechtssicherheit geschaffen werden. Diesbe-
züglich wurde den Bedenken, die seitens der Ressorts angemeldet wurden 
Rechnung getragen. Es wurde ein Haftungsausschluss in das ODaG inte-
griert sowie die ausdrückliche Gebührenfreiheit des Angebots festgelegt.

7



3. Darstellung der technischen Lösung des Portals
Erstellt durch das zentrale IT-Management der Landesregierung

Seit Juni 2019 verfügt Schleswig-Holstein über ein Open-Data-Portal. Ne-
ben  schleswig-holsteinischen  Landesbehörden  und  Kommunen  können 
auch Unternehmen sowie andere Organisationen (juristische Personen) 
Daten mit Bezug zu Schleswig-Holstein im Portal veröffentlichen. Das Portal 
ist sowohl Katalog (Verzeichnis von Metadaten) als auch Repository (Abla-
geort für Dateien). In einem Repository können Datenherausgebende ohne 
umfangreiche IT-Infrastruktur ihre Daten extern ablegen und müssen sich 
nicht weiter um die Bereitstellung der Daten im Internet kümmern.

Mit dem Ziel, Synergieeffekte bei Pflege und Betrieb der Software zu erzie-
len, hatte man sich frühzeitig schon auf die Software CKAN festgelegt, die 
auch für das Hamburger Transparenzportal zum Einsatz kommt. Die Soft-
ware wurde anschließend entsprechend den Anforderungen erweitert und 
angepasst. Diese Anpassungen wurden zunächst von Dataport und Subun-
ternehmern, später und auch aktuell von der Universität Kiel in Form einer 
CKAN-Erweiterung entwickelt und als Free Open Source Software (FOSS) 
zur Nutzung durch Dritte veröffentlicht.1

Der Betrieb des Portals erfolgte zunächst im Rechenzentrum von Data-
port. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Betrieb und langen, der technisch 
versierten Open-Data-Community  schwer zu vermittelnden,  Release-Zy-
klen wurde Ende 2021 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Rechen-
zentrum der Universität Kiel geschlossen, das seit dem den Betrieb des 
Open-Data-Portals übernommen hat.

Von Anfang an wurden hohe Qualitätsansprüche bei den Metadaten an 
die Datenherausgebenden gestellt. So sind neben den bereits von DCAT-
AP.de  vorgegebenen  verpflichtenden  Informationen  weitere  Metadaten 
Pflichtangaben. Die Lizenz eines Datensatzes muss aus der von DCAT-
AP.de vorgegebenen Liste stammen, wobei die unspezifischen „anderen“ 
Lizenzen nicht angeboten werden. Ebenfalls Pflichtangaben sind die zeitli-
che und die geographische Abdeckung. Bei letzterer wird bevorzugt auf ma-
schinenlesbares Normvokabular zum Bezeichnen von Verwaltungseinga-
ben (Gemeinden, Ämter) gesetzt. Allerdings sind auch präzise geographi-
sche Angaben (z. B. zu Parkplätzen oder Baugebieten) möglich.

Die  Einhaltung nationaler und internationaler Standards spielt  beim 
Open-Data-Portal Schleswig-Holstein eine zentrale Rolle. Dazu zählt insbe-
sondere der vom IT-Planungsrat zum Austausch allgemeiner offener Ver-
waltungsdaten festgelegte Metadatenstandard DCAT-AP.de. Dazu findet 

1 Vgl. https://code.schleswig-holstein.de/opendata/ckanext-odsh.
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sowohl  innerhalb der GovData-Fachgruppe als auch in entsprechenden 
europäischen (DCAT-AP- )Arbeitsgruppen ein enger Austausch statt.

Zeitreihen stellen eine Besonderheit des schleswig-holsteinischen Open-
Data-Portals dar. Wiederholt erscheinende Daten lassen sich so in eine 
zeitliche Reihenfolge bringen und bequem per Web-Portal betrachten. Be-
trachtet man eine ältere Ausgabe eines Datensatzes, so wird man deutlich 
darauf hingewiesen, dass es neuere Ausgaben gibt. Zeitreihen sind DCAT-
AP.de-konform mit Hilfe von dct:isVersionOf und dct:hasVersion modelliert 
und werden entsprechend in den DCAT-AP.de Ausgaben maschinenlesbar 
veröffentlicht. Schleswig-Holstein war damit das erste Open-Data-Portal, 
das von dieser in  DCAT-AP.de spezifizierten Möglichkeit  Gebrauch ge-
macht hat.

3.1 Wege der (Meta-)Daten ins Portal

Der größte Teil der Metadaten kommt über sogenanntes Harvesting ins Por-
tal. Dabei werden regelmäßig Metadatenkataloge anderer Systeme ausge-
lesen. Zwei Arten von Katalogen können vom Open-Data-Portal Schleswig-
Holstein eingelesen werden: DCAT-AP.de konforme Kataloge (z. B. Statisti-
sches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein A.ö.R.  (Statistikamt Nord) 
und die Pegelstände des Landesamts für Umwelt) und ISO 19115/19119-
konforme Kataloge für Geodaten (Schleswig-Holsteinisches Metainformati-
onssystem (SH-MIS) und Umweltportal). Bei dieser Art der Anbindung ver-
bleiben die Daten selbst immer auf dem System des bzw. der Herausgeben-
den.

Ein  weiterer  großer  Teil  der  Metadaten  und  Daten  gelangt  über  den 
Updater2 (vgl. Kapitel 3.2) ins Portal. Da dieses Verfahren eine Automatisie-
rung der Datenlieferung ohne großen Aufwand für Herausgebende und die 
Open-Data-Leitstelle darstellt, wird es für eine Vielzahl von Herausgeben-
den und Datensätzen angewendet.

Eine bisher nur von einem Herausgeber gewählte Möglichkeit ist die aktive 
Einlieferung über die CKAN-Schnittstelle. Nachteil dieser Methode ist es, 
dass man es mit dem CKAN-Metadatenmodell und nicht mit DCAT-AP.de 
konformen Metadaten zu tun hat.

Schließlich besteht noch die Möglichkeit eines manuellen Uploads über die 
Weboberfläche des Open-Data-Portals. Diese Variante wird vor allem für 
selten oder nur einmalig veröffentlichte Datensätze gewählt.

2 Vgl. https://code.schleswig-holstein.de/opendata/updater.
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3.2 Details der Komponenten des Open-Data-Portals

Neben CKAN werden noch einige weitere für das Open-Data-Portal Schles-
wig-Holstein entwickelte und als FOSS bereitgestellte Softwarekomponen-
ten eingesetzt:

Der  DCAT  catalogue  proxy3 dient  dazu,  die  von  CKAN  (bzw.  den 
Erweiterungen  cka next-dcat  und  ckanext-dcatde)  erzeugten  DCAT-
Metadaten so aufzubereiten, wie sie für die Weitergabe an GovData 
benötigt werden. Es werden diejenigen Datensätze entfernt, die keine 
maschinenlesbare  Distribution  haben.  Ebenfalls  werden  Datensätze 
von datenherausgebenden Stellen, die keine Behörden sind, entfernt. 
Außerdem  werden  einige  Korrekturen  an  den  DCAT-Metadaten 
vorgenommen, so dass die Datensätze optimal bei GovData und im 
europäischen Datenportal verarbeitet werden können.

Mit Hilfe der csw2dcat bridge4 werden Metadaten aus dem schleswig-
holsteinischen  Metainformationssystem  und  dem  Umweltportal 
übernommen. Diese liegen dort in Form von ISO-Metadaten vor, die 
über einen Catalogue Service for the Web (CSW) veröffentlicht werden. 
Die Software wandelt diese Metadaten entsprechend den Vorgaben der 
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) in DCAT-AP.de konforme 
Metadaten um.

Der  Updater ist  dafür  zuständig,  Daten  bei  den  Herausgebenden 
einzusammeln, ggf. zu transformieren und falls es Änderungen an den 
Daten gab,  diese ins Open-Data-Portal  zu übernehmen. Dabei  wird 
zwischen verschiedenen Arten von Aktualisierungen unterschieden. So 
müssen bei Dateien, an die nur neue Werte angehängt werden, und die 
bereits  öffentlich auf  den Webseiten der  bzw. des Herausgebenden 
vorhanden sind, nur die Metadaten im Portal aktualisiert werden. Auf der 
anderen Seite des Spektrums gibt es Dateien in passwortgeschützten 
Bereichen  der  bzw.  des  Herausgebenden,  die  regelmäßig  komplett 
überschrieben  werden,  so  dass  innerhalb  des  Open-Data-Portals 
Zeitreihen gebildet werden müssen. Diese Komponente ermöglicht es, 
dass die Automatisierung der Datenlieferung ohne großen Aufwand für 
Herausgebende und Open-Data-Leitstelle eingerichtet werden kann.

Mit  Hilfe  der  FOSS  Hugo5 wird  eine  statische  Webseite  mit 
Informationen zum Open-Data-Portal erzeugt. Dies hat den Vorteil, dass 
keine  Integration  von  CKAN  in  ein  Content-Management-System 
benötigt  wird,  wie es bei  vielen anderen Portalen der  Fall  ist.  Eine 

3 Vgl. https://code.schleswig-holstein.de/opendata/dcat-catalog-proxy.

4 Vgl. https://code.schleswig-holstein.de/opendata/csw2dcat.

5 Vgl. https://gohugo.io/.
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statische Webseite ist zudem ressourcenschonend und bietet minimale 
Fläche für Angriffe.
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4. Methodisches Vorgehen
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Im Rahmen der Evaluation wird ein interdisziplinärer Untersuchungsansatz 
genutzt, der rechts-, sozial- und verwaltungswissenschaftliche Perspektiven 
sowie unterschiedliche Methoden der empirischen Sozialforschung kombi-
niert. Für die Datenerhebung werden unterschiedliche Akteurinnen und Ak-
teure bzw. Quellen (Nutzerinnen und Nutzer, in § 2 Abs. 1 ODaG genannte 
Stellen etc.) herangezogen. Dadurch können unterschiedliche Stakeholder-
perspektiven einbezogen werden, wodurch wiederum eine möglichst hohe 
Validität der Ergebnisse sowie der daraus abgeleiteten Handlungsempfeh-
lungen sichergestellt werden soll.

Der dem Gesetz zugrundeliegende Zweck sowie die im Rahmen der Litera-
turrecherche  identifizierten  Anforderungen  seitens  der  Nutzerinnen  und 
Nutzer an die Bereitstellung offener Daten dienen als Maßstab, anhand des-
sen die Umsetzung des ODaG-SH bewertet wird. Die über das Open-Data-
Portal bereitgestellten, offenen Daten werden anhand der Metadaten de-
skriptiv statistisch ausgewertet, wobei die Entwicklungen im Zeitverlauf be-
trachtet werden (vgl. Kapitel 5.2). 

Zudem werden die organisatorischen Voraussetzungen für die proaktive 
Bereitstellung von Daten (z. B. die Identifizierung und Bereitstellung geeig-
neter Inhalte, die Pflege von Metadaten etc.) der durch die in § 2 Abs. 1 
ODaG genannten Landesbehörden sowie die Open-Data-Leitstelle als Un-
terstützungsinstanz für bereitstellende Stellen (nachfolgend: auch als Leit-
stelle abgekürzt) betrachtet. In diesem Rahmen werden die in den in § 2 
Abs. 1 ODaG genannten Stellen anfallenden Aufwände,  förderliche und 
hemmende Faktoren für die Bereitstellung, die Umsetzung und die Pflege 
der digitalen Infrastruktur sowie die Einrichtung der Open-Data-Leitstelle 
untersucht. Dies wird mittels der onlinegestützten teilstandardisierten Befra-
gung der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen sowie des leitfadengestütz-
ten Interviews mit der Leitstelle ermittelt (vgl. Kapitel 5.1, 5.2.4 und 5.4.1).

Unter der „Nutzung“ wird die Inanspruchnahme des Open-Data-Portals zur 
Suche und zum Abruf von dort bereitgestellten Daten verstanden. Die Nut-
zung wird anhand der Nutzungsdaten, d. h. den verzeichneten Aufrufen und 
Interaktionen auf der Webseite des Open-Data-Portals, betrachtet (vgl. Ka-
pitel 5.3.1). Die Benutzerfreundlichkeit des Open-Data-Portals wird mittels 
einer  teilstandardisierten  Befragung  von  Nutzerinnen  und  Nutzern  des 
Open-Data-Portals (vgl. Kapitel 5.3.2) bezüglich ihrer Eignung zur Verbrei-
tung der bereitgestellten Informationen eingeschätzt. Die onlinegestützte 
Befragung soll nähere Informationen für den Grund der Nutzung, die Inter-
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essen der Nutzerinnen und Nutzer sowie deren Erfahrungen im Umgang mit 
offenen Daten liefern.

Abschließend werden basierend auf der kritischen Einordnung der Ergeb-
nisse der empirischen Erhebungen und den aus der Literatur identifizierten 
Anforderungen aus Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern Handlungs-
empfehlungen auf Landes- und Bundesebene abgeleitet (vgl. Kapitel 8).

Im Folgenden werden alle im Rahmen der Evaluation eingesetzten Erhe-
bungsinstrumente vorgestellt.

4.1 Literaturrecherche

Teil der Evaluation zur Umsetzung des ODaG ist die strukturierte und über-
sichtliche Aufarbeitung der fachlichen Diskussion mittels einer systemati-
schen Literaturrecherche. Das Ziel ist dabei, die Anforderungen an die Be-
reitstellung offener Daten aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer zu identifi -
zieren. Darauf basierend erfolgt die Einordnung des Gesetzes und der im 
Zuge dessen ergriffenen Maßnahmen. Die Schwerpunkte der Literaturre-
cherche bilden organisatorische, technische sowie rechtliche Anforderun-
gen an die Bereitstellung offener Daten aus Sicht der Nutzerinnen und Nut-
zer.

Hierfür werden sowohl Artikel in Fachzeitschriften, Beiträge in Sammel- und 
Konferenzbänden, Monographien, Arbeits- und Diskussionspapiere sowie 
Leitfäden herangezogen. Den Schwerpunkt der Literaturrecherche bildet 
die rechtliche Einordnung des ODaG und sich daraus ergebende Implikatio-
nen für die Nutzung und Weiterverarbeitung der offenen Daten. Während 
sich die Literaturrecherche zur rechtlichen Einordnung des ODaG vorwie-
gend Gesetzestexten des Landes- und Bundesrechts sowie bei Bedarf Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene bedient, trägt die internationale (For-
schungs-)Literatur nachfolgend einen großen Anteil zur Identifizierung von 
organisatorischen und technischen Anforderungen an die  Bereitstellung 
offener Daten aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer.

4.2 Sekundärdatenanalyse

Um die Nutzung des Open-Data-Portals durch die datenbereitstellenden 
Stellen einerseits und durch die Nutzerinnen und Nutzer andererseits unter-
suchen zu können, werden sowohl die Metadaten zu den im Portal bereitge-
stellten Datensätzen als auch die Daten zur Nutzung des Open-Data-Por-
tals selbst analysiert. Das Vorgehen zur Erfassung und Auswertung der 
Meta- und Nutzungsdaten wird in den nachfolgenden Kapiteln  4.2.1 und 
4.2.2 beschrieben.
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4.2.1 Metadaten

Als Metadaten werden im Evaluationszusammenhang die auf dem Open-
Data-Portal hinterlegten Informationen zu den dort herunterladbaren Datei-
en verstanden (z. B. der Dokumententitel, die herausgebende Stelle, die 
Kategorie, das Erstellungsdatum, die vergebenen Schlagwörter, die ver-
wendete Lizenz etc.). Über die öffentlich zugängliche Schnittstelle, die sog. 
Application Programming Interface (API) des Open-Data-Portals, können 
die dort hinterlegten Metadaten abgerufen werden. Stand der nachfolgen-
den Auswertung ist der 02.02.2024.

Das Open-Data-Portal verwendet das quelloffene Software-Tool CKAN. Auf 
der Webseite des Open-Data-Leitfadens6 wird dargestellt, dass als Metada-
tenmodell DCAT-AP.de7 angewendet wird. DCAT-AP.de ist ein Standard für 
die Beschreibung von Datensätzen und ermöglicht eine einheitliche Darstel-
lung von Metadaten.8 Die Metadaten liegen dabei für zwei Ebenen vor:

zum  einen  auf  der  Ebene  der  Unterseiten  mit  den  jeweiligen 
Ressourcen9 (im  Folgenden  „Metadateneinträge“),  die  eine 
Beschreibung  zu  den  auf  der  Unterseite  aufgeführten  Inhalten 
enthalten,

zum anderen auf der Ebene der jeweiligen Datei bzw. Ressource (im 
Folgenden „Ressourcenebene“). Diese beschreibt ausschließlich eine 
zugehörige  Datei,  für  die  eine  Bezeichnung,  das  Dateiformat,  das 
Erstell-  und  Änderungsdatum,  der  Hashwert,  der  zur  eindeutigen 
Identifikation von Änderungen an der Datei durch Vergleich mit früheren 
Versionen  dient  sowie  die  Statusmeldung  über  die  Erreichbarkeit 
vorliegt. Zusätzlich hat jede Ressource einen Link (sog. URL), über den 
sie unmittelbar erreicht werden kann.

In den Metadateneinträgen finden sich u. a. der Titel der Unterseite, die Be-
zeichnung  der  datenbereitstellenden Stelle,  eine  Kurzbeschreibung des 
Datensatzes und ggf. der datenbereitstellenden Stelle, die Kategorie sowie 
die von der bereitstellenden Stelle vergebenen Schlagwörter. Die Schlag-
wörter sollen Aufschluss über den Inhalt der hinterlegten Ressourcen geben 
und die Suche nach Inhalten erleichtern. Die Wahl der Schlagwörter obliegt 
der bereitstellenden Stelle. Im Gegensatz hierzu sind die Kategorien, denen 
ein Metadateneintrag zugeordnet wird, nach dem europaweiten Standard 
DCAT-AP festgelegt. Hierbei handelt es sich um:

6 Vgl. Land Schleswig-Holstein (2023).

7 „Für Deutschland existiert mit DCAT-AP.de eine verbindliche Grundlage für den Metadatenaustausch zwi-
schen deutschen Open Data Portalen.  DCAT-AP.de ist  eine standardkonforme deutsche Ableitung von 
DCAT-AP dem Standard für den Datenaustausch auf europäischer Ebene“ (FöderaleIT-Kooperation 2023b).

8 Vgl. Zedlitz et al. (2022).

9 Im Folgenden werden die Begriffe „Ressourcen“ und „Dateien“ synonym verwendet.
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Bevölkerung und Gesellschaft,

Bildung, Kultur und Sport,

Energie,

Gesundheit,

Internationale Themen,

Justiz, Rechtssystem und öffentliche Sicherheit,

Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel,

Regierung und öffentlicher Sektor,

Regionen und Städte,

Umwelt,

Verkehr,

Wirtschaft und Finanzen,

Wissenschaft und Technologie.

Zudem ist für die Evaluation insbesondere das in den Metadaten angegebe-
ne Veröffentlichungs- und Änderungsdatum relevant. Dieses gibt Auskunft 
darüber, zu welchem Zeitpunkt die Metadateneinträge über das Open-Data-
Portal veröffentlicht wurden. Ebenso ist die Bezeichnung der bereitstellen-
den sowie der mit der Metadatenpflege beauftragten Stelle „maintainer“ hin-
terlegt. Da jedoch häufig keine Einträge für die mit der Pflege der Metadaten 
beauftragten Stelle vorliegen, wird im Rahmen der Evaluation ausschließ-
lich die bereitstellende Stelle berücksichtigt. Gleiches gilt für die Angabe des 
Autors „author“.

Zusätzlich zu den Trägern der öffentlichen Verwaltung können auch Unter-
nehmen sowie andere Organisationsformen (juristische Personen) Daten 
auf dem Open-Data-Portal bereitstellen. Um Aussagen zum Umsetzungs-
stand des ODaG ableiten zu können,  wurden für  die  Auswertung aus-
schließlich öffentliche Stellen im Anwendungsbereich des ODaG10 sowie 
das  Statistikamt  Nord  betrachtet.  Für  den  Betrachtungszeitraum  vom 
23.01.2020 bis 02.02.2024 lagen insgesamt 27.902 Metadateneinträge vor, 
von denen 22.524 Metadateneinträge von Landesbehörden sowie dem Sta-
tistikamt Nord veröffentlicht wurden.

Auf dem Open-Data-Portal werden sowohl dynamische als auch statische 
Daten bereitgestellt. Laut § 3 ODaG bezeichnen dynamische Daten „unbe-
arbeitete Daten, die häufig oder in Echtzeit aktualisiert werden, insbesonde-

10 Zur Identifikation aller öffentlichen Stellen im Anwendungsbereich des ODaG wurde die zum Evaluations-
zeitpunkt aktuelle Organisation der Landesbehörden in Schleswig-Holstein vom 17.01.2024 betrachtet (vgl.  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/_startseite_landesregierung/organigrammLreg.pdf?
__blob=publicationFile&v=2).
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re aufgrund ihrer Volatilität oder ihres raschen Verhaltens; von Sensoren 
generierte Daten werden in der Regel als dynamische Daten angesehen“. 
Diese Eigenschaft der hinterlegten Daten ist jedoch nicht in den Metadaten 
hinterlegt. Als dynamische Daten wurden folgende11, durch den Auftragge-
ber benannte Datensätze identifiziert:

Pegelstände des Landesamts für Umwelt12,

Luftqualitätsmessungen des Landesamts für Umwelt13,

Kernkraftfernüberwachung14.

4.2.2 Nutzungsdaten

Um die Abrufzahlen und das Abrufverhalten von Nutzerinnen und Nutzern 
des Open-Data-Portals und der dort bereitgestellten Daten näher zu unter-
suchen, werden Daten ausgewertet, die Aussagen zur Nutzungsfrequenz 
und zum Nutzungsverhalten ermöglichen (sog. „Nutzungsdaten“). Es han-
delte sich dabei um die durch den Web-Server des Open-Data-Portals auf-
gezeichneten Interaktionen auf dem Portal. Die Daten liegen für den Zeit-
raum von Februar 2022 bis Januar 2024 vor. Die Nutzungsdaten wurden in 
Form von Logdateien, für jeden Kalendermonat durch den Auftraggeber an 
das FÖV übermittelt. Die Logdateien enthielten die ersten Bestandteile der 
IP-Adresse15 von Besucherinnen und Besuchern des Open-Data-Portals, 
den Zeitstempel der Interaktion mit der Webseite, die http-Anfrage, den sog. 
http-Request, den Statuscode der Anfrage, die Größe der Antwort, ggf. die 
Referrer-URL, d. h. die Webadresse, auf der sich Nutzerinnen und Nutzer 
vor einer Interaktion auf dem Open-Data-Portal aufhielten sowie den User-
agent, d. h. die Information des Systems, das zur Anfrage der Seite genutzt 
wurde.

Aufgrund der unvollständigen IP-Adresse war keine (eindeutige) Differen-
zierung von individuellen Nutzerinnen und Nutzern möglich. Folglich konn-
ten in der Auswertung keine Angaben zur Besuchsdauer, der Anzahl an 
(wiederkehrenden) Besuchen durch individuelle Nutzerinnen und Nutzer 
und ggf. deren Verhalten gemacht werden. Stattdessen wurden alle Aus-
wertungsergebnisse, u. a. der zuvor besuchten Webseite und der Interakti-
onen auf der Webseite in aggregierter Form dargestellt. Insbesondere die 
Untersuchung der GET-Requests, d. h. die Anfragen von Inhalten auf dem 

11 Bei den drei Datensätze der Stadt Kiel zu Lärmmessung, digitale Personenzählung, Wettermessung han-
delte es sich ebenfalls um dynamische Daten. Diese wurden im Rahmen der Evaluation, die sich auf Landes-
behörden beschränkte, jedoch nicht berücksichtigt.

12 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/?tags=in+Betrieb&q=pegel.

13 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/?ext_startdate=2023-01-01&tags=Luftqualität.

14 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/kfue-7t.

15 Hierbei handelte es sich um zwei Stellen bei den Logdateien für Februar 2022 bis Mai 2022 sowie ab Juni  
2022 um drei Stellen der IP-Adresse.
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Open-Data-Portal, bildeten den Schwerpunkt der Auswertung. Unter ande-
rem wurde betrachtet, welche Inhalte auf dem Open-Data-Portal besonders 
häufig aufgerufen und welche Suchbegriffe sowie Filtersetzungen verwen-
det wurden.

Da die Logdateien alle Interaktionen mit dem Server enthielten, erfolgte zu-
nächst eine Strukturierung der Daten, um Bots, Crawler und automatisierte 
Abfragen von der Auswertung auszuschließen. Dabei variierten die Logda-
teien stark in ihrer Größe und enthielten insbesondere ab September 2023 
mehr als vier Millionen Aufrufe pro Monat. Insgesamt sind von Februar 2022 
bis einschließlich Januar 2024 64.534.921 Interaktionen auf dem Open-
Data-Portal verzeichnet worden.

Zunächst wurden nur erfolgreiche Anfragen (86 Prozent aller Anfragen) be-
trachtet.  Daraufhin  wurden Useragents nach identifizierten Bots16 sowie 
Wörtern, deren Useragent den Namen von Suchmaschinen und sozialen 
Netzwerken enthielten, von der Betrachtung ausgeschlossen. Danach ver-
blieben 12.586.138 Interaktionen bzw. 20 Prozent der ursprünglichen Inter-
aktionen. Als weiteres Ausschlusskriterium wurde eine Interaktionsquote 
von fünf oder mehr Interaktionen pro Sekunde bestimmt, da es für einen 
Menschen nahezu unmöglich ist, innerhalb eines so kurzen Zeitraums fünf 
Interaktionen durchzuführen. Hierfür wurde aus der Kombination von IP-
Adresse und Useragent eine neue Variable gebildet. Einträge17, in denen für 
diese Variable pro Sekunde fünf oder mehr Interaktionen mit dem Server 
vorlagen,  wurden aus den Daten entfernt.  Da für  die  Auswertung aus-
schließlich GET-Requests betrachtet wurden, wurden diese vor der Aus-
wertung auf Ausreißer untersucht. Wenn für die Variable, die IP-Adresse 
und Useragent kombiniert, 10.000 oder mehr Interaktionen pro Monat vorla-
gen, wurden die zugehörigen Einträge ebenfalls entfernt. Dies geschah in 
141 Fällen,  von denen 130 Einträge von derselben unvollständigen IP-
Adresse18 stammten. Der Grund für dieses Vorgehen ist, dass es sehr un-
wahrscheinlich erscheint, dass eine derart hohe Anzahl an Aufrufen – von 
mehr als durchschnittlich 333 Aufrufen pro Tag in einem Zeitraum von 30 
Tagen – das reguläre Nutzungsverhalten eines Menschen darstellt  und 
stattdessen auf automatisierte Aktivitäten hinweist.19 Hiernach verblieben 
1.920.740 Interaktionen. Die IP-Adressen des Evaluationsteams wurden 
ausgeschlossen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Zuletzt wurden 

16 Hierunter fällt die freiwillige Kennzeichnung der Bots in den Useragents der abfragenden Systeme durch die 
Betreiberinnen und Betreiber.

17 Da es sich lediglich um die jeweiligen Einträge und nicht um einen Ausschluss der IP-Adresse handelt, ist 
sichergestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer, die bspw. mehrfach eine Seite aktualisiert hatten, nicht gänzlich 
von der weiteren Auswertung ausgeschlossen werden.

18 In diesem Fall liegt es nahe, dass es sich ebenfalls um einen automatisierten Abruf handelte.

19 Aufgrund der unvollständigen IP-Adressen ist nicht auszuschließen ist, dass die Interaktionen von mehreren 
Nutzerinnen und Nutzern stammen. In diesem Fall ist dann jedoch auch nicht auf das herkömmliche Verhalten 
von Nutzerinnen und Nutzern zu schließen.
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sehr hohe Abrufzahlen von zwei internationalen Unternehmen identifiziert, 
von denen im Betrachtungszeitraum über 60.000 Interaktionen auf dem 
Open-Data-Portal verzeichnet wurden. Diese Einträge wurden von der Aus-
wertung ausgeschlossen, um die Ergebnisse nicht zu stark zu verzerren. 
Zudem wurden etwa 40.000 Einträge, die auf Dataport A.ö.R. zurückzufüh-
ren waren, ebenfalls ausgeschlossen, da auch diese eine starke Verzerrung 
der Ergebnisse darstellen würden. Hiernach verblieben 537.810 Interaktio-
nen, die nachfolgend ausgewertet werden. Trotz der Bereinigung besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass nicht alle automatisierten Aktivitäten erkannt 
wurden.

4.3 Teilstandardisierte Erhebungen

Es wurden zwei onlinegestützte teilstandardisierte Befragungen konzipiert 
und durchgeführt, um Daten zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit des 
Portals, zur Qualität der bereitgestellten Daten sowie zur Anwendung des 
ODaG durch die datenbereitstellenden Stellen zu erheben. Hierbei handelt 
es sich um die Befragung der Nutzerinnen und Nutzer des Open-Data-Por-
tals (vgl. Kapitel 4.3.1) sowie der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen (vgl. 
Kapitel 4.3.2). Die inhaltlichen Schwerpunkte der zwei Befragungen und das 
Vorgehen werden in den folgenden Kapiteln näher beschrieben.

4.3.1 Teilstandardisierte Befragung der Nutzerinnen und Nutzer

Die Befragung richtete sich an Personen, die die Webseite des Open-Data-
Portals zwischen Juni 2023 und November 2023 aufgerufen hatten. Ziel der 
Befragung war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welcher Personen-
kreis zu welchen Zwecken das Open-Data-Portal nutzte und wie die Daten-
qualität beurteilt wurde. Dabei wurden auch die Nutzungserfahrungen mit 
der Webseite des Open-Data-Portals, u. a. die Benutzerfreundlichkeit, er-
fasst. 

Die Inhalte und die Struktur der Befragung wurden im Juni 2023 mit der 
Staatskanzlei abgestimmt und anschließend mittels SoSci-Survey20 umge-
setzt. Der Link zur Befragung wurde am 06.06.2023 durch die Leitstelle des 
Open-Data-Portals auf der Startseite des Portals veröffentlicht. Die Teilnah-
me an der Befragung war bis zum 30.11.2023 möglich.

Insgesamt nahmen 328 Personen an der Befragung teil. Nach Abschluss 
der Befragung wurden die erhobenen Daten bereinigt. Hierbei wurden Ein-
träge von vorzeitig abgebrochenen Befragungen sowie Unregelmäßigkeiten 
im Rahmen der Qualitätssicherung21 entfernt. Für die deskriptive Auswer-
tung verbleibt eine Stichprobengröße von 128 Personen.

20 Vgl. https://www.soscisurvey.de/.

21 Hierunter fällt v. a. die Beantwortungsgeschwindigkeit.
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4.3.2 Teilstandardisierte Befragung der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten 
Stellen

Im Rahmen der Evaluation wurden auch die Landesbehörden befragt, die 
laut § 2 Abs. 1 Satz 2 ODaG von der Veröffentlichung vorliegender unbear-
beiteter Daten über das Open-Data-Portal Gebrauch machen sollen. Hier-
bei wurden folgende Ziele verfolgt:

Erstens  sollten  die  Erfahrungen  der  Landesbehörden  mit  der 
Anwendung der gesetzlichen Regelungen des ODaG zur proaktiven 
Bereitstellung  von  Informationen  über  das  Open-Data-Portal  erfasst 
werden,

Zweitens sollte der Aufwand der Datenbereitstellung auf dem Open-
Data-Portal  Schleswig-Holstein  sowie  die  Beurteilung  der  Rolle  der 
Open-Data-Leitstelle ermittelt werden,

Drittens  sollte  untersucht  werden,  zu  welchen  organisatorischen, 
finanziellen  und  personellen  Auswirkungen  das  ODaG  in  den 
öffentlichen Stellen für die Bereitstellung von Daten auf dem Open-Data-
Portal geführt hat.

Hierfür wurde eine onlinegestützte Befragung konzipiert, die im Mai 2023 
mit der Staatskanzlei abgestimmt und mittels der Umfragesoftware SoSci-
Survey  umgesetzt  wurde.  Die  Befragung  wurde  vom  13.07.2023  bis 
30.09.2023 durchgeführt. Der Zugangslink zur Befragung wurde durch den 
Auftraggeber an Landesministerien und nachgeordnete Behörden des Lan-
des mit der Bitte weitergeleitet, an der entsprechenden Befragung teilzu-
nehmen.

Insgesamt nahmen 41 Personen an der Befragung teil. Da in 18 Fällen die 
Befragung vorzeitig abgebrochen wurde, wurden diese Fälle aus der Stich-
probe entfernt. Somit ergab sich für die deskriptive Auswertung eine Stich-
probengröße von n = 23. Von diesen 23 Befragten gaben lediglich vier Per-
sonen an,  über  Erfahrungen mit  der  Bereitstellung von Daten auf  dem 
Open-Data-Portal Schleswig-Holstein zu verfügen. Aufgrund dieser niedri-
gen Fallzahl wurde von einer detaillierten Auswertung der Befragungsdaten 
abgesehen.  Relevante  Ergebnisse  insbesondere  zu  den  Gründen  der 
Nicht-Bereitstellung von Daten sind Kapitel 5.2.4 zu entnehmen.

4.4 Leitfadengestütztes Interview mit der Open-Data-
Leitstelle

Zur Erhebung der Perspektive der Open-Data-Leitstelle auf die Umsetzung 
des ODaG wurde ein leitfadengestütztes Interview mit den Beschäftigten 
der Leitstelle geführt. Die Leitstelle ist sowohl für den Betrieb des Open-
Data-Portals als auch für die Unterstützung der öffentlichen Stellen bei der 
Datenbereitstellung auf dem Portal zuständig. Zum Zeitpunkt des Interviews 
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waren zwei Personen im Umfang von eineinhalb Stellen in der Leitstelle be-
schäftigt. Hierbei handelte es sich um die Leitstellenleitung im Umfang einer 
halben Stelle sowie die Mitarbeitende in der Leitstelle im Umfang einer Voll-
zeitstelle.

Das Interview wurde am 27.11.2023 in Form eines etwa zweistündigen 
Gruppeninterviews über die Plattform Cisco Webex durchgeführt. Im Rah-
men des Interviews wurden folgende zentrale Erkenntnisinteressen aus der 
Leistungsbeschreibung adressiert:

Informationen  zum  Tätigkeitsfeld  der  Leitstelle  und  den  damit 
verbundenen Arbeitsaufwänden,

Beurteilung  der  Leitstelle  aus  der  Perspektive  der  Leitstelle 
(Aufgabenfülle, Betreuungsaufwand, Datenrecherche etc.),

Einschätzung zur allgemeinen Zielerreichung des ODaG.

Zur Durchführung der Interviews wurde die Form eines leitfadengestützten 
Interviews gewählt. Dabei handelt es sich um Gespräche, bei denen ein 
strukturierter Leitfaden den Rahmen bildet und die größtenteils durch die 
Aussagen der interviewten Personen bestimmt werden.22 Ein Leitfadeninter-
view „ist unter den qualitativ-offenen Befragungsformen eine vergleichswei-
se strukturierte Interviewmethode"23 und bot sich besonders an, da durch 
den Leitfaden im Vorfeld relevante Themen und Fragen festgelegt werden 
konnten. Gleichzeitig ermöglicht  diese Interviewmethode, bei  relevanten 
Aussagen der Interviewten Rückfragen zu stellen und, insofern passend 
bzw. notwendig, von der Reihenfolge der Fragen abzuweichen. Die Inter-
viewten erhielten den Leitfaden vorab. Nach Einwilligung der Interviewpart-
nerinnen und -partner wurde das Interview aufgezeichnet und anschließend 
durch einen externen Dienstleister wörtlich transkribiert.

Die Erkenntnisse werden an den jeweils relevanten Stellen in Kapitel 5 und 
6 dargestellt.

22 Vgl. Kruse (2014), S. 207.

23 Loosen (2015), S. 139.
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5. Gutachterliche Auswertung
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Die Bestimmungen des ODaG wirken sich in verschiedener Weise auf die 
datenbereitstellenden Stellen sowie die Leitstelle des Open-Data-Portals 
aus. Die Wirkungen wurden im Rahmen der Evaluation in organisatorischer, 
personeller und finanzieller Hinsicht erhoben.

5.1 Einrichtung und Betrieb des Open-Data-Portals

Einer der thematischen Schwerpunkte des Interviews lag auf der Einrich-
tung und dem Betrieb des erstmalig geschaffenen und seit Juni 2019 akti-
ven Open-Data-Portals. Das Portal wurde erstmalig mit dem Koalitionsver-
trag auf Landesebene zwischen CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP aus 
dem Jahr 2017 sowie dem Beitritt Schleswig-Holsteins zum nationalen Da-
tenportal GovData24 eingerichtet. Ein zentrales Ziel der Einrichtung des Por-
tals seien der verbesserte Überblick über vorhandene Daten und deren bes-
sere Auffindbarkeit gewesen. Zwar habe es vor der Schaffung des Open-
Data-Portals auch die Bereitstellung von Verwaltungsdaten gegeben und 
die Abstimmung sei über den heutigen Leitstellenleiter gelaufen, allerdings 
sei der Betrieb des Portals an die damalige Regierung gebunden gewesen. 
Deshalb sei es wichtig gewesen, die Open-Data-Leitstelle sowie das Portal 
im ODaG zu verankern, sodass sie nur durch den Landtag wieder abge-
schafft werden könnten. Diese Verankerung im ODaG habe für eine höhere 
Verbindlichkeit gesorgt.

Die bei der Einrichtung des Portals involvierten Akteurinnen und Akteure 
waren das zentrale IT-Management sowie als beratende Instanzen das Be-
ratungs- und Dienstleistungsunternehmen Capgemini, der IT-Dienstleister 
für die öffentliche Verwaltung Dataport sowie ein nicht näher benannter Un-
terauftragnehmer von Dataport gewesen. Das durch Capgemini entworfene 
Grobkonzept des Portals wurde im Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern 
(v. a. aus der Zivilgesellschaft) sowie einzelnen datenbereitstellenden Stel-
len auf seine Nutzbarkeit geprüft. Hierdurch identifizierte Widersprüche zwi-
schen dem Grobkonzept und den bundes- und EU-seitigen Metadatenstan-
dards (DCAT-AP auf EU-Ebene bzw. DCAT-AP.de auf Bundesebene) seien 
angepasst worden.

24 GovData ist ein Datenportal für Deutschland, das „einen einheitlichen, zentralen Zugang zu Verwaltungsda-
ten aus Bund, Ländern und Kommunen sowie zu Daten von Unternehmen der Daseinsvorsorge, Hochschu-
len,  Forschende,  Forschungseinrichtungen  und  Forschungsfördereinrichtungen“  (FöderaleIT-Kooperation 
2023a)  bietet.  „Die  Grundlage  für  den  Betrieb  von  GovData  ist  in  einer  Verwaltungsvereinbarung 
festgelegt“ (FöderaleIT-Kooperation 2023a), der der Bund und alle Länder beigetreten sind (FöderaleIT-Ko-
operation 2023a). „Die Gesamtsteuerung des nationalen Metadatenportals GovData obliegt der Fachgruppe 
GovData, eine Einrichtung des IT-Planungsrats von Bund und Ländern“ (Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat 2021, S. 15).
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Die Einrichtung des Portals erfolgte durch Dataport und den Unterauftrag-
nehmer. Bei der Einrichtung habe man sich am Vorgehen von Hamburg ori-
entiert. Abweichend von der Lösung in Hamburg wurden in Schleswig-Hols-
tein zwei getrennte Portale (Transparenz-25 und Open-Data-Portal) einge-
richtet, die zur besseren Auffindbarkeit von für Menschen lesbaren Doku-
menten bzw. maschinenlesbaren Datensätzen beitragen sollten. Eine per-
spektivische Verknüpfung zwischen den beiden Portalen, bei dem die in 
einem Dokument bzw. Bericht auf dem Transparenzportal verwendeten Da-
ten auch im Open-Data-Portal abgelegt seien, wurde als wünschenswert 
identifiziert.

Eine der geforderten und umgesetzten Funktionen des Open-Data-Portals 
seien Zeitreihen, sodass die Entwicklung von Datensätzen verfolgt werden 
könne. Diese Funktionalität sei angesichts der Durchführungsverordnung 
zur Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten 
ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung auf EU-Ebene26 relevant. Zu 
den geforderten, jedoch bewusst nicht umgesetzten Funktionen gehörten:

öffentlich einsehbare Anfragen zu Datensätzen (insbes. Informationen 
zu Anfragenden, dem angefragten Datensatz, dem Bearbeitungsstand 
der Anfrage etc.). Der Verzicht auf diese Funktion wurde mit Bedenken 
hinsichtlich des nötigen Moderationsaufwandes begründet.  Auf  nicht 
öffentlicher Ebene seien diese Informationen jedoch verfügbar.

Visualisierung der Daten im Portal. Die Visualisierung sei anfangs durch 
die datenbereitstellenden Behörden abgelehnt worden, da dort nur die 
Rohdaten angeboten werden sollten. Auch die Zivilgesellschaft habe in 
Gesprächen keinen dringlichen Bedarf für eine Visualisierung gesehen. 
Während  letztere  Erkenntnis  mit  der  Datenaffinität  der 
Gesprächspartnerinnen und -partner begründet wurde, ist langfristig zu 
hinterfragen, ob und inwiefern dieses Stimmungsbild auf die Mehrheit 
der (zukünftigen) Nutzerinnen und Nutzer übertragbar ist. Nachdem sich 
die  Haltung  der  Fachlichkeit  heute  geändert  habe,  werde  die 
Visualisierungsfunktion derzeit in das Portal eingebaut.

25 Während über das Open-Data-Portal einen „offenen und strukturierten Zugang zu freiverfügbaren Datenbe-
ständen der öffentlichen Hand“ (Open-Data Schleswig-Holstein o. J.) bietet, werden über das Transparenz-
portal verschiedene Dokumente von Ministerien, Behörden und Ämtern veröffentlicht. Um das Zustandekom-
men von Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung transparenter für Bürgerinnen und Bürger zu gestal-
ten, „veröffentlicht das Land [Schleswig-Holstein] seit dem 1. Januar 2020 zahlreiche Dokumente im Transpa-
renzportal“ (Landesportal Schleswig-Holstein 2022). Gefragt nach Synergien zwischen dem Open-Data-Por-
tal und dem Transparenzportal wurden im Rahmen des Interviews hauptsächlich die Unterschiede der beiden 
Portale aufgezeigt. So sei ein Jahr nach dem Open-Data-Portal veröffentlichten Transparenzportal alles, was 
klassisch in Papierform sei,  während Tabellen, Geodaten oder klassischerweise maschinell  verarbeitete 
Daten in dem Open-Data-Portal abgelegt würden. Diese Trennung sei von der Zivilgesellschaft und Stakehol-
dern gewünscht worden.

26 Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur Festlegung bestimm
ter  hochwertiger  Datensätze  und  der  Modalitäten  ihrer  Veröffentlichung  und  Weiterverwendung  (vgl. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0138).
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die Kommentarfunktion wurde zudem als Herausforderung identifiziert, 
da  es  eine  Moderation  des  dafür  notwendigen  Kommentarbereichs 
erfordere.

Abgesehen von der Visualisierungsfunktion habe es seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes keine größeren Änderungen am Portal gegeben. Die Inter-
viewten führten dies auf den für die Verwaltung ungewöhnlichen Weg zu-
rück, dass erst die Umsetzung erfolgt bzw. die dafür notwendigen finanziel-
len Mittel bereitgestellt und dann das Gesetz formuliert worden sei.

Die Frage nach technischen Störungen auf dem Portal, die die Datenbereit-
stellung oder -nutzung behindern würden, wurde verneint. So sei es seit 
dem Wechsel des Betreibers von Dataport zur Universität Kiel sehr selten 
zu technischen Störungen gekommen.

5.2 Datenbereitstellung über das Open-Data-Portal

Im Folgenden wird die Datenbereitstellung über das Open-Data-Portal dar-
gestellt und auf die zentralen Erkenntnisse des leitfadengestützten Inter-
views mit der Leitstelle, der Analyse der Metadaten sowie der Befragung 
von den in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen eingegangen.

5.2.1 Datenbereitstellung

Im Interview mit der Open-Data-Leitstelle wurden folgende Aussagen zur 
Datenbereitstellung getroffen. Zur Bereitstellung stehen den entsprechen-
den Stellen unterschiedliche Wege zur Verfügung. Diese würden in einem 
Leitfaden sowie in einem Erstkontaktgespräch aufgezeigt. Seitens der Inter-
viewten wurde eine Präferenz für eine höhere Automatisierung geäußert, da 
diese mit einem geringeren Nachbearbeitungsaufwand einhergehe. Aus-
nahmen hiervon seien z. B. einjährig stattfindende Datenübermittlungen, in 
deren Fällen sich eine Anpassung des Fachverfahrens nicht lohne.

Die Datenbereitstellung durch die Landesbehörden wurde als mittelmäßig 
beurteilt. Bei obersten Landesbehörden wurden starke Unterschiede in der 
Datenbereitstellung zwischen den Ministerien beschrieben. Dies sei in Tei-
len mit den personellen Kapazitäten im Themenbereich Open-Data begrün-
det, jedoch unterscheide sich auch dies über die Ministerien hinweg.

Als mögliche Gründe für eine erschwerte Zusammenarbeit und in Teilen 
Schwierigkeiten bei der Datenbereitstellung wurden von den Interviewten 
u. a. folgende Aspekte benannt: technische Schwierigkeiten, organisatori-
sche Gründe in Bezug auf das Datenmanagement und der bisherigen Arbeit 
mit Daten in den Landesministerien, eine mangelnde Bereitschaft zur Da-
tenbereitstellung  (z. B.  aufgrund  des  Amtsgeheimnisses,  Unwissenheit 
über die Notwendigkeit zur Datenbereitstellung) sowie das teils fehlende 
Interesse an der Thematik offener Daten.
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Die Interviewten hoben die Datenbereitstellung des Umweltministeriums 
und  dessen  nachgeordneten  Stellen,  des  Innenministeriums sowie  des 
Landwirtschaftsministeriums positiv hervor. Teilweise stünden die in den 
Ministerien zuständigen Personen in engem Kontakt mit der Leitstelle. Hin-
gegen würde das  Wirtschaftsministerium keine  Datensätze bereitstellen, 
obwohl es grundsätzlich möglich erschien, dass relevante Datensätze vor-
liegen könnten. Äquivalent schien es möglich, dass sowohl zu Zuwande-
rung und Flüchtlingen als auch im Aufgabenbereich des Sozialministeriums 
mehr als die vereinzelt bereitgestellten Daten vorliegen könnten. Mit Blick 
auf die kommunale Ebene wurde die Datenbereitstellung als je nach Stadt 
schwankend und in starker Abhängigkeit der personellen Kapazitäten be-
schrieben. So entfalle die Datenbereitstellung in Kiel zusätzlich zu weiteren 
Aufgaben auf nur eine Person. Als Musterfall wurde Lübeck genannt, das 
seit Anfang November 2023 eine neue Stelle mit einem eigenen Open-Data-
Koordinator und ein eigenes Datenportal habe, welches mit dem Open-
Data-Portal gekoppelt sei. Zudem werde in Flensburg ein eigenes Open-
Data-Portal eingerichtet. Auf regionenübergreifender Ebene wiesen die In-
terviewten außerdem auf das Interesse der vom Bundesinnenministerium 
geförderten „Smart Regions“27 hin. Diese verfügten mit hoher Wahrschein-
lichkeit über personelle Kapazitäten, um sich mit dem Thema Open-Data 
angemessen auseinandersetzen zu können, und hätten bereits den Kontakt 
zur Einbindung ihrer Daten im Open-Data-Portal gesucht.

Mit Blick auf Veränderungen in der Datenbereitstellung seit der Einführung 
des ODaG wurde auf die Verankerung der Datenbereitstellung hingewie-
sen. Zudem habe es mehr bereitstellende Stellen gegeben. Auf der kommu-
nalen Ebene habe es ähnlich dazu ebenso einen Anstieg in der Bereitstel-
lung von Bauplänen gegeben. Dieser Anstieg wurde jedoch als Nebeneffekt 
des ODaG angesehen. Gleichzeitig wurde aber auch darauf hingewiesen, 
dass bereits zuvor viele Daten freiwillig bereitgestellt worden seien und man 
nicht darauf schließen könne, ob mit Ausnahme von Geodaten und Bauleit-
plänen der Gemeinden der Anstieg in der Bereitstellung auf das Inkrafttre-
ten des ODaG zurückzuführen sei. So könnte die Veränderung auch damit 
zusammenhängen, dass die Regierung unter Minister Schrödter sehr stark 
auf Datennutzung und Daten im Allgemeinen aus gewesen sei und dem 
Thema deshalb mehr Aufmerksamkeit gewidmet worden sei.

Eine nicht eingetretene, aber erwartete Veränderung sei die Datenbereit-
stellung durch das Statistikamt Nord gewesen, das zuvor bereits auf freiwilli-
ger Basis Daten bereitgestellt habe. Da sich das Statistikamt Nord im Gel-

27 „Die Stadt Flensburg und die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sind mit dem Projekt Smarte 
Grenzregion zwischen den Meeren seit 2022 eine Modellregion im Bundesprojekt Modellprojekte Smart Cities 
(MPSC), gefördert vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der Förderbank 
KfW. Die Partner haben sich zusammengetan, um gemeinsam die Digitalisierung in der Region voranzubrin-
gen und um Lösungen umzusetzen, die den Alltag der Menschen erleichtern, die Lebensverhältnisse verbes-
sern und die Region zukunftsfest machen“ (Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH o. J.).
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tungsbereich des ODaG nicht eingeschlossen und damit durch das ODaG 
nicht zur Datenbereitstellung verpflichtet sehe, werde ggf. eine namentliche 
Berücksichtigung des Amts bei einer zukünftigen Gesetzesänderung vorge-
sehen.

Als Maßnahme zur Unterstützung der Datenbereitstellung wurde das Ange-
bot einer einstündigen Open-Data-Sprechstunde pro Woche eingerichtet. 
Trotz der breiten Bewerbung sei dieses Angebot bisher wenig angenommen 
worden. Die Interviewten führten dies darauf zurück, dass Personen, die 
sich mit dem Thema nicht auskannten, nicht anrufen würden, weil sie gar 
nicht wüssten, was sie fragen sollten. Personen, die sich hingegen aus-
kannten, würden andere Kanäle (E-Mail, spontaner Anruf) nutzen. Eine wei-
tere Maßnahme, mit der die Datenbereitstellung durch und die Zusammen-
arbeit mit den datenbereitstellenden Stellen unterstützt werden könnte, sind 
die innerhalb von Behörden anzusiedelnden Datennutzbeauftragten28. An-
fang  Januar  2024 wurde  die  Landesdatenstrategie  mit  entsprechenden 
Ausführungen zu den Datennutzbeauftragten und ihren Aufgaben veröffent-
licht.29 Zur Förderung der flächendeckenden Bereitstellung gebe es u. a. ein 
Projekt  im  Ministerium  für  Inneres,  Kommunales,  Wohnen  und  Sport 
(MIKWS), das den Kommunen eine zentrale Plattform zur Verwaltung ihrer 
Haushaltsdaten bereitstellen wolle. Diese Plattform wiederum habe zukünf-
tig eine Schnittstelle zum Open-Data-Portal, sodass kommunale Haushalts-
daten auf dem Open-Data-Portal erscheinen würden. Damit mehr Kommu-
nen zur Bereitstellung ihrer Daten angeregt werden und sie ihre Daten auto-
matisch an das Open-Data-Portal übermitteln können, wurde zum Inter-
viewzeitpunkt durch die Leitstelle eine Förderrichtlinie zur kommunalen Ak-
tualisierung der Fachverfahren erarbeitet, die zwischenzeitlich im Amtsblatt 
für Schleswig-Holstein30 veröffentlicht wurde.

Um die in § 5 ODaG definierten Qualitätsstandards sicherzustellen, wurde 
im Falle von Finanzdaten von einer Mitgliedschaft der Leitstelle in einem 
Lenkungsausschuss berichtet.  Zu den damit  verfolgten Zielen gehören, 
u. a. bei der Datenabnahme direkt auf höchste Standards zu achten und die 
Bedeutung dieser Standards innerhalb des Lenkungsausschusses weiter-
zugeben. Im Falle der Bauplanung und der XPlanungsplattform gestalte 
sich die Einhaltung der Standards bisher eher schwierig. Weitere benannte 

28 Diese Stellen seien zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht geschaffen bzw. besetzt gewesen. Planmäßig 
sollte dies jedoch am 19.12.2023 über die Landesdatenstrategie verabschiedet werden. Allerdings würden 
keine neuen Stellen geschaffen bzw. neues Personal eingestellt werden, sondern lediglich eine Funktionsbe-
zeichnung eingeführt. Hierbei könnte es sich um Personen handeln, die bereits der Arbeitsgruppe Open-Data 
angehörten. Als hauptsächliche Aufgaben der Datennutzbeauftragten wurden die nachfolgenden Punkte 
benannt: die Verschaffung eines Überblicks über die Daten in ihrem Zuständigkeitsbereich, die Vorbereitung 
der Daten nach den Open-Data-Standards, die Erleichterung der Nutzung der Daten sowie die dezentrale 
Unterstützung bei Fragen.

29 Vgl. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein (2024), S. 45.

30 Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zum Zweck der Förderung der Anbindung von Fachverfah-
ren an das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein 
vom 24.04.2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024 Nr. 21, S. 825).
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Möglichkeiten zur sichergestellten Einhaltung der Standards waren zum 
einen die Regelung über eine Verordnung und zum anderen erneut die Be-
reitstellung finanzieller Mittel, um landeseigene Fachverfahren zu aktuali-
sieren. Für letzteren Fall wurde das Denkmalinformationssystem des Lan-
desamts für Denkmalpflege beispielhaft erwähnt, bei dem die Kosten für die 
Schnittstelle übernommen worden seien. Die dort eingerichtete Schnittstelle 
habe für Arbeitsentlastung gesorgt, weil das System den Datenexport auto-
matisch durchführe.

Als Optimierungspotentiale im Bereich der Datenbereitstellung wurden fol-
gende Bereiche identifiziert:

direktes  Ablehnen  von  Eingaben  bei  fehlerhaften  Angaben  (z. B. 
fehlende Möglichkeit zum Download eines Datensatzes), wobei jedoch 
auf eventuell abschreckende Effekte geachtet werden müsse,

Anstreben einer interoperablen Datenbereitstellung,

Vereinheitlichung  der  Qualitätsanforderungen  der  unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen,

Vorschlag  zur  Einrichtung  von  dezentralen  Open-Data-
Koordinatorinnen und -Koordinatoren in den Ressorts zur Verbesserung 
der Fachverfahren und zur besseren Erreichbarkeit der Fläche durch 
direkte Ansprechpersonen vor Ort. Dies würde auch den Aufwand für die 
Fragestellerinnen und Fragesteller im Vergleich zu einer Anfrage in der 
Leitstelle reduzieren.

5.2.2 Stand der Bereitstellung

Um den Stand der Datenbereitstellung über das Open-Data-Portal zu unter-
suchen, wurden die auf dem Portal hinterlegten Metadaten ausgewertet. 
Die Ergebnisse dieser Analyse werden im Folgenden dargestellt.

5.2.2.1 Überblick über die Metadateneinträge und Ressourcen

Zum Erhebungszeitpunkt der Metadaten (02.02.2024, 11:30 Uhr) waren auf 
dem Open-Data-Portal  insgesamt 27.902 Metadateneinträge und insge-
samt 42.778 Ressourcen31 für den Beobachtungszeitraum vom 23.01.2020 
bis 02.02.2024 vorhanden. Hiervon wurden von kommunaler Ebene 2.483 
Metadateneinträge und insgesamt 3.949 Ressourcen veröffentlicht.  Von 
den im Rahmen des  Evaluationsauftrags  betrachteten  Landesbehörden 
nach § 2 Abs. 1 ODaG und dem Statistikamt Nord wurden 22.524 Metada-
teneinträge und insgesamt 35.866 Ressourcen veröffentlicht.32

31 Die Anzahl bezieht sich auf die zum Evaluationszeitpunkt auf dem Portal vorhandenen Einträge, die Anzahl  
kann sich zwischenzeitlich geändert haben.

32 Die Veröffentlichungen nur des Statistikamts Nord beliefen sich auf 14.988 Metadateneinträge sowie 18.780 
Ressourcen.
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Mit Inkrafttreten des ODaG wurden erstmals dynamische Daten auf dem 
Open-Data-Portal veröffentlicht. Bei dynamischen Daten handelt es sich 
nach § 3 ODaG um unbearbeitete Daten, die häufig aktualisiert werden (vgl. 
Kapitel 4.2.1). Zum Zeitpunkt der Untersuchung lagen 852 Metadateneinträ-
ge bzw. 1.485 Ressourcen für dynamische Daten vor. Folglich machten dy-
namische Daten etwa vier Prozent der von Landesbehörden bereitgestell-
ten Dateneinträge auf dem Open-Data-Portal aus.

Die durchschnittliche Veröffentlichungsrate von statischen Daten  im Be-
trachtungszeitraum vom 24.01.2020 bis 01.02.202433 belief sich vor Inkraft-
treten des ODaG monatlich auf 528 Metadateneinträge (786 Ressourcen) 
und reduzierte sich nach Inkrafttreten des ODaG auf monatlich 337 Metada-
teneinträge (598 Ressourcen). Möglicherweise lässt sich die durchschnitt-
lich geringere Anzahl der nach Inkrafttreten des ODaG veröffentlichten stati-
schen Daten darauf zurückführen, dass bereits vor Inkrafttreten des ODaG 
viele dieser Daten veröffentlicht wurden.34 Zudem ist relevant, dass im Zuge 
des ODaG erstmalig dynamische Daten auf dem Open-Data-Portal einge-
stellt wurden.

Im Mittel beschrieben Metadateneinträge sowohl für dynamische als auch 
statische Daten mehr als eine Ressource. Bei den Metadateneinträgen dy-
namischer Daten lagen, mit einer Ausnahme, bei der es sich um die Über-
sichtsseite zu einer Datenreihe handelte, zwischen einer und zwei Ressour-
cen vor. Auf Übersichtsseiten sind die einzelnen Unterseiten mit Ressour-
cen in zeitlicher Reihenfolge dargestellt, jedoch nicht die Ressourcen selbst. 
Aus den Metadateneinträgen statischer Daten zeigte sich eine deutlich grö-
ßere Varianz der Anzahl an Ressourcen. In 72 Fällen handelte es sich um 
Übersichtsseiten zu Datenreihen, während bei den übrigen Metadatenein-
trägen die Anzahl der Ressourcen zwischen einer und 35 variierte. Die 
meisten Ressourcen pro Unterseite wurden vom Statistikamt Nord zum Sta-
tistischen  Jahrbuch  2018/201935 sowie  dem  Statistischen  Jahrbuch 
2019/202036 veröffentlicht. Hier waren die Ressourcen jeweils als PDF-Da-
teien sowie als XLSX-Dateien aufgeführt. Insgesamt hatte das Statistikamt 
Nord 21 Metadateneinträge mit mindestens zehn Ressourcen bereitgestellt, 
wobei insgesamt 15 Unterseiten auf das Statistische Jahrbuch zurückgin-
gen.

In Bezug auf die Sprache, in der Einträge veröffentlicht wurden, waren ins-
besondere bei statischen Daten zum Zeitpunkt der Auswertung nicht für alle 

33 Der erste und der letzte Tag der Erfassung wurden für die Berechnung des Durchschnitts nicht berücksich-
tigt. Der letzte Datenabruf am 02.02.2024 fand vormittags statt und enthält daher ggf. nicht alle Daten für 
diesen Tag.

34 Die Beurteilung der Anzahl bereitgestellter Daten ist ohne Kenntnis der Grundgesamtheit nicht möglich.

35 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/statistisches-jahrbuch.

36 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/statistisches-jahrbuch15.

27

https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/statistisches-jahrbuch15
https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/statistisches-jahrbuch


Einträge Angaben hinterlegt. Bei den dynamischen Daten waren mit Aus-
nahme von einem Eintrag, der keine Angabe zur Sprache enthielt, insge-
samt 851 Einträge in deutscher Sprache verfasst. Bei den statischen Daten 
lagen in 15.222 bzw. etwa 70 Prozent der Fälle keine Angabe zur Sprache 
vor. In 7.296 Fällen war Deutsch und in vier Fällen Dänisch als Sprache an-
gegeben.37 Zwei Einträge enthielten eine Kombination aus Buchstaben und 
Zahlen, die keine Sprache darstellten. Allerdings war auch aus der Angabe 
einer Sprache, nicht ableitbar, ob Spaltenüberschriften, sog. Variablenna-
men, in den Datensätzen auf Deutsch oder Englisch verfasst waren. Einzel-
beispiele zeigten, dass die Sprache Deutsch in den Metadaten hinterlegt 
war, die im Datensatz verwendeten Variablenbezeichnungen jedoch auf 
Englisch waren.

5.2.2.2 Eigenschaften der Metadateneinträge und Ressourcen

Im Folgenden wird die Datenbereitstellung in Bezug auf das Dateiformat, 
die Kategorie, die Schlagwörter, die bereitstellende Stelle sowie die verge-
bene Lizenz dargestellt. Mittels des Vergleichs der Datenbereitstellung vor 
Inkrafttreten des ODaG mit der Datenbereitstellung seitdem können sowohl 
allgemeine Entwicklungstrends als auch etwaige Besonderheiten aufge-
zeigt werden.

Für jede der bereitgestellten Ressourcen war in den Metadaten das Datei-
format hinterlegt. Abbildung 1 stellt die Anzahl von Dateiformaten statischer 
Daten vor sowie nach Inkrafttreten des ODaG dar.

37 Aus einer späteren Rückmeldung des Auftraggebers ging hervor, dass es sich hier mit hoher Wahrscheinlich
keit um Eingabefehler von Datenbereitstellerinnen und -stellern auf der Weboberfläche handelte, bei denen 
aus Versehen eine falsche Sprache gewählt wurde, Mittlerweile sei diese Auswahl entfernt worden.
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Abbildung  1:  Dateiformate  für  statische  Daten  vor  und  nach 
15.04.2022

 

Anmerkung: Anzahl der betrachteten Ressourcen n = 34.381

Insgesamt wurden bei statischen Daten 24 verschiedene Dateiformate und 
vier  Geodatendienste  (WMS_SRVC,  WFS_SRVC, WMTS_SRVC, 
WCS_SRVC) in den Metadaten hinterlegt. Im Fall statischer Daten waren 
66 Prozent der Dateien in einem strukturierten Format verfügbar, d. h. dass 
die Informationen in einer geordneten und vordefinierten Struktur gespei-
chert waren. Darüber hinaus wurden 64 Prozent der bereitgestellten Datei-
en in einem nicht-proprietären Format angeboten, d. h. dass für diese Datei-
en eine Verarbeitung nicht an kostenpflichtige Software oder Plattformen 
gebunden war.

Mit 46 Prozent und insgesamt 15.769 Fällen machten CSV-Dateien den mit 
Abstand größten Anteil an Dateiformaten aus. Mit 25 Prozent und insge-
samt 8.478 Fällen wurden am zweithäufigsten PDF-Dateien bereitgestellt. 
Die Anzahl an PDF-Dateien nach Inkrafttreten des ODaG lag dabei mit 16 
Prozentpunkten deutlich unter der Anzahl vor dessen Einführung. Zudem 
wurden in etwa 68 Prozent der Fälle, in denen Ressourcen als PDF-Dateien 
vorlagen, weitere Dateien in mindestens einem anderen Format unter dem 
gleichen Metadateneintrag aufgeführt. Das am dritthäufigsten verwendete 
Dateiformat ist JSON. Nach Inkrafttreten des ODaG konnte ein Anstieg der 
Dateien im JSON-Format um das 1,9-Fache auf insgesamt 3.015 Dateien 
festgestellt werden. Hingegen der mitunter stärkste Rückgang bei den ver-
wendeten Dateiformaten nach Inkrafttreten des ODaG konnte bei XLSX- 
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und XLS-Dateien sowie den Bilddateiformaten PNG, TIFF und JPEG fest-
gestellt werden. Während vor Inkrafttreten des ODaG etwa 47 Prozent der 
Dateiformate strukturiert und nicht-proprietär waren, stieg die Anzahl dieser 
Dateiformate auf etwa 71 Prozent nach Inkrafttreten des ODaG.

Die weiteren Dateiformate machten zusammen weniger als fünf Prozent der 
verwendeten Dateiformate aus, diese umfassten RDF, GML, XML, TXT, 
ATOM, HTML, GeoJSON, Ge oTIFF, GDB, ZIP, MXD, QGS, GPKG, ODS, 
ARCINFO_COV. Davon waren die am seltensten verwendeten Dateiforma-
te, die jeweils nur einmal verwendet wurden: ARCINFO_COV und ODS. 
Hierbei handelte es sich um Übersichtskarten38 sowie chronologische Dar-
stellungen39.

Bei dynamischen Daten lagen insgesamt nur drei verschiedene Dateiforma-
te (CSV, HTML, JSON) vor. In 850 Fällen (57 Prozent der Dateiformate dy-
namischer Daten) handelte es sich um CSV-Dateien. Mit 634 Fällen bzw. 
etwa 43 Prozent wurde am zweithäufigsten das Dateiformat JSON verwen-
det. Nur einmal und damit am seltensten kam bei dynamischen Dateneine 
Webseite im HTML-Format vor. Hierbei handelte es sich um die Übersichts-
seite mit dem Datensatz zur „Überwachung und Beurteilung der Luftqualität 
in Schleswig-Holstein“40.

Die in den Metadateneinträgen hinterlegten Kategorien geben einen ersten 
Eindruck über deren Inhalt. Den Metadateneinträgen wurden, mit Ausnah-
me von 85 Einträgen, durch die jeweilige datenbereitstellende Stelle eine 
oder mehrere von 13 thematischen Kategorien (vgl. Kapitel 4.2.1) zugeord-
net. Im Fall der Ausnahmen handelte es sich bei der Mehrheit, in 71 Fällen, 
um Übersichtsseiten zu Datenreihen. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der 
Metadateneinträge auf die verschiedenen Kategorien, unterteilt danach, ob 
der entsprechende Eintrag vor oder nach Inkrafttreten des ODaG am 15. 
April 2022 veröffentlicht wurde. Insgesamt wurden bei allen statischen Da-
ten vor Inkrafttreten des ODaG 15.076 Einträge und seitdem 10.513 Einträ-
ge einer oder mehrerer der 13 Kategorien zugeordnet.

38 Vgl.  https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/bezugsgebiete-fur-tmap-seehundsauswertung-1999-
shape.

39 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/ortschroniken-im-bestand-der-landesbibliothek.

40 Vgl.  https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/uberwachung-und-beurteilung-der-luftqualitat-in-
schleswig-holstein.
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Abbildung 2: Themenkategorien für statische Daten vor und nach 
15.04.2022

 

Anmerkung: Zuordnung von mehreren Kategorien pro Metadateneintrag möglich; Anzahl 
aller Kategoriezuordnungen n = 25.589; Anzahl Metadateneinträge n = 21.587 

Wie Abbildung 2 zeigt, war sowohl vor (55 Prozent der Fälle) als auch nach 
Inkrafttreten des ODaG (35 Prozent der Fälle) die am häufigsten vergebene 
Kategorie „Bevölkerung und Gesellschaft“. Bei dieser sowie anderen Kate-
gorien war eine teils starke Reduktion in der Vergabehäufigkeit vor und 
nach Inkrafttreten des ODaG zu erkennen. Vor Einführung des ODaG wur-
de am zweithäufigsten die Kategorie „Wirtschaft und Finanzen“ (17 Prozent 
der Fälle) vergeben, jedoch waren es nur vier Prozent der Fälle nach Inkraft-
treten des ODaG. Die vor Inkrafttreten des ODaG am dritthäufigsten verge-
bene Kategorie „Bildung, Kultur und Sport“ wurde nach Inkrafttreten des 
ODaG in 14 Prozent der Fälle und damit in 293 Fällen mehr vergeben als 
zuvor. Nach Inkrafttreten des ODaG stieg die Vergabehäufigkeit der Kate-
gorien „Umwelt“ sowie „Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nah-
rungsmittel“ auf 16 Prozent bzw. auf zehn Prozent der Fälle an. Am seltens-
ten wurden die unter „Weitere Kategorien“ zusammengefassten Kategorien 
„Energie“,  „Justiz,  Rechtssystem  und  Öffentliche  Sicherheit“, 
„Gesundheit“ „Internationale Themen“ sowie „Wissenschaft und Technolo-
gie“ vergeben.

Dynamische Daten lagen erst mit dem Inkrafttreten des ODaG vor. Insge-
samt wurden dort 1.067 Einträge den beiden Kategorien „Umwelt“ (851 Ein-
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träge bzw. 80 Prozent) sowie „Wissenschaft und Technologie“ (216 Einträ-
ge bzw. 20 Prozent) zugewiesen.

Zusätzlich zu den thematischen Kategorien haben die bereitstellenden Stel-
len die Möglichkeit, Schlagwörter auf Ebene der Unterseiten zu den Daten-
sätzen frei zu vergeben. Dabei können sowohl die Begriffe als auch die An-
zahl der Begriffe frei von der datenbereitstellenden Stelle gewählt werden. 
Dies trägt ebenfalls dazu bei, die Auffindbarkeit von Datensätzen zu verbes-
sern. Mit Ausnahme von 71 Übersichtsseiten zu Datenreihen wurden im 
Betrachtungszeitraum für alle Metadateneinträge Schlagwörter vergeben. 
Im Schnitt lagen im Fall von dynamischen Daten pro Metadateneintrag vier 
und im Fall statischer Daten fünf Schlagwörter vor. Mit Inkrafttreten des 
ODaG  erhöhte  sich  bei  statischen  Daten  die  Anzahl  der  vergebenen 
Schlagwörter auf durchschnittlich sechs Schlagwörter. Dynamische Daten 
liegen erst nach Inkrafttreten des ODaG vor. Das Maximum an vergebenen 
Schlagwörtern lag im Fall von dynamischen Daten bei acht Schlagwörtern, 
im Fall von statischen Daten bei 42 Schlagwörtern. Im letzteren Fall handel-
te es sich um die Seite der „INSPIRE SH Schutzgebiete in Schleswig-Hols-
tein“41.

Insgesamt wurden 123.998 Schlagwörter und hiervon 5.474 unterschiedli-
che Schlagwörter vergeben. Davon wurden wiederum 31 Prozent (1.721 
Schlagwörter) jeweils nur ein einziges Mal zugewiesen. Im Fall dynamischer 
Daten wurden insgesamt 3.743 Schlagwörter vergeben. Im Fall statischer 
Daten wurden vor Inkrafttreten des ODaG insgesamt 74.325 Schlagwörter 
und ab Inkrafttreten des ODaG insgesamt 45.930 Schlagwörter zugewie-
sen. Wie auch bei den festgelegten Kategorien zeigten sich auch bei den 
selbst vergebenen Schlagwörtern inhaltliche Unterschiede zwischen den 
vor und nach der Einführung des ODaG vergebenen Begriffen. Abbildung 3 
stellt die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter für statische Daten 
vor Inkrafttreten des ODaG dar und zeigt die absolute Häufigkeit auf, mit der 
diese Schlagwörter nach Inkrafttreten des ODaG verwendet wurden.

41 Vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/inspire-sh-schutzgebiete-in-schleswig-holstein.
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Abbildung 3: Am häufigsten vergebene Schlagwörter für statische 
Daten vor 15.04.2022 sowie deren Anzahl nach 15.04.2022

 

Anmerkung: Die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter, inklusive Mehrfachnen-
nungen, für alle vor dem 15.04.2022 erstellten Metadateneinträge statischer Daten; Anzahl 
aller Schlagwörter n = 123.998; Anzahl Metadateneinträge n = 21.601

Aus Abbildung 3 geht hervor, dass der inhaltliche Schwerpunkt der Schlag-
wörter auf dem Themenbereich „Baugewerbe“, „Industrie“ und „Handwerk“ 
lag. Die Schlagwörter ab dem am fünfthäufigsten vergebenen Begriff „Bau-
hauptgewerbe“ wiesen geringe Unterschiede in ihrer absoluten Häufigkeit 
auf. Hieraus und aus stichprobenartigen Überprüfungen zeigte sich, dass 
diese in vielen Fällen gemeinsam vergeben wurden. Diese Einträge wurden 
überwiegend vom Statistikamt Nord veröffentlicht. Auffällig war, dass keines 
der zuvor sehr häufig vergebenen Schlagwörter (insbesondere „Baugewer-
be“, „Industrie“ und „Handwerk“) nach Inkrafttreten des ODaG annähernd so 
häufig vergeben wurde. Diese drei Schlagwörter wurden zu etwa 90 Prozent 
im August und September 2021 vergeben.

Abbildung 4 stellt nun die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter für 
statische Daten nach Inkrafttreten des ODaG dar und zeigt die absolute 
Häufigkeit auf, mit der diese Schlagwörter vor Inkrafttreten des ODaG ver-
wendet wurden.
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Abbildung 4: Am häufigsten vergebene Schlagwörter für statische 
Daten nach 15.04.2022 sowie deren Anzahl vor 15.04.2022

  

Anmerkung: Die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter, inklusive Mehrfachnen-
nungen, für alle nach dem 15.04.2022 erstellten Metadateneinträge statischer Daten; An-
zahl aller Schlagwörter n = 123.998; Anzahl Metadateneinträge n = 21.601

Aus Abbildung 4 geht hervor, dass Schlagwörter seit dem Inkrafttreten des 
ODaG schwerpunktmäßig einen Bezug zu kulturellen Informationen sowie 
zum Wohnraum aufwiesen. Hier fällt vor allem die Aufführung von inhaltlich 
identischen Schlagwörtern durch Trennung längerer Ausdrücke, wie „An-
zahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnah-
men)“ und „Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau“ auf. 
Der direkte Vergleich von Häufigkeiten der verwendeten Schlagwörter zeig-
te, dass insbesondere Schlagwörter „Betriebe im Bauhauptgewerbe“ und 
„Bautätigkeit“, „Anzahl der genehmigten Wohnungen“ sowie der identische, 
jedoch verkürzte Schlagworteintrag „Anzahl der genehmigten Wohnungen 
insgesamt (Neubau“, jeweils für eine Stadt und einen Monat vergeben wur-
den. All diese Einträge stammten vom Statistikamt Nord. Während die am 
häufigsten vergebenen Schlagwörter „Denkmal“, „Denkmalliste“ und „Kul-
turdenkmal“ sowohl vor als auch nach Inkrafttreten des ODaG verhältnismä-
ßig regelmäßig und zumeist für denselben Metadateneintrag vergeben wur-
den, wurden die übrigen Schlagwörter erst nach Inkrafttreten des Gesetzes, 
zuvor jedoch sehr selten bzw. teils gar nicht vergeben.

Abbildung 5 zeigt die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter für dy-
namische Daten, die nach Inkrafttreten des ODaG veröffentlicht wurden.
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Abbildung 5: Am häufigsten vergebene Schlagwörter für dynami-
sche Daten

  

Anmerkung: Die zehn am häufigsten vergebenen Schlagwörter inklusive Mehrfachnennun-
gen seit dem 15.04.2022 für dynamische Daten; Anzahl aller Schlagwörter n = 253; Anzahl 
Metadateneinträge n = 3.743

Aus Abbildung 5 geht hervor, dass der inhaltliche Schwerpunkt beim The-
menbereich „Umwelt“ lag. Dies ist nicht überraschend, da dynamische Da-
ten vorwiegend durch das Landesamt für Umwelt bereitgestellt wurden. Die 
am häufigsten verwendeten Schlagwörter umfassten „Pegel“ und „in Be-
trieb“. Beide wurden zum Evaluationszeitpunkt bei denselben Unterseiten 
mit  Datensätzen  verwendet.  Äquivalent  beschrieben  die  Schlagwörter 
„Gamma-Ortsdosisleistung“, „KFÜ“ (d. h. Kernkraftwerksfernüberwachung) 
und „Strahlung“ dieselben Ressourcen.

Aus den Metadaten war ebenfalls ersichtlich, welche öffentliche Stelle wie 
viele Metadateneinträge erstellt hatte. Diese Angaben lagen für alle Meta-
dateneinträge vor. Insgesamt gab es zum Erhebungszeitpunkt 27 unter-
schiedliche datenbereitstellende öffentliche Stellen, darunter 25 Landesbe-
hörden mit zugeordneten Ämtern sowie das Statistikamt Nord und das zen-
trale IT-Management.  Da sich mit  Amtsantritt  der  neuen Regierung am 
29.06.2022 deutliche Änderungen in der Verteilung der ministeriellen Auf-
gabenbereiche untereinander ergeben hatten, ist kein direkter Vergleich der 
pro datenbereitstellenden Stelle bereitgestellten Anzahl an Metadatenein-
trägen vor und nach Inkrafttreten des ODaG möglich. Im Folgenden werden 
die zum Untersuchungszeitpunkt vorliegenden Metadateneinträge der je-
weils hinterlegten, bereitstellenden Stelle zugeordnet. Abbildung 6 zeigt die 
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datenbereitstellenden Stellen, die insgesamt mehr als 40 Metadateneinträ-
ge für statische Daten bereitgestellt hatten. In den Fällen, in denen es zu 
Änderungen im Aufgabenbereich und/oder dem Namen einer datenbereit-
stellenden Stelle kam, wurde das Datum angegeben, bis zu bzw. ab wel-
chem Zeitpunkt es sich um die entsprechende Stelle handelte.
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Abbildung 6:  Datenbereitstellende Stellen für statische Daten vor 
und nach 15.04.2022

 

 

Anmerkung: In der Abbildung werden ausschließlich Behörden aufgeführt, die mindestens 
40 Metadaten bereitgestellt haben; berücksichtigte Gesamtzahl der Metadateneinträge für 
statische Daten n = 21.672

Aus Abbildung 6 ist erkennbar, dass das Statistikamt Nord mit insgesamt 
14.988 Einträgen die meisten Metadaten auf dem Open-Data-Portal ein-
stellte. Dies entspricht 77 Prozent aller Metadateneinträge vor und 54 Pro-
zent aller Metadateneinträge nach Inkrafttreten des ODaG. Das Landesamt 
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für Denkmalpflege hatte mit Einführung des ODaG mehr Metadateneinträge 
erstellt. Nach Inkrafttreten des ODaG hat das Landesamt die zweitgrößte 
Anzahl an Metadateneinträgen veröffentlicht (1.361 Einträge), während es 
vor Inkrafttreten des Gesetzes die drittgrößte Anzahl an Metadateneinträ-
gen (865) auf dem Open-Data-Portal bereitstellte. Ein deutlicher Rückgang 
an bereitgestellten Metadateneinträgen nach Inkrafttreten des ODaG war 
beim Landesamt für soziale Dienste zu beobachten, das 173 Metadatenein-
träge nach Inkrafttreten des ODaG und damit 835 Metadateneinträge weni-
ger als zuvor (1.008 Metadateneinträge) bereitstellte. Die Nationalparkver-
waltung  im  Landesbetrieb  für  Küstenschutz,  Nationalpark  und  Meeres-
schutz stellte erstmalig nach Inkrafttreten des ODaG Daten auf dem Portal 
bereit und war damit zugleich die Stelle mit der drittgrößten Anzahl an Meta-
dateneinträgen nach Inkrafttreten des ODaG.

Zu den datenbereitstellenden Landesministerien gehörten bis 29.06.2022

das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 

das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung,

das  Ministerium  für  Inneres,  ländliche  Räume,  Integration  und 
Gleichstellung sowie

das  Ministerium  für  Soziales,  Gesundheit,  Jugend,  Familie  und 
Senioren.

Zu den Landesministerien, die Daten auf dem Open-Data-Portal einstellten, 
gehörten seit 29.06.2022 

das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (MBWFK), 

das  Ministerium für  Energiewende,  Klimaschutz,  Umwelt  und  Natur
(MEKUN), 

das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport (MIKWS),

das Ministerium für Justiz und Gesundheit (MJG), 

das  Ministerium  für  Landwirtschaft,  ländliche  Räume,  Europa  und 
Verbraucherschutz (MLLEV),

das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und 
Gleichstellung (MSJFSIG) sowie

das  Ministerium  für  Wirtschaft,  Verkehr,  Arbeit,  Technologie  und 
Tourismus (MWVATT).

Unter den schleswig-holsteinischen Landesministerien gingen vor Inkraft-
treten des ODaG die meisten Metadateneinträge auf das Ministerium für 
Bildung Wissenschaft und Kultur mit 76 Einträgen sowie das Ministerium für 
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Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren mit 48 Einträgen zu-
rück. Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung stellte mit 29 Metadateneinträgen die drittgrößte Anzahl an 
Metadateneinträgen auf dem Open-Data-Portal  ein.  Das Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung stellte vier Meta-
dateneinträge auf dem Open-Data-Portal ein. Nach Inkrafttreten des ODaG 
wurden die meisten Metadateneinträge der Landesministerien durch das 
MSJFSIG mit 14 Einträgen bereitgestellt. Am zweithäufigsten stellte das 
MEKUN sowohl statische (elf Einträge) als auch dynamische Daten (217 
Einträge) bereit. Damit ist das MEKUN neben dem Landesamt für Umwelt, 
von dem 635 Einträge erstellt wurden, die einzige Behörde, die dynamische 
Daten bereitstellte. Das MBWFK stellte zehn Metadateneinträge bereit, die 
übrigen aufgeführten Ministerien bewegten sich deutlich darunter.

In den Metadaten sind ebenfalls Informationen dazu vorhanden, welche 
Lizenz für die Verwendung der entsprechenden Informationen gilt.  Abbil-
dung 7 zeigt die Verteilung der Metadateneinträge für statische Daten nach 
angegebenen Lizenzen getrennt für den Zeitraum vor und nach Inkrafttreten 
des ODaG. Mit Ausnahme von 70 Übersichtsseiten zu Datenreihen waren 
für alle Metadateneinträge Angaben vorhanden.

Abbildung 7: Lizenzen für statische Daten vor und nach 15.04.2022

 

Anmerkung: berücksichtigte Anzahl der Metadateneinträge für statische Daten n = 21.602

Abbildung 7 zeigt, dass bei statischen Daten mehrheitlich (83 Prozent bzw. 
in 18.013 Fällen) die Lizenz Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 
(dl-by-de/2.042) vergeben wurde. Diese verlangt zur lizenzkonformen Ver-
wendung einen Quellenverweis auf die Originalquelle und einen Verände-
rungshinweis,  sofern  die  entsprechenden  Informationen  in  veränderter 

42 Vgl. https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.
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Form veröffentlicht werden. Vor Inkrafttreten des ODaG war im Fall stati-
scher Daten die am zweithäufigsten (sieben Prozent der Fälle) verwendete 
Lizenz Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC-BY/
4.043). Diese sieht für eine Verwendung einen Quellenverweis auf die Origi-
nalquelle  und  einen  Veränderungshinweis  vor.  Nach  Inkrafttreten  des 
ODaG stieg die Verwendung auf 20 Prozent. Die dritthäufigste Lizenz für 
statische Daten, sowohl vor (709 Fälle) als auch nach Inkrafttreten des 
ODaG (94 Fälle), war die Kennzeichnung als gemeinfrei bzw. das Public 
Domain Mark 1.0 (CCPDM/1.044). Damit gekennzeichnete Werke sind li-
zenzfrei zu verwenden. Die Lizenz CC0 (CC-Zero45), die eine Nutzung ohne 
Einschränkungen und Bedingungen erlaubt, wurde bei nicht dynamischen 
Daten insgesamt nur in 51 Fällen verwendet.

Aufgrund ihres verhältnismäßig geringen Vorkommens wurde diese sowie 
die Lizenzen: Amtliches Werk, lizenzfrei nach §5 Abs. 1 Urheberrechtsge-
setz (UrhG) (216 Fälle), Creative Commons Creative Commons Namens-
nennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC-
BY-SA/4.046) (14 Fälle), dl-zero-de/2.0 (vier Fälle) sowie die  Datenlizenz 
Deutschland Namensnennung 1.0 (dl-by-de/1.047) (zwei Fälle), die alle eine 
grundsätzliche freie Nutzung erlauben als „Frei weitere“ zusammengefasst. 
Ebenso wurden die Lizenzen, die eine eingeschränkte Nutzung der Daten 
erlauben: Andere geschlossene Lizenz48 (sechs Fälle), Creative Commons 
Namensnennung – Keine Bearbeitung 4.0 International (CC-BY-ND/4.049) 
(drei Fälle) sowie Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell 
4.0 International (CC-BY-NC/4.050) (ein Fall) als „Beschränkt weitere“ zu-
sammengefasst. Bei den dynamischen Daten, die ausschließlich nach In-
krafttreten des ODaG vorliegen, wurde die Datenlizenz Deutschland Na-
mensnennung, dl-by-de/2.0, in 635 Fällen sowie CC0 in 216 Fällen verge-
ben.

5.2.3 Veröffentlichungsfrequenz

Die Entwicklung der Anzahl der Metadateneinträge im Zeitverlauf wird nach-
folgend dargestellt.  Die betrachteten Metadaten enthalten Informationen 
darüber, wann die vorhandenen Metadateneinträge veröffentlicht wurden 

43 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

44 Vgl. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

45 Vgl. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en.

46 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de.

47 Vgl. https://www.govdata.de/dl-de/by-1-0.

48 „Andere geschlossene Lizenz“ bezieht sich in der Regel auf eine Lizenzvereinbarung, bei der die Bedingun-
gen nicht explizit definiert oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Sie erfordert ggf. eine explizite Geneh-
migung des Urhebers für die Verwendung.

49 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de.

50 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de.
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und wann diese, falls bisher geschehen, aktualisiert bzw. verändert wurden. 
Die Veröffentlichungsfrequenz stellt die Entwicklung von neu eingestellten 
Metadateneinträgen bzw. Ressourcen dar. Fälle, in denen eine Erweiterung 
eines bestehenden Datensatzes stattfand, werden in diesen Angaben nicht 
abgebildet. Abbildung 8 zeigt die kumulierte Anzahl der bereitgestellten Me-
tadateneinträge zum Zeitpunkt der Evaluation für statische Daten im Zeit-
raum von 23.01.2020 bis 02.02.2024.

Abbildung 8: Kumulierte Anzahl veröffentlichter Metadateneinträge 
für statische Daten im Zeitverlauf

 

Anmerkung: Die vertikale Linie am 15.04.2022 verdeutlicht den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des ODaG; die gestrichelte Linie stellt den Trend, d. h. die Steigung basierend auf der im 
Zeitraum vor Inkrafttreten des ODaG veröffentlichten Anzahl an Metadateneinträgen dar; 
berücksichtigt werden Metadateneinträge von statischen Daten n = 21.672

Aus Abbildung 8 geht hervor, dass an neun Zeitpunkten 1.000 oder mehr 
Metadateneinträge auf dem Open-Data-Portal  veröffentlicht wurden. Am 
04.03.2020,  kurz  nachdem das Open-Data-Portal  online verfügbar  war, 
wurden mit 3.716 Metadateneinträgen die meisten Einträge im Untersu-
chungszeitraum veröffentlicht.  Auch der Zeitpunkt  mit  den zweitmeisten 
neuen Metadateneinträgen an einem Tag (2.253 Einträge am 30.08.2021) 
lag zeitlich vor  Inkrafttreten des ODaG. Die meisten Metadateneinträge 
nach Inkrafttreten des ODaG wurden am 15.12.2022 mit 1.166 neuen Meta-
dateneinträgen veröffentlicht.  Sowohl zwei Monate vor als auch nach der 
Einführung des ODaG blieb die Anzahl der neu veröffentlichten Metadaten-
einträge gering. Insgesamt gab es damit sowohl vor als auch nach Inkraft-
treten des ODaG Intervalle von meist zwei bis vier Monaten, in denen sich 
die  Zahl  der  bereitgestellten Einträge nur  geringfügig  änderte.  Ab dem 
09.12.2022 erfolgte ein starker Anstieg der bereitgestellten Metadatenein-
träge um 1.102 neue Einträge, die nahezu alle vom Statistikamt Nord zum 
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Wohngebäudestand bereitgestellt  wurden. Darauf folgte eine sehr hohe 
Anzahl an neu eingestellten Metadateneinträgen über 1.000 Einträge am 
12.12.2022 sowie am 15.12.2022, die in beiden Fällen ebenfalls zum Groß-
teil vom Statistikamt Nord, am 12.12.2022 überwiegend zum Geborenen- 
und Gestorbenenüberschuss sowie am 15.12.2022 zur Anzahl genehmigter 
Wohnungen und zu Steuersätzen, bereitgestellt wurden.

Zur grafischen Veranschaulichung wurde eine Trendlinie (gestrichelte Linie) 
eingefügt, die durch den Ursprung, d. h. den Zeitpunkt vor dem 23.01.2020 
als  keine  Metadateneinträge  vorlagen,  sowie  den  14.04.2022,  zu  dem 
14.234 Metadateneinträge vorlagen, verläuft. Es wird ersichtlich, dass die 
Anzahl bereitgestellter Metadateneinträge auf dem Open-Data-Portal nach 
Inkrafttreten des ODaG die meiste Zeit unter der Trendlinie verlief und folg-
lich geringer ausfiel als vor Inkrafttreten des ODaG. Zudem scheint die Ten-
denz der Bereitstellung seit 15.12.2022 abzuflachen. Es erscheint möglich, 
dass aufgrund der sehr hohen Anzahl von 3.403 neuen Metadateneinträ-
gen, die zwischen dem 09.12.2022 und dem 15.12.2022 veröffentlicht wur-
den, darauffolgend weniger Daten für eine Veröffentlichung auf dem Open-
Data-Portal bei den bereitstellenden Stellen vorlagen. Mit Ausnahme des 
Jahres 2022 lässt sich jeweils zu Jahresbeginn ein Anstieg an veröffentlich-
ten Metadateneinträgen erkennen. Ein saisonales Muster zeichnete sich 
jedoch nicht ab.

Abbildung 9 zeigt, dass der Trend für die Veröffentlichung neuer Ressour-
cen  nahezu  identisch  ausfiel.  Einzig  im  Zeitraum  vom  01.03.2022  bis 
01.07.2022, der in  Abbildung 8 auf sehr wenige neue Metadateneinträge 
hinwies, wurden im Verhältnis zu den Einträgen mehr Ressourcen veröf-
fentlicht. Das bedeutet entsprechend, dass in diesem Zeitraum zwar weni-
ger Metadateneinträge veröffentlicht wurden, diese jedoch verhältnismäßig 
mehr Ressourcen beschrieben.
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Abbildung  9:  Kumulierte Anzahl  veröffentlichter  Ressourcen für 
statische Daten im Zeitverlauf

  

Anmerkung: Die vertikale Linie am 15.04.2022 verdeutlicht den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des ODaG; die gestrichelte Linie stellt den Trend, d. h. die Steigung basierend auf der im 
Zeitraum vor Inkrafttreten des ODaG veröffentlichten Anzahl an Ressourcen dar; berück-
sichtigt werden Ressourcen von statischen Daten n = 34.381

Abbildung 10 zeigt die kumulierte Anzahl der bereitgestellten Metadatenein-
träge für dynamische Daten im Zeitraum von der erstmaligen Einstellung am 
04.11.2022 bis einschließlich 02.02.2024.

Abbildung 10: Kumulierte Anzahl veröffentlichter Metadateneinträ-
ge für dynamische Daten im Zeitverlauf

 

Anmerkung:  Die  Abbildung  berücksichtigt  Metadateneinträge  von  dynamischen  Daten 
n = 852

Abbildung 10 zeigt, dass ab 23.02.2023 ein nahezu regelmäßiger Eintrag 
von  drei  bis  fünf  neuen  Metadateneinträgen  pro  Woche  erfolgte.  Am 
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12.05.2023 war ein deutlicher Anstieg an neu-eingestellten Metadatenein-
trägen um 369 neue Einträge erkennbar. Hierbei handelte es sich in 27 Fäl-
len (sieben Prozent) um Einträge zum „Abfluss Pegel“ sowie in 341 Fällen 
(92 Prozent) um Einträge zum „Wasserstand Pegel“ verschiedener Gewäs-
ser, die jeweils vom Landesamt für Umwelt bereitgestellt wurden. Ein weite-
rer Anstieg um 62 neue Metadateneinträge, die ebenfalls vom Landesamt 
für Umwelt veröffentlicht wurden, fand am 16.01.2024 statt. Die Entwicklung 
der bereitgestellten Ressourcen, die sich am 12.05.2023 ebenfalls etwa 
verdreifachte und am 16.01.2024 um 62 Ressourcen erhöhte, entspricht 
exakt dem Trend der Metadateneinträge, weshalb auf eine grafische Dar-
stellung verzichtet wird.

Alle Metadateneinträge verfügten über ein Änderungsdatum. Da hierbei 
jedoch lediglich das Datum der letzten Änderung angegeben ist, war ein 
Vergleich der Anzahl an Änderungen vor Inkrafttreten des ODaG mit der 
Anzahl an Änderungen nach Inkrafttreten des ODaG nicht sinnvoll möglich. 
Allerdings war bei der Betrachtung der Zeitdifferenz zwischen dem Veröf-
fentlichungs- und Änderungsdatum auffällig, dass diese in 41 Prozent der 
Fälle nur um eine Sekunde voneinander abwichen, so dass die Angabe ei-
nes Änderungsdatums nicht in allen Fällen als eine tatsächliche Änderung 
an den Informationen auf dem Portal interpretiert werden kann.

5.2.4 Perspektive der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen 

Von 23 Befragten,  die  an der  teilstandardisierten Befragung der  in  § 2 
Abs. 1 ODaG genannten Stellen teilgenommen haben, waren 22 Personen 
für Landesbehörden tätig. Eine weitere Person arbeitete für eine kreisange-
hörige Stadt oder Gemeinde. Elf der 22 für Landesbehörden tätigen Perso-
nen gehörten einer obersten Landesbehörde nach § 5 Abs. 1 Landesver-
waltungsgesetz (LVwG) an. Eine weitere Person war einem zugeordneten 
Amt gemäß § 5 Abs. 2 LVwG zugeordnet. Neun der 22 Personen waren 
Angehörige einer Landesoberbehörde gemäß § 6 LVwG.

Lediglich vier von 18 Personen gaben an, dass ihre Organisation nach In-
krafttreten des ODaG am 15.04.2022 Daten auf  dem Open-Data-Portal 
Schleswig-Holstein  bereitgestellt  hat.  Eine  Einschätzung  über  mögliche 
Gründe der Schwankungen in der Bereitstellung von Daten auf dem Open-
Data-Portal war folglich nicht möglich. Auf die Frage, warum ihre Organisati-
on nach Inkrafttreten des ODaG keine Daten auf dem Open-Data-Portal 
bereitgestellt hat, wurden folgende Antworten gegeben:

Sechs von 13 Befragten gaben an, dass hierzu keine Notwendigkeit 
gesehen worden sei. 

Vier von 13 Personen gaben an, dass der Aufwand für die Bereitstellung 
als zu hoch eingeschätzt worden sei. 
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Zwei von 13 Personen gaben an, dass die entsprechende gesetzliche 
Grundlage nicht bekannt gewesen sei. 

Einzelne Befragte erklärten im Rahmen offener Textfeldantworten die 
bisherige Nicht-Bereitstellung von Daten damit, dass 

» Unklarheiten bestünden, welche Daten für das Open-Data-Portal ge-

eignet seien und wie der Bereitstellungsprozess ablaufe. 

» die Bereitstellung von Daten aufgrund technischer Restriktionen beim 

Dienstleister Dataport nicht möglich sei. 

» der Unterschied des ODaG zu den Anforderungen des IZG-SH nicht 

eindeutig sei, sodass man sich vorrangig an den Vorschriften des IZG-
SH orientiere.

Im Hinblick auf die Frage, was sich ändern müsste, damit ihre Organisation 
zukünftig Daten auf dem Open-Data-Portal bereitstelle, gaben die Befrag-
ten im Rahmen offener Textfeldantworten zum einen an, dass zusätzliche 
personelle Ressourcen erforderlich seien, um diese Aufgabe zu erfüllen. 
Zum anderen wurde um klarere Vorgaben gebeten, welche Daten bereitge-
stellt werden müssten, welche Formate hierbei zu verwenden seien und auf 
welchem Wege die Bereitstellung zu erfolgen habe (z. B. im Rahmen einer 
Verordnung oder ergänzenden Handreichungen). Angebracht wurden auch 
die Durchführung von Schulungsmaßnahmen sowie die Steigerung der Be-
kanntheit des ODaG in der öffentlichen Verwaltung des Landes. 

In Bezug auf die Normen des ODaG wurden ebenfalls Verbesserungsvor-
schläge formuliert. Neben Forderungen nach einer klareren  Abgrenzung 
der Regelungen des ODaG von den Regelungen des IZG-SH schlugen ein-
zelne Befragte u. a. vor, die Regelungen zur Bereitstellung offener Daten 
durch die Behörden des Landes nach § 2 Abs. 1 ODaG verbindlicher zu 
formulieren. Im Hinblick auf § 3 Abs 2 ODaG wurde der Wunsch geäußert, 
eine eindeutige Definition des Begriffes „unbearbeitete Daten“ in den Geset-
zestext aufzunehmen. Weiterhin wurde angeregt, Zuständigkeiten für die 
Datenbereitstellung in Fällen zu definieren, bei denen eine öffentliche Stelle 
Daten für eine andere, ggf. übergeordnete Stelle, erhebt.

5.3 Nutzung des Open-Data-Portals

Im Folgenden wird die Nutzung des Open-Data-Portals dargestellt und auf 
die zentralen Erkenntnisse der Analyse der Nutzungsdaten eingegangen. 
Daran schließt die Darstellung der Ergebnisse der onlinegestützten Befra-
gung von Nutzerinnen und Nutzern des Open-Data-Portals an.

5.3.1 Analyse der Zugriffe

Im Untersuchungszeitraum vom 09.02.2022 bis 31.01.2024 wurden Logda-
teien mit den Interaktionen auf dem Open-Data-Portal je Monat übermittelt. 
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Insgesamt wurden 64.534.921 Interaktionen aufgezeichnet. Für die Aus-
wertung verblieben nach der Bereinigung um Abrufe von Bots und nicht ge-
kennzeichneten automatisierten Abrufen noch 537.810 Interaktionen (vgl. 
Kapitel  4.2.2). Im Rahmen dieser Einträge entfielen 37.286 Interaktionen 
(etwa sieben Prozent) auf die Unterseiten mit den herausgebenden Stel-
len51 und 500.524 Interaktionen (etwa 93 Prozent) auf die Unterseiten mit 
Datensätzen52.  Für die Analyse der Nutzung des Open-Data-Portals bzw. 
dessen Angebote werden im Folgenden beide Unterseiten getrennt be-
trachtet. Zum Zeitpunkt der Evaluation lagen die Abrufzahlen für 65 Tage 
vor Inkrafttreten des ODaG und für 657 Tage seitdem vor. Aufgrund dieser 
deutlichen Ungleichverteilung und der daraus resultierenden geringen Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse wird im Folgenden auf einen Vergleich zwi-
schen Interaktionen auf dem Open-Data-Portal vor und nach Inkrafttreten 
des ODaG verzichtet. Ein Vergleich findet daher nur für die Herkunftskanä-
le, d. h. der Webseiten, von denen Nutzerinnen und Nutzer auf das Open-
Data-Portal gelangten, statt. Der Grund dafür ist, dass es möglich ist, dass 
sich das ODaG auf die Bekanntheit und folglich die Zugangskanäle der 
Open-Data-Plattform insgesamt ausgewirkt haben könnte.

5.3.1.1 Nutzung des Open-Data-Portals im Zeitverlauf

Abbildung 11 zeigt die Anzahl der Interaktionen auf dem Open-Data-Portal 
im Zeitverlauf für die Unterseiten mit den herausgebenden Stellen sowie für 
die Seiten mit Datensätzen.

51 Hierunter  werden  die  Seite  mit  alphabetischer  Aufführung  der  herausgebenden  Stellen  (vgl.  
https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/) sowie die Seite der jeweiligen herausgebenden Stelle 
(bspw. https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/finanzministerium) gezählt.

52 Hierunter werden die Startseite des Open-Data-Portals (vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset), 
die Unterseite zu den Datensätzen (vgl. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/), die Übersichtssei-
ten zu Datenreihen (bspw. https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/windkraftanlagen) sowie die einzel-
nen  Unterseiten  mit  den  jeweiligen  Ressourcen  (bspw. 
https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/windkraftanlagen-2022-07-01) gezählt.
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Abbildung 11: Interaktionen getrennt für die Unterseite „Herausge-
ber“ und „Datensätze“

 

Anmerkung:  Die vertikale,  grau-gestrichelte  Linie markiert  den Zeitpunkt,  zu dem das 
ODaG in Kraft trat (15.04.2022). Anzahl Interaktionen insgesamt n = 537.810

In Abbildung 11 wird deutlich, dass der Großteil der Interaktionen auf dem 
Open-Data-Portal (94 Prozent) nach Inkrafttreten des ODaG verzeichnet 
wurde. Im Untersuchungszeitraum fiel zudem auf, dass die meisten Interak-
tionen auf den Seiten mit Datensätzen stattfanden. Die Seiten mit den her-
ausgebenden Stellen wurden verhältnismäßig selten besucht. Die durch-
schnittliche Anzahl an Interaktionen durch Nutzerinnen und Nutzern betrug 
700 pro Tag für die Webseiten mit Datensätzen und 52 pro Tag für die Sei-
ten mit herausgebenden Stellen. Auffällig war jedoch, dass am 01.04.2023 
einmalig mehr Interaktionen bei diesen Seiten (2.871 Interaktionen) ver-
zeichnet wurden als bei den Seiten zu Datensätzen. Die überwiegende An-
zahl  der  Interaktionen am 01.04.2023 betrafen die  Seiten der  Ratsver-
sammlung der Landeshauptstadt Kiel53. Die meisten Interaktionen erfolgten 
am 29.11.2023 (5.478 Interaktionen) für Unterseiten mit Datensätzen. Das 
Minimum an Interaktionen lag für die Seiten mit Datensätzen bei 136 und für 
die Seiten mit herausgebenden Stellen bei zwei Interaktionen, in beiden 
Fällen war dies am 25.11.2023 der Fall.

Im Betrachtungszeitraum wurden wiederholt außergewöhnlich viele Interak-
tionen auf den Unterseiten mit Datensätzen verzeichnet, insbesondere am 
09.11.2022, 07.01.2023, 29.11.2023, 01.12.2023 und 04.12.2023, bei de-
nen jeweils über 4.000 Interaktionen registriert wurden. Bei der Betrachtung 
der abgerufenen Inhalte konnte mit Ausnahme des 07.01.2023 keine domi-

53 Vgl.  https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/landeshauptstadt-kiel?
tags=Ratsversammlung&tags=Kiel.

47

https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/landeshauptstadt-kiel?tags=Ratsversammlung&tags=Kiel
https://opendata.schleswig-holstein.de/organization/landeshauptstadt-kiel?tags=Ratsversammlung&tags=Kiel


nierende Seite oder Ressource identifiziert werden. Am 07.01.2023 wurden, 
scheinbar systematisch, Personen- und Verkehrsmittelzählungen an ver-
schiedenen geographischen Orten in Schleswig-Holstein aufgerufen.

Zudem war erkennbar, dass häufig auf viele Interaktionen in einem kurzen 
Zeitraum ein nahezu ebenso starker Rückgang der Anzahl an Interaktionen 
folgte. Die einzige Ausnahme hiervon bildete der Zeitraum zwischen dem 
03.04.2023 und 07.04.2023, in dem sich sowohl bei den Seiten mit heraus-
gebenden Stellen als auch den Seiten mit Datensätzen eine verhältnismä-
ßig langanhaltend hohe Anzahl an Interaktionen von durchschnittlich 278 
Interaktionen auf den Seiten mit herausgebenden Stellen und 2.747 Interak-
tionen auf den Seiten mit Datensätzen zeigte. Insgesamt ließ sich jedoch 
kein saisonales Muster erkennen.

5.3.1.2 Herkunftskanäle

Aus den Logdateien können Informationen darüber entnommen werden, 
welche Webseite von den Besucherinnen und Besuchern aufgerufen wur-
de, bevor sie eine Seite des Open-Data-Portals aufriefen.  Abbildung 12 
zeigt die Verteilung der Herkunftskanäle nach Herkunftskategorien aggre-
giert für alle in den Logdateien aufgezeichneten Interaktionen sowie ge-
trennt für den Zeitraum vor und nach Inkrafttreten des ODaG. Aufgrund der 
erheblichen Ungleichverteilung der Daten zwischen den beiden Zeiträumen 
werden fast ausschließlich relative Vergleiche gezogen. Zudem ist wichtig 
zu beachten, dass aufgrund dieser Datenverteilung einzelne Ausreißer die 
Ergebnisse vor Inkrafttreten des ODaG wesentlich stärker beeinflussten als 
dies nach Inkrafttreten der Fall ist.
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Abbildung 12: Herkunftskategorien aggregiert für alle Interaktionen 
vor und nach 15.04.2022

 

  

Anmerkung: Anzahl der Einträge, die eine Herkunftsplattform enthielten (für Einträge vor 
15.04.2022 n =  18.901, für Einträge seit 15.04.2022 n = 286.318, insgesamt n = 305.219)

Bei etwa 57 Prozent der Einträge in den Logdateien lag eine Angabe der 
zuvor besuchten Webseite vor. In über 72 Prozent der Herkunftskategorien 
fand sich eine Webseite des Open-Data-Portals. Hierunter entfielen sowohl 
vor als auch nach Inkrafttreten des ODaG etwa sechs Prozent der Einträge 
auf die Startseite des Open-Data-Portals. Aufgrund der Beschaffenheit der 
Logdateien, die keine eindeutige Unterscheidung von individuellen Nutze-
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rinnen und Nutzern ermöglichten, war keine Aussage dazu möglich, wie 
viele Seiten des Open-Data-Portals durch Direkteingabe in den Browser 
aufgerufen wurden. Erkennbar wurde jedoch, dass ausgehend von den 
Webseiten des Open-Data-Portals weitere Seiten auf dem Portal aufgeru-
fen wurden. Wie lange sich Besucherinnen und Besucher auf dem Open-
Data-Portal  aufgehalten und wie viele Aktionen sie durchgeführt  hatten, 
konnte auf Basis der Informationen nicht ermittelt werden.

Vor Inkrafttreten des ODaG gelangten Nutzerinnen und Nutzer in 18 Pro-
zent der Fälle (3.323) und seitdem in 17 Prozent der Fälle (48.068) über 
eine Suchmaschine auf das Open-Data-Portal. Dabei war Google mit 79 
Prozent vor Inkrafttreten des ODaG und mit 83 Prozent seitdem die am häu-
figsten  verwendete  Suchmaschine.  Darauf  folgten  vor  Inkrafttreten  des 
ODaG Bing und Duckduckgo mit zehn bzw. fünf Prozent und nach Inkraft-
treten des ODaG mit neun bzw. drei Prozent. Die Suchmaschinen Ecosia, 
Startpage, Yahoo, Suche.t-online und Brave machten zusammen etwa fünf 
Prozent der Suchmaschinenzugriffe aus. Aus vorangegangenen Evaluatio-
nen54 zeigte sich, dass Zugriffe über Suchmaschinen häufig mit einer relativ 
hohen Absprungrate verbunden waren, d. h. dass kein weiterer Aufruf von 
Inhalten einer Webseite stattfand. Der Grund hierfür war, dass bei über 
Suchmaschinen generierten Zugriffen für die Besucherinnen und Besucher 
vorab nicht immer klar ersichtlich war, ob die aufgerufene Seite die ge-
wünschte Information enthalten würde. Der in  Abbildung 12 dargestellte 
prozentual hohe Anteil an Seiten des Open-Data-Portals könnte auf Interes-
se der Besucherinnen und Besucher an den Inhalten des Portals hindeuten.

Am dritthäufigsten sowohl vor als auch seit Inkrafttreten des ODaG wurde 
der Zugriff auf das Open-Data-Portal über andere Datenportale festgestellt. 
Hierunter zählten data.europa.eu, govdata.de, opendataportal.lsh.uni-kiel.-
de  und  umweltanwendungen.schleswig-holstein.de.55 Hiervon  entfielen 
über 51 Prozent der Fälle auf die Spiegelwebseite opendataportal.lsh.uni-
kiel.de, hierbei handelt es sich nach Angabe des Auftraggebers aus techni-
schen Gründen um einen alternativen Namen. Am zweithäufigsten sowohl 
vor als auch nach Inkrafttreten des ODaG erfolgte der Zugriff in 27 bzw. 26 
Prozent der Fälle über das Datenportal der Bundesebene Govdata, auf dem 
Daten für alle Verwaltungsebenen in Deutschland zentral zugänglich sind. 
Erstmalig nach Inkrafttreten des ODaG war die Webseite umweltanwendun-
gen.schleswig-holstein.de aufgeführt (15 Prozent). Hierbei handelt es sich 
um das Themenportal „Natur und Umwelt“ - Schleswig-Holstein, das be-
richtspflichtige Fachdaten in aufbereiteter Form zum Thema Umwelt für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Mehr als 500 Zugriffe auf das Open-Data-

54 Vgl. Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (2021).

55 Die  Portale  sind  erreichbar  unter:  https://data.europa.eu/en,  https://www.govdata.de/, 
https://opendataportal.lsh.uni-kiel.de/dataset, 
https://umweltanwendungen.schleswig-holstein.de/webauswertung/pages/home/welcome.xhtml.

50

https://umweltanwendungen.schleswig-holstein.de/webauswertung/pages/home/welcome.xhtml
https://opendataportal.lsh.uni-kiel.de/dataset
https://www.govdata.de/
https://data.europa.eu/en


Portal wurden über die Plattformdata.europa.eu erzeugt, bei der es sich um 
eine Plattform der Europäischen Union handelt, auf der öffentliche Daten 
zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall reduzierten sich die verzeich-
neten Zugriffe von zwölf Prozent vor Inkrafttreten des ODaG auf acht Pro-
zent nach Inkrafttreten des ODaG.

Die Herkunftskategorie „Webseiten von Vereinen und Kommunen“ umfass-
te Vereine, die sich mit offenen Daten beschäftigten sowie die kommunale 
Ebene. Vor Inkrafttreten des ODaG wurden nahezu alle Zugriffe dieser Her-
kunftskategorie über Webseiten von Einrichtungen im kommunalen Bereich 
generiert. Mit 52 Prozent der Fälle war der Kreis Pinneberg56 in dieser Kate-
gorie der am häufigsten gelistete Eintrag. Dieser Trend wurde nach Inkraft-
treten des ODaG stark abgeschwächt, da erstmals Zugriffe über die Web-
seite des Vereins zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.57 
verzeichnet wurden. Auf Letzteren waren nach Inkrafttreten des ODaG 49 
Prozent der Zugriffe zurückzuführen. Ein Grund hierfür könnte laut dem Auf-
traggeber sein, dass das Open-Data-Portal im Rechenzentrum der Univer-
sität Kiel und damit innerhalb des Netzes des Deutschen Forschungsnetzes 
e. V.  betrieben wird.  Am zweithäufigsten wurden nach Inkrafttreten des 
ODaG Zugriffe vom Kreis Pinneberg sowie der Stadt Norderstedt58, die je 15 
Prozent der Zugriffe ausmachten, beobachtet.

5.3.1.3 Interaktionen auf dem Open-Data-Portal

Auf Basis der in Kapitel 4.2 beschriebenen Meta- und Nutzungsdaten kön-
nen aus den übermittelten Logdateien Informationen darüber gewonnen 
werden, welche Unterseiten betrachtet wurden. Dabei werden folgende Ka-
tegorien  unterschieden:  Aufrufe  der  Startseite  des  Open-Data-Portals, 
Suchanfragen, Filtersetzungen, Aufrufe von Unterseiten zu den herausge-
benden Stellen („Herausgeber“), die Unterseite der Datensätze („Datensät-
ze“) sowie individuelle Unterseiten mit Datensätzen. Für die folgende Aus-
wertung gilt zu beachten, dass die Eingabe des Suchwortes und der Filter-
kategorie sequentiell erfolgt, sodass bei jeder durchgeführten Aktion auf der 
Seite des Open-Data-Portals eine Anfrage an den Server generiert und die-
se in der Logdatei erfasst wird. Werden bspw. Filter für die Kategorie und 
das Dateiformat gesetzt und ein Suchwort eingegeben, werden insgesamt 
drei Interaktionen in den Logdateien abgespeichert. Wenn Nutzerinnen und 
Nutzer die Treffer sortieren, wird eine weitere Anfrage an den Server gesen-

56 Vgl. https://www.kreis-pinneberg.de/.

57 Hierbei handelt es sich um einen Verein für den nachhaltigen Betrieb und Ausbau des Deutschen Forschungs
netzes und seiner netzgestützten IT-Services (vgl. https://www.dfn.de/dfn-verein/).

58 Vgl. https://www.norderstedt.de/.
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det.59 Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass nachfol-
gend Verzerrungen vorhanden sind.

Im  Evaluationszeitraum entfielen  von  den  insgesamt  537.810  auf  dem 
Open-Data-Portal verzeichneten Interaktionen etwa zehn Prozent (53.360 
Seitenaufrufe) auf die Startseite. In 66 Prozent (35.327) Fällen erfolgte nach 
dem Aufruf der Startseite keine unmittelbare weitere Aktion auf dem Open-
Data-Portal. Von den übrigen 484.450 Interaktionen entfielen etwa 37 Pro-
zent auf Aufrufe individueller Unterseiten mit Datensätzen60, in 19 Prozent 
wurden Downloads von Datensätzen durchgeführt und in acht Prozent wur-
de eine der Unterseiten zu den herausgebenden Stellen aufgerufen. Die 
restlichen Interaktionen entfielen auf die Eingabe von Suchbegriffen und/
oder Filtersetzungen.

Abbildung 13 zeigt die zehn am häufigsten aufgerufenen Unterseiten zu den 
jeweiligen Datensätzen auf dem Open-Data-Portal. Zur übersichtlicheren 
Darstellung sind nur die Titel der jeweiligen Unterseite mit Datensätzen an-
gegeben. Diesen geht die Basis-URL voraus: https://opendata.schleswig-
holstein.de/dataset/.

59 Da aufgrund der unvollständigen Angabe der IP-Adresse in Logdateien eine Unterscheidung von individuel-
len Nutzerinnen und Nutzern nicht möglich ist, kann keine gemeinsame Auswertung von Filtersetzungen und 
Suchbegriffen erfolgen.

60 Diese  sind  von  der  Übersichtsseite  zu  den  Datensätzen,  die  unter 
https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset abgerufen werden kann, zu unterscheiden.
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Abbildung 13: Am häufigsten aufgerufene Unterseiten zu den Da-
tensätzen

 

Anmerkung: In der Abbildung sind die Titel der Unterseiten zu den Datensätzen angege-
ben; allen Titeln geht die Basis-URL https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/ vor-
aus; die Anzahl der betrachteten Fälle n = 177.574

Aus Abbildung 13 geht hervor, dass Nutzerinnen und Nutzer häufig an Da-
tensätzen zu Geodaten und Kartierung, zum Nahverkehr, zur öffentlichen 
Gesundheit sowie zur Umweltplanung und erneuerbaren Energien interes-
siert waren. Die Unterseite zur Biotopkartierung wurde bis 31.12.2022 vom 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume bereitgestellt. 
Die Seite zu den Fahrplandaten wurde vom Nahverkehrsverbund Schles-
wig-Holstein GmbH veröffentlicht. Bei der Unterseite zu Windkraftanlagen 
handelt es sich um eine Übersichtsseite der Reihe zu Windkraftanlagen.

Die Betrachtung der Dateiformate der am häufigsten heruntergeladenen 
Datensätze zeigte, dass von 94.323 durch Nutzerinnen und Nutzer herun-
tergeladenen Datensätzen, jeweils etwa 31 Prozent CSV- und PDF-Dateien 
und zehn Prozent JSON-Dateien waren. Eine Beurteilung, welche Dateifor-
mate Nutzerinnen und Nutzer bevorzugten, lässt sich hieraus jedoch nicht 
ableiten, da die dargestellte Nachfrage nach Dateiformaten durch das vor-
handene Angebot zu den jeweiligen Themen bestimmt war. Einen Eindruck 
über die Nachfrage nach bestimmten Dateiformaten konnte jedoch die Be-
trachtung der Filterkategorie geben, bei der Nutzerinnen und Nutzer gezielt 
Dateiformate auswählen konnten. Abbildung 14 stellt die zehn am häufigs-
ten von Nutzerinnen und Nutzern als Filter gesetzten Dateiformate dar.
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Abbildung 14: Am häufigsten als Filter gesetzte Dateiformate

 

Anmerkung: vereinzelten Einträgen konnte kein Dateiformat zugewiesen werden; Anzahl 
der betrachteten Fälle n = 55.484

Die in Abbildung 14 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass Nutzerinnen und 
Nutzer im Betrachtungszeitraum am häufigsten (24 Prozent der Fälle) das 
Dateiformat SHP, ein strukturiertes Geodatenformat, als Filter gesetzt hat-
ten. Am zweithäufigsten wurde als Filtereinstellung das CSV-Format mit 19 
Prozent und am dritthäufigsten (acht Prozent) das JSON-Format gewählt. 
An vierter Stelle (sieben Prozent) folgt ein ebenfalls strukturiertes, jedoch 
erstmalig proprietäres Format mit XLSX. Am fünfthäufigsten (sechs Pro-
zent) wurde nach PDF-Dateien gefiltert, die primär für Menschen, jedoch 
kaum für Maschinen lesbar sind. Darauf folgten mit fünf bzw. vier Prozent 
die Formate WMS bzw. WFS, die Standards für die Bereitstellung von Geo-
daten  über  das  Internet  darstellen.  Das  XLS-Format,  das  von  älteren 
Microsoft Excel Anwendungen verwendet wird, sowie das Dateiformat TIFF, 
das für die Speicherung von Bilddaten verwendet wird, machten jeweils drei 
Prozent der gefilterten Dateiformate aus.

Abbildung 15 stellt die von Nutzerinnen und Nutzern als Filter gesetzten 
Themenkategorien in absteigender Häufigkeit dar.
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Abbildung 15: Am häufigsten als Filter gesetzte Themenkategorien

 

Anmerkung: vereinzelten Einträgen konnte keine Themenkategorie zugewiesen werden; 
Anzahl der betrachteten Fälle n = 54.412

Aus Abbildung 15 geht hervor, dass die Kategorie „Umwelt“ mit etwa 16 
Prozent die häufigste als Filter gesetzte Themenkategorie war. Mit Abstand 
von etwa vier Prozentpunkten wurde an zweiter Stelle die Kategorie „Regio-
nen und Städte“ mit etwa zwölf Prozent als Filter gewählt. An dritter Stelle 
befand sich die Kategorie „Verkehr“ mit elf Prozent. Diese Kategorien wei-
sen eine gewisse thematische Nähe zueinander auf. Die Themenkategorien 
„Bildung, Kultur und Sport“ sowie „Regierung und öffentlicher Sektor“ folg-
ten als viert- und fünfthäufigste Kategorien mit neun und acht Prozent. Am 
seltensten wurden die Kategorien „Justiz,  Rechtssystem und öffentliche 
Sicherheit“ sowie „Internationale Themen“ in weniger als fünf Prozent der 
Fälle als Filter gesetzt. Bei dem Vergleich der von Nutzerinnen und Nutzern 
als Filter gesetzten thematischen Kategorien mit der Anzahl an vergebenen 
Kategorien aus Kapitel 5.2.2 fiel auf, dass die Kategorie „Bevölkerung und 
Gesellschaft“ am häufigsten zugeordnet, jedoch verhältnismäßig selten von 
Nutzerinnen und Nutzern als Filter gesetzt wurde. Konkrete Gründe hierfür 
konnten im Rahmen der Evaluation nicht ermittelt werden.

Ähnlich zu den Themenkategorien wurden auch die am häufigsten von Nut-
zerinnen und Nutzern als Filter gesetzten datenbereitstellenden Stellen be-
trachtet, die in Abbildung 16 dargestellt sind.
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Abbildung 16: Am häufigsten als Filter gesetzte datenbereitstellen-
de Stellen

 

Anmerkung: vereinzelten Einträgen konnte keine Stelle zugewiesen werden; Anzahl der 
betrachteten Fälle n = 50.327

Äquivalent zu den am häufigsten aufgerufenen Unterseiten mit Datensätzen 
(Abbildung 13) sowie den als Filter gesetzten thematischen Kategorien (Ab-
bildung 15) wird aus Abbildung 16 ersichtlich, dass Nutzerinnen und Nutzer 
häufig datenbereitstellende Stellen wählten, die einen Bezug zu Geodaten 
und Kartierung, Umwelt sowie dem Verkehrswesen hatten. Am häufigsten 
wurde nach dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-
me gefiltert, das seit 01.01.2023 u. a. in das Landesamt für Umwelt aufge-
teilt wurde. Letzteres wurde am fünfthäufigsten durch Nutzerinnen und Nut-
zer als Filter gesetzt. Bei der Hälfte der zehn häufigsten, als Filter gesetzten 
Stellen handelte es sich nicht um Landesbehörden. Bei den Stellen der 
kommunalen Ebene, an denen Nutzerinnen und Nutzer besonderes Inter-
esse zeigten, handelte es sich um die Landeshauptstadt Kiel, die Stadt 
Elmshorn sowie die Stadt Norderstedt, auf Bundesebene handelte es sich 
um die Bundesanstalt für Straßenwesen.

Die separate Unterseite des Open-Data-Portals „Herausgeber“ enthält eine 
Auflistung aller datenbereitstellenden Stellen in alphabetischer Reihenfolge 
sowie je eine Unterseite der jeweiligen Stelle mit einer Übersicht der von ihr 
veröffentlichten Datensätze. Im Betrachtungszeitraum riefen Nutzerinnen 
und Nutzer die Unterseite „Herausgeber“ insgesamt 37.286 Mal (sieben 
Prozent aller Aufrufe des Open-Data-Portals), davon die Seite mit der al-
phabetischen Auflistung 4.156 Mal auf. In 33.130 Fällen (89 Prozent) wurde 
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die Unterseite zu einer spezifischen herausgebenden Stelle aufgerufen. Die 
am häufigsten betrachteten datenbereitstellenden Stellen waren das Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (16 Prozent aller 
Aufrufe),  das Statistikamt Nord (13 Prozent),  die Landeshauptstadt Kiel 
(zwölf Prozent) sowie das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Schleswig-Holstein (zehn Prozent). Im Vergleich zu den über die Filterset-
zung von Nutzerinnen und Nutzern betrachteten Stellen zeigten sich folglich 
kleinere, jedoch keine fundamentalen Abweichungen.

Die Auswertung der von Nutzerinnen und Nutzern am häufigsten gefilterten 
Lizenzen gestaltete sich aufgrund der Darstellung der Lizenzen in den Log-
dateien schwierig. Daher konnten nicht für alle gesetzten Filter die gewähl-
ten Lizenzen ermittelt werden. Für die 25.329 identifizierten Filtersetzungen 
zeigte sich, dass es sich bei der am häufigsten ausgewählten Lizenz um die 
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 mit 28 Prozent handelte. 
Darauf folgten die Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 und die 
Lizenz gemeinfrei, jeweils mit 14 Prozent. Die Lizenz Datenlizenz Deutsch-
land Zero 2.0 (wurde am vierhäufigsten (zwölf Prozent) als Filter gesetzt.

Zusätzlich zur Filtersetzung, konnten Nutzerinnen und Nutzer auch Suchbe-
griffe eingeben Abbildung 17 zeigt die zehn am häufigsten eingegebenen 
Suchbegriffe auf dem Open-Data-Portal.

Abbildung 17: Am häufigsten eingegebene Suchbegriffe

 

Anmerkung: Leere Suchanfragen (n = 13.551) sowie Anfragen „nach Datensätzen suchen“ 
(n  =  2.949) sind nicht in der Abbildung aufgeführt, Anzahl der betrachteten Fälle insge-
samt n = 51.784
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Insgesamt  wurden  im  Betrachtungszeitraum  51.784  Anfragen  über  die 
Suchfunktion festgestellt,  die keinen, einen oder mehrere61 Suchbegriffe 
enthielten. Dabei konnten insgesamt 10.288 unterschiedliche Suchbegriffe 
identifiziert werden. Unter den häufigsten Suchanfragen fanden sich in etwa 
26 Prozent leere Anfragen. Dies könnte auf ein Versehen oder Missver-
ständnis von Nutzerinnen und Nutzern bei der Navigation auf der Webseite 
zurückzuführen sein, oder es könnte sich auch um eine frühere Funktion der 
Webseite handeln. Zum Zeitpunkt der Evaluation konnten hierzu keine ein-
deutigen Ursachen identifiziert werden. Gleiches gilt für die Suchanfrage 
„nach Datensätzen suchen“ (sechs Prozent). Es ist ebenfalls nicht auszu-
schließen, dass es sich um einen versuchten automatisierten Abruf handeln 
könnte. Der am häufigsten verwendete Suchbegriff „Kiel“ wurde einerseits 
getrennt vom Begriff „Haushalt“ häufig als Suchanfrage eingegeben, ande-
rerseits fand sich auch die kombinierte Eingabe „Haushalt Kiel“ unter den 
zehn häufigsten Suchbegriffen. Das Interesse von Nutzerinnen und Nutzern 
an der Stadt „Kiel“ spiegelte sich bereits bei den häufig gefilterten bereitstel-
lenden Stellen, bei denen die „Landeshauptstadt Kiel“ am vierhäufigsten 
nachgefragt wurde, wider. Der am dritthäufigsten vorkommende Suchbe-
griff „ALKIS“ entspricht der am sechsthäufigsten aufgerufenen Unterseite 
des Open-Data-Portals, die Ressourcen zum amtlichen Liegenschaftska-
tasterinformationssystem  enthielt.  Auch  zu  den  anderen  Suchbegriffen 
konnten je Begriff mindestens elf Unterseiten identifiziert werden, die den 
Begriff im Titel der Unterseite enthielten. 

5.3.2 Nutzungskontexte des Open-Data-Portals

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der onlinegestützten Befra-
gung der Nutzerinnen und Nutzer des Open-Data-Portals dargestellt.

5.3.2.1 Befragung von Nutzerinnen und Nutzern: Stichprobe

Zur Analyse der Zusammensetzung der Stichprobe wurden im Rahmen der 
Befragung  auf  Ebene  der  Nutzerinnen  und  Nutzer  soziodemografische 
Merkmale der Teilnehmenden erhoben. Dabei wurden der Wohn- und Ar-
beitsort, das Alter und der höchste Bildungsabschluss abgefragt.

Im Hinblick auf den derzeitigen Wohn- und Arbeitsort gaben 91 Befragte an, 
entweder im Bundesland Schleswig-Holstein zu leben oder dort zu arbeiten 
(Abbildung 18). 50 Befragte gaben an, weder in Schleswig-Holstein zu le-
ben noch dort zu arbeiten. Somit wiesen rund zwei Drittel der Befragten ei-
nen unmittelbaren persönlichen Bezug zum Bundesland Schleswig-Hols-
tein auf.

61 Im Fall  von mehreren Suchbegriffen werden diese im GET-Request  durch ein Pluszeichen verbunden. 
Leere Einträge wurden durch den Klick auf die Suche ohne Eingabe von Begriffen generiert. Für die Auswer-
tung wurden diese Begriffe sowohl gemeinsam als auch jeder Begriff separat betrachtete. Es waren geringe 
Unterschiede zu erkennen. Um das tatsächliche Interesse und Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern abzu-
bilden, wird im Folgenden die so von Nutzerinnen und Nutzern eingegebene Suchanfrage betrachtet.
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Abbildung 18: Angaben zur Person

 

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten, die Angaben zum Wohnort machten n = 137, Anzahl der 
Befragten, die Angaben zum Arbeitsort machten n = 107

Abbildung 19 stellt die Altersangaben der Befragten dar, wonach mehr als 
die Hälfte der Befragten (57 Prozent) nach eigenen Angaben 45 Jahre oder 
jünger war. Nur rund 13 Prozent der Teilnehmenden gaben an, über 65 Jah-
re alt zu sein. Aus der Verteilung der Alterskohorten wird ersichtlich, dass 
die Befragungsteilnehmenden im Schnitt jünger waren als die deutsche Ge-
samtbevölkerung.

Abbildung 19: Alter der Befragten in Jahren

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 138

Aus Abbildung 20 geht hervor, dass 121 von 136 Teilnehmenden die Fach-
hochschul- bzw. Hochschulreife als höchsten erworbenen Schulabschluss 
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angaben, was einem Anteil von 89 Prozent entspricht. Im Vergleich zur 
deutschen  Gesamtbevölkerung  waren  die  Befragten  somit  überdurch-
schnittlich hoch gebildet, was wiederum die Aussagekraft der Ergebnisse im 
Hinblick auf die Verständlichkeit der auf dem Open-Data-Portal verwende-
ten Texte und Begriffe für eine breite Zielgruppe mindern könnte.

Abbildung 20: Höchster Schulabschluss

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 136

5.3.2.2 Spezifische Nutzungskontexte von Nutzerinnen und Nutzern

Zur Feststellung von Nutzungskontexten, d. h den Anlässen oder Umstän-
den, unter denen Nutzerinnen und Nutzer eine Website besuchten, wurden 
die Vorerfahrungen der Befragten mit der Nutzung offener Daten im Allge-
meinen und dem Open-Data-Portal Schleswig-Holstein im Besonderen ab-
gefragt. Abbildung 21 zeigt, dass 16 von 137 Befragten (zwölf Prozent) an-
gaben, täglich offene Daten zu nutzen. 24 Befragte (18 Prozent) nutzten 
offene Daten mehrmals in der Woche. 29 Befragte (21 Prozent) gaben an, 
mehrmals im Monat mit offenen Daten zu arbeiten, während 38 Befragte (28 
Prozent) dies mehrmals im Jahr tun. 23 Befragte (17 Prozent) gaben an, 
noch seltener offene Daten zu nutzen. Sieben Befragte (fünf Prozent) hatten 
nach eigenen Angaben keine Erfahrung im Umgang mit offenen Daten.
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Abbildung 21: Häufigkeit der Nutzung offener Daten

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 137

Abbildung 22 zeigt, dass von 141 Befragten 113 Personen und damit eine 
deutliche Mehrheit angaben, das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein be-
reits besucht zu haben. Die übrigen 28 Befragten wiesen nach eigenen An-
gaben zwar keine Erfahrungen mit dem Open-Data-Portal Schleswig-Hols-
tein auf, hatten jedoch bereits andere Open-Data-Angebote in Anspruch 
genommen.

Abbildung 22: Erfahrungen mit dem Open-Data-Portal

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 141

Abbildung 23 listet die Wege auf, über die die Befragten auf das Open-Data-
Portal Schleswig-Holstein erstmals aufmerksam wurden. 45 Prozent der 
Teilnehmenden gaben an, bei der Suche nach einem Datensatz mithilfe 
einer Suchmaschine auf das Portal gestoßen zu sein. 33 von 113 Befragten 
(29 Prozent) wurde das Portal von anderen Nutzerinnen und Nutzern wei-
terempfohlen. Weitere 29 Befragte (26 Prozent) hatten das Portal im Zuge 
eines konkreten Arbeitsauftrags kennengelernt.  Auf die Antwortoptionen 
„Verlinkung auf einer anderen Webseite“, „Sonstiges“ bzw. „Hinweis in den 
Medien“ entfiel ein Anteil von 16, 15 bzw. acht Prozent. Unter der Kategorie 
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„Sonstiges“  mehrfach genannt  wurden u. a.  Social-Media-Kanäle  wie  X 
(vormals  Twitter)  oder  Mastodon sowie  öffentliche Veranstaltungen wie 
bspw. die Kieler Open Source und Linux Tage.

Abbildung 23: Wege zum Open-Data-Portal

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 113

Abbildung 24 stellt die Anzahl der Besuche auf dem Open-Data-Portal dar. 
55 von 109 Befragten und damit etwa die Hälfte gaben an, das Open-Data-
Portal Schleswig-Holstein bereits mehr als fünf Mal besucht zu haben. 14 
Befragte (13 Prozent) hatten das Portal nach eigenen Angaben bereits 4-5 
Mal besucht. Auf die Antwortoptionen „2-3 Mal“ bzw. „einmal“ entfielen 17 
bzw. 19 Prozent der Antworten. Somit kann davon ausgegangen werden, 
dass der Großteil der Befragten über grundlegende Erfahrungen im Um-
gang mit dem Portal und den dort hinterlegten Datensätzen verfügte. Ob 
und inwiefern dies jedoch auf die Mehrheit der Bevölkerung zu übertragen 
ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden.
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Abbildung 24: Häufigkeit der Datensuche auf dem Open-Data-Por-
tal

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 109

Aus Abbildung 25 geht hervor, dass die Funktion, in der die Befragten das 
Open-Data-Portal genutzt hatten, bei 65 von 113 Befragten (58 Prozent) im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit geschah. 61 Befragte (54 Prozent) ga-
ben an, das Portal als Privatperson genutzt zu haben. 29 Befragte (26 Pro-
zent) besuchten das Portal nach eigenen Angaben in Ausübung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit.

Abbildung 25: Funktion der Datensuchenden

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 113

Abbildung 26 listet die berufliche Funktion der Befragten auf, im Rahmen 
derer  sie auf  dem Open-Data-Portal  offene Daten gesucht  hatten.  Hier 
wählten 30 von 65 Befragten (46 Prozent) die Antwortoption „Als Vertreter/in 
einer Behörde/öffentlichen Stelle“, 25 Befragte (38 Prozent) gaben an, das 
Portal als Vertreterin bzw. Vertreter eines Unternehmens genutzt zu haben. 
14 Befragte (22 Prozent) suchten eigenen Angaben zufolge in der Funktion 
als Wissenschaftlerin bzw. Wissenschaftler auf dem Portal nach offenen 
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Daten. Weitere Antwortmöglichkeiten bewegten sich im einstelligen Pro-
zentbereich und werden an dieser Stelle nicht abgebildet.

Abbildung 26: Art der beruflichen Funktion

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 65

Abbildung 27 konkretisiert die Angaben der ehrenamtlich tätigen Befragten, 
die in ihrer Funktion nach offenen Daten suchten. Davon waren 16 von 29 
Befragten (55 Prozent) Mitglieder von Vereinen oder Bürgerinitiativen. Zehn 
Befragte (34 Prozent) gaben an, das Portal als Vertreterinnen bzw. Vertreter 
von Interessenverbänden besucht zu haben. Die Antwortoptionen „Sonsti-
ges“ und „Als Vertreter/in einer politischen Partei/Organisation“ wurden von 
vier (14 Prozent) bzw. von zwei Befragten (sieben Prozent) ausgewählt.
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Abbildung 27: Art der ehrenamtlichen Funktion

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 29

Abbildung 28 listet die Gründe für die Datensuche auf dem Open-Data-Por-
tal auf, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Hierbei gaben 70 von 
113 Befragten (62 Prozent) an, Interesse an einem bestimmten Thema ge-
habt zu haben. 60 Befragte (53 Prozent) gaben als Grund das allgemeine 
Interesse am Open-Data-Portal an. 18 Befragte (16 Prozent) begründeten 
ihre Suche mit der Entwicklung einer neuen Dienstleistung bzw. eines neu-
en Produkts und 16 Befragte (14 Prozent) mit dem Interesse an einem kon-
kreten administrativen Vorgang. 14 Befragte (zwölf Prozent) wollten eine 
bestehende Dienstleistung bzw. ein bestehendes Produkt weiterentwickeln. 
Die Antwortoption „Sonstiges“ wurde von zehn Befragten (neun Prozent) 
ausgewählt.

Abbildung 28: Gründe für die Datensuche

 

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich, Anzahl der Befragten n = 113
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Die Teilnehmenden wurden auch nach den Themenbereichen gefragt, für 
die sie sich im Zuge ihrer Suche nach Daten auf dem Open-Data-Portal in-
teressiert hatten, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. 64 von 133 
Befragten (57 Prozent) und damit eine Mehrheit nannten hier den Themen-
bereich „Umwelt“, danach folgten die Bereiche „Verkehr“ mit 46 Nennungen 
(41 Prozent), „Bevölkerung und Gesellschaft“ mit 41 Nennungen (36 Pro-
zent), „Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel“ sowie 
„Energie“ mit jeweils 39 Nennungen (35 Prozent) und „Regionen und Städ-
te“ mit 38 Nennungen (34 Prozent). Weitere Antwortoptionen wurden von 
weniger als 20 Prozent der Befragten genannt.  Daher ist  es wichtig zu 
beachten, dass die Einschätzungen der Befragten, insbesondere in Bezug 
auf Sucherfolg, Datenumfang und -qualität, sich hauptsächlich auf die The-
men konzentrieren, die von ihnen am häufigsten genannt wurden.

Abbildung 29: Themenbereiche

 

Anmerkung: Mehrfachnennung möglich, Anzahl der Befragten n = 113

Aus Abbildung 30 wird ersichtlich, dass die von den Befragten am häufigs-
ten genutzte Funktion die Suchfunktion (89 Prozent der Befragten), gefolgt 
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von der Downloadfunktion (65 Prozent) und der Filterfunktion (64 Prozent) 
war.62 Weitaus weniger häufig in Anspruch genommen wurden die Sortier-
funktion (32 Prozent) und die API der Webseite (zwölf Prozent).

Abbildung 30: Genutzte Funktionen

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 113

Abbildung 31 zeigt, dass die Befragten hauptsächlich über einen Computer 
(PC) und den Laptop auf das Open-Data-Portal zugriffen.63 80 von 113 Be-
fragten (71 Prozent) nutzen hierbei PCs mit Windows-Betriebssystemen, 30 
Befragte (27 Prozent) PCs mit macOs-Betriebssystemen und 26 Befragte 
(23 Prozent) PCs mit Linux-Betriebssystemen. Mobile Endgeräte (Smart-
phones/Tablets) mit Android- bzw. Apple-Betriebssystemen wurden von 17 
(15 Prozent) bzw. 15 Befragten (13 Prozent) verwendet.

62 Hierbei handelte es sich um eine Mehrfachauswahl. Die angegebenen Werte entsprechen der Anzahl der 
Befragten, die die jeweilige Funktion nach eigenen Angaben bereits genutzt hatten.

63 Hierbei handelte es sich um eine Mehrfachauswahl. Die angegebenen Werte entsprechen der Anzahl der 
Befragten, die die jeweilige Funktion nach eigenen Angaben bereits genutzt hatten.
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Abbildung 31: Verwendete Endgeräte

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 113

Darüber hinaus wurden die Nutzerinnen und Nutzer danach gefragt, welche 
Qualitätsstandards im Rahmen der Verwendung offener Daten von beson-
derer Relevanz für sie sind (Abbildung 32). Die Befragten wurden gebeten, 
die Relevanz ausgewählter Aspekte auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = völlig 
unwichtig, 5 = sehr wichtig) zu bewerten. Mit einem Mittelwert von 4,5 erziel-
te das Item „Veröffentlichung unter einer offenen Lizenz“ die höchste Wer-
tung, gefolgt von den Items „Verwendung offener, nicht-proprietärer Datei-
formate“ mit einem Mittelwert von 4,4, das Item „Verwendung eines maschi-
nenlesbaren Dateiformats“ mit einem Mittelwert von 4,3 und das Item „Ver-
wendung von aussagekräftigen Metadaten“ mit einem Mittelwert von 4,2. 
Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer weniger relevant waren die Items 
„Verknüpfung  der  Daten/Datensätze  mit  anderen  Daten  (Linked  Open 
Data)“ und „Vergabe einer URI (Uniform Resource Identifier)“ mit einem Mit-
telwert von jeweils 3,7.
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Abbildung 32: Relevanz von Open-Data-Qualitätsstandards

 

Anmerkung: Lizenz: n = 132, Standardabweichung (SD) = 0,8; Dateiformate: n = 129, SD = 
0,9; Maschinenlesbarkeit: n = 130, SD = 1,1; Metadaten: n = 126, SD = 0,9; Verknüpfung: n 
= 126, SD = 1,0; URI: n = 98, SD = 1,1.

5.3.2.3 Sucherfolg und Datenqualität

Nutzerinnen und Nutzer wurden nach dem Erfolg ihrer Datensuche auf dem 
Open-Data-Portal gefragt. Abbildung 33 zeigt, dass elf von 107 Befragten 
(zehn Prozent) angaben, alle Daten gefunden zu haben, nach denen sie 
gesucht hätten. 59 Befragte (55 Prozent) gaben an, die meisten Daten, 
nach denen sie gesucht hätten, gefunden zu haben. 30 Befragte (28 Pro-
zent) gaben an, nur wenige der von ihnen gesuchten Daten gefunden zu 
haben. Gänzlich ohne Erfolg bei ihrer Suche blieben nach eigenen Angaben 
sieben Befragte (sieben Prozent). Für knapp zwei Drittel der Befragten fiel 
die Suche nach Daten auf dem Open-Data-Portal somit überwiegend positiv 
aus, hingegen stellte sich bei einem Viertel nur ein geringer bis fehlender 
Sucherfolg ein.
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Abbildung 33: Sucherfolg

 

Anmerkung: Anzahl der Befragten n = 107

Abbildung 34 zeigt die Bewertung der Qualität der auf dem Open-Data-Por-
tal bereitgestellten Daten, für die die Befragten ihre Zustimmung zu einer 
Reihe an Items abgaben. Auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = stimme überhaupt 
nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) erzielte das Item „Die für mich rele-
vanten Daten sind vertrauenswürdig“ mit 4,4 den höchsten Mittelwert aller 
abgefragten Items. Danach folgten jeweils mit einem Mittelwert von 3,9 die 
Items „Die für mich relevanten Daten sind aktuell“ und „Die für mich relevan-
ten Daten sind inhaltlich konsistent“. Etwas niedriger fiel die Zustimmung 
zum Item „Insgesamt entsprechen die für mich relevanten Daten den we-
sentlichen Open-Data-Standards“ aus. Der entsprechende Mittelwert lag 
hier bei 3,8. Für das Item „Zu den für mich relevanten Daten sind alle benö-
tigten Informationen zum Inhalt der Daten vorhanden (z. B. Erhebungszeit-
raum, Herkunft der Daten)“, das sich auf einen Aspekt der Metadaten be-
zog, wurde ein Mittelwert von 3,7 erzielt. Die niedrigste Bewertung fiel auf 
das Item „Die für mich relevanten Daten sind vollständig“ sowie das auf ei-
nen weiteren Teilaspekt der Metadaten bezogene Item „Zu den für mich re-
levanten Daten sind alle benötigten Informationen zur Struktur der Daten 
vorhanden (z. B. Anzahl Spalten/Zeilen)“, für die jeweils ein Mittelwert von 
3,5 vorlag.
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Abbildung 34: Bewertung der Datenqualität

 

Anmerkung: Vertrauenswürdig: n = 90, SD = 0,6; aktuell: n = 88, SD = 0,9; konsistent: n = 
85, SD = 0,8; Standards: n = 77, SD = 0,9; Inhalt: n = 86, SD = 1,0; vollständig: n = 83, SD = 
0,9; Struktur: n = 81, SD =  1,1

Ergänzend zu den geschlossenen Fragen wurde den Befragten im Rahmen 
offener Textfeldantworten die Gelegenheit zur Bewertung der Datenqualität 
und zur Nennung von Verbesserungspotenzialen zu deren Steigerung ge-
geben. Einzelne Befragte äußerten dahingehend Kritik, dass die Daten teil-
weise ungenau, sachlich inkorrekt sowie veraltet und schlecht gepflegt sei-
en. In Bezug auf Geodaten wurde die Begrenzung des verfügbaren Maßsta-
bes negativ bewertet. Anlass für Kritik waren auch die bereitgestellten Da-
teiformate, allen voran PDF-Dateien oder nichtstandardisierte Excel-Datei-
en, durch die das Auslesen der Daten erschwert würde. Zur Verbesserung 
der Datenqualität wurde u. a. eine dynamische Aktualisierung der Daten 
aus Live-Datenbanken vorgeschlagen. Bezüglich der auf dem Open-Data-
Portal hinterlegten Metadaten wurden u. a. folgende Optimierungspotentia-
le aufgezeigt:

Bereitstellung von Kontaktdaten von Ansprechpersonen aufseiten der 
datenhaltenden bzw. -bereitstellenden Stellen, 

nähere Angaben zur Herkunft der Daten,

Verlinkungen zu ähnlichen Datensätzen,

in Bezug auf Geodaten: 
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» Angaben bzw. Erläuterungen zu Attributen, Maßstäben, Raumbezugs-

systemen und Datenbanken,

» Berücksichtigung von Metadatenstandards wie INSPIRE oder ISO.

5.3.2.4 Benutzerfreundlichkeit

Zur Untersuchung der Usability, d. h. der Benutzerfreundlichkeit, des Por-
tals wurden die Nutzerinnen und Nutzer um eine Bewertung verschiedener 
Nutzungsaspekte gebeten. Abbildung 35 zeigt die Zufriedenheit mit visuel-
len und technischen Merkmalen im Kontext der Nutzung des Portals. Die 
Befragten schätzten entlang einer Skala von 1 bis 5 (1 = stimme überhaupt 
nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) ihre Zustimmung zu vorformulierten 
Items ein. Die Zustimmung zum Item „Die Webseite funktioniert technisch 
einwandfrei“ lag im Mittel bei einem Wert von 4,1. Für das Item „Die Websei-
te ist optisch ansprechend“ wurde ein Mittelwert von 3,5 erzielt. Der Mittel-
wert der Items „Die Webseite verfügt über einen übersichtlichen Aufbau“ lag 
bei 3,4. 

Abbildung 35: Bewertung von Nutzungsaspekten (1)

 

Anmerkung: Technisch einwandfrei: n = 108, SD = 0,9; optisch ansprechend: n = 106, 
SD = 0,9; Aufbau: n = 108, SD = 1,1

Aus Abbildung 36 wird ersichtlich, dass im Rahmen der Bewertung weiterer 
Usability-Aspekte die Zustimmung zum Item „Mir ist klar geworden, was der 
Zweck des Open-Data-Portals ist“ bei einem Mittelwert von 4,3 lag. Deutlich 
geringer war die Zustimmung bei den Items „Die Webseite ist insgesamt 
benutzerfreundlich“ und „Die Informationen zu den einzelnen Datensätzen 
lassen sich schnell erfassen“. Hier lagen die entsprechenden Mittelwerte bei 
3,5 bzw. 3,4. Für die negativ formulierten Items „Ich hätte mir mehr Informa-
tionen zum Thema Offene Daten gewünscht“ und „Die auf der Webseite 
verwendeten Begrifflichkeiten sind schwer verständlich“ wurden Mittelwerte 
von 3,1 und 2,7 erzielt.
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Abbildung 36: Bewertung von Nutzungsaspekten (2)

 

Anmerkung: Zweck: n = 107, SD = 0,9; benutzerfreundlich: n = 108, SD = 1,0; schnell erfas-
sen: n = 102, SD = 1,0; mehr Informationen: n = 96, SD = 1,2; schwer verständlich: n = 109, 
SD = 1,0

Im Rahmen offener Textfeldantworten konnten die Befragten Vorschläge 
zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des Open-Data-Portals abge-
ben. Auch wurde vorgeschlagen, Suchergebnisse zu kategorisieren bzw. 
zusammenzufassen, um im Fall einer Vielzahl ähnlicher Suchergebnisse zu 
einer größeren Übersichtlichkeit beizutragen. Bezüglich des Datenabrufs 
wurde u. a. angeregt, die Downloadfunktion dahingehend zu verbessern, 
dass mehrere Digitale-Geländemodell-Kacheln (DGM-Kacheln)64 gleichzei-
tig ausgewählt und heruntergeladen werden können, um den Aufwand für 
den Daten-Download zu verringern. Auch die Möglichkeit eines regelmäßi-
gen,  automatisierten  Datenabrufs  bzw.  Abrufs  der  Daten  mithilfe  eines 
Skripts wurde vonseiten einzelner Befragter genannt. Um zu mehr Über-
sichtlichkeit im Aufbau und der Struktur des Portals zu gelangen, wurde der 
Vorschlag gemacht, eine farbliche Trennung der Themenkategorien vorzu-
nehmen. Um den Datenzugang für Einsteigerinnen und Einsteiger zu er-
leichtern, wurde außerdem angeregt, ein Tutorial für die Nutzung des Open-
Data-Portals bereitzustellen sowie die einzelnen Datensätze um Hinweise 
und Erklärungen zu ergänzen, wie die Datensätze im Idealfall zu öffnen und 
auszulesen sind.

Die Zufriedenheit mit den auf dem Open-Data-Portal zur Verfügung gestell-
ten Funktionen wurde anhand einer Skala von 1 bis 5 (1 = sehr unzufrieden, 
5 = sehr zufrieden) abgefragt. Die höchste Zufriedenheit wurde in Bezug auf 
die Download-Funktion erzielt; der entsprechende Mittelwert lag bei 4,1. 

64 Nach der Aussage des Auftraggebers beziehe sich der Download von DGM-Kacheln auf das vom Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein betriebene Offene-Geobasisdaten-Portal (vgl. 
https://geodaten.schleswig-holstein.de/gaialight-sh/_apps/dladownload/), das unabhängig vom Open-Data-
Portal sei. Unabhängig davon besteht jedoch die Problematik, dass nicht mehrere WMS-Dienste oder Daten-
sätze bzw. Dateiformate auf den Unterseiten des Open-Data-Portals zu digitalen Geländemodellen ausge-
wählt  und  zeitgleich  heruntergeladen  werden  können  (bspw. 
https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/digitales-gelandemodell-1-dgm1).
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Etwas weniger stark ausgeprägt war die Zufriedenheit im Hinblick auf die 
API der Webseite (Mittelwert = 3,9), die Filterfunktion sowie die Sortierfunk-
tion (jeweils 3,8). Die Suchfunktion erzielt mit einem Mittelwert von 3,5 die 
schwächste Bewertung aller Funktionen. Im Rahmen offener Textfeldant-
worten wurde bezüglich der Suche angeregt, mehr Filteroptionen bereitzu-
stellen.65

Abbildung 37: Zufriedenheit mit genutzten Funktionen

 

Anmerkung: Downloadfunktion: n = 69, SD = 1,1; API: n = 11, SD = 1,0; Filterfunktion: n = 
68, SD = 0,9; Sortierfunktion: n = 34, SD = 1,0; Suchfunktion: n = 90, SD = 1,0

Abbildung 38 verdeutlicht, dass die Mehrheit der Befragten die Unterteilung 
der auf dem Portal bereitgestellten Datensätze in verschiedene Themenka-
tegorien für die inhaltliche Zuordnung relativ positiv bewertet hat. 78 Prozent 
der Befragten waren der Auffassung, dass die entsprechende Unterteilung 
eher sinnvoll bzw. sehr sinnvoll erscheint. 18 Prozent empfanden die Unter-
teilung als teils sinnvoll, teils nicht sinnvoll. Lediglich vier Prozent gaben an, 
dass die Unterteilung eher nicht sinnvoll bzw. überhaupt nicht sinnvoll sei. 
Die Zustimmung der Befragten lag im Mittel bei einem Wert von 4,0 auf einer 
Skala von 1 bis 5 (1 = überhaupt nicht sinnvoll, 5 = sehr sinnvoll).

65 Auch die Filtermöglichkeit von Schlagwörtern wurde dahingehend thematisiert, die Ausprägungen in den 
jeweiligen Filterkategorien zu vereinheitlichen und doppelte Nennungen aufgrund voneinander abweichender 
Schreibweisen auszuschließen. Da diese Filtermöglichkeit zum Endzeitpunkt der Evaluation nicht mehr auf 
dem Portal verfügbar war, wurde sie im Rahmen der Auswertung nicht weiter berücksichtigt.
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Abbildung 38: Bewertung der verwendeten Themenkategorien

 

Anmerkung: n = 101, SD = 0,8

Bezüglich der verwendeten Themenkategorien wurde im Rahmen offener 
Textfeldantworten angeregt, in der Tiefenstruktur eine umfassendere Unter-
teilung der Kategorien vorzunehmen. Kritisiert wurde in diesem Zusammen-
hang, dass die Kategorien selbst sehr grob gehalten seien, was sich auf-
grund der großen Menge an Daten je Kategorie negativ auf die Übersicht-
lichkeit der Suchergebnisse auswirke. Mit Blick auf die Bereitstellung von 
Geodaten wurde vorgeschlagen, eine Differenzierung zwischen Geobasis-
daten und speziellen Geofachdaten vorzunehmen. Zudem wurde vereinzelt 
die Schaffung neuer Kategorien angeregt, z. B. zu den Themenbereichen 
„Wetter“ oder „Planung“. 

Die Befragten wurden darüber hinaus danach gefragt, welche Daten bislang 
nicht oder nur unzureichend auf dem Portal bereitgestellt würden. Folgende 
Datentypen wurden in diesem Zusammenhang u. a. angegeben: 

Geobasisdaten (z. B. Luftbilder),

Verkehrsdaten (z. B. Verkehrsbewegungen in Echtzeit),

vollständige Biotoptypenkartierungen,

Pegel-/Hochwasserstände, Daten zu Fließgewässern und Seen,

Baumkatasterdaten,

Wahlergebnisse auf kommunaler und Landesebene,

Daten zum Nitratgehalt im Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser,

Sensordaten (Luft, Ozon, Feinstaub),

Kompensations-/Ökokontoflächendaten,

Daten zu Gebäudebeständen,

historische Archivdaten.
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5.3.2.5 Beurteilung des Nutzens des Open-Data-Portals

Gefragt nach dem Nutzen des Open-Data-Portals für die individuellen Zwe-
cke der Befragten gaben 60 Prozent an, der Nutzen sei aus ihrer Sicht eher 
hoch bzw. sehr hoch (Abbildung 39). 15 Prozent empfanden den Nutzen als 
eher niedrig bzw. sehr niedrig. 25 Prozent wählten die mittlere Antwortkate-
gorie („teils / teils“) aus. Im Mittel lag die Zustimmung zur Frage des Nutzens 
bei einem Wert von 3,7 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = sehr niedrig, 5 = sehr 
hoch).

Abbildung 39: Nutzen des Open-Data-Portals

 

Anmerkung: n = 106, M = 3,7, SD = 1,1

Abbildung 40 zeigt die Einschätzung des allgemeinen Nutzens des Portals. 
Die Befragten gaben ihre Zustimmung zu einer Reihe an vorformulierten 
Items, die entlang einer Skala von 1 bis 5 (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 
= stimme voll und ganz zu) abgefragt wurden. Ein relativ hoher Nutzen (4,1) 
wurde dem Portal im Hinblick darauf attestiert, dass es den Zugang zu amtli-
chen Daten erleichtert. Weniger stark ausgeprägt war die Zustimmung der 
Befragten im Hinblick auf die Annahme, dass das Portal das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Verwaltung stärkt (3,4) bzw. dazu beiträgt, das Handeln 
der Verwaltung besser nachzuvollziehen (3,3). Tendenziell ablehnend äu-
ßerten sich die Befragten im Hinblick auf die Annahme, dass das Portal zu 
mehr Transparenz beim Zustandekommen politischer Entscheidungen führt 
(2,9) bzw. das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik stärkt (2,8).
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Abbildung 40: Zustimmung zu Aussagen zum Open-Data-Portal (1)

 

Anmerkung: Zugang zu amtlichen Daten: n = 106, SD = 1,0; Vertrauen in die Verwaltung: 
n = 97, SD = 1,2; Handeln der Verwaltung: n = 100, SD = 1,1; politische Entscheidungen: 
n = 94, SD = 1,1; Vertrauen in die Politik: n = 95, SD = 1,2

Abschließend wurden die Befragten zu ihrem zukünftigen Nutzerverhalten 
im Hinblick auf das Open-Data-Portal befragt. Auch hierzu wurde die Zu-
stimmung zu vorformulierten Items auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = stimme 
überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) abgefragt. Die Ergebnisse 
sind in  Abbildung 41 dargestellt. Ein Großteil der Befragten äußerte sich 
positiv im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Nutzung des Portals (4,5). 
Nahezu ebenso positiv fiel die Zustimmung in Bezug auf eine mögliche 
Empfehlung des Portals im beruflichen oder privaten Umfeld (4,2) aus. Hin-
gegen wurde für das negativ formulierte Item „Um auf amtliche Daten zuzu-
greifen, würde ich eher die Webseiten der betreffenden Behörden nutzen 
als das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein“ nur einen Mittelwert von 2,6 
erreicht.

Abbildung 41: Zustimmung zu Aussagen zum Open-Data-Portal (2)

 

Anmerkung: Zukünftige Nutzung: n = 108, SD = 0,8; Weiterempfehlung: n = 4,2, SD = 1,1; 
Webseiten der Behörden: n = 2,6, SD = 1,1

77



Zum Abschluss der Befragung wurde den Befragten die Möglichkeit gebo-
ten, weitere Hinweise zur Verbesserung des Open-Data-Portals abzuge-
ben. Hierbei wurde u. a. angeregt, auf eine Steigerung der Anzahl der da-
tenbereitstellenden Stellen hinzuwirken und in der Öffentlichkeit eine stär-
kere Bewerbung des Portals zu betreiben. Des Weiteren wurde vorgeschla-
gen, auch Daten von Kommunen und öffentlichen Unternehmen in das Por-
tal einzubinden sowie eine Verknüpfung des Portals mit den Datenportalen 
anderer Bundesländer vorzusehen. 

5.4 Rolle der Open-Data-Leitstelle

Im Folgenden wird die Rolle der Open-Data-Leitstelle dargestellt,  wobei 
v. a. auf die zentralen Erkenntnisse des leitfadengestützten Interviews mit 
der Leitstelle Bezug genommen wird. Dabei werden die Aufgabenwahrneh-
mung sowie Zusammenarbeit mit datenbereitstellenden Stellen aus Sicht 
der Open-Data-Leitstelle vorgestellt. Zudem geschieht basierend auf den 
Aussagen der  Interviewten eine Bewertung der  Aufgabenwahrnehmung 
und Rolle der Open-Data-Leitstelle aus Perspektive der Open-Data-Leitstel-
le.

5.4.1 Aufgabenwahrnehmung durch die Open-Data-Leitstelle

Ein weiterer Teil des Interviews fokussierte sich auf die Open-Data-Leitstel-
le insgesamt und ihre Aufgaben, Befugnisse etc. Benannte Gründe für die 
Einrichtung der Leitstelle waren die durch die Leitstelle zu erfüllende Mit- 
bzw. Weiterentwicklung des Open-Data-Portals sowie die unterstützende 
Beratung der datenbereitstellenden Stellen. Deren Einrichtung wurde insbe-
sondere durch Sven Thomsen, Chief Information Officer (CIO) des Landes 
Schleswig-Holstein und Abteilungsleiter für Digitalisierung und Zentrales IT-
Management im Digitalisierungsministerium, vorangetrieben. 

Auf organisationaler Ebene sei die Leitstelle der für die ressortübergreifen-
de IT zuständigen obersten Landesbehörde zugeordnet. Diese Zuordnung 
wurde positiv aufgefasst, da sie eine Schnittstelle zu anderen Fachverfah-
ren darstelle und der Leitstelle die Möglichkeit zur Einsichtnahme des IT-
Haushalts und der IT-Strukturen biete. Dadurch könnten Prozesse, bei de-
nen für die Plattform relevante Daten entstehen könnten, leichter identifiziert 
werden. Zudem werde die kurzfristige Abstimmung mit dem zuständigen 
Kollegium vereinfacht. Die derzeitige Zuordnung zur Staatskanzlei, die in 
Abhängigkeit von der Landtagswahl steht, wurde ebenso begrüßt. Hinter-
grund war, dass man Themen so ressortübergreifend und damit unabhän-
gig von den einzelnen Fachthemen bearbeiten könne.

Gefragt nach zentralen Befugnissen der Leitstelle wurden insbesondere 
zwei Befugnisse positiv hervorgehoben:
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die  Möglichkeit  zur  Anregung  der  Datenbereitstellung  durch  die 
Leitstelle in § 4 Abs. 5 ODaG und 

das Festlegen näherer Regelungen zu den Open-Data-Standards sowie 
Verfahrensregelungen  zur  Datenbereitstellung  durch  die  für  die 
ressortübergreifende IT zuständige oberste Landesbehörde in § 5 Abs. 
6 ODaG.

§ 4 Abs. 5 ODaG besagt, dass die Open-Data-Leitstelle Landesbehörden – 
mit einigen Ausnahmen, die in § 2 Abs. 1 S. 3 ODaG festgelegt werden – 
anregen könne, bestimmte unbearbeitete Daten bereitzustellen. Zwar ma-
che die Leitstelle von dieser Befugnis selten Gebrauch, in Fällen der An-
wendung gäbe es aber einen festgelegten Prozess. Der Prozess der Anre-
gung zur Datenbereitstellung erfolge durch die Leitstelle und umfasse so-
wohl die gezielte Suche von bereitzustellenden Daten zu öffentlich diskutier-
ten Themen als auch eine informelle Kontaktaufnahme mit der jeweiligen 
Stelle. Daran schließe ein schriftlicher Kontakt an, der von der Leitstelle je-
doch selten genutzt werden müsse. Letzterer beinhalte

einen  Verweis  auf  die  Gesetzespassage  und  die  Pflicht,  sich  ins 
Benehmen zu setzen, 

die  Anregung  zur  Bereitstellung  bestimmter  Datensätze  oder 
Themenbereiche und 

ein Angebot zur Beratung bzw. Unterstützung.

Landesbehörden könnten im Falle eines unverhältnismäßigen Aufwands 
auf ebendiesen verweisen und von der Bereitstellung absehen. Hier müsse 
begründet werden, warum die zusätzliche Unterstützung der Leitstelle (in 
Form von Unterstützungsarbeit, Finanzmitteln, weiterem Personal) keine 
Abhilfe verschaffen würde. Dieser Fall sei bisher nur selten eingetreten. Die 
Einschätzungen der Leitstelle und einiger datenbereitstellenden Stellen be-
züglich der Unverhältnismäßigkeit des Aufwands zur Datenbereitstellung 
gingen teilweise auseinander. In sehr seltenen Fällen hätten Gespräche 
hierzu zwischen dem CIO und der Behördenleitung der jeweiligen Behörde 
stattgefunden. Schriftwechsel über den Aufwand habe es bisher nicht gege-
ben. Obwohl die Möglichkeit zur Anregung positiv anerkannt wurde, da sich 
die Behörden so mit der Leitstelle ins Benehmen setzen müssten, wurde die 
Bedeutung einer Gesetzesänderung in Richtung einer Weisungsbefugnis 
betont. Dies würde der Thematik ein größeres Gewicht verleihen.

§ 5 Abs. 6 ODaG als zweite, besonders hervorgehobene Befugnis sieht vor, 
dass die für die ressortübergreifende IT zuständige oberste Landesbehörde 
durch  eine  Verordnung  gemäß  § 12  Abs. 4  E-Government-Gesetz 
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(EGovG)66 nähere Regelungen zu den Open-Data-Standards sowie Verfah-
rensregelungen für die Bereitstellung der Daten treffen kann. Die Verord-
nungsermächtigung ermögliche es der Landesbehörde,

entsprechende  Vorgaben  festzulegen  (z. B.  über  zulässige 
Datenformate),

die  durch  die  bzw.  den  CIO  vorgegebenen  Rahmenerlasse  bzw. 
-vorgaben  und  die  Open-Data-Verordnung  eng  aufeinander 
abzustimmen und gegenseitig zu ergänzen.

Über die Befugnisse hinaus wurden als häufige Aufgaben- bzw. Tätigkeits-
felder der Leitstelle insbesondere folgende Bereiche benannt:

organisatorische  Aufgaben,  u. a.  die  Leitung  und  Organisation  der 
interministeriellen  Arbeitsgruppe  Open-Data67,  bei  der  regelmäßig 
Vertreterinnen  und  Vertreter  aller  Ministerien  teilnähmen,  das 
Verwaltungsmanagement für das informelle Austauschformat „Offene-
Daten-Werkstatt“  mit  Fokus auf  Datenverarbeitung,  die Organisation 
sonstiger, eher unregelmäßig stattfindender Veranstaltungen sowie die 
IT-Verantwortung für das Open-Data-Portal.

Öffentlichkeitsarbeit.

fachbezogene Aufgaben und Qualitätssicherung, u. a. das Sicherstellen 
des Betriebs des Open-Data-Portals sowie die Weiterentwicklung des 
Portals bzw. der Open-Data-Infrastruktur insgesamt. Zudem fallen in 
diesen  Aufgabenbereich  die  Festlegung  technischer  Standards,  die 
allgemeine  Förderung  des  Gesetzeszwecks,  die  Betreuung  des 
Fachkreises bzw. der Nutzerinnen und Nutzer (u. a. Zivilgesellschaft, 
Stiftungen)  bspw.  durch  Vorträge  sowie  die  Betreuung  bzw. 
Unterstützung der  Verwaltung und der  datenbereitstellenden Stellen 
durch

66 Im Rahmen von § 12 Abs. 4 EGovG wird die für die Angelegenheiten der ressortübergreifenden Informati-
ons- und Kommunikationstechnik zuständige oberste Landesbehörde ermächtigt, durch Verordnung nach 
Anhörung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz allgemeine Anforderungen an die Basisdiens-
te sowie die nähere Ausgestaltung der jeweiligen Basisdienste zu regeln. Die Verordnung kann insbesondere 
Regelungen darüber enthalten,

1. welche Daten die jeweiligen Träger der öffentlichen Verwaltung an wen zu übermitteln haben,

2. welche Standards einzuhalten sind und

3. welche weiteren Anforderungen an die Verbindungen zwischen den Informationsangeboten der Basis-
dienste und den elektronischen Angeboten der einzelnen Verwaltungsträger zu stellen sind.

67 An späterer Stelle des Interviews wurde angegeben, dass die interministerielle Arbeitsgruppe etwa neun 
Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien umfasse. Diese Personen seien das Äquivalent zur Open-Data-
Koordination auf Bundesebene. Einerseits bekämen die Vertreterinnen und Vertreter im Rahmen dieser 
Treffen bspw. den Hinweis auf eine umzusetzende EU-Verordnung (z. B. zu high-value datasets) und müss-
ten anschließend ihrer Fachlichkeit Bescheid geben und prüfen, ob sie betroffen seien. Mit Blick auf die Invol-
viertheit der Leitstelle machten die Interviewten deutlich, dass die Leitstelle zwar die Infrastruktur bereitstelle, 
die Betroffenheitsprüfung aber bei den Ministerien liege. Andererseits könnte das Treffen genutzt werden, um 
nicht näher ausgeführte, systematische Fehler zu identifizieren, über die anschließend in der hierarchischen 
Struktur informiert werden sollte.
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» die Beantwortung von Anfragen, 

» Workshops zu tiefergehenden Aufgaben (z. B. Datenorganisation),

» das Prüfen von Probedatensätzen auf Verständlichkeit, was durch die 

Interviewten als besonders positiv hervorgehoben wurde,

» die Prüfung der Datenlieferungen auf Richtigkeit und ein etwaiges An-

gebot an datenbereitstellende Stellen zur Unterstützung. Hierbei wür-
de v. a. eine automatisierte Prüfung der Angaben bei der Bereitstel-
lung von Datensätzen eingesetzt, durch die Fehler, wie z. B. eine feh-
lende Möglichkeit zum Download, technisch abgelehnt und die Bereit-
stellenden anschließend persönlich kontaktiert würden. Dies hätte die 
Fehlerzahl mit Blick auf die Anforderungen des Standards DCAT-AP.-
de von ca. 1.500 Fehlern auf etwa 30 Fehler reduziert. Daran schließe 
die Prüfung an, ob herunterzuladende Datensätze tatsächlich den an-
gegebenen  Datensätzen  entsprächen.  Basierend  auf  bisherigen 
Stichproben sei dies nicht immer der Fall,

» Prüfung, ob die Vorgaben von § 6 Abs. 2 S. 2 ODaG68 eingehalten 

wurden, und ggf. Hinweis auf fehlende Eintragungen,

» Angebot einer einstündigen Open-Data-Sprechstunde pro Woche,

» Teilnahme an der  Bund-Länder-Fachgruppe GovData als Vertretung 

Schleswig-Holsteins und Vorsitz der Unterarbeitsgruppe DCAT-AP.de,

» Recherche nach noch nicht offenen bzw. bereitgestellten Datensät-

zen.

Zudem ist es gem. § 6 Abs. 2 S. 2 ODaG Aufgabe der Open-Data-Leitstelle, 
sicherzustellen, dass Standardlizenzen zur Verfügung stehen, die an be-
sondere Lizenzanträge angepasst werden können. Dabei werde geprüft, ob 
die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden, und ggf. werde auf feh-
lende Eintragungen hingewiesen. Zudem wurde die Arbeit an der Rechts-
verordnung zum Zeitpunkt des Interviews durch die ressortübergreifende IT 
zuständige  oberste  Landesbehörde  gem.  § 4  Abs. 4  ODaG  adressiert. 
Durch die Interviewten wurden insbesondere folgende zukünftige Inhalte 
hervorgehoben:

Möglichkeit  zur  Korrektur  bzw.  Anpassung der  Metadaten durch die 
Leitstelle, da bisherige Erfahrungen eine teilweise Nichtbeachtung der 
Anforderungen durch datenbereitstellende Stellen feststellten. So solle 
die datenbereitstellende Stelle lediglich rückwirkend über Anpassung 
informiert werden. 

Die thematische Unterteilung der Verordnung in 

68 Demzufolge die Open-Data-Leitstelle sicherstellt, dass entsprechende Standardlizenzen, die an besondere 
Lizenzanträge angepasst werden können, auf dem Open-Data-Portal zur Verfügung stehen.
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» Bereitstellung und Veröffentlichung,

» Daten, Metadaten und Qualitätsstandards,

» anzuwendende Lizenzen und Verantwortlichkeiten.

Die größten Arbeitsaufwände seitens der Leitstelle verursachten v. a. die 
Pflege der Metadaten (bspw. die Identifikation grundlegender Fehler, feh-
lende Struktur der Datensätze), was durch die unterschiedlichen Verpflich-
tungen der datenbereitstellenden Stellen (insb. bei Kommunen69) und die 
damit einhergehende Nachsicht bei der Metadateneingabe noch erschwert 
werde. Hinzu komme die Einzelansprache der datenbereitstellenden Stel-
len als weiterer Aufwand. Für die interministerielle Arbeitsgruppe Open-
Data entstehe ein ähnlicher Aufwand, dem jedoch ein deutlich größerer Nut-
zen gegenüberstehe, da dort Informationen z. B. zur Metadatenpflege aktiv 
über mehrere Behörden gestreut werden könnten.

Als Möglichkeiten zur Reduktion der Aufwände wurden folgende Aspekte 
genannt: 

Einsetzung von Open-Data-Koordinatorinnen und -Koordinatoren bzw. 
Ansprechpartnerinnen und -partner in den jeweiligen Ressorts, sodass 
seitens der Leitstelle nur eine koordinierende Beratung gefordert wäre, 

Sensibilisierung  der  datenbereitstellenden  Stellen  zum  Umgang  mit 
Daten,

Anstreben einer interoperablen Datenbereitstellung, die weniger Arbeit 
im Kontext der Metadatenpflege produzieren würde.

Um den beschriebenen Aufgaben und damit einhergehenden Aufwänden 
nachzukommen, verfügt die Leitstelle über Kapazitäten im Umfang von ins-
gesamt 1,5 Stellen. Dies umfasst die Leitung der Leitstelle (höherer Dienst) 
mit der Verantwortung für strategische und technische Themen im Rahmen 
einer halben Stelle sowie eine Vollzeitstelle (gehobener Dienst). Der Bedarf 
einer personellen Aufstockung wurde von den zukünftigen Anforderungen 
an die Leitstelle (koordinierende Beratung durch die Leitstelle verbunden 
mit einem Unterbau von Open-Data-Koordinatorinnen und -Koordinatoren 
in den Ressorts oder zentrale Beratung durch die Leitstelle) abhängig ge-
macht. Insofern darüber hinaus eine zentrale Beratung durch die Leitstelle 
angeboten werden solle, wäre für die Aufgabenerfüllung eine personelle 
Aufstockung notwendig. Zudem erschien den Interviewten angesichts der 
neuen Landesdatenstrategie, des Datennutzungsgesetzes (DNG) auf Bun-
desebene sowie der verwaltungsinternen Nutzung offener Daten eine wei-

69 In der Vergangenheit wurde von der Einbindung der Kommunen in die Verpflichtung zur Datenerhebung 
abgesehen, was im Rahmen des Interviews mit den mutmaßlich hohen Kosten begründet wurde. Allerdings 
wurde im Interview auch angegeben, dass für die Zukunft angedacht sei, die Konnexitätskosten der Kommu-
nen zu übernehmen und für die Übermittlung der kommunalen Daten zu bezahlen, weil das Land ein eigenes 
Interesse an diesen Daten und dem Zugriff darauf habe.
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tere Stelle u. a. für das interne Datenmanagement wünschenswert. Der Be-
darf  zusätzlicher  Ressourcen wurde außerdem im Hinblick  auf  eine zu 
buchbare  offene  Datenberatung  gesehen,  die  die  datenbereitstellenden 
Stellen bedarfsweise direkt vor Ort unterstützt. Die monetäre Ausstattung 
der Leitstelle zum Aufbau einer Open-Data-Infrastruktur wurde positiv be-
wertet.

5.4.2 Zusammenarbeit mit datenbereitstellenden Stellen

Hinsichtlich des Informations- und Abstimmungsbedarfs mit datenbereitstel-
lenden Stellen wurde im Rahmen des Interviews mit der Leitstelle eine ver-
änderte Anfragedynamik erwähnt. Anfänglich habe die Leitstelle häufig Da-
ten angefragt, was jedoch aufgrund der mangelnden Kenntnis über die in 
den Stellen vorhandenen Daten für ineffektiv befunden wurde. Derzeit hin-
gegen halte sich das Ausmaß der Daten- und Veröffentlichungsanfragen in 
Grenzen. Die Veränderung der Anfragedynamik wurde auf die höhere Be-
kanntheit  des ODaG und des Open-Data-Portals  sowie die Ermutigung 
durch andere Stellen zur Datenbereitstellung zurückgeführt.

Der Abstimmungs- bzw. Informationsbedarf seitens der datenbereitstellen-
den Stellen an die Leitstelle bestehe vor allem bezüglich:

allgemeiner Fragen zur Datenbereitstellung (Verständnis und Definition, 
worum  es  sich  bei  Daten  handele,  Datenaufbereitung,  Sinn  der 
Bereitstellung und Adressatinnen und Adressaten der bereitgestellten 
Daten),

der  Datennutzung.  So  seien  bspw.  im  Rahmen  der  „Offene-Daten-
Werkstatt“  bereits  Fragen  aufgekommen.  Allerdings  hielten  sich  die 
Fragen in Grenzen. Die Interviewten vermuteten, dass sich einige nicht 
trauten zu fragen, um ihre Kenntnislücken in diesem Themenbereich 
nicht zu erkennen zu geben,

der  Geodaten.  So  gebe  es  bei  den  Geodaten  häufig 
Verständnisprobleme (z. B. beim Referenzsystem) oder auch mit Blick 
auf die Schnittstelle zur Datenbereitstellung,

Problemen mit der Auslegung unklarer Rechtsbegriffe bzw. sonstigen 
Unklarheiten, bei denen Daten nicht eingestellt werden konnten, wie bei 
folgenden Beispielen:

» Im Kontext der Geodaten sei die Trennung von Rohdaten und Produk

ten schwierig, da die auf dem Open-Data-Portal bereitzustellenden 
Daten aus Sicht der datenbereitstellenden Stellen die Auswertung der 
Daten, d. h. ihr Produkt, seien.

» Im Kontext des Passus zu den Lizenzen habe es Unklarheiten über die 

Bedeutung der möglichst unbeschränkten Veröffentlichung gegeben. 
Diese Frage wurde durch ein Gutachten beantwortet, das zwei Mög-
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lichkeiten aufzeigte, von der eine, u. a. im Rahmen des Leitfadens, 
umgesetzt worden sei. Seitdem habe es weniger Nachfragen gege-
ben.

» Im Kontext der Bereitstellung von Daten bestünde seitens der daten-

bereitstellenden Stellen teils die Sorge, gegen den Schutz öffentlicher 
oder privater Interessen zu handeln. Da eine Rechtsberatung von der 
Leitstelle nicht erbracht werden könne, weise die Leitstelle auf die Ge-
setzesstellen hin und dass dies ggf. in der datenbereitstellenden Stelle 
hausintern zu klären sei.

Der Abstimmungsbedarf seitens der Leitstelle an die datenbereitstellen-
den Stellen bestehe vor allem bezüglich

der  Identifikation  des  notwendigen  Unterstützungsbedarfs  durch  die 
Leitstelle. Der Grad der notwendigen Unterstützung hänge wiederum 
sehr davon ab, wie strukturiert die Daten vorlägen. Dies gehe in Teilen 
auch über die eigentliche Arbeit der Leitstelle hinaus, 

der Bereitstellung von Datenexpertise, bspw. bei Fachverfahren und der 
dortigen  Aufbereitung  und  eventuellen  Bereitstellung  und 
Interoperabilität von Daten. Dies betraf neben Finanzdaten auch den 
Bereich des Katastrophenschutzes und Feuerwehrwesens.

Als  Schwierigkeiten  in  der  Aufklärung der  datenbereitstellenden Stellen 
wurden v. a. die unterschiedlichen Kompetenzen, die korrekte Identifikation 
von Daten, Bedenken hinsichtlich zusätzlicher Arbeit durch Automatisierung 
und die Hemmungen seitens der datenbereitstellenden Stellen vor eventu-
eller, durch die Automatisierung verursachter zusätzlicher Arbeit genannt. 
Zudem würden gelegentlich Fragen Externer zur Nutzung der Daten ge-
stellt, die, wo sinnvoll möglich, mittels der Bereitstellung von Anwendungs-
beispielen beantwortet werden.

Die Frage nach Veränderungen nach Inkrafttreten des ODaG bezüglich der 
Ressourcen für das Thema Open-Data sowie für die Bereitstellung von Da-
ten auf dem Open-Data-Portal seitens der öffentlichen Stellen konnte nicht 
bestätigt werden. Allerdings habe das Thema offene Daten und Datennut-
zung insgesamt mehr Schwung bekommen. Ob und inwiefern dies mit dem 
ODaG oder der aktuellen Regierung zusammenhänge, sei allerdings un-
klar.

Als Optimierungspotentiale in der Zusammenarbeit wurden folgende Berei-
che identifiziert:

Einrichtung  der  Position  von  Open-Data-Koordinatorinnen  und 
-Koordinatoren,

Sensibilisierung  der  datenbereitstellenden  Stellen  im  Umgang  mit 
Daten,
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Berücksichtigung und Ausbau der  Datenkompetenzen von  Personal 
z. B. im Rahmen von Neueinstellungen und (Nach-)Schulungen,

stärkeres Bewerben der Leitstelle und ihrer Angebote,

Vernetzungsmöglichkeiten  in  der  Verwaltung  insgesamt  inkl.  der 
Möglichkeit  zum  Austausch  und  zur  Zusammenarbeit,  z. B.  über 
Tätigkeiten von datenaffinen Einzelpersonen in der Verwaltung.

Die Leitstelle hole u. a. in der interministeriellen Arbeitsgruppe Open-Data 
einmal im Monat Feedback ein. Insgesamt sei dieses positiv. Des Weiteren 
trete man auch mit den Nutzerinnen und Nutzern bspw. über digitale Veran-
staltungen in Schleswig-Holstein sowie den Sozialen Medien in den Aus-
tausch. Die Rückmeldung aus der digitalen Zivilgesellschaft sei sehr positiv, 
wobei insbesondere die Offenheit und frühzeitige Kommunikation gelobt 
werde. Darüber hinaus wurden auch diverse Vereine erwähnt, mit denen die 
Leitstelle in Kontakt stünde und sich austausche.
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6. Kritische Würdigung der Umsetzung des ODaG
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

6.1 Beurteilung des ODaG durch die Leitstelle

Im Interview wurde die Beurteilung des ODaG durch die Interviewten er-
fragt. Im Rahmen des Entstehungsprozesses des ODaG wurden drei be-
sonders involvierte Akteure hervorgehoben. Von exekutiver Seite handelte 
es sich um den damaligen Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht, 
sowie  den  damaligen  Staatssekretär  im  Ministerium für  Energiewende, 
Landwirtschaft,  Umwelt,  Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein, 
Tobias Goldschmidt. Auf legislativer Seite wurde die Rolle des digitalpoliti-
schen  Sprechers  der  Landtagsfraktion  von  Bündnis  90/Die  Grünen  in 
Schleswig-Holstein, Joschka Knut, betont. 

Das ODaG habe u. a. die nachfolgenden Regelungslücken geschlossen 
bzw. Herausforderungen gelöst:

gesetzliche Verankerung der Regelung in Artikel 53 der Verfassung des 
Landes Schleswig-Holstein (Verf SH 2014), der vorsieht, dass Behörden 
des  Landes,  der  Gemeinden  und  Gemeindeverbände  amtliche 
Informationen zur  Verfügung stellen,  soweit  nicht  entgegenstehende 
öffentliche oder schutzwürdige private Interessen überwiegen. 

Konkretisierung einiger unklarer Regelungen im IZG-SH. 

Förderung der Transparenz und des gleichberechtigten Datenzugangs 
auch  für  kleinere  Unternehmen  mit  geringeren  finanziellen  Mitteln, 
indem  vor  Inkrafttreten  des  ODaG  kostenpflichtige  Daten  (z. B. 
Geodaten)  seit  dem  Inkrafttreten  kostenfrei  zur  Verfügung  gestellt 
werden. 

Linderung der Sorge vor Haftungsfragen durch § 5 Abs. 5 ODaG, in dem 
geregelt  wird,  dass  die  Träger  der  öffentlichen  Verwaltung  die 
bereitgestellten Daten nicht über das zur Erfüllung ihres gesetzlichen 
Auftrags  erforderliche  Maß  hinaus  auf  Richtigkeit,  Vollständigkeit, 
Plausibilität oder in sonstiger Weise prüfen müssen.

Die Zielerreichung des ODaG wurde seitens der Interviewten als mäßig ein-
gestuft. Einerseits wurden nachfolgende positive Aspekte benannt:

die Bereitstellung von Geodaten,

die  derzeit  geschehende  Umsetzung  des  Auf-  bzw.  Ausbaus  einer 
Open-Data-Infrastruktur,
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die proaktive Kontaktaufnahme einzelner Stellen mit der Leitstelle, um 
Daten auf dem Open-Data-Portal zur Verfügung zu stellen,

die  vermutete  grundsätzliche  Bereitschaft  einiger  Stellen  auf 
kommunaler Ebene, Daten bereitzustellen. 

Andererseits wurden noch nicht erreichte Ziele des ODaG identifiziert. Hier-
bei wurde antizipiert, dass Daten vorliegen könnten, die bisher jedoch nicht 
bereitgestellt wurden. Grund hierfür sei mit geringer Wahrscheinlichkeit eine 
fehlende Infrastruktur, sondern eher die mangelnde Bereitschaft öffentlicher 
Stellen, Daten bereitzustellen. Zudem wurden folgende Verbesserungspo-
tentiale vorgeschlagen:

die Stärkung der Datenkompetenz in bereitstellenden Stellen,

die Bereitstellung der Geodaten. So gäbe es, bspw. auf Konferenzen, 
immer wieder Kritik70 seitens der Nutzerinnen und Nutzer,

die verpflichtende Berücksichtigung der in § 5 Abs.4 ODaG aufgeführten 
Open-Data-Standards. In diesem Rahmen sollte auch die frühzeitige 
Einbindung der Leitstelle erfolgen. Da diese bisher sehr gering war, 
wäre  vorstellbar,  dass  die  datenbereitstellenden  Stellen  die 
Verpflichtung, die Leitstelle frühzeitig einzubinden, nicht kannten oder 
nicht  berücksichtigten.  Es  erschien  unwahrscheinlich,  dass  die 
jeweiligen Stellen der Einhaltung der Standards alleine hätten gerecht 
werden können. 

Als zukünftige, seitens der Leitstelle zu ergreifende Maßnahmen zur Zieler-
reichung des ODaG wurde u. a. folgendes aufgeführt:

verstärkte Aufklärung der datenbereitstellenden Stellen. Allerdings sei 
hier offen, inwieweit man sinnvollerweise in andere Häuser vordringen 
könne, ohne dass die herausgebenden Stellen sich zu sehr unter Druck 
gesetzt fühlten,

Ausbau der Open-Data-Infrastruktur,

Identifizierung  von  Daten  durch  die  Leitstelle  und  Einholen  von 
Hinweisen der involvierten Stellen nach etwaig vorhandenen Daten.

Mit Blick auf Optimierungspotentiale beim ODaG wurde kein grundlegender 
Änderungsbedarf festgestellt, es wurden jedoch u. a. die Aspekte aufgewor-
fen, wie die namentliche Einbindung des Statistikamts Nord, die Möglichkeit 
zur sanktionierenden Zurückhaltung finanzieller Mittel, insofern kein Daten-
management-Plan mit der Berücksichtigung von offenen Daten bei Anmel-
dung einer IT-Maßnahme vorliegt sowie die Vorgabe von Lizenzen im Ge-
setz.

70 Dies wurde durch die Interviewten nicht näher ausgeführt.
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6.2 Erkenntnisse aus der fachlichen Diskussion

6.2.1 Rechtliche Anforderungen

Hinsichtlich der Frage, inwieweit das ODaG und die infolge der Umsetzung 
des ODaG ergriffenen Maßnahmen den rechtlichen Anforderungen an die 
Bereitstellung offener Daten aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer entspre-
chen, sind verschiedene Punkte zu betrachten. Zunächst stellt sich die Fra-
ge, welche Anforderungen an die Art und Weise der Bereitstellung von Da-
ten vor dem Hintergrund der Vergabe von Lizenzen bestehen. Außerdem 
werden die Anforderungen an die Richtigkeit der Daten und die Haftung für 
die Weiterverwendung im Überblick betrachtet. Hieran schließt die Diskussi-
on um eine Pflicht zur Datenbereitstellung und einen Anspruch hierauf an.

Um die rechtlichen Anforderungen an die Bereitstellung offener Daten ein-
zuordnen, soll zunächst ein Überblick über den europäischen und nationa-
len Rechtsrahmen in Bezug auf die Bereitstellung offener Daten durch die 
Verwaltung gegeben und das ODaG in dieses Normengefüge eingeordnet 
werden.

6.2.1.1 Rechtsrahmen für die Bereitstellung offener Daten in 
Deutschland

Der Erlass des ODaG in Schleswig-Holstein reiht sich in eine Reihe von ge-
setzgeberischen Aktivitäten in den vergangenen Jahren auf Bundes-, Lan-
des- und europäischer Ebene zur Regelung der Bereitstellung von Informa-
tionen durch die öffentliche Verwaltung ein. Die Gesetzeslage in Deutsch-
land zeichnet sich dabei durch wenig Einheitlichkeit, unterschiedliche Rege-
lungssystematiken sowie Reichweiten der Regelungen aus.71 Grundsätzlich 
ist zwischen Regelungen zur Zugänglichmachung und Bereitstellung von 
Informationen  einerseits  und  dem  Informationsweiterverwendungsrecht 
andererseits zu unterscheiden.72

Regelungen zur Zugänglichmachung und Bereitstellung von Informa-
tionen

Hinsichtlich des Zugangs zu Informationen der Verwaltung findet neben den 
überwiegend seit Längerem etablierten Informationsfreiheitsgesetzen73, die 
jedem Einzelnen einen nicht begründungsbedürftigen Anspruch auf Zugang 
zu Informationen auf Antrag (reaktiv) gewähren sowie sektorspezifischen 
Regelungen74 auch der Gedanke, dass die Verwaltung proaktiv Informatio-

71 Vgl. Richter (2023a), S. 163; Ott (2023), S. 173; unter Verweis auf die föderale Gesetzgebungs- und Ver-
waltungskompetenz Richter (2021b), S. 760.

72 Vgl. Ott (2023), S. 449 ff.; ebenso von Lewinski (2016), S. 447.

73 Bis auf Bayern und Niedersachsen haben sowohl der Bund als auch alle Bundesländer ein Informationsfrei-
heitsgesetz erlassen.

74 Etwa  Verbraucherinformationsgesetz  (VIG),  Umweltinformationsgesetz  (UIG),  Geodatenzugangsgesetz 
(GeoZG); dazu Ott (2023), S. 203 ff.; vgl. auch von Lewinski (2016), S. 442 ff.

88



nen veröffentlichen sollte, Eingang in gesetzgeberisches Handeln. Als ers-
tes Bundesland hat Hamburg 2012 ein Transparenzgesetz erlassen, das 
neben dem weiter bestehenden, reaktiven Informationszugang einen Kata-
log an proaktiv von der Verwaltung zu veröffentlichenden Informationen ent-
hält.  In den vergangenen Jahren haben weitere Bundesländer Transpa-
renzgesetze mit proaktiven Veröffentlichungspflichten erlassen.75 Schles-
wig-Holstein  hat  ebenfalls  durch  die  Neuregelung  des  Informationszu-
gangsgesetzes (IZG-SH)76 im Jahr 2017 einen Katalog an Informationen 
festgelegt, die die Landesbehörden zunächst veröffentlichen sollten und 
seit dem 01.01.2022 proaktiv in einem Transparenzportal zur Verfügung 
stellen müssen.77 Daneben hat Schleswig-Holstein eine Transparenzrege-
lung in Art. 53 der Landesverfassung (LVerf SH)78 verankert.

Hierbei adressieren Transparenzgesetze schwerpunktmäßig die Veröffent-
lichung von Informationen in Formaten, die auf die Wahrnehmung durch 
Menschen gerichtet sind, und Open-Data-Regelungen Daten in maschinen-
lesbaren Formaten.79 Da Open-Data-Gesetze in der Regel nutzungs- und 
innovationsbezogene Ziele verfolgen, geht es bei Open Data vorrangig um 
die Möglichkeit der automatisierten Datennutzung.80 Obwohl in der Literatur 
teilweise unter Open (Government) Data81 jegliche Form der digitalen Veröf-
fentlichung von Informationen der öffentlichen Hand verstanden wird82 und 
der Datenbegriff auch in Gesetzestexten teilweise im Sinne von Informatio-
nen in jeglicher  Form verwendet  wird,83 meint  der  Begriff  offene Daten 
i. S. v. Open-Data-Regelungen in der Regel einen qualifizierten Datenbe-
griff,  nämlich Rohdaten,  die in  strukturierten Formaten84 vorliegen.85 Da 
Open Data vor allem die maschinelle Nutzbarkeit der Daten zum Ziel hat, ist 

75 Etwa Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen (allerdings nur mit einer Soll-Regelung); zur historischen 
Entwicklung der Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzgebung in Deutschland Ott (2023), S. 112–117.

76 Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), 
zuletzt geändert durch Art. 5 DigitalisierungsG vom 16.3.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 285).

77 Vgl.  Gesetz  zur  Änderung des Informationszugangsgesetzes  für  das  Land Schleswig-Holstein,  GVOBl.  
Schl.-H. 2017 Nr. 7, S. 282.

78 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 
344, ber. 2015 S. 41), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG zur Landesverfassung vom 20.4.2021 (GVOBl.  
Schl.-H. S. 438).

79 Vgl. Richter (2023a), S. 160, 167.

80 So Richter (2023a), S. 167.

81 Teilweise wird konkretisierend von Open Government Data gesprochen, um zu verdeutlichen, dass Daten 
der öffentlichen Verwaltung und nicht Daten privater Akteure gemeint sind, vgl. auch Hackenberg (2024), Rn. 
35.

82 Vgl. Richter (2023a), S. 160; dieses Verständnis zugrunde legend wohl Ott (2023), S. 174–180.

83 So etwa im Datennutzungsgesetz, dazu unten; vgl. auch Richter (2017), S. 1409.

84 Das ODaG spricht von "unbearbeiteten Daten" und nennt die Strukturiertheit der Daten nicht als Vorausset-
zung für bereitzustellende Daten; in der Gesetzesbegründung zu § 3 Nr. 6 ODaG wird maschinenlesbar aller-
dings als "in maschinenlesbarem Format strukturiert" definiert; auch der Open-Data-Leitfaden geht von Ma-
schinenlesbarkeit i.S. strukturierter Dateiformate aus, Land Schleswig-Holstein (2023).

85 Zum Datenbegriff des § 12a EGovG a.F. in Abgrenzung zum Informationsbegriff vgl. Wiebe (2020), S. 36; 
zum qualifizierten Datenbegriff auch Richter (2023a), S. 163; zum Begriff Open Data Hackenberg (2024), Rn. 
35.
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für die Einordnung als Daten i. S. v. Open Data entscheidend, dass die Da-
ten in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden.86 Diese Un-
terscheidung zwischen Transparenzgesetzgebung vorrangig mit dem Ziel 
der Bereitstellung von für den Menschen lesbaren Dokumenten und Open-
Data-Gesetzgebung mit dem Ziel der Bereitstellung von maschinenlesba-
ren Daten spiegelt sich in Schleswig-Holstein neben der gesetzgeberischen 
Trennung auch in der Trennung des Transparenz- und Open-Data-Portals 
wider.87

Bereits 2016 einigten sich die Regierungschefinnen und -chefs von Bund 
und Ländern darauf, dass in Anbetracht des von der Bundesregierung an-
gekündigten Entwurfs für ein Open-Data-Gesetz des Bundes die Länder – 
soweit noch nicht geschehen – ebenfalls Open-Data-Gesetze erlassen und 
dabei das Ziel verfolgen sollen, in Anlehnung an die geplante Bundesrege-
lung bundesweit vergleichbare Standards für den Zugang zu öffentlichen 
Datenpools zu erreichen.88 Der Bund verabschiedete 2017 eine entspre-
chende Regelung mit  dem Ersten Open-Data-Gesetz,  durch das § 12a 
EGovG89 des Bundes eingeführt wurde. Diese Regelung wurde 2021 durch 
das Zweite Open-Data-Gesetz des Bundes überarbeitet. Die Länder haben 
teilweise  in  unterschiedlicher  Form  Open-Data-Regelungen  eingeführt. 
Während Schleswig-Holstein sowie seit 2023 Hessen90 den Weg eines ei-
genständigen Offene-Daten-Gesetzes gehen, integrieren andere Bundes-
länder zum Teil ebenso wie der Bund Open-Data-Regelungen in ihre E-Go-
vernment-Gesetze91. Daneben enthalten auch die Transparenzgesetze ei-
niger Länder Regelungen zur Veröffentlichung der Informationen in maschi-
nenlesbaren Formaten.92 Im Einzelnen bestehen Unterschiede hinsichtlich 
Reichweite, Verpflichtungsgrad und Durchsetzbarkeit solcher Open-Data-
Regelungen.93 

86 Vgl. Richter (2023a), S. 160, der von maschinenlesbar i.e.S. und maschinenlesbar i.w.S. spricht, wobei er 
unter maschinenlesbar i.e.S. strukturierte Datenformate fasst (Gesetze, die von einem solchen Datenbegriff 
ausgehen, nennt er „echte“ Open-Data-Regelungen“), während er als maschinenlesbar i.w.S. alle digital 
bereitgestellten Dateien versteht; vgl. auch Albrecht, Rn. 13.

87 So die Begründung des Regierungsentwurfs des ODaG, LT-Drs. SH 19/3267, S. 127; vgl. auch Staatskanz-
lei Schleswig-Holstein.

88 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2016).

89 Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2749), zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. des E-Government-G und zur Einführung des G 
für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors vom 16.7.2021 (BGBl. I S. 2941, ber. S. 4114).

90 Hessisches Gesetz über offene Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung (HODaG).

91 Etwa § 16a EGovG NRW; § 13 EGovG Bln i. V. m. OpenDataV Bln.

92 Vgl. etwa § 8 Abs. 3 LTranspG RLP, im Einzelnen dazu Richter (2023a), S. 165–166; § 10 Abs. 5 HmbgTG 
bezeichnet Richter dagegen nur als „Transparenzregelung mit Open-Data-Einsprengseln“.

93 Einen detaillierten Überblick über die Transparenz- und Open-Data-Regelungen gibt Richter (2023a), S. 
163–166; s. auch Fuchs (2022), S. 154.
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Informationsweiterverwendungsrecht

Neben diesen Regelungen auf Bundes- und Landesebene, die in erster Li-
nie den Informationszugang regeln, ist die Art und Weise der Informations-
weiterverwendung durch unionsrechtliche Vorgaben geprägt. So bestehen 
seit Erlass der ersten „Public Sector Information“-Richtlinie (RL 2003/98/
EG94,  sog.  PSI-RL) Mindestvorgaben hinsichtlich der Weiterverwendung 
vorhandener Dokumente, die im Besitz öffentlicher Stellen der Mitgliedstaa-
ten sind. Die Richtlinie wurde 2006 durch das Informationsweiterverwen-
dungsgesetz (IWG) in deutsches Recht umgesetzt. Mit der Überarbeitung 
der Richtlinie im Jahr 201395 wurde der Anwendungsbereich erweitert und 
ein Recht auf Weiterverwendung von veröffentlichten Informationen einge-
führt.96 Mit  der  Neufassung  der  Richtlinie  im  Jahr  2019  (RL  (EU) 
2019/102497, seitdem benannt als Richtlinie „über offene Daten und die Wei-
terverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors“, im Folgenden 
OD-PSI-RL) wurden die Regelungen erneut erweitert. Die Richtlinie erfasst 
alle Informationen, die von öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt wer-
den, und nicht nur Daten i. S. d. klassischen Open-Data-Regelungen.98

Die neugefasste OD-PSI-RL wurde in Deutschland 2021 durch das DNG99 
umgesetzt, das das IWG ablöste. Die Vorgaben der OD-PSI-RL wurden 
dabei fast wortgleich umgesetzt.100 Der Anwendungsbereich erstreckt sich 
auch auf öffentliche Stellen der Länder (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 DNG),101 sodass 
das DNG grundsätzlich auch für die nach dem ODaG-SH veröffentlichten 
Daten Anwendung findet.102 Es regelt damit bundesweit einheitlich die Wei-
terverwendung veröffentlichter Daten. Kern sind der in § 1 DNG normierte 
Grundsatz „konzeptionell und standardmäßig offen“ sowie der Grundsatz 
der  uneingeschränkten  Datennutzung  nach  § 4  DNG.  Das  DNG selbst 
schafft  jedoch keine Zugangsrechte oder Veröffentlichungspflichten (§ 1 
Abs. 2,  § 2 Abs. 1 DNG) ebenso wenig wie die OD-PSI-RL (ErwGr. 23, 

94 Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.  November 2003 über die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. L 345 S. 90).

95 Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors Text von Be-
deutung für den EWR (ABl. L 175 vom 27. Juni 2013, S. 1-8).

96 Vgl. Ott (2023), S. 454–455; dazu auch Debus (2023b), § 1 Rn. 7.

97 Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene 
Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Neufassung) (ABl.L 172 S. 56).

98 Die OD-PSI-RL spricht von „Dokumenten“ und definiert diese als jeden Inhalt unabhängig von der Form des 
Datenträgers (Art. 2 Nr. 6 OD-PSI-RL).

99 Gesetz für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors (Datennutzungsgesetz – DNG) vom 16. Juli  
2021 (BGBl. I S. 2941, 2942, ber. S. 4114).

100 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestag (2021), S. 3, die allerdings nicht auf die verkürzte  
Umsetzung von Art. 1 Abs. 6 OD-PSI-RL eingehen.; dazu Große-Ophoff und Risthaus (2022), S. 1653.

101 Vgl. Fuchs (2022), S. 154.

102 So auch die Begründung des Regierungsentwurfs, LT-Drs. SH 19/3267, S. 135.
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Art. 1 Abs. 2, Abs. 3 OD-PSI-RL).103 Dies ist auch darin begründet, dass die 
EU grundsätzlich keine Kompetenz für die Regelung des Zugangs zu Ver-
waltungsdaten hat104 und sie daher lediglich akzessorisch zum nationalen 
Informationszugangsrecht  die  Weiterverwendung  bereitgestellter  Daten 
durch Rückgriff auf die Binnenmarktkompetenz aus Art. 114 AEUV regeln 
kann.105 

Zwischenfazit

Im Anwendungsbereich von OD-PSI-RL und DNG ist die Unterscheidung 
zwischen der Regelung in Bezug auf das „Ob“ der Bereitstellung sowie das 
„Wie“ der Bereitstellung und Weiterverwendung entscheidend. Soweit Da-
ten durch die Verwaltung bereitgestellt werden und zwar unabhängig davon, 
ob dies auf einem gesetzlichen Zugangsanspruch (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 DNG) 
oder auf einer gesetzlichen Bereitstellungspflicht beruht (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 
DNG) oder ob die Daten auf sonstige Weise bereitgestellt  werden (§ 2 
Abs. 1 Nr. 3 DNG), müssen die Art der Bereitstellung und die Möglichkeit 
der Weiterverwendung sich (auch) am DNG messen lassen. Das DNG legt 
dabei allerdings – ebenso wie die OD-PSI-RL106 – nur Mindestvorschriften 
fest  und  ermöglicht  nutzerfreundlichere  Regelungen.  So  bestimmt  § 2 
Abs. 4 DNG u. a., dass weitergehende Anforderungen an die Bereitstellung 
und Nutzung der Daten aus anderen Rechtsvorschriften unberührt bleiben. 
„Weitergehende Anforderungen“ in diesem Sinne sind als nutzerfreundli-
chere Vorgaben zu verstehen, sodass etwa nutzerfreundlichere Regelun-
gen der Anforderungen an die Bereitstellung der Daten in einem Landesge-
setz dem DNG vorgehen würden.107 Eine Unterschreitung der Vorgaben des 
DNG – etwa durch eine landesgesetzliche Regelung – im Anwendungsbe-
reich lässt diese Regelung hingegen nicht zu, da in diesem Fall die Mindest-
vorgaben des DNG zur Anwendung kommen.108

6.2.1.2 Lizenzen

Aus rechtlicher Sicht ist insbesondere die Lizenzierung für die Nutzerinnen 
und Nutzer relevant. Daher wird im Folgenden aufgezeigt, welche gesetzli-
chen Anforderungen an die Vergabe von Lizenzen bestehen, welche Anfor-

103 Vgl. auch Debus (2023c), § 2 Rn. 1; Hartl und Ludin (2021), S. 534–535; Hartl und Daum (2022), S. 492.

104 Vgl.  Buchholz  (2019),  S.  200;  Ausnahmen sind  bereichsspezifische  unionsrechtliche Veröffentlichungs-
pflichten  von  Daten  im  Bereich  der  Geodaten  (INSPIRE-RL 2007/2/EG)  und  Umweltinformationen  (RL 
2003/4/EG), die auf Art. 192 AEUV gestützt werden, dazu Martini et al. (2022), S. 6–7; im Einzelnen auch Ott 
(2023), S. 186–190.

105 Vgl. Debus (2023a), S. 62; Martini et al. (2022), S. 6; Richter (2021a), S. 144; Beyer-Katzenberger (2014),  
S. 145; auch der Bund stützt seine Regelungskompetenz für die Umsetzung der Richtlinie im DNG auf Art. 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG (BT-Drs. 19/27442, S. 18), dazu Debus (2023b), § 1 Rn. 27.

106 ErwGr. 18 OD-PSI-RL; vgl. auch Hartl und Daum (2022), S. 491.

107 Vgl. Debus (2023a), S. 57; Ott (2023), S. 569–570 im Einzelnen zu kollidierenden Regelungen; so enthält 
etwa § 12a Abs. 6 Satz 1 EGovG des Bundes nutzerfreundlichere Regelungen zur Weiterverwendung und 
geht daher bei der Nutzung von Daten der Bundesbehörden ebenfalls dem DNG vor.

108 Vgl. Richter (2023b), S. 218–219; Ott (2023), S. 574.

92



derungen in der Literatur diskutiert werden und inwieweit die Umsetzung 
des  ODaG diesen Anforderungen entspricht.  Zunächst  wird  dargestellt, 
dass der Grundsatz der Lizenzierung für die Möglichkeit der Nutzung bereit-
gestellter Daten von grundlegender Bedeutung ist und wie gängige Lizenz-
modelle ausgestaltet sind.

Relevanz der Lizenzierung

Durch die Vergabe einer Lizenz werden den Nutzerinnen und Nutzern Nut-
zungsmöglichkeiten entsprechend der Vorgaben der Lizenz eingeräumt. 
Hierdurch kann sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer als auch die daten-
bereitstellende Stelle Rechtssicherheit hergestellt werden.109 Die eindeutige 
und rechtssichere Einräumung solcher Nutzungsmöglichkeiten ist erforder-
lich, um den Zweck des ODaG, die Nutzung der Daten zu ermöglichen,110 
erreichen zu können. Wenn die bereitgestellten Daten unter dem Schutz 
des Urheberrechts oder verwandten Schutzrechten stehen, können diese 
ohne Lizenz nicht weiterverwendet werden. Um aus den veröffentlichten 
Daten einen Nutzen ziehen zu können, ist aus Sicht der Nutzerinnen und 
Nutzer die rechtliche Offenheit der Daten durch die transparente Gewäh-
rung von Nutzungsmöglichkeiten mittels Lizenzen daher von besonderer 
Relevanz.111 Soweit urheberrechtlicher Schutz besteht, ist eine Lizenzie-
rung zwingend erforderlich, um die Weiterverwendung rechtssicher zu er-
möglichen. Allein die Duldung der Weiterverwendung würde diese Rechts-
sicherheit nicht bieten.112 Andererseits muss und kann die Einräumung von 
Nutzungsrechten in Form einer Lizenzvergabe nur dann erfolgen, wenn die 
Daten immaterialgüterrechtlich geschützt sind. Bei der Bereitstellung der 
Daten muss die bereitstellende Stelle daher zunächst prüfen, ob die Daten 
dem Urheberrecht oder verwandten Schutzrechten unterliegen. Daten, die 
einem solchen Schutz nicht unterliegen, sind gemeinfrei. Das heißt, diese 
können von vornherein ohne Einräumung bestimmter Nutzungsmöglichkei-
ten genutzt werden.113 Dies ist etwa der Fall, wenn die Daten keinem imma-
terialgüterrechtlichen Schutz unterliegen, die Schutzfrist abgelaufen ist oder 
es sich um amtliche Werke nach § 5 UrhG114 handelt. Für gemeinfreie Wer-
ke ist das Aufstellen von (einschränkenden) Nutzungsbedingungen daher 

109 Vgl. Klessmann et al. (2012), S. 236–237.

110 Vgl. § 3 Nr.1 ODaG; LT-Drs. SH 19/3267, S. 67.

111 Vgl. Buri (2012), S. 54 m.w.N.

112 So Dreier (2016), S. 577.

113 Vgl. aber zu den Bedingungen des § 5 Abs. 2 UrhG an Namensnennung und Änderungsverbot Klessmann 
et al. (2012), S. 217; das Änderungsverbot ist auf das Datenbankherstellerrecht jedoch nicht anwendbar, 
Schulze (2022), § 62 Rn. 2.

114 Gesetz über Urheberrecht  und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)  vom 9.  September 1965 
(BGBl.  I  S. 1273), zuletzt geändert durch Art.  25 TelekommunikationsmodernisierungsG vom 23.6.2021 
(BGBl. I S. 1858).
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nicht zulässig.115 Das Beschränken eigentlich freier Daten widerspricht so-
wohl der OD-PSI-RL als auch den Open-Data-Grundsätzen.116

Um den Nutzerinnen und Nutzern einerseits eine rechtssichere Nutzung 
geschützter Daten zu ermöglichen und ihnen andererseits keine Beschrän-
kungen für gemeinfreie Daten aufzuerlegen, müssen die datenbereitstellen-
den Stellen den immaterialgüterrechtlichen Schutz beurteilen, bevor über 
die Vergabe einer Lizenz entschieden wird. Daten als solche unterliegen 
zwar keinem urheberrechtlichen Schutz,117 allerdings können Datenbanken 
durch das Datenbankurheberrecht oder das Datenbankherstellerrecht ge-
schützt sein. Durch diese werden jedoch nicht die in der Datenbank enthal-
tenen Daten selbst, sondern das Werk oder die Datenbank geschützt wer-
den.118 Der Schutz beeinflusst aber auch die Verwendungsmöglichkeiten 
der darin enthaltenen Daten.119 Neben dem urheberrechtlichen Datenbank-
werkschutz nach § 4 Abs. 2 UrhG, der bei öffentlichen Datenbanken im 
Kontext von Open Data in der Regel nicht eingreift,120 kann eine Datenbank 
auch durch das Datenbankherstellerrecht (sui-generis-Schutz von Daten-
banken) nach §§ 87a ff. UrhG geschützt sein.121 Im Einzelfall ist es ange-
sichts einiger Unklarheiten hinsichtlich der Kriterien für das Bestehen des 
Datenbankherstellerschutzes  und  dessen Reichweite  aber  schwierig  zu 
bestimmen, ob dieser vorliegt.122 Liegt eine Datenbank i. S. v. § 87a UrhG 
vor, ist der Hersteller der Datenbank in diesem Fall Inhaber der Schutzrech-
te  nach  § 87b ff.  UrhG,  sodass  ihm  grundsätzlich  ein  ausschließliches 
Recht für die Vervielfältigung und Verbreitung zusteht.123 Ist dies der Fall 
bedarf es der Erteilung einer Lizenz, um den Nutzerinnen und Nutzern die 
Weiterverwendung der Daten zu ermöglichen. 

Zur Beurteilung der für die Nutzerinnen und Nutzer entscheidenden Frage, 
ob Schutzrechte an den bereitgestellten Daten bestehen, ist es nicht nur 
seitens der datenbereitstellenden Stelle erforderlich, das Vorliegen eines 
Datenbankherstellerrechts zu prüfen, sondern es muss in einem zweiten 

115 So das Kurzgutachten für die Staatskanzlei Schleswig-Holstein iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 3; vgl. 
auch Ott (2023), S. 548; Klessmann et al. (2012), S. 216; anders wohl noch zum IWG Richter 2018, § 4 Rn. 64, 
der allerdings auch die Einschränkung der Weiterverwendung für unzulässig hält und dies nur für Daten an-
nimmt, die weder immaterialgüterrechtlich geschützt sind noch § 5 UrhG unterfallen.

116 So schon zur früheren PSI-Richtlinie Buri (2012), S. 55; ähnlich iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 3.

117 Vgl. Richter (2017), S. 1412; Dreier (2022b), Vor § 87a Rn. 14.

118 Vgl. Richter (2021a), S. 25.

119 Vgl. Richter (2021a), S. 25.

120 Vgl. Richter (2021a), S. 439; zu § 12a EGovG Richter (2017), S. 1412; zum Datenbankurheberrechtsschutz 
Marquardt (2022), § 4 Rn. 8.

121 Dieses geht auf die europäische Datenbank-Richtlinie zurück (Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken).

122 Vgl. Richter (2021a), S. 429–442; ausführlich Dreier (2022a), § 87a Rn. 11-15; Hermes (2022), § 87a Rn. 
113; vgl. auch Klessmann et al. (2012), S. 235; Buri (2012), S. 54; Große-Ophoff und Risthaus (2022), S. 
1649–1650.

123 Dies gilt nach § 87b UrhG aber nur für wesentliche Teile der Datenbank; zudem erlaubt § 87c UrhG für  
bestimmte Zwecke auch die Vervielfältigung eines wesentlichen Teils der Datenbank.
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Schritt die Frage beantwortet werden, ob die bereitgestellten Daten im kon-
kreten Fall nach § 5 Abs. 2 UrhG gemeinfrei sind. Das Datenbankhersteller-
recht der datenbereitstellenden Stelle entfällt nämlich dann, wenn die Da-
tenbank § 5 Abs. 2 UrhG analog unterliegt.124 Dies gilt für Datenbanken, die 
im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wur-
den. Diese Ausnahme vom urheberrechtlichen Schutz ist allerdings eng 
auszulegen, insbesondere ist  unter amtlichem Interesse nur ein spezifi-
sches Verbreitungsinteresse zu verstehen.125 Wenn ein solches vorliegt und 
§ 5 Abs. 2 UrhG analog eingreift, entfällt somit der Schutz des Datenbank-
herstellers, sodass die Datenbank gemeinfrei ist und die öffentliche Stelle 
nicht berechtigt ist, die Weiterverwendung einzuschränken. Für den Fall 
einer Entnahme von Daten, die dem Schutzrecht des Datenbankherstellers 
unterliegt, ist dagegen zwingend die Erteilung einer Lizenz erforderlich, um 
die Daten nutzbar zu machen.126

Standard-Lizenzmodelle

Für die Lizenzierung geschützter Daten ist aus Sicht der Nutzerinnen und 
Nutzer zum einen die rechtssichere und transparente Klarstellung der Nut-
zungsrechte an den bereitgestellten Daten zu beachten sowie zum anderen 
die Gewährung möglichst uneingeschränkter Nutzungsmöglichkeiten und 
die Einheitlichkeit von Lizenzen.127 Im Folgenden werden zunächst die in 
Deutschland gängigen Standard-Lizenzen für offene Daten dargestellt, um 
zu ermitteln, wie deren Einhaltung gewährleistet werden kann. Dazu gehö-
ren zum einen internationale Lizenzmodelle wie die Lizenzen von Creative 
Commons und die Open Data Commons der Open Knowledge Foundation. 
Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation, die in Form vorgefer-
tigter Lizenzverträge eine Hilfestellung für Urheber zur Freigabe rechtlich 
geschützter  Inhalte  anbietet.  Diese  werden  auch  im  Open-Data-Portal 
Schleswig-Holstein genutzt. Die Lizenzen beruhen auf einem Baukasten-
prinzip, mit dem verschiedene Nutzungsbedingungen kombiniert werden 
können. Die weltweit genutzten CC-Lizenzen liegen aktuell in der Version 
4.0 vor. Sie sind auf einzelne Länder abgestimmt und erfassen seit der Ver-
sion 4.0 auch den Schutz des Datenbankherstellerrechts.128 Die CC-Lizen-
zen ermöglichen durch das Baukastenmodell verschiedene Kombinations-
möglichkeiten: 

124 Da es sich bei Datenbanken nicht um Werke i. S. v. § 5 Abs. 2 UrhG handelt, ist § 5 Abs. 2 UrhG nicht  
direkt anwendbar; der BGH bejaht aber die analoge Anwendung auf Datenbanken i.S.v. § 87a UrhG, vgl.  
BGH, GRUR 2007, 500 (Sächsischer Ausschreibungsdienst), vom EuGH wurde diese Frage bisher nicht 
entschieden; zur Diskussion um die analoge Anwendung von § 5 Abs. 2 UrhG auf Datenbanken auch Richter 
(2021a), S. 445; Hermes (2022), § 87a Rn. 142-149; Große-Ophoff und Risthaus (2022), S. 1651.

125 Vgl. Große-Ophoff und Risthaus (2022), S. 1651; Richter (2021a), S. 439.

126 Vgl. Richter (2017), S. 1412–1413; zur Möglichkeit der Lizenzierung des Datenbankherstellerrechts Schur 
(2020), S. 130.

127 Vgl. Bundesverwaltungsamt (2022), S. 9.

128 Vgl. Ott (2023), S. 552.
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Das Grundmodul ist das Attribution-Modul (BY - Namensnennung)129, 
das zur Namensnennung des Rechteinhabers verpflichtet. 

Die Nutzung kann durch weitere Komponenten weiter eingeschränkt 
werden. So untersagt die Kennzeichnung als No-Derivates (ND – Keine 
Bearbeitung)130 die  Weitergabe  jeder  Form  der  Bearbeitung, 
Veränderung oder Abwandlung des Werkes. 

Die Kennzeichnung als Non-Commercial (NC – Nicht kommerziell)131 
verbietet die kommerzielle Nutzung.

Die Kennzeichnung als Share Alike (SA – Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen)132 verpflichtet  Nutzerinnen  und  Nutzer  bei  der 
Weiterverwendung zur Lizenzierung unter den gleichen Bedingungen 
wie die ursprüngliche Lizenzierung. 

Daneben gibt es die Public Domain Mark und die CC0-Lizenz. Die Public 
Domain Mark (PDM 1.0)133 ist keine Lizenz im eigentlichen Sinne, sondern 
dient lediglich der Markierung als gemeinfreies Werk. Sie weist somit ledig-
lich  auf  einen  bereits  bestehenden rechtlichen  Status  hin.  Die  CC0-Li-
zenz134 führt dagegen faktisch zu einer Art Gemeinfreiheit. Sie sieht grund-
sätzlich einen unwiderruflichen und bedingungslosen Verzicht auf alle Urhe-
berrechte und verwandte Schutzrechte vor, soweit dies nach anwendbarem 
Recht möglich ist. Da allerdings im deutschen Recht kein vollständiger Ver-
zicht auf Urheberrechte möglich ist,135 kann dieser Rechteverzicht nicht die 
gewünschte Wirkung entfalten. Die CC0-Lizenz sieht deshalb als zweite 
Möglichkeit die Vergabe einer uneingeschränkten Lizenz vor, um trotz eines 
nach der anzuwendenden Rechtsordnung unwirksamen Verzichts auf das 
Urheberrecht einen dem Rechtsverzicht entsprechenden Zustand herzu-
stellen. CC0 ermöglicht somit eine uneingeschränkte Weiterverwendung.

Die Open Data Commons Lizenzen wurden von der Open Knowledge Foun-
dation auch für die Lizenzierung von Datenbanken entwickelt. Diese liegen 
in drei Varianten vor und erlauben die Bearbeitung und Weiterverbreitung 
der Daten bzw. Datenbanken für beliebige Zwecke:136 

129 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de.

130 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.de.

131 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.de.

132 Vgl. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.

133 Vgl. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

134 Vgl. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.de.

135 Vgl. Dreier (2016), S. 577; dies gilt für das gesamte kontinentaleuropäische Recht, vgl. Jaeger und Metzger 
(2020), 1. Kapitel, Rn. 8.

136 Einen Überblick gibt Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen, S. 11; vgl. auch Ott (2023), S. 553.
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Mit der Public Domain Dedication and License (PDDL)137 wird wie bei 
der CC0-Lizenz auf erster Stufe ein Urheberrechtsverzicht erklärt und 
auf zweiter Stufe eine unwiderrufliche und uneingeschränkte Lizenz für 
die  Weiterverwendung  der  Datenbank  und  der  dort  enthaltenen 
Informationen erteilt.

Die Attribution License (ODC-BY)138 erfordert eine Angabe der Lizenz 
und eine Namensnennung.

Die Open Database License (ODbL)139 erfordert eine Namensnennung 
und eine  Weiterverbreitung  von  den aus  den  ursprünglichen Daten 
abgeleiteten Daten unter der gleichen oder einer vergleichbaren Lizenz.

Diese  Lizenzierungen  werden  im  Open-Data-Portal  Schleswig-Holstein 
kaum genutzt.

Daneben wurde in Deutschland von Bund, Ländern und kommunalen Spit-
zenverbänden eine gemeinsame auf  den deutschen Rechtsraum ange-
passte  Lizenz  für  offene  Verwaltungsdaten  entwickelt,  die  Datenlizenz 
Deutschland,140 die überwiegend auf dem Open-Data-Portal zur Anwen-
dung kommt. Diese gibt es in zwei Varianten:

Die  Datenlizenz  Deutschland  –  Zero  –  Version  2.0141 erlaubt  jede 
Nutzung ohne Einschränkungen oder Bedingungen.

Die Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0142erlaubt ebenfalls 
die uneingeschränkte Nutzung, allerdings unter der Bedingung, dass die 
Nutzung mit einem Quellvermerk versehen wird, der die bereitstellende 
Stelle benennt sowie einen Vermerk der Lizenz mit Verweis auf den 
Lizenztext und einen Verweis auf den Datensatz enthält. Darüber hinaus 
sind Veränderungen der Daten mit einem Hinweis auf diese Änderung 
zu versehen. 

Anforderungen an die Lizenzen

Konkrete gesetzliche Vorgaben für die Nutzung eines bestimmten Lizenz-
typs oder einer bestimmten Lizenz sehen weder die OD-PSI-RL noch das 
DNG vor. Die OD-PSI-RL äußert sich nicht konkret zur Verwendung be-
stimmter Lizenztypen, gibt allerdings einige Anhaltspunkte zur Art und Wei-
se der Lizenzierung. Erwägungsgrund 16 der Richtlinie definiert den Begriff 
„offene Daten“ (Open Data) als Daten in einem offenen Format, die von al-
len zu jedem Zweck frei verwendet, weiterverwendet und weitergegeben 

137 Vgl. https://opendatacommons.org/licenses/pddl/1-0/.

138 Vgl. https://opendatacommons.org/licenses/by/1-0/.

139 Vgl. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.

140 Dazu Bundesverwaltungsamt, S. 8–9.

141 Vgl. https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0.

142 Vgl. https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.
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werden können. Nach Art. 8 Abs. 1 UAbs. 1 der Richtlinie unterliegt die Wei-
terverwendung keinen Bedingungen, es sei denn, diese Bedingungen sind 
objektiv, verhältnismäßig, nichtdiskriminierend und durch ein im Allgemei-
ninteresse liegendes Ziel gerechtfertigt.143 Nach Art. 8 Abs. 1 UAbs. 2 dür-
fen die Bedingungen die Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig 
einschränken und nicht der Behinderung des Wettbewerbs dienen. Die Mit-
gliedstaaten sollen zudem für die Verfügbarkeit von Standardlizenzen sor-
gen (Art. 8 Abs. 2). Lizenzen für die Weiterverwendung sollen ebendiese so 
wenig wie möglich beschränken, bspw. nur im Hinblick auf die Angabe der 
Quelle.144 Nach Art. 3 Abs. 1 OD-PSI-RL ist ausdrücklich auch die Nutzung 
zu kommerziellen Zwecken zu ermöglichen. In Erwägungsgrund 44 heißt es 
zudem, dass in Fällen, in denen ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel 
vorliegt, eine Lizenz erteilt werden kann, in der die Bedingungen für die Wei-
terverwendung, wie die Haftung, der Schutz personenbezogener Daten, die 
ordnungsgemäße Verwendung der Dokumente, die Garantie der unverän-
derten Wiedergabe und der Quellennachweis, festgelegt sind. Allerdings 
heißt es auch hier weiter, dass Lizenzen jedenfalls die Weiterverwendung 
so wenig wie möglich beschränken sollten, bspw. nur im Hinblick auf die 
Angabe der Quelle. Hieraus ergibt sich, dass Daten grundsätzlich ohne 
Pflichten und Beschränkungen bereitgestellt werden sollen.145 Die Europäi-
sche Kommission hat diese Vorgaben in ihren – jedoch nicht verbindlichen – 
Leitlinien  für  empfohlene  Standardlizenzen  von  2014  bereits  konkreti-
siert.146 Für die Erteilung von Lizenzen hebt die Kommission ausdrücklich 
die Creative-Commons-Lizenzen 4.0 hervor.147 Die Kommission empfiehlt 
insb. die CC0 Public Domain Dedication für die uneingeschränkte Verwen-
dung, da diese den Nutzerinnen und Nutzern uneingeschränkte Flexibilität 
biete sowie Schwierigkeiten beim Umgang mit vielen Lizenzen mit mögli-
cherweise widersprüchlichen Bestimmungen verringere.148 Die Kommission 
empfiehlt weiter, dass Lizenzen lediglich Namensnennungsverpflichtungen 
enthalten sollten.149

In Bezug auf sog. hochwertige Datensätze regelt Art. 14 OD-PSI-RL i. V. m. 
der Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der Kommission vom 21. De-

143 Vgl. auch ErwGr. 44 OD-PSI-RL.

144 ErwGr. 44 OD-PSI-RL.

145 Vgl. iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 6.

146 Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebüh-
ren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01).

147 Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebüh-
ren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01), Abschnitt 2.2.

148 Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebüh-
ren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01), Abschnitt 2.2.

149 Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebüh-
ren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01), Abschnitt 2.3.2.
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zember 2022150 die Lizenzierung für hochwertige Datensätze mit verbindli-
chen Vorgaben. Art. 4 Abs. 3 der Durchführungs-VO bestimmt, dass hoch-
wertige Datensätze unter den Bedingungen der Creative Commons Public 
Domain Dedication (CC-Gemeinfreigabe, CC0) oder alternativ der Lizenz 
CC-BY/4.0 (CC-Namensnennung, CC-BY) oder einer gleichwertigen oder 
weniger einschränkenden offenen Lizenz zur Verfügung gestellt  werden 
müssen 

Art. 1 Abs. 6 OD-PSI-RL regelt darüber hinaus, dass öffentliche Stellen im 
Anwendungsbereich der Richtlinie das Datenbankherstellerrecht nicht in 
Anspruch nehmen, um dadurch die Weiterverwendung zu verhindern oder 
diese Weiterverwendung über die in der Richtlinie genannten Beschränkun-
gen hinaus einzuschränken. Die bereitstellenden Stellen können daher die 
Weiterverwendung der bereitgestellten Daten nicht aufgrund ihres Daten-
bankherstellerrechts beschränken, sondern müssen bei Bestehen des Da-
tenbankherstellerrechts  Lizenzen  den  Anforderungen der  Richtlinie  ent-
sprechend vergeben.151 Angesichts der nahezu identischen Umsetzung der 
Richtlinie in deutsches Recht ergeben sich aus dem DNG keine weiterge-
henden Anforderungen an die Bereitstellung der Daten.

ODaG

Das ODaG gibt vor, dass die Daten von jeder und jedem zu jedem Zweck 
genutzt,  weiterverbreitet  und  weiterverwendet  werden  dürfen  (§ 3  Nr. 1 
ODaG). Dies setzt voraus, dass die bereitgestellten Daten grundsätzlich 
keinen Lizenzen unterworfen werden, die die Weiterverwendung einschrän-
ken. 

Darüber hinaus konkretisiert § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 ODaG die Vorgaben in 
Bezug auf die Lizenzierung der bereitgestellten Daten. Danach sollen die 
Daten gemeinfrei, anderenfalls unbeschränkt unter freier Lizenz zur Verfü-
gung gestellt werden, wobei keine landesspezifischen Lizenzen entwickelt 
oder verwendet werden. Diese Vorschriften waren im ursprünglichen Ge-
setzentwurf noch nicht enthalten und wurden erst im parlamentarischen 
Verfahren durch einen Änderungsantrag der Regierungsfraktionen einge-
fügt. In der Begründung dieses Änderungsantrags hieß es, gemeinfreie Da-
ten sollten eindeutig gekennzeichnet werden, z. B. mittels der Public Do-
main Mark. Nicht als gemeinfrei markierte offene Daten sollten grundsätz-
lich unter einer freien Lizenz oder einem Lizenzwaiver wie CC0 zur Verfü-
gung gestellt werden.152 

150 Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 der Kommission vom 21. Dezember 2022 zur Festlegung bestimm
ter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung (Text von 
Bedeutung für den EWR), (ABl. L 19 vom 20. Januar 2023, S. 43-75).

151 Vgl. Richter (2021a), S. 447–449; dazu auch Große-Ophoff und Risthaus (2022), S. 1653.

152 Änderungsantrag, LT-SH Umdruck 19/7107, S. 6 f.
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Zudem bestimmt § 6 Abs. 2 Satz 1 ODaG, dass die Nutzung und Weiterver-
wendung der offenen Daten unter Beachtung der Regelungen des IWG ein-
geschränkt werden kann. Durch den Verweis auf das IWG orientiert sich 
das ODaG an dessen Grundsätzen zur Zulässigkeit von Einschränkungen 
auch hinsichtlich der Nutzungsbedingungen bzw. Lizenzen153 und erlaubt 
damit grundsätzlich das Aufstellen von Nutzungsbedingungen im gleichen 
Maße wie das IWG, wobei allerdings das Verhältnis zu § 5 Abs. 1 Satz 2 
ODaG unklar bleibt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Verweis nun-
mehr auf das DNG als Nachfolgegesetz des IWG gerichtet sein soll.154 

Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist es zur Erreichung des Gesetzes-
zwecks des ODaG, freien und ungehinderten Zugang der Allgemeinheit zu 
allen nicht schützenswerten, digitalen Daten zu stärken, und der Verwirkli-
chung des Open-Data-Grundsatzes der Lizenzierung wichtig, dass die in 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 aufgestellten Grundsätze zur Bereitstellung mög-
lichst als „gemeinfrei“ und „andernfalls unbeschränkt unter freier Lizenz“ so 
umgesetzt werden, dass hinsichtlich der Verwendung der Daten Rechtssi-
cherheit in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten herrscht. Wie eine Bereit-
stellung als gemeinfrei verwirklicht werden sollte, hängt davon ab, wie es 
ausgelegt wird. Aus dem Verweis auf die Public Domain Mark in der Be-
gründung des Änderungsantrags im Gesetzgebungsverfahren ergibt sich, 
dass hiermit nicht die Bereitstellung der Daten unter einer uneingeschränk-
ten Lizenz wie CC0, sondern eine bloße Markierung als gemeinfrei, also ein 
deklaratorischer Hinweis auf einen von Gesetzes wegen bestehenden Zu-
stand, gemeint ist. Aus diesem Grund wird in der Literatur darauf hingewie-
sen, dass eine solche Markierung nur erfolgen sollte, wenn zweifelsfrei fest-
steht, dass die Daten nach gesetzlichen Kriterien gemeinfrei sind.155 Denn 
für den Fall, dass urheberrechtlich geschützte Daten als gemeinfrei gekenn-
zeichnet werden, diese aber tatsächlich nicht gemeinfrei sind, begehen die 
Nutzerinnen und Nutzer, die auf die Kennzeichnung vertrauen und die Da-
ten  für  einen geschützten  Zweck verwenden,  eine  Urheberrechtsverlet-
zung.156 Wenn dagegen bei der Datenbereitstellung Unsicherheit besteht, 
ob die Daten von Gesetzes wegen gemeinfrei sind oder ob die Verwendung 
der Daten einem Schutzrecht wie dem Datenbankherstellerrecht unterliegt, 
wird in der Literatur dafür plädiert, keine Gemeinfreiheitsmarkierung, son-
dern eine Lizenz ohne Einschränkungen wie CC0 oder die Datenlizenz 
Deutschland – Zero zu verwenden.157 Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer 

153 Vgl. ausdrücklich der Hinweis auf die Regelungen zu den Nutzungsbedingungen in der Begründung des 
Regierungsentwurfs, LT-Drs. SH 19/3267, S. 135.

154 Vgl. schon den Hinweis in der Begründung des Regierungsentwurfs des ODaG auf den zu diesem Zeitpunkt 
bereits vorliegenden Referentenentwurf für das DNG, wodurch die Vorschrift noch einmal angepasst werden 
müsse, LT-Drs. SH 19/3267, S. 135 (s. dort Fn. 1.).

155 Vgl. iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 8.

156 So schon in der Stellungsnahme zum Regierungsentwurf des ODaG Schindler und Selinger (2021), zu § 1.

157 Vgl. iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 8; Buri (2012), S. 59; Schindler und Selinger (2021), zu § 1.
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ist dies zu bevorzugen, da diese ihnen zweifelsfrei und rechtssicher die un-
eingeschränkte Nutzung ermöglicht und damit einen der Gemeinfreiheit na-
hekommenden Zustand schafft. Andernfalls könnte gerade die Unsicherheit 
über das (Nicht- )Bestehen von Schutzrechten die Nutzerinnen und Nutzer 
von der Weiterverwendung abhalten.158 

In Anbetracht der aufgezeigten häufig sehr komplexen Beurteilung, wann 
Daten in einer öffentlichen Datenbank geschützt sind159 sowie aufgrund des 
urheberrechtlichen Schutzlandprinzips – nach dem ein urheberrechtlicher 
Schutz in einem anderen Land bestehen kann, auch wenn nach deutschem 
Recht ein Fall der Gemeinfreiheit nach § 5 UrhG vorliegt – gewähren unein-
geschränkte Lizenzen wie CC0 den Nutzerinnen und Nutzern rechtssicher 
die größtmögliche Nutzbarkeit der Daten.160 Grundsätzlich kann wie in die-
sem Unterkapitel dargestellt, eine Lizenz nur dann vergeben werden, wenn 
Schutzrechte an den Daten bestehen, was wiederum dazu führt, dass im 
Falle des Nichtbestehens von Schutzrechten die Lizenz keine Wirkung ent-
falten kann.161 Die Vergabe von unbeschränkten Lizenzen ist für Nutzerin-
nen und Nutzer jedoch unschädlich, da diese Lizenzen die Nutzung in kei-
ner Weise beschränken und sich für die Nutzerinnen und Nutzer daher kein 
Unterschied daraus ergibt, ob die Daten bereits von Gesetzes wegen ge-
meinfrei waren oder durch den Schutzrechtsinhaber zur uneingeschränkten 
Nutzung freigegeben wurden.

Wenn die bereitzustellenden Daten zweifelsfrei einem Schutzrecht unterlie-
gen, dann muss die datenbereitstellende Stelle zur Ermöglichung der Wei-
terverwendung zwingend eine Lizenz vergeben. Aus der Begründung des 
Änderungsantrags im Gesetzgebungsverfahren, nach der nicht als gemein-
frei markierte offene Daten grundsätzlich unter einer freien Lizenz oder ei-
nem Lizenzwaiver wie CC0 zur Verfügung gestellt werden sollen, wird deut-
lich, dass die Vergabe von Lizenzen mit Auflagen, auch Namensnennungs-
verpflichtungen,  der  Ausnahmefall  sein  soll  und rechtfertigungsbedürftig 
ist.162 Als weitere Auslegungsmöglichkeit kann die Begriffsdefinition von of-
fenen Daten in § 3 Nr. 1 ODaG herangezogen werden. In der Gesetzesbe-
gründung zum Regierungsentwurf wird hinsichtlich der Definition ausdrück-
lich auf die Open Data Definition der Open Knowledge Foundation verwie-
sen163 und davon gesprochen, dass die Datenbereitstellung nach den inter-
national anerkannten Open-Data-Grundsätzen der Open-Data-Community 

158 Vgl. Buri (2012), S. 54–55.

159 Vgl. auch schon der Hinweis auf die erforderliche, juristisch komplexe einzelfallbezogene Betrachtung für 
jeden Datensatz in der Stellungnahme zum Regierungsentwurf, Müller et al. (2021), S. 12.

160 Vgl. Schindler und Selinger (2021), zu § 1; so auch iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 7–8; vgl. auch 
Buri (2012), S. 59–60.

161 Vgl. Buri (2012), S. 50.

162 So iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 3, 9.

163 LT-Drs. SH 19/3267, S. 122.
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erfolgen soll.164 Nach der Open Knowledge Foundation ist für die Definition 
als offene Daten u. a. die Verwendung offener Lizenzen erforderlich. Eine 
offene Lizenz nach dieser Definition setzt u. a. voraus, dass die Nutzung, 
Weiterverbreitung und Veränderung der Daten zu jedem Zweck erlaubt ist. 
Share-alike-Regelungen sowie Attributionsverpflichtungen, wie die Pflicht 
zur Namensnennung, sind dagegen nach diesen Kriterien möglich.165 

Auch in der Literatur besteht Einigkeit dahingehend, dass die Untersagung 
einer Bearbeitung der Daten sowie das Verbot kommerzieller Nutzung nicht 
zulässig im Sinne der Bereitstellung von Open Data durch öffentliche Stel-
len sei.166 Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die Untersagung 
der kommerziellen Nutzung nicht mit dem Grundsatz der uneingeschränk-
ten Datennutzung nach § 4 Abs. 1 DNG und Art. 3 Abs. 1 OD-PSI-RL ver-
einbar sei, sodass Lizenzen, die die kommerzielle Nutzung pauschal unter-
sagen, unzulässig seien.167 Positiv festzustellen ist, dass sich dies auch aus 
der Begriffsdefinition der offenen Daten in § 3 Nr. 1 ODaG ergibt.168 

Die Zulässigkeit von Share-alike-Lizenzen im Open-Data-Kontext wird trotz 
der Zulässigkeit nach den Kriterien der Open Knowledge Foundation in der 
Literatur auch kritisch gesehen. Teilweise werden Share-alike-Klauseln in 
Lizenzen grundsätzlich als unzulässige Beschränkung angesehen.169 Dane-
ben wird auf das Problem einer möglichen Inkompatibilität mit anderen Li-
zenzen bei der Kombination mit anderen Datensätzen hingewiesen.170 Un-
ter  Lizenzinkompatibilität  wird das Problem verstanden,  dass zwei  oder 
mehrere  Werke  aufgrund  von  widersprüchlichen  Lizenzverpflichtungen 
nicht kombiniert werden können.171 Dieses Problem tritt häufig bei Share-ali-
ke-Lizenzen auf, da zwei unter verschiedenen Share-Alike-Lizenzen ste-
hende Werke nicht kombiniert weiterverarbeitet werden können.172 Um hier-
durch potenzielle Weiterverwendungsmöglichkeiten nicht einzuschränken 
oder zu erschweren, wird in der Literatur des Öfteren von der Verwendung 
von share-alike-Lizenzen abgeraten bzw. empfohlen, diese nur in Ausnah-
mefällen zu nutzen.173

164 LT-Drs. SH 19/3267, S. 117.

165 Vgl. http://opendefinition.org/od/2.1/en/.

166 Vgl. Dreier (2016), S. 577; iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 10.

167 Vgl. Ott (2023), S. 552; vgl. auch Richter (2021b), S. 762 noch zur Vorgängerregelung des IWG; ebenso 
Wiebe (2020), S. 25; in Bezug auf die RL 2003/98/EG auch Buri (2012), S. 63.

168 Vgl. iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 4.

169 So wohl Wiebe (2020), S. 25.

170 Vgl. etwa zu den Kompatibilitätsproblemen zwischen ODbL 1.0 und Datenlizenz Deutschland Namensnen-
nung 2.0 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen; 
Kreutzer (2016), S. 25.

171 Kreutzer (2016), S. 25.

172 Vgl. Kreutzer (2016), S. 25.

173 So schon Buri 2012, S. 63–65 m.w.N.; ebenso iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 10; Schindler und 
Selinger (2021), zu § 6.
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Lizenzen mit Attributionsverpflichtungen, wie die Pflicht zur Namensnen-
nung und Quellangabe, sind nach übereinstimmender Meinung im Kontext 
von Open Data grundsätzlich zulässig.174 Allerdings wird auch im Hinblick 
auf Lizenzen, die solche Pflichten auferlegen, darauf hingewiesen, dass 
diese aus Gründen der Praktikabilität nicht übermäßig vergeben werden 
sollten.175 Lizenzen mit Auflagen sollten nur im Ausnahmefall vergeben wer-
den und sich auf das Nötigste beschränken.176 Insbesondere im Hinblick auf 
die Vorgaben zur Namensnennung der Datenlizenz Deutschland Namens-
nennung 2.0 wird zudem darauf aufmerksam gemacht, dass es bei der Wei-
terverarbeitung und Kombination mit anderen, unter einer anderen Lizenz 
stehenden Daten zur Kollision der Lizenzvorgaben kommen kann.177 Aus 
diesem Grund wird gefordert, dass vorrangig geprüft werden sollte, ob auf 
die Pflicht zur Namensnennung verzichtet werden kann.178

Darüber hinaus wird in der Diskussion über die für Open Data zu verwen-
denden Lizenzen die Wichtigkeit der Interoperabilität bzw. Kompatibilität 
und der Vermeidung zu vieler verschiedener verwendeter Lizenzsysteme 
betont. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Gefahr von „Lizenzprolife-
ration“ hingewiesen. Darunter ist die Befürchtung zu verstehen, dass zu vie-
le verschieden Lizenzsysteme genutzt werden und dies dazu führt, dass 
unter verschiedenen Lizenzen stehende Datensätze nicht miteinander kom-
biniert werden können.179 Verbreiteten Standardlizenzen wird daher eine 
wichtige Rolle zugeschrieben. Dies kommt auch in § 5 Abs. 1 Satz 3 ODaG 
zum Ausdruck, wonach keine eigenen landesspezifischen Lizenzen entwi-
ckelt oder verwendet werden. Die Europäische Kommission fordert in ihren 
Leitlinien eine Lizenzpolitik der Offenheit und Interoperabilität.180 Das Bun-
desverwaltungsamt fordert dazu auf, auf bereits verbreitete offene und stan-
dardisierte Lizenzen zurückzugreifen und nach Möglichkeit auf individuelle 
Anpassungen zu verzichten.181 Bei der Auswahl von Standardlizenzen wird 
auch in der Literatur darauf aufmerksam gemacht, auf Kompatibilität und 

174 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 
9; iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 10; vgl. auch Richter (2017), S. 1411 zu Lizenzen, die die uneinge-
schränkte Weiterverwendung der Daten durch jedermann i.S.v. § 12a Abs. 6 EGovG ermöglichen.

175 So etwa Schindler und Selinger (2021), zu § 6.

176 iRights.Law Rechtsanwälte (2023), S. 9.

177 Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 4, 
12-13.

178 So Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 
4.

179 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 
5; idS auch Richter (2021a), S. 448–449; im Kontext von Open Source Software Jaeger und Metzger (2020), 
2. Kapitel, Rn. 29.

180 Bekanntmachung der Kommission — Leitlinien für empfohlene Standardlizenzen, Datensätze und Gebüh-
ren für die Weiterverwendung von Dokumenten (2014/C 240/01).

181 Bundesverwaltungsamt (2022), S. 9.

103



Interoperabilität  mit  anderen Lizenzen zu achten.182 So sollen Lizenzen 
nach der Open Definition der Open Knowledge Foundation kompatibel mit 
anderen Lizenzen sein. Es wird daher in vielen Literaturquellen der Vorteil 
der Nutzung von international anerkannten und verwendeten Lizenzen be-
tont.183

6.2.1.3 Gewährleistung der inhaltlichen Datenqualität und Haftung für 
fehlerhafte Daten

Ein weiterer Aspekt, der in Bezug auf die rechtlichen Anforderungen an die 
Bereitstellung der Daten thematisiert wird, ist die Frage, inwiefern die daten-
bereitstellenden öffentlichen Stellen die inhaltliche Qualität der Daten etwa 
im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität gewährleisten soll-
ten und ob die datenbereitstellenden Stellen im Falle der fehlerhaften Be-
reitstellung gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern haften. Das ODaG 
regelt diesen Aspekt zum einen in § 5 Abs. 5 Satz 1 ODaG, nach dem die 
öffentlichen Stellen die bereitgestellten Daten nicht über das zur Erfüllung 
ihres gesetzlichen Auftrags erforderliche Maß hinaus auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit, Plausibilität oder in sonstiger Weise prüfen müssen. Damit wür-
de eine unterlassene Prüfung der Daten bereits keine Pflichtverletzung dar-
stellen.184 Zum anderen erfolgt der Abruf und die Weiterverwendung der of-
fenen Daten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 ODaG auf eigene Verantwortung der 
Nutzerinnen und Nutzer. Eine Haftung der öffentlichen Stellen für die Nut-
zung von bereitgestellten Daten wird nach § 6 Abs. 1 Satz 2 ODaG ausdrü-
cklich ausgeschlossen, was nach § 6 Abs. 1 Satz 3 ODaG insbesondere für 
die in § 5 Absatz 5 Satz 1 geltende beschränkte Prüfpflicht gilt.

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass sich der Nutzen der bereitge-
stellten Daten unter anderem auch aus der Qualität der Daten ergebe.185 
Eine fehlende Haftung für fehlerhafte Daten könne Zweifel an der Ernsthaf-
tigkeit der Etablierung von Open Data begründen.186 Zudem bestehe die 
Gefahr, dass sich Fehler in den bereitgestellten Daten in den durch die Nut-
zerinnen und Nutzer entwickelten Diensten niederschlagen und weiterver-
breiten könnten.187 Für die Entwicklung von Geschäftsmodellen sei eine hin-
reichende Qualität der Daten erforderlich.188 Andererseits wird anerkannt, 
dass eine umfassende Prüfung der Daten durch die datenbereitstellenden 
Stellen aus Kapazitätsgründen nicht möglich sei und eine entsprechende 

182 Vgl. etwa die dargestellten Kompatibilitätsprobleme in Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 8–29; vgl. auch Klessmann et al. (2012), S. 246.

183 Vgl. dazu etwa Buri (2012), S. 81–82; Klessmann et al. (2012), S. 268.

184 Vgl. zu § 12a Abs. 8 EGovG Heckmann (2018), S. 36.

185 Klessmann et al. (2012), S. 42, 357–358.

186 Wiebe (2020), S. 58.

187 Richter (2023b), S. 218.

188 Klessmann et al. (2012), S. 69.
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Haftung daher nicht bestehen könne.189 Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine zu strenge Haftung und zu hohe Anforderungen an die Datenqualität 
die öffentlichen Stellen aufgrund des Haftungsrisikos von der Datenbereit-
stellung abhalten und daher die Verbreitung von Open Data gerade verhin-
dern könnte.190 Eine gesetzliche Regelung der Haftung wird daher als sinn-
voll erachtet.191 Außerdem könnten die Nutzerinnen und Nutzer eigene Haf-
tungsrisiken ihrerseits im Rahmen ihrer AGB einschränken.192 Es wird je-
doch darauf hingewiesen, dass trotz eines gesetzlichen Ausschlusses einer 
Prüfpflicht der Daten die allgemeine Sorgfaltspflicht der datenbereitstellen-
den Stellen bestehen bleibe, aus der sich eine Hinweispflicht bei Zweifeln 
an der Richtigkeit der Informationen193 bzw. eine Pflicht zur Korrektur der 
Daten bei positiver Kenntnis der öffentlichen Stelle über die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der Daten ergeben könne.194

6.2.1.4 Pflicht zur Datenbereitstellung und Möglichkeit der 
Durchsetzung durch einen Anspruch auf Datenbereitstellung 

Darüber hinaus wird für die Ausgestaltung von Open-Data-Regelungen dis-
kutiert, wie die Bereitstellung zuverlässig gewährleistet und durchgesetzt 
werden kann. Dabei steht aufbauend auf einer für die öffentlichen Stellen 
verpflichtenden  Open-Data-Regelung  die  Schaffung  eines  einklagbaren 
Anspruchs der Nutzerinnen und Nutzer auf Datenbereitstellung im Mittel-
punkt der Überlegungen. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass es 
für die Nutzerinnen und Nutzer von offenen Daten, insbesondere für die Eta-
blierung wirtschaftlicher Modelle auf Basis der Daten, von großer Bedeu-
tung sei, dass die Daten zuverlässig und dauerhaft zur Verfügung gestellt  
werden.195 Die Attraktivität und die Nutzungsmöglichkeit der Daten beruhten 
unter anderem auch auf deren verlässlicher Bereitstellung.196 

Eine gewisse Verbindlichkeit der Datenbereitstellung kann auf erster Stufe 
durch eine Regelung, die die öffentlichen Stellen zur Bereitstellung von offe-
nen Daten verpflichtet, erzielt werden. In der Literatur wird betont, dass eine 
Verpflichtung der öffentlichen Stellen zur Datenbereitstellung die Kontinuität 
der Datenbereitstellung sichern und so größere Verlässlichkeit für die Nut-
zerinnen und Nutzer der Daten schaffen könne.197 Ohne gesetzlich ver-

189 In Bezug auf § 12a Abs. 8 EGovG Wiebe (2020), S. 31, 58; vgl. auch Heckmann (2018), S. 34–35.

190 Vgl. Wiebe (2020), S. 58; Heckmann (2018), S. 35; Richter (2023b), S. 214; Ott (2023), S. 360; so zum 
Geodatenrecht Martini und Damm (2013), S. 8.

191 Wiebe (2020), S. 58; Richter (2017), S. 1411.

192 Heckmann (2018), S. 38.

193 Wiebe (2020), S. 31, 58; Heckmann (2018), S. 36.

194 Heckmann (2018), S. 36.

195 Klessmann et al. (2012), S. 69, 314; Martini et al. (2022), S. 3–4.

196 Klessmann et al. (2012), S. 357-358.

197 Klessmann et al. (2012), S. 43, 69.
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pflichtende Regelung sei die Gewährleistung der kontinuierlichen Datenbe-
reitstellung von der Bereitschaft der jeweiligen öffentlichen Stelle abhän-
gig.198 Die praktische Wirkungsmacht von Open Data hänge maßgeblich 
von der  Anordnung gesetzlicher  Pflichten zur  Datenbereitstellung ab.199 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Soll- und Kann-Regelungen 
häufig dazu führten, dass Open-Data-Gesetze fruchtlos blieben.200 

Allerdings wird allein eine gesetzliche Pflicht zur Datenbereitstellung wie 
etwa in § 12a EGovG des Bundes als unzureichend für die Etablierung von 
Open Data kritisiert. Auf zweiter Stufe wird daher die Einführung eines An-
spruchs  auf  Datenbereitstellung  im  Sinne  eines  subjektiv-öffentlichen 
Rechts in den Blick genommen.201 Ein solcher Anspruch soll nicht auf die 
Eröffnung des individuellen Zugangs gerichtet sein, sondern auf eine Veröf-
fentlichung i. S. e. Bereitstellung der Daten an alle.202 Begründet wird dies 
damit, dass es ohne einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch den Nutze-
rinnen und Nutzern an einer wirksamen Durchsetzungsmöglichkeit der ge-
setzlichen  Bereitstellungspflicht  fehle.203 Denn  ohne  einen  solchen  An-
spruch bleibe es rechtlich folgenlos, wenn der Pflicht zur Datenbereitstel-
lung nicht nachgekommen wird,204 was dazu führen könne, dass die Open-
Data-Regelung leerlaufe.205 Die Einführung eines subjektiven Rechts auf 
Bereitstellung könne die Bereitschaft der öffentlichen Stellen zur proaktiven 
Bereitstellung der Daten fördern.206 Allein durch die Möglichkeit der Einklag-
barkeit werde die Datenbereitstellung voraussichtlich priorisiert und damit 
gefördert.207 Die öffentlichen Stellen sollen durch einen solchen Anspruch 
zur Erfüllung ihrer Pflicht zur Datenbereitstellung gezwungen werden kön-
nen.208 Ein Anspruch auf Datenbereitstellung sei Ausdruck zeitgemäßer Da-
tengesetzgebung.209 Auch die Informationsfreiheitsbeauftragten der Länder 
haben in einer Entschließung zum Entwurf des ersten Open-Data-Gesetzes 
des Bundes bereits das Fehlen eines individuellen Anspruchs auf Veröffent-
lichung moniert und einen einklagbaren Anspruch als unverzichtbares Kor-

198 Klessmann et al. (2012), S. 43.

199 Ott (2023), S. 176–177.

200 Richter (2023b), S. 215.

201 Richter (2023a), S. 161.

202 Richter (2023a), S. 161.

203 Datenethikkommission der Bundesregierung (2019), S. 149; Wiebe (2020), S. 49.

204 Richter (2023a), S. 163, (2017), S. 1410.

205 Wiebe (2020), S. 49.

206 Datenethikkommission der Bundesregierung (2019), S. 149.

207 Richter (2023a), S. 161–162, der als Vorteile eines Anspruchs auch einen nachfrageeffektuierenden und 
einen demokratiestabilisierenden Effekt sieht.

208 Richter (2023a), S. 161.

209 Richter (2023b), S. 213.
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rektiv zu einer reinen Selbstverpflichtung öffentlicher Stellen bezeichnet.210 
Allerdings wird auch anerkannt, dass ein Anspruch korrespondierend zu 
einer allgemeinen Bereitstellungspflicht offener Daten zu weit gehen könnte 
und daher ein einzuführender Anspruch nur auf die Bereitstellung bestimm-
ter, besonders relevanter Daten gerichtet sein könnte.211

6.2.2 Organisatorische, technische und übergreifende Anforderungen

Organisatorische und technische Aspekte offener Verwaltungsdaten sind 
seit  einigen  Jahren  Bestandteil  der  fachlichen  Diskussion  von  Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, der Zivilgesellschaft sowie verschie-
dener Stakeholder(-gruppen), insbesondere Vereinen und Verbänden. Die 
wissenschaftliche Literatur konzentriert sich dabei auf verschiedene Aspek-
te, darunter auf die Kosten und Herausforderungen bei der Bereitstellung 
und Weiterverwendung offener Verwaltungsdaten212, die Analyse der Mög-
lichkeiten zur Partizipation von Nutzerinnen und Nutzern213, Modelle zur Be-
wertung von Datenportalen214 sowie die Analyse der Strukturen eines Da-
tenökosystems215. Letzteres beschreibt auch die Interaktion verschiedener 
Elemente im Zusammenhang mit der Nutzung und Verarbeitung von Daten. 

Basierend auf den Zielen dieser Evaluation wurden einerseits Literaturquel-
len zur Nutzung von Open-Data-Plattformen sowie Kommentare hierzu un-
tersucht.  Andererseits  wurden  wiederkehrende  Fehler  oder  ineffiziente 
Praktiken bei der Bereitstellung oder Verwaltung von offenen Daten (sog. 
„Antipatterns“) ebenso wie Ansätze zur Steigerung des Nutzens und der 
Bereitstellung offener Daten betrachtet. Sowohl Antipatterns als auch die 
Inhalte von Benutzerkommentaren zu internationalen Open-Data-Portalen 
deuten auf eine häufige Diskrepanz zwischen dem Angebot und der Nach-
frage nach offenen Verwaltungsdaten hin.216 Es wird festgestellt, dass das 
volle Potenzial dieser Daten noch nicht ausgeschöpft ist.217 Zeitgleich wird 
deutlich, dass es zur Realisierung des Nutzens von offenen Verwaltungsda-
ten notwendig ist, zu wissen, welche Daten Nutzerinnen und Nutzer in wel-
cher Form benötigen. 

Im Folgenden werden zentrale, aus der fachlichen Diskussion identifizierte 
organisatorische und technische Anforderungen an offene Daten aus Sicht 

210 Informationsfreiheitsbeauftragte der Länder (2017), S. 2.

211 Zur Möglichkeit der Ausgestaltung eines solchen Anspruchs Richter (2023b), S. 216.

212 Kucera & Chlapek (2014); Janssen et al. (2012); Conradie & Choenni (2014); Johnson et al. (2017); Zeleti &  
Ojo (2017).

213 Susha et al. (2015); Smith & Sandberg (2018); Welle Donker & van Loenen (2016); Zuiderwijk & Janssen 
(2015); Lassinantti et al. (2019).

214 Weber & Yan (2017); Welle Donker & van Loenen (2016); Danneels et al. (2017); Sadiq & Indulska (2017).

215 Abella et al. (2019); Zuiderwijk & Janssen (2015); Danneels et al. (2017).

216 Weber & Yan (2017), S. 825; Smith & Sandberg (2018), S. 255.

217 Susha et al. (2015), S. 194; Zuiderwijk & Reuver (2021), S. 378.
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von Nutzerinnen und Nutzern aufgezeigt. Fälle von Überschneidungen bei-
der Anforderungen wurden in einer Kategorie mit übergreifenden Anforde-
rungen zusammengeführt. In Kapitel  wird der Umsetzungsstand des ODaG 
auf Basis dessen kritisch eingeordnet. Der aktuelle Umsetzungsstand des 
ODaG wurde hierbei anhand der Ergebnisse der empirischen gutachterli-
chen Auswertung in Kapitel 5 beurteilt.

Während sich die organisatorischen Anforderungen auf die Erfassung und 
Bereitstellung von Daten konzentrieren, beziehen sich die technischen An-
forderungen auf die Dateien selbst und ihre Eigenschaften. Diese Aufteilung 
orientiert sich am „Leitfaden für offene Daten“218 der Bertelsmann Stiftung. 
Abweichend davon wurde jedoch keine strikte Beschränkung von organisa-
torischen Aspekten auf Metadaten vorgenommen. Innerhalb der Literaturre-
cherche konnten folgende Anforderungen und entsprechende Unterkatego-
rien an offene Daten aus der Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern 
identifiziert werden:

organisatorische Anforderungen: 

» Richtigkeit, Relevanz, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestell-

ten Daten,

» Auffindbarkeit von spezifischen Datensätzen,

» Organisation von versionierten Daten,

» Anforderungen an die Datenplattform.

technische Anforderungen:

» strukturiertes Dateiformat,

» nicht-proprietäres Dateiformat, 

» Vergabe von URLs zur  Identifikation und Wiederauffindbarkeit  von 

Datensätzen,

» Verknüpfung von Datensätzen.

übergreifende Anforderungen:

» Standardisierung von Daten und Metadaten,

» Einrichtung von Programmierschnittstellen (sog.  API)  und Massen-

downloads.

Angesichts der schnellen Entwicklungen auf dem Themengebiet offener 
Daten erhebt diese Literaturübersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

218 Vgl. Krabina (2020). Auf Basis der Literaturrecherche konnte keine etablierte und einheitliche Unterteilung 
der Anforderungen identifiziert werden.
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6.2.2.1 Organisatorische Anforderungen

Aus der fachlichen Diskussion zu offenen Daten konnten insbesondere die 
nachfolgenden Anforderungen an deren Bereitstellung aus Sicht von Nutze-
rinnen und Nutzern identifiziert werden. Eine der zentralen Anforderungen 
an offene Daten ist ihre Richtigkeit, d. h. der in den Daten enthaltene Ein-
trag, entspricht dem Gegenstand, der im beschriebenen Zeitrahmen beob-
achtet wurde.219 Insofern nach Veröffentlichung der Daten an diesen Korrek-
turen vorgenommen wurden, ist dies in den Metadaten durch Angabe des 
Aktualisierungsdatums sowie ggf. in der Beschreibung des Datensatzes zu 
kennzeichnen. 

Zudem wurde die Anforderung der Relevanz bereitgestellter Daten in der 
Literatur identifiziert.220 Es erscheint zunächst plausibel, Daten bereitzustel-
len, von denen angenommen wird, dass sie Nutzerinnen und Nutzern einen 
Mehrwert bieten. Allerdings kann die tatsächliche Relevanz ausschließlich 
im Rahmen eines kontinuierlichen Austauschs zu den Bedarfen und Interes-
sen der Nutzerinnen und Nutzer überprüft werden.

Als weitere, aufeinander aufbauende Anforderungen wurden in der Literatur 
die kontinuierliche zeitnahe Veröffentlichung und die Aktualität von Daten-
sätzen und Metadaten benannt.221 Nur hierdurch können Nutzerinnen und 
Nutzer Entwicklungen möglichst zeitnah erfassen und abbilden. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Aktualisierung sowie Überprüfung der Meta-
daten auf Aktualität zentral. Durch die Kennzeichnung von Anpassungen 
(bspw. letztes Aktualisierungsdatum) wird die zeitliche Aktualität in Form der 
Information über die letzte Änderung der Daten transparent gemacht und 
bietet Nutzerinnen und Nutzern eine Sicherheit bei der Verwendung der Da-
ten und Ableitung von Erkenntnissen.222

Die Vollständigkeit von Datensätzen und Metadaten223 als weitere Anforde-
rung an offene Daten ist als die im rechtlichen Rahmen mögliche Bereitstel-
lung zu verstehen, die weder dem Schutz öffentlicher noch dem Schutz pri-
vater Interessen entgegensteht. Neben den Datensätzen selbst ist auch bei 
Metadaten die Vollständigkeit ein Qualitätskriterium für Daten, bspw. im 
Hinblick auf das etwaige Änderungen der Daten kenntlich machende Aktua-
lisierungsdatum. Im Rahmen der Anforderung der Vollständigkeit wurde die 
ergänzende Anforderung der Veröffentlichung von Rohdaten identifiziert. 
Hierbei handelt es sich um ursprüngliche, unbearbeitete Daten, die direkt 
aus einer Quelle stammen. Werden Daten bspw. in einer Statistik geführt, 

219 Vgl. Batini & Scannapieco (2016), S. 23.

220 Vgl. Batini & Scannapieco (2016), S. 23.

221 Vgl. Berntzen et al. (2019), S. 10.

222 Vgl. OpenData Anti-Patterns (o. J.).

223 Vgl. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (2019), S. 7.
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gilt es diese nicht in aggregierter Form, sondern als Rohdaten zu veröffentli-
chen, sodass Nutzerinnen und Nutzer die Daten ihren individuellen Bedürf-
nissen entsprechend verwenden können.224

Eine weitere Anforderung ist die Auffindbarkeit von Daten. Erstens ist die 
Beschreibung vorhandener Daten225 von Bedeutung, um ihre Auffindbarkeit 
zu verbessern und sicherzustellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer ihre 
Relevanz schnell feststellen können. Hierzu gehören Angaben wie der Titel 
des Datensatzes, eine kurze Beschreibung des zeitlichen und räumlichen 
Erfassungsbereichs, Datenquellen bzw. datenbereitstellende Stellen. Dar-
über hinaus ist die Beschreibung der verwendeten Dateiformate226 ebenso 
wichtig, da sie die Verwendbarkeit des Datensatzes für verschiedene Zwe-
cke direkt beeinflusst. Zusätzlich zur Beschreibung ist die Aufnahme von 
Schlagwörtern und einer URL, die auf den Datensatz oder seine Quelle ver-
weist, für die Verbesserung der Auffindbarkeit relevant (vgl. nachfolgendes 
Kapitel 6.2.2.2). Mit Hilfe von Schlagwörtern können Nutzerinnen und Nut-
zer Datensätze über Suchanfragen leicht finden, während eine URL die 
Wiederauffindbarkeit des Datensatzes und den direkten Zugriff darauf er-
möglicht. Darüber hinaus wird die Dokumentation in englischer Sprache als 
wertvoll für die Förderung der internationalen Nutzung von Daten angese-
hen. 227 Dies ermöglicht einem breiteren Publikum, darunter Forschenden 
und Organisationen mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund, die 
Verwendung der Daten.

Die Betrachtung von Open-Data-Antipatterns228,  d. h.  durch Nutzerinnen 
und Nutzer festgestellte problematische Muster im Bereich offener Daten, 
zeigt eine weitere Anforderung auf, nämlich die Organisation von versionier-
ten Daten229. Hierunter fällt insbesondere eine zusammenhängend organi-
sierte Dokumentation der verwendeten Bezeichnungen (z. B in einer Varia-
blenübersicht, die die Variablen und ihre Bedeutungen innerhalb eines Da-
tensatzes beschreibt) sowie im Idealfall die Verwendung von selbsterklä-
renden Variablennamen innerhalb des Datensatzes230. Im Fall dynamischer 
Daten, die sich durch eine häufige Aktualisierung auszeichnen, sind einheit-
lich verwendete Variablennamen unabdingbar.

In der Literatur herrscht kein Konsens darüber, welche einzelnen Faktoren 
zu einer größeren Nutzung von offenen Daten führen. Allerdings konnte ge-

224 Vgl. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (2019), S. 7.

225 Vgl. Janssen et al. (2012); Umbrich et al. (2015).

226 Vgl. Zuiderwijk & Janssen (2015); Janssen et al. (2012).

227 Vgl. Huijboom & Van den Broek (2011), S. 21.

228 Vgl. OpenData Anti-Patterns (o. J.).

229 Vgl. Saxena, S. (2018), Martin (2014) , S. 235f.

230 Variablennamen sind Bezeichnungen, die verwendet werden, um einzelne Merkmale innerhalb eines Da-
tensatzes zu identifizieren. Jedes Merkmal in einem Datensatz wird durch einen eigenen Variablennamen 
repräsentiert, der es ermöglicht, auf die zugehörigen Daten zuzugreifen und sie zu analysieren.
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zeigt werden, dass Nutzerinnen und Nutzer von offenen Datenplattformen 
profitieren würden, die u. a. über umfangreiche Datenanalyse-, Interpretati-
ons-  und Visualisierungstools  sowie über  Interaktionsmedien und Help-
desks verfügen.231 Ein weiterer, einheitlich in der fachlichen Diskussion her-
vorgehobener  Aspekt  ist  der  nichtdiskriminierende Zugang zu Daten in 
Form von Kostenfreiheit des Zugriffs auf sowie der Nutzung von offenen 
Daten und die Forderung, Zugriffsbarrieren in Form von verpflichtenden Re-
gistrierungen zu vermeiden.232

6.2.2.2 Technische Anforderungen

Im Folgenden werden die technischen Anforderungen an offene Daten aus 
Sicht von Nutzerinnen und Nutzern dargestellt. 

Zur Beurteilung des Grads der Offenheit sowie der Datenqualität von (offe-
nen) Verwaltungsdaten wird zumeist eines von zwei verbreiteten Bewer-
tungsschemata  für  offene  Daten  herangezogen:  das  5-Sterne-Modell233 
oder der Global-Open-Data-Index234. Beide Schemata bieten eine Art von 
Leitfaden zur Kennzeichnung und Verbesserung offener Daten. Im Folgen-
den liegt der Fokus auf dem 5-Sterne-Modell, da dieses auf dem Open-
Data-Portal angewendet wird. Die einzelnen Stufen bauen aufeinander auf 
und umfassen:

ein-Stern-Bedingung: Bereitstellung von Daten, unabhängig von ihrem 
Format, unter Verwendung einer offenen Lizenz, sodass eine Nutzung 
für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke möglich ist,

zwei-Sterne-Bedingung:  Bereitstellung  von  Daten  in  einem 
strukturierten Format, sodass diese wiederverwendbar sind,

drei-Sterne-Bedingung: Bereitstellung von Daten in einem offenen, nicht 
proprietären Format, sodass die Daten ohne eine spezifische Software 
genutzt werden können,

vier-Sterne-Bedingung:  Verwendung  einer  eindeutigen 
Identifizierbarkeit,  z. B.  durch URIs,  sodass Nutzerinnen und Nutzer 
danach suchen können,

fünf-Sterne-Bedingung: Verlinkung der bereitgestellten Daten mit Daten 
aus  anderen  Quellen,  sodass  Nutzerinnen und Nutzer  den Kontext 
leichter verstehen können.

231 Vgl. Zuiderwijk & Reuver (2021), S. 377.

232 Vgl. Wiebe (2020), S. 7.

233 Vgl. Fünf Sterne Offene Daten (2024).

234 Vgl. Open Knowledge Foundation.
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Die Vergabe von Lizenzen im Rahmen der ein-Stern-Bedingung wurden in 
der vorausgehenden Betrachtung rechtlicher Anforderungen diskutiert (vgl. 
Kapitel 6.2.1.2). 

Die  zweite  Stufe  des 5-Sterne-Modells  erfordert  die  Verwendung eines 
strukturierten Formats. Dieses Kriterium entspricht in der fachlichen Diskus-
sion teils auch der Anforderung an Datenqualität und Maschinenlesbarkeit. 
Datensätze weisen ein strukturiertes Format auf, wenn alle Werte in der je-
weiligen Spalte denselben Datentyp haben.235 Bspw. würde eine Spalte mit 
Personenzahlen ausschließlich aus Zahlen, nicht jedoch aus Buchstaben, 
Leerzeichen und Symbolen bestehen.236 Eine fehlende einheitliche Struktur 
und semantische Darstellung von Daten machen es nahezu unmöglich, 
dass die Daten von Maschinen verarbeitet werden können. 

Die nächsthöhere Anforderung zur Vergabe von drei Sternen nach dem 5-
Sterne-Modell ist die Bereitstellung von nicht-proprietären Dateiformaten. 
Bei proprietären Dateiformaten handelt es sich um Dateiformate, die kos-
tenpflichtige Software (z. B. Microsoft Excel, um das Dateiformat XLSX le-
sen zu können) voraussetzen und folglich eine Nutzungsbarriere darstellen 
können. Zum Teil wird in der fachlichen Diskussion erst bei der Verwendung 
von nicht-proprietären Dateiformaten von tatsächlich „offenen“ Daten237 ge-
sprochen. Insbesondere wird im fachlichen Diskurs für alle offenen Daten 
die Forderung nach einer plattformunabhängigen Bereitstellung von nicht-
proprietären Dateiformaten formuliert.238 So soll ein allgemeiner und diskri-
minierungsfreier Zugang zu offenen Daten jeder Person jederzeit den Zu-
griff auf entsprechende Informationen und Dateien ermöglichen. 

Im Rahmen dieser Recherche wurde ermittelt, dass es sich in vielen Fällen 
bei von der öffentlichen Verwaltung bereitgestellten Daten um PDF-Dateien 
handelte. Diese besitzen jedoch ein unstrukturiertes Dateiformat, das mit 
Blick auf die Wiederverwendung der zugrundeliegenden Rohdaten erhebli-
che Nutzungshürden darstellt.239 In vielen Fällen ist eine Umwandlung der 
Daten in eine maschinenlesbare Form trotz vorhandener Code- und Soft-
warelösungen herausfordernd o der nicht möglich. Vor diesem Hintergrund 
wurde bereits in der Entwurfsfassung des Zweiten Open-Data-Gesetzes die 
Anpassung einer Formulierung dahingehend gefordert, dass die Maschi-
nenlesbarkeit  und  Bereitstellung  von  offenen  Dateiformaten  erfüllt  sein 
müssen.240 Dieser Forderung wurde jedoch nicht nachgekommen.

235 Vgl. Pirozzi & Scarano (2019), S. 592 f.; Ludwig et al. (2018), S. 73.

236 In einer Umfrage von Nutzerinnen und Nutzern aus Großbritannien beurteilten etwa ein Drittel der Befragten 
die Datenqualität als unzureichend (vgl. Martin 2014).

237 Vgl. Ludwig et al. (2018), S. 73.

238 Einen Überblick liefern u. a. Beno et al. (2017); Zuiderwijk & Reuver (2021); Fraunhofer-Institut für Offene 
Kommunikationssysteme FOKUS (2019).

239 Vgl. Pirozzi & Scarano (2019), S. 593; Braunschweig et al. (2012).

240 Vgl. Bitkom e. V. (2021), S. 5; Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (2021), S. 2.
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Um vier Sterne des 5-Sterne-Modells zu erlangen, muss eine eindeutige 
Identifizierbarkeit gegeben sein. Damit geht einher, dass jede Ressource 
eine einzigartige Kennung und idealerweise eine URL besitzt. Insbesondere 
bei versionierten Daten wird die Verwendung einer nachvollziehbaren, kon-
stanten URL für die Bereitstellung der jeweils aktuellsten Version von Daten 
empfohlen.241

Die höchste Kategorie des 5-Sterne-Modells ist die Verlinkung bereitgestell-
ter Daten mit Daten aus anderen Quellen. Durch die Verknüpfung struktu-
rierter Daten können isolierte Datensilos durch größere, miteinander ver-
bundene Datensätze ersetzt werden, wodurch Synergien zwischen unter-
schiedlichen Datenquellen geschaffen werden.242 Indem Nutzerinnen und 
Nutzer auf verwandte Datensätze aufmerksam gemacht werden, erhalten 
sie ein tieferes Verständnis für den Kontext der Daten. Zugleich erhöht sich 
durch die Verknüpfung für Nutzerinnen und Nutzer die Sicherheit, Datensät-
ze aus zuverlässigen Quellen zu erhalten.243 Ein Beispiel für die Nützlichkeit 
dieser Funktion wäre die Analyse von Wetterdaten, bei der die Integration 
von historischen Klimadaten, Luftqualitätsmessungen und geografischen 
Informationen ermöglicht, umfassendere und aussagekräftigere Analysen 
über Umweltphänomene wie Luftverschmutzung und Wetterextreme durch-
zuführen.

6.2.2.3 Übergreifende Anforderungen

Eine weitere Anforderung an die Bereitstellung offener Daten aus Sicht der 
Nutzerinnen und Nutzer, die sowohl organisatorische als auch technische 
Aspekte umfasst, ist die Standardisierung der bereitgestellten Daten.244 Die 
Standardisierung ist entscheidend, um die Nutzung der Daten zu erleichtern 
und deren Interoperabilität sicherzustellen, d. h. dass Daten nahtlos zwi-
schen verschiedenen Systemen ausgetauscht und genutzt  werden kön-
nen.245 Ohne Standardisierung und bei Bereitstellung durch verschiedene 
Organisationen sind starke Abweichungen in der Struktur und Qualität der 
bereitgestellten Daten zu erwarten. Dies kann zu Inkonsistenzen und sogar 
fehlerhaften Interpretationen bei der Nutzung führen.246 Beispiele, bei denen 
eine bundeseinheitliche Standardisierung (z. B. einheitliche Metriken und 

241 Vgl. Zuiderwijk & Janssen (2015); Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (2019), 
S. 8; OpenData Anti-Patterns (o. J.).

242 Vgl. Penteado et al. (2023), S. 588.

243 Vgl. Quarati & Albertoni (2024); Jarke (2019); Santos-Hermosa et al. (2023).

244 Vgl. mFUND-Begleitforschung des WIK (2019); Batini & Scannapieco (2016), S. 47.

245 Vgl. z. B. mFUND-Begleitforschung des WIK (2019), S. 6, Neumaier et al. (2016), ebenso wird die Bedeutung 
von kontextbezogenen Metadaten von Martin (2014) hervorgehoben.

246 Vgl. mFUND-Begleitforschung des WIK (2019).
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Referenzsysteme) besonders sinnvoll erscheint, sind Sozialstrukturdaten, 
Datumsangaben und geografische Koordinaten.247 

Ebenso wichtig ist die Standardisierung von Metadaten, da sie notwendig 
sind, um die Ressource einfach zu finden und ihre Inhalte einzuordnen.248 
Metadaten ermöglichen es sowohl Menschen als auch Computersystemen, 
die Daten zu verstehen, die einen Datensatz beschreiben249 und dabei Dop-
pelstrukturen zu vermeiden250. Bitkom e. V. betont in diesem Zusammen-
hang die Sinnhaftigkeit einer europaweit einheitlichen Standardisierung, um 
eine geringe Variation in den Daten verschiedener Regierungsstellen inner-
halb der EU sicherzustellen.251 Als möglicher und erstrebenswerter einheitli-
cher Standard für offene Daten in Deutschland wird das deutsche Metada-
tenmodell zum Austausch von offenen Verwaltungsdaten DCAT-AP.de252 
aufgeführt. Da dieser Standard mit dem europäischen Metadatenstandard 
kompatibel  ist,  ermöglicht er die Zusammenführung von Metadaten aus 
Deutschland mit Metadaten aus anderen EU-Mitgliedstaaten.253 

Zudem wird die Bereitstellung von Daten über eine offene Schnittstelle (sog. 
API) in der Literatur betont.254 Eine Schnittstelle ermöglicht es den Nutzerin-
nen und Nutzern, Daten direkt in ihre Anwendung einzubinden, ohne die 
Daten zunächst manuell herunterladen zu müssen.255 Quasi-standardisierte 
Datenmanagementsysteme wie bspw. CKAN256, das von über 60 Behörden 
in Deutschland257 verwendet wird, stellen eine API bereit. Das angestrebte 
Ziel solle es der fachlichen Diskussion nach sein, „Schnittstellen nicht nur 
technisch zu verwenden, sondern diese der Allgemeinheit bekannt zu ma-
chen (APIs  müssen nach  Themen und Relevanz  such-  und  auffindbar 
sein)“.258 In Ergänzung zur Einrichtung von API-Schnittstellen wurde auch 
der Bedarf nach Massendownloads (sog. Bulk-Downloads) identifiziert.259 
Massendownloads  bezeichnen  das  Herunterladen  einer  umfangreichen 

247 Vgl.  Fraunhofer-Institut  für  Offene  Kommunikationssysteme  FOKUS  (2019);  FÖV-Bericht:  Die  Nutzung 
offener  Verwaltungsdaten  in  Deutschland:  Eine  Anwendungs-  und  Bedarfsanalyse  (Juni  2022) 
https://www.foev-speyer.de/beratung/invr/projekte/open-data-1.

248 Vgl. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS (2019), S. 57.

249 Vgl. World Wide Web Consortium (2017).

250 Vgl. mFUND-Begleitforschung des WIK (2019), S. 6; Deutscher EDV-Gerichtstag e. V. (2021), S. 3.

251 Vgl. Bitkom e. V. (2021), S. 7.

252 Dieser  verbindliche  Standard  wurde  durch  den  IT-Planungsrat  im  Juni  2018  (vgl. 
https://www.govdata.de/standardisierung) festgelegt.

253 Vgl. mFUND-Begleitforschung des WIK (2019), S.  6.

254 Vgl. Open Legal Data (2021), S. 2; Bitkom e. V. (2021), S. 3, Sáez Martín et al. (2016); Berntzen et al. (2019); 
Chu et al. (2023).

255 Vgl. Braunschweig et al. (2012).

256 Vgl. CKAN (o. J.).

257 Vgl. BuiltWith (o. J.).

258 Bitkom e. V. (2021), S. 5.

259 Vgl. Open Legal Data (2021), S. 2.
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Menge an Daten oder Dateien in einem einzigen Vorgang. Insbesondere 
Institutionen auf europäischer Ebene bieten diese Möglichkeit sowie Anlei-
tungen zur Ausführung an.260

6.3 Kritische Einordnung des ODaG und des 
Umsetzungsstands des ODaG

6.3.1 Rechtliche Anforderung

6.3.1.1 Lizenzen

Den identifizierten Anforderungen an die Lizenzierung der bereitgestellten 
Daten wird bei der Umsetzung des ODaG noch nicht in vollem Maß entspro-
chen. Die in 6.2.1.2 dargestellten Erwägungen haben gezeigt, dass vorran-
gig Lizenzen ohne Einschränkungen wie CC0 oder Datenlizenz Deutsch-
land – Zero verwendet werden sollten. Daneben können Lizenzen mit der 
Pflicht zur Namensnennung verwendet werden, dies sollte aber nur erfol-
gen, wenn eine Namensnennung erforderlich ist. Kann auf eine Namens-
nennung verzichtet werden, sollte eine uneingeschränkte Lizenz vorrangig 
verwendet werden. Lizenzen mit weiteren Einschränkungen sollten nur im 
absoluten Ausnahmefall vergeben werden, nämlich dann, wenn eine Veröf-
fentlichung der Daten andernfalls nicht möglich wäre.

Die Auswertung der Sekundärdaten über die Häufigkeit der vergebenen 
Lizenzen auf dem Open-Data-Portal zeigte, dass im Großteil der bereitge-
stellten Daten durch Landesbehörden sowohl vor als auch nach Inkrafttre-
ten des ODaG der Lizenztyp Datenlizenz Deutschland Namensnennung 
verwendet wurde. Sowohl vor als auch nach Inkrafttreten des ODaG war der 
am zweithäufigsten verwendete Lizenzstandard CC-Namensnennung, der 
am dritthäufigsten verwendete Lizenzstandard Public Domain Mark. Der am 
vierthäufigsten verwendete Lizenzstandard sowohl vor als auch nach In-
krafttreten des ODaG ist CC0. Auffällig ist, dass die Lizenz CC0 sowohl vor 
als auch nach Erlass des ODaG für statische Daten nur selten vergeben 
wurde, während es sich bei diesem Lizenztyp um den zweithäufigsten Li-
zenztyp im Fall dynamischer Daten handelte. Der Lizenztyp amtliches Werk 
wurde nach Inkrafttreten des ODaG nicht mehr verwendet. 

Seit Erlass des ODaG waren somit die beiden Lizenzen mit Namensnen-
nungsverpflichtungen (Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 und 
CC-BY/4.0) die am häufigsten verwendeten Lizenzstandards. Die beiden 
uneingeschränkten Lizenzen CC0 und Datenlizenz Deutschland zusammen 
in absoluten Zahlen wurden nach Erlass des ODaG häufiger vergeben als 
vor Erlass des ODaG. Dies zeigt, dass sich die bereits vor Erlass des ODaG 
bestehende überwiegende Häufigkeit von Namensnennungslizenzen nach 

260 Vgl. Eurostat (o. J.).
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Erlass des ODaG nicht zu einer vermehrten Verwendung uneingeschränk-
ter Lizenzen gewandelt hat. Stattdessen wurden weiterhin Lizenzen mit Na-
mensnennungsverpflichtungen am häufigsten vergeben. 

Die Datenlizenz Deutschland Namensnennung in der Version 1.0 wurde nur 
nach Erlass des ODaG verwendet. Obwohl es sich bei der zweifachen Ver-
wendung um eine sehr geringe Anzahl handelt, scheint es dennoch hilf-
reich,  Datenbereitstellerinnen  und  -bereitsteller  darauf  hinzuweisen,  die 
jeweils aktuellste Version der Lizenz zu verwenden. Daneben wurde die 
Share-alike-Lizenz CC-BY-SA/4.0 vor Erlass des ODaG mit 14 Fällen selten 
vergeben. Seit Erlass des ODaG wurde diese nicht mehr vergeben. Ebenso 
werden die Lizenz CC-BY-ND/4.0, die die Bearbeitung untersagt, sowie die 
Lizenz CC-BY-NC/4.0, die die kommerzielle Nutzung untersagt, nach In-
krafttreten des ODaG von Landesbehörden nicht mehr verwendet. Dies ist 
positiv zu bewerten. Seit Erlass des ODaG wurde zweimal eine Lizenz der 
Kategorie „andere geschlossene Lizenz“ vergeben, unter der individuelle 
Nutzungsbedingungen hinterlegt sind, die die Weiterverwendung der Daten 
untersagen. Dies entspricht zum einen aufgrund der Einschränkung der 
Nutzung sowie zum anderen aufgrund der individuell gestalteten Nutzungs-
bedingungen nicht den identifizierten Anforderungen an die Lizenzierung 
offener Daten.

Die vermehrte Zunahme von Lizenzen mit der Pflicht zur Namensnennung 
seit Erlass des ODaG stimmt mit den Empfehlungen überein, die im Open-
Data-Leitfaden abgegeben werden.261 Dort heißt es, dass für die Bereitstel-
lung von Daten als offene Daten im Open-Data-Portal Schleswig-Holstein 
durch das Zentrale IT-Management Schleswig-Holstein die Lizenz CC-BY/
4.0 offiziell empfohlen werde. Die Möglichkeit der Nutzung einer uneinge-
schränkten Lizenz wie CC0 oder Datenlizenz Deutschland – Zero wird nicht 
ausdrücklich erwähnt. Von der Nutzung der Datenlizenz Deutschland Na-
mensnennung 2.0 wird ausdrücklich abgeraten. Wie die identifizierten An-
forderungen an die Lizenzierung offener Daten zeigen, ist dieser Empfeh-
lung nicht uneingeschränkt zuzustimmen, da eine Lizenz ohne Einschrän-
kungen den Nutzerinnen und Nutzern die Weiterverwendung der Daten 
noch einfacher ermöglicht und daher Namensnennungslizenzen nicht als 
bestmögliche Lizenz für offene Daten angesehen werden. Diese Empfeh-
lung sollte daher dahingehend angepasst werden, dass vorrangig die Ver-
wendung eines uneingeschränkten Lizenztyps empfohlen wird.

Es erscheint zudem sinnvoll, den datenbereitstellenden Stellen hinsichtlich 
der Lizenzvergabe klarere Vorgaben zu machen. Dies könnte auch den da-
tenbereitstellenden mehr Rechtssicherheit  geben. Solche Vorgaben hin-
sichtlich der zu verwendenden Lizenzen könnten entweder im ODaG durch 

261 Land Schleswig-Holstein (2023).
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Anpassung der Formulierung in § 5 Abs. 1 Satz 2 ODaG gemacht werden 
oder durch Erlass einer Verordnung nach § 5 Abs. 6 ODaG, nach dem die 
für die ressortübergreifende IT zuständige oberste Landesbehörde durch 
eine Verordnung nähere Regelungen zu den Open-Data-Standards sowie 
Verfahrensregelungen für die Bereitstellung der Daten treffen kann. Diese 
Tatsache wird unterstützt, indem aus Sicht der Open-Data-Leitstelle die 
Normierung konkreter Vorgaben im Gesetz sinnvoll seien, um Unklarheiten 
entgegenzuwirken. Hinsichtlich der Ausgestaltung solcher Vorgaben könnte 
man sich an der nordrhein-westfälischen Open Data-Verordnung orientie-
ren, die für die Bereitstellung offener Daten nach § 16a EGovG NRW ver-
pflichtend vorschreibt, dass bevorzugt die Datenlizenz Deutschland – Zero 
– Version 2.0 oder die CC0 zu verwenden sind. Nur wenn eine Namensnen-
nung erfolgen muss, erlaubt die Verordnung die Verwendung der Datenli-
zenz Deutschland Namensnennung 2.0 oder die Verwendung von CC-BY/
4.0.

6.3.1.2 Gewährleistung der inhaltlichen Datenqualität und Haftung für 
fehlerhafte Daten

Angesichts der Gefahr der abschreckenden Wirkung einer zu strengen Haf-
tung wird zum Teil  ein Haftungsausschluss für interessengerecht gehal-
ten.262 Ein anderer Lösungsvorschlag zum Ausgleich der Gefahr einer ab-
schreckenden Wirkung einer Haftung einerseits und Zweifeln an der fehlen-
den Ernsthaftigkeit  der  Etablierung der  Datenbereitstellung durch einen 
Haftungsausschluss andererseits sieht vor, eine beschränkte Haftung zu 
normieren.263 Eine solche Regelung könnte die Prüfung der inhaltlichen 
Richtigkeit ausschließen, aber die Gewährleistung von Aktualität, Exaktheit 
und Vergleichbarkeit „soweit möglich“ festlegen.264 Des Weiteren wird auch 
vorgeschlagen, zusammen mit einem einzuführenden Anspruch auf Bereit-
stellung der Daten (dazu unten unter 6.2.1.4) einen Anspruch auf Berichti-
gung der Daten einzuführen.265 Dies könne ein nachträgliches Korrektiv zu 
einem Ausschluss der Prüfpflichten und einem Haftungsausschluss darstel-
len.266 

Der Ausschluss einer weitergehenden Prüfpflicht und der Haftung der öf-
fentlichen Stellen im ODaG ist hiernach aus Sicht der Nutzerinnen und Nut-
zer als grundsätzlich interessengerecht zu bewerten. Insbesondere muss in 
diesem Zusammenhang berücksichtigt werden, dass ein Haftungsrisiko die 
Datenbereitstellung ausbremsen könnte, was für die Nutzerinnen und Nut-

262 Heckmann (2018), S. 35; so zum Geodatenrecht Martini und Damm (2013), S. 8.

263 Wiebe (2020), S. 58.

264 Wiebe (2020), S. 58–59 in Anlehnung an § 7 Abs. 3 UIG.

265 Richter (2023b), S. 214, 218.

266 Richter (2023b), S. 214–215.
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zer daher ebenfalls Nachteile bringen würde. Dieser Aspekt wurde auch im 
Interview mit  der Open-Data-Leitstelle deutlich. Denn danach seien Be-
fürchtungen  über  Haftungsrisiken  bei  den  datenbereitstellenden  Stellen 
durch die Regelung in § 5 Abs. 5 ODaG gelindert worden.

Zudem ist zu beachten, dass die Einschränkung der Prüfpflicht in § 5 Abs. 5 
Satz 1 ODaG eine Pflicht zur Prüfung der Daten durch die öffentlichen Stel-
len nur „über das zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags erforderliche 
Maß hinaus“ ausschließt. Die Pflicht zur allgemeinen Sorgfalt im Rahmen 
der Erfüllung der öffentlichen Aufgabe bleibt daher bestehen. Den Nutzerin-
nen und Nutzern würde es jedoch ein zusätzliches Maß an Sicherheit in Be-
zug auf die Verlässlichkeit der Datenqualität geben, wenn eine Pflicht zur 
Korrektur nachträglich bekannt gewordener Fehler bzw. ein Anspruch hier-
auf, wie in der Literatur vorgeschlagen, eingeführt würde. Nach der Begrün-
dung des Regierungsentwurfs  des ODaG wird nur darauf  hingewiesen, 
dass identifizierte Fehler in den Daten vor der erstmaligen Bereitstellung der 
Daten korrigiert werden können.267 Der Umgang mit nachträglich bekannt 
gewordenen  Unrichtigkeiten  adressiert  die  Begründung  des  Gesetzent-
wurfs nicht. Der Open-Data-Leitfaden auf dem Open-Data-Portal weist zwar 
auf die Möglichkeit einer nachträglichen Fehlerkorrektur hin.268 Allerdings 
würde es den datenbereitstellenden Stellen und den Nutzerinnen und Nut-
zern eine erhöhte Verlässlichkeit bieten, wenn in Anlehnung an den Vor-
schlag  zur  Einführung  eines  Berichtigungsanspruchs  als  nachträgliches 
Korrektiv zum Ausschluss der Prüfpflicht zumindest eine Pflicht zur nach-
träglichen Korrektur bzw. zur Erteilung eines Hinweises auf fehlerhafte Da-
ten eingeführt würde. Da sich eine solche Hinweis- bzw. Korrekturpflicht bei 
nachträglich bekannt gewordenen Fehlern, wie in diesem Unterkapitel dar-
gestellt, im Rahmen der trotz eines gesetzlichen Ausschlusses einer Prüf-
pflicht der Daten zu erfüllenden allgemeinen Sorgfaltspflicht bewegt, würde 
eine solche Regelung auch keine die Datenbereitstellung ggf. ausbremsen-
den Haftungsrisiken auslösen.

6.3.1.3 Pflicht zur Datenbereitstellung und Möglichkeit der 
Durchsetzung eines Anspruchs auf Datenbereitstellung 

Das ODaG enthält weder eine verpflichtende Regelung zur Datenbereitstel-
lung noch schafft es einen Anspruch auf Bereitstellung der Daten. Nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 ODaG können die Träger der öffentlichen Verwaltung die bei 
ihnen vorliegenden unbearbeiteten Daten über das Open-Data-Portal be-
reitstellen. Nach Satz 2 sollen die Landesbehörden hiervon im Rahmen ih-
rer verfügbaren Ressourcen Gebrauch machen. § 2 Abs. 2 Satz 1 ODaG 
stellt zudem ausdrücklich klar, dass ein Anspruch auf Bereitstellung der Da-

267 LT-Drs. SH 19/3267, S. 134.

268 Vgl. https://opendata.zitsh.de/leitfaden/#korrektur-von-fehlern-in-datens%C3%A4tzen.
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ten  durch  das ODaG nicht  begründet  wird.  Die  Ausgestaltung von  § 2 
Abs. 1 Satz 2 ODaG als „Soll-Regelung“ zeigt zwar, dass die Daten im Re-
gelfall bereitzustellen sind, ermöglicht es jedoch auch, in atypischen Fällen 
davon abzusehen. Zudem schränkt die Formulierung „im Rahmen ihrer ver-
fügbaren Ressourcen“ dies weiter ein, da die öffentlichen Stellen damit die 
Datenbereitstellung unter  Verweis auf  fehlende Ressourcen unterlassen 
können. Abgesehen von bereichsspezifischen Verpflichtungen zur Daten-
bereitstellung folgt auch aus anderen Rechtsvorschriften keine allgemeine 
Pflicht, offene Daten bereitzustellen. Wie oben dargestellt, verpflichten we-
der die OD-PSI-RL noch das DNG öffentliche Stellen zur Eröffnung eines 
Zugangs zu Daten und begründen daher auch keinen Anspruch auf Bereit-
stellung.269 Auch aus Art. 53 LVerf SH folgt weder eine Pflicht zur proaktiven 
Bereitstellung der Daten noch ein Anspruch darauf.270

Bereits im Gesetzgebungsverfahren wurde die fehlende Verpflichtung zur 
Datenbereitstellung vielfach kritisiert und insbesondere auf die Abschwä-
chung der Vorgaben zur Datenbereitstellung durch die Schaffung einer Soll-
Regelung271 und die Einschränkung „im Rahmen ihrer verfügbaren Res-
sourcen“ hingewiesen.272 Zudem wurde gefordert, einen Anspruch auf Da-
tenbereitstellung zu schaffen273 oder diesen zumindest für bestimmte Fälle 
einzuführen274. Alternativ wurde auch die Einführung einer Rechtfertigungs-
pflicht für das Unterlassen der Bereitstellung bestimmter, für die Allgemein-
heit möglicherweise besonders wesentlicher Daten vorgeschlagen.275

Dass die Einführung einer allgemeinen Pflicht für öffentliche Stellen zur Be-
reitstellung offener Daten möglich ist, zeigt etwa die Open-Data-Regelung 
des Bundes in § 12a EGovG, die Behörden des Bundes mit Ausnahme der 
Selbstverwaltungskörperschaften zur Bereitstellung offener Daten verpflich-
tet.276 Ein Anspruch auf Bereitstellung offener Daten ist bislang allerdings in 
keinem Open-Data-Gesetz enthalten.277 Auch die Transparenzgesetze, die 
zwar Ansprüche auf Veröffentlichung von Informationen teilweise auch in 
bestimmten Formaten enthalten, reichen hinsichtlich des Verpflichtungs-

269 Es wird diskutiert, ob die Regelung zu hochwertigen Datensätzen in der OD-PSI-RL eine Pflicht zur Bereit -
stellung dieser Datensätze beinhaltet, davon ausgehend wohl Wiebe (2020), S. 57; dies ablehnend jedoch 
Debus (2023a), S. 62; Martini et al. (2022), S. 6 m.w.N.; Buchholz (2019), S. 200; so auch Hartl und Ludin  
(2021), S. 536.

270 Vgl. Ott (2023), S. 194–196.

271 So etwa Heckmann und Rachut (2021), S. 21, die davon sprechen, dass das ODaG hierdurch lediglich den 
Charakter eines Ermöglichungsgesetz habe.

272 So etwa Schindler und Selinger (2021), zu § 2.

273 Schindler und Selinger (2021), zu § 2; Heckmann und Rachut (2021), S. 21.

274 Müller et al. (2021), S. 7.

275 Müller et al. (2021), S. 7.

276 Ebenso § 16a EGovG NRW, der allerdings auch die Kommunen von der Pflicht ausnimmt; im Einzelnen zu 
den Open-Data-Regelungen von Bund und Ländern Richter (2023a), S. 163–167.

277 Vgl. Richter (2023a), S. 163.
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grads und der Reichweite der Vorgaben an die bereitzustellenden Formate 
nicht an die Bereitstellung von Daten i. S. d. Open-Data-Gesetze heran.278 
Auf Bundesebene wird die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Open 
Data allerdings bereits anvisiert. So sieht der Koalitionsvertrag für die Legis-
laturperiode 2021 bis 2025 vor, einen Rechtsanspruch auf Open Data ein-
zuführen.279 Da die bisher bestehenden Open-Data-Regelungen jedoch kei-
ne Ansprüche auf  Open-Data normieren,  wird  betont,  dass ein  solcher 
Rechtsanspruch eine gesetzgeberische Pionierleistung wäre280 und Schles-
wig-Holstein damit seiner Vorreiterrolle in der Digitalgesetzgebung gerecht 
werden könnte281.

Angesichts dieser Kritik in der Literatur in Bezug auf Open-Data-Regelun-
gen ohne eine gesetzliche Verpflichtung zur Datenbereitstellung und ohne 
einen Anspruch zur Durchsetzung einer solchen Pflicht und den bereits wei-
tergehenden Ansätzen von Bund und einigen Ländern erscheint eine Über-
prüfung der Regelungen in § 2 Abs. 1 Satz 2 ODaG und § 2 Abs. 2 Satz 1 
ODaG sinnvoll. Insbesondere im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Ver-
ankerung des Transparenzgedankens in Art. 53 Satz 1 LVerf SH sollte die 
Einführung einer Regelung geprüft werden, die die datenbereitstellenden 
Stellen in größerem Maße als die derzeitige Regelung in die Pflicht nimmt. 
Denn darauf, dass die Bereitstellung offener Daten durch Landesbehörden 
auch nach der derzeitigen Regelung schon in größtmöglichem Umfang er-
folgen sollte, um damit dem verfassungsmäßigen Auftrag aus Art. 53 LVerf 
SH nachzukommen, wurde schon in der Begründung des Regierungsent-
wurfs zu § 2 Abs. 1 Satz 2 ODaG hingewiesen.282 Da allerdings bei Erlass 
des ODaG davon ausgegangen wurde, dass abhängig vom Datenmanage-
ment in den einzelnen Landesbehörden nicht jede Behörde sofort alle Daten 
offenlegen könne, zumal die Kriterien für offene Daten zuvor nicht verpflich-
tend waren, sollten daher zunächst die Daten bereitgestellt werden, zu de-
ren Bereitstellung die Stellen in der Lage waren.283 Hieraus ergibt sich der 
Gedanke,  dass  den  Landesbehörden  eine  gewisse  Übergangszeit  zur 
Schaffung der Möglichkeiten für die Bereitstellung ihrer Daten gewährt wer-
den sollte. Angesichts dessen kann daher nunmehr die Einführung einer 
verpflichtenden Regelung und weitergehende Durchsetzungsmechanismen 

278 Richter (2023a), S. 163–167.

279 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen der sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands  (SPD),  Bündnis  90  /  Die  Grünen  und  den  Freien  Demokraten  (FDP),  S. 14, 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf (abgerufen am 
14.03.2024).

280 So Richter (2023a), S. 167 zur möglichen Schaffung eines Anspruchs in einem Transparenzgesetz des 
Bundes.

281 So schon Heckmann und Rachut (2021), S. 21; wobei allerdings die Anforderung der Strukturiertheit der  
Daten nicht ins ODaG aufgenommen wurde und dieses insoweit etwa hinter § 12a EGovG des Bundes zu-
rückbleibt, so Müller et al. (2021), S. 8-9.

282 LT-Drs. SH 19/3267, S. 119.

283 LT-Drs. SH 19/3267, S. 119.
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wie die Einführung eines Anspruchs auf Bereitstellung – zumindest be-
stimmter – Daten oder einer Rechtfertigungspflicht für das Unterlassen der 
Bereitstellung bestimmter Daten geprüft werden. Solche Regelungen mit 
einem höheren Verpflichtungsgrad könnten auch dazu führen, dass die ggf. 
noch bei den Landesbehörden notwendigen Maßnahmen zur verbesserten 
Bereitstellung der Daten beschleunigt werden. Andernfalls droht durch sol-
che Möglichkeits-  und Verhältnismäßigkeitsvorbehalte  eine Verfestigung 
des Zustands etwaiger fehlender erforderlicher technischer und personeller 
Mittel, da sich die öffentlichen Stellen hierauf zurückziehen könnten, um 
Daten nicht bereitzustellen. Auf dieses Problem zu weit ausgelegter Mög-
lichkeits- und Verhältnismäßigkeitsvorbehalte wird auch in der Literatur hin-
gewiesen.284

Auch angesichts der Ergebnisse der gutachterlichen Auswertung der empi-
rischen Erkenntnisse sollte eine Verschärfung der gesetzlichen Regelung in 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 ODaG und § 2 Abs. 2 Satz 1 ODaG in Betracht gezogen 
werden. Die Ergebnisse des Interviews mit der Open-Data-Leitstelle zeigen, 
dass bislang nur teilweise von einer Erreichung der Ziele des ODaG gespro-
chen werden könne, was auch auf mangelnde Bereitschaft der öffentlichen 
Stellen zurückzuführen sei. Zwar zeigte die empirische Auswertung, dass 
es seit Erlass des ODaG mehr bereitstellende Stellen und auch erstmals 
dynamische Daten gab, allerdings wurden auch zuvor bereits viele Daten 
freiwillig bereitgestellt. Laut der Interviewten sei zudem nicht klar, ob der 
Anstieg in der Bereitstellung auf das Inkrafttreten des ODaG zurückzufüh-
ren sei. Die Daten über die Anzahl der durch öffentliche Stellen bereitge-
stellten Datensätze zeigen, dass nicht alle Landesbehörden Daten bereit-
stellten. Um die Ursachen hierfür zu identifizieren, wurde den Landesbehör-
den im Rahmen der teilstandardisierten Befragung die Möglichkeit geboten, 
sich zu vielfältigen Aspekten in Bezug auf die Datenbereitstellung zu äu-
ßern. Allerdings war der Rücklauf mit nur vier Befragten, deren Behörde 
bislang Daten bereitgestellt  hatte,  für  eine  Identifizierung  von  etwaigen 
Schwankungen in der Bereitstellung zu gering. Auch dies verdeutlicht, dass 
mit der derzeitigen Regelung das Potenzial der Datenbereitstellung noch 
nicht in vollem Umfang genutzt wird. 

6.3.2 Organisatorische, technische und übergreifende Anforderungen

Nachdem in Kapitel  6.2.2 verschiedene organisatorische, technische und 
übergreifende Anforderungen an offene Daten aus der Literatur identifiziert 
wurden, wird deren Vorliegen nachfolgend für den Fall des Open-Data-Por-
tals in Schleswig-Holstein geprüft.

284 Richter (2023a), S. 163, (2023b), S. 215.
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6.3.2.1 Organisatorische Anforderungen

Die zentralen organisatorischen Anforderungen, die in der Literatur bezüg-
lich der Bereitstellung offener Daten aus Sicht von Nutzerinnen und Nutzern 
identifiziert wurden, umfassen u. a. die Richtigkeit, kontinuierliche Bereit-
stellung und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Ein Kriterium, das 
sich hierbei besonders abzeichnete, ist die Bereitstellung von Informationen 
für die Nutzerinnen und Nutzer über etwaige Korrekturen sowie das letzte 
Aktualisierungsdatum. Bei der Auswertung der Metadaten für Schleswig-
Holstein stellte sich heraus, dass alle Metadateneinträge sowohl ein Veröf-
fentlichungs- als auch ein Änderungsdatum enthielten. Allerdings wich in 41 
Prozent der Metadateneinträge das Änderungsdatum nur um eine Sekunde 
und in mehr als einem Drittel der Fälle maximal um eine halbe Minute vom 
Veröffentlichungsdatum ab. Daher kann nicht in allen Fällen von tatsächli-
chen Änderungen ausgegangen werden. Um die Aktualität der bereitge-
stellten Informationen durch die Angabe von Änderungen zu verdeutlichen 
und den Nutzerinnen und Nutzern Sicherheit in der Verwendung der Infor-
mationen zu gewährleisten, erscheint es sinnvoll, ein Änderungsdatum nur 
im Fall tatsächlicher Änderungen in den Metadaten anzugeben, wie dies 
bereits bei Änderungen einer Ressource der Fall ist.

In Bezug auf die Vollständigkeit und Auffindbarkeit (von spezifischen Daten-
sätzen) wurde im Rahmen der Metadatenauswertung erkennbar, dass An-
gaben zu dem Titel des Datensatzes, dem Dateiformat, der datenbereitstel-
lenden Stelle, der Kategorie, der Lizenz, dem Veröffentlichungs- und Ände-
rungsdatum sowie der URL des jeweiligen Datensatzes bei nahezu allen 
Metadateneinträgen vorlagen. Auch wurde für über 99 Prozent der Metada-
teneinträge mindestens ein Schlagwort vergeben. Für die Sprache, den Au-
tor und den Maintainer waren hingegen in den wenigsten Fällen Angaben in 
den Metadateneinträgen vorhanden. Für die Sprache wurde nur bei etwa 30 
Prozent der Metadateneinträge statischer Daten, die keine Übersichtsseiten 
zu Datenreihen darstellten, ein Eintrag hinterlegt. Für dynamische Daten lag 
diese Angabe jedoch mit einer Ausnahme vor. Bezüglich der Vollständigkeit 
der Datensätze kann im Umfang dieser Evaluation keine Aussage getroffen 
werden. 

Eine stichprobenartige Überprüfung der Datensätze zeigte, dass stellenwei-
se keine Rohdaten sondern lediglich aggregierte Statistiken bereitgestellt 
wurden. Teils erfolgte dies zusätzlich in nicht organisierter Form, nämlich 
einer Vermischung von Werten und Erläuterungen in einem einzigen Tabel-
lenblatt. Eine Bereitstellung der Daten in dieser Form ist als problematisch 
zu werten, da sie die Analyse und Verarbeitung erschwert. So kann sich 
selbst bei Daten, die für Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Relevanz haben, 
deren (Weiter)Verwendung und folglich deren tatsächlicher Mehrwert stark 
verringern. 
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In der fachlichen Diskussion wurde zudem die Dokumentation versionierter 
Daten als relevanter Aspekt an die Bereitstellung offener Daten aus Sicht 
von Nutzerinnen und Nutzern identifiziert. Im Rahmen der Auswertung wur-
de ersichtlich, dass Datensätze einer (Zeit- )Reihe auf dem Open-Data-Por-
tal als solche gekennzeichnet und ggf. auf den aktuellsten Datensatz hinge-
wiesen wurde. Eine datensatzübergreifende Dokumentation von Variablen-
namen konnte dabei nicht gefunden werden. Stattdessen wurde basierend 
auf einer stichprobenartigen Durchsicht stellenweise direkt in der Beschrei-
bung von Datensätzen eine Erläuterung zu den verwendeten Variablen 
(sog. „Attribute“) aufgeführt. 

In Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität der Open-Data-
Plattform wurden in der Literatur Datenanalyse-, Interpretations- und Visua-
lisierungstools  sowie  Interaktionsmedien  und  Helpdesks  als  häufig  ge-
wünschte Anforderungen von Nutzerinnen und Nutzern identifiziert.  Aus 
dem Interview mit der Open-Data-Leitstelle ging hervor, dass eine Visuali-
sierungsfunktion auf dem Open-Data-Portal derzeit implementiert werden 
soll. 

6.3.2.2 Technische Anforderungen

Hinsichtlich der technischen Anforderungen aus der Perspektive von Nutze-
rinnen und Nutzern wurde mittels des 5-Sterne-Modells zunächst die Bereit-
stellung von strukturierten Dateiformaten identifiziert. Den auf dem Open-
Data-Portal Schleswig-Holstein zum Untersuchungszeitpunkt 35.866 bereit-
gestellten Ressourcen wurden 24 verschiedene Dateiformate und vier Geo-
datendienste zugewiesen. Davon wurden bei allen 1.485 dynamischen Da-
ten alle Ressourcen in strukturierten Dateiformaten bereitgestellt. Bei stati-
schen Daten lagen etwa zwei Drittel der Ressourcen in einem strukturierten 
Dateiformat vor. Bei 24 Prozent der Ressourcen handelte es sich um eine 
PDF-Datei und folglich um ein unstrukturiertes Dateiformat. In diesem Zu-
sammenhang war erkennbar, dass bei einem Großteil der Metadateneinträ-
ge (68 Prozent), bei denen eine Ressource als PDF-Datei eingestellt wurde, 
zusätzlich eine Ressource in einem zumeist maschinenlesbaren Dateifor-
mat bereitgestellt wurde. Bei der Bereitstellung verschiedener Ressourcen 
in unterschiedlichen Dateiformaten ist eine Abstimmung mit Nutzerinnen 
und Nutzern empfehlenswert,  um deren Bedürfnisse zu berücksichtigen 
und die (Weiter-)Verwendung bereitgestellter Daten zu fördern.

Eine weitere Anforderung, die einer Vergabe von drei Sternen nach dem 5-
Sterne-Modell entspricht, ist die Bereitstellung von Daten mit nicht-proprie-
tären Dateiformaten. Bei der Auswertung der Metadaten fiel diesbezüglich 
auf, dass alle Ressourcen dynamischer Daten in einem nicht-proprietären 
Dateiformat vorlagen. Bei statischen Daten lag die Mehrheit der Ressour-
cen (64 Prozent) des Open-Data-Portals Schleswig-Holstein in einem nicht-
proprietären Dateiformat vor. Um etwaige Nutzungsbarrieren aufgrund von 
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für die Datenauswertung erforderlicher kostenpflichtiger Software zu mini-
mieren, wäre die Bereitstellung von nicht-proprietären Dateiformaten anzu-
streben. Unter Umständen ist langfristig eine Schulung der Datenbereitstel-
lerinnen und -steller in Betracht zu ziehen. Diese Anregung wurde auch im 
Rahmen des Interviews mit der Open-Data-Leitstelle angebracht.

Um die zweithöchste Stufe des 5-Sterne-Modells zu erreichen, muss die 
Wiederauffindbarkeit einer Ressource gewährleistet sein. Die Auswertung 
der Metadaten des Open-Data-Portals Schleswig-Holstein zeigte, dass die-
se Anforderung durch alle bereitgestellten Daten erfüllt ist und alle Dateien 
eine URL besaßen. Auch die höchste Stufe des 5-Sterne-Modells, die Ver-
knüpfung bereitgestellter Daten mit Daten aus anderen Quellen, lag zum 
Evaluationszeitpunkt für 298 Datensätze (etwas weniger als ein Prozent) 
vor.  Diese wurden durch drei  herausgebende Stellen, überwiegend das 
zentrale  IT-Management  Schleswig-Holstein  (etwa  56  Prozent  der  ver-
knüpften Dateien) und das Statistikamt Nord (etwa 44 Prozent der verknüpf-
ten Dateien), bereitgestellt. 

6.3.2.3 Übergreifende Anforderungen

Als eine sowohl organisatorische als auch technische Aspekte umfassende 
Anforderung an die Bereitstellung offener Daten aus Sicht der Nutzerinnen 
und Nutzer wurde die Standardisierung der bereitgestellten Daten sowie 
Metadaten in der fachlichen Diskussion aufgeführt. In Bezug auf die Meta-
daten des Open-Data-Portals Schleswig-Holstein wurde ersichtlich, dass 
das  von  Fach-  und  Interessenverbänden  empfohlene  Metadatenmodell 
DCAT-AP.de verwendet wurde. 

Darüber hinaus wurde auch die Anforderung der Bereitstellung von Daten 
über APIs in der fachlichen Diskussion hervorgehoben. In diesem Aspekt 
erfüllte das Open-Data-Portal die Anforderung und ermöglichte durch die 
Verwendung des quasi-standardisierten Datenmanagementsystems CKAN 
den Datenabruf über eine öffentliche API. Hinsichtlich des Abrufs einer gro-
ßen Anzahl an Metadateneinträgen ist jedoch die in CKAN implementierte 
Beschränkung auf 1.000 Einträge, die über die API geliefert werden, zu kriti-
sieren. Um alle Metadateneinträge abrufen zu können, ist es erforderlich, 
die DCAT-AP.de konforme Katalog-Schnittstelle des Open-Data-Portals zu 
verwenden. Dieses Vorgehen setzt jedoch fachliche Kenntnisse sowie ent-
sprechend einen zeitlichen Aufwand voraus, was zu einem Ausschluss po-
tentieller Nutzerinnen und Nutzer führen kann. Aus diesem Grund erscheint 
es hinsichtlich der Gestaltung des Open-Data-Portals sinnvoll, Nutzerinnen 
und Nutzer, bspw. durch ein Anwendungsbeispiel zum Datenabruf, zu un-
terstützen.
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7. Zusammenfassende Bewertung
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Im vorliegenden Evaluationsbericht wurde das ODaG und dessen Umset-
zung betrachtet. Hierfür wurden verschiedene Erhebungsinstrumente und 
Analysen  herangezogen:  Literaturrecherche,  Sekundärdatenanalyse 
(Meta- und Nutzungsdaten), teilstandardisierte Erhebungen (unter Nutze-
rinnen und Nutzern sowie unter den in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen) 
und ein leitfadengestütztes Interview mit zwei Beschäftigten der Open-Data-
Leitstelle. Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse der gutachterli-
chen Auswertung und kritischen Einordnung zusammengeführt  und die 
Evaluationsfragen beantwortet.

7.1 Open-Data-Portal: Einrichtung, Betrieb, 
Datenbereitstellung und Nutzung

7.1.1 Datenbereitstellung und Bereitstellungsaufwand

Als übergeordnetes Ziel der Einrichtung des Portals wurde im Interview mit 
den Beschäftigten der Open-Data-Leitstelle der verbesserte Überblick über 
vorhandene Daten und deren bessere Auffindbarkeit beschrieben. Daher 
erfolgte die Einrichtung des Portals unter Berücksichtigung von verschiede-
nen Stakeholderinteressen, u. a. Nutzerinnen und Nutzer (v. a. aus der Zi-
vilgesellschaft) sowie einzelnen datenbereitstellenden Stellen. Laut Aussa-
ge der Leitstelle seien technische Probleme, die die Datenbereitstellung 
oder die Nutzung des Portals einschränken würden, selten. Die Leitstelle 
präferiere u. a. eine höhere Automatisierung bei der Datenbereitstellung, da 
diese mit einem geringeren Nachbearbeitungsaufwand verbunden sei. Die 
Datenbereitstellung durch Landesbehörden wurde durch die Interviewten 
als mäßig bewertet, wobei sowohl Datenmenge als auch -qualität je nach 
Behörde variierten.

Der Bereitstellungsaufwand bei den in § 2 Abs. 1 ODaG adressierten Stel-
len, konnte aufgrund des geringen Rücklaufs bei der teilstandardisierten 
Befragung nicht ermittelt werden. Auf der kommunalen Ebene ist die Daten-
bereitstellung freiwillig und unterliegt Schwankungen. Zudem war es mit 
Einführung des ODaG zu einer Verankerung der Datenbereitstellung, insbe-
sondere von Geodaten, gekommen. Es konnte jedoch nicht eindeutig ge-
klärt werden, ob der Anstieg auf das ODaG zurückzuführen ist, so wurde im 
Interview darauf hingewiesen, dass bereits zuvor viele Daten freiwillig be-
reitgestellt worden seien. Zudem wurde davon berichtet, dass sich das Sta-
tistikamt Nord im Geltungsbereich des ODaG nicht eingeschlossen und da-
mit zur Datenbereitstellung verpflichtet sehe. Die Auswertung der Metada-
ten zeigte jedoch, dass das Statistikamt Nord die meisten Daten auf dem 
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Open-Data-Portal auf freiwilliger Basis bereitstellte. Um dessen Datenbe-
reitstellung zukünftig sicherzustellen, werde ggf. eine namentliche Berück-
sichtigung des Amts bei einer zukünftigen Gesetzesänderung angestrebt. 

7.1.2 Stand der Bereitstellung

Im Betrachtungszeitraum  vom 23.01.2020 bis 02.02.2024  wurden insge-
samt 27.902 Metadateneinträge, die 42.778 Ressourcen beschreiben un-
tersucht. Der Anstieg an neu-bereitgestellten statischen Metadateneinträ-
gen sowie Ressourcen war nach Inkrafttreten des ODaG schwächer. Dies 
könnte auf den bereits umfangreichen Bestand sowie auf die Tatsache, 
dass anstelle einer Neuveröffentlichung von Datensätzen eine Erweiterung 
bestehender Datensätze stattfand, zurückzuführen sein. Letzteres ist für 
dynamische Daten, die erstmals nach Inkrafttreten des ODaG bereitgestellt 
wurden, üblich. Ihr Anteil beläuft sich auf etwa zehn Prozent der, nach In-
krafttreten des ODaG, bereitgestellten Daten bzw. vier Prozent aller bereit-
gestellten Daten.

Die Anzahl der Stellen, die Daten auf dem Open-Data-Portal veröffentlich-
ten, stieg nach Inkrafttreten des ODaG auf über 100 datenbereitstellende 
Stellen auf Bundes- , Landes- und kommunaler Ebene sowie Vereine und 
juristische Personen. Die Landesbehörden veröffentlichten mit etwa 80 Pro-
zent den größten Anteil an Daten. Auffällig ist jedoch, dass insbesondere 
oberste Landesbehörden vergleichsweise wenige Daten bereitstellten, ob-
wohl sie gemäß § 2 Abs. 1 ODaG dazu aufgefordert sind. Diese Situation ist 
problematisch, da die obersten Landesbehörden eine Vorbildfunktion ein-
nehmen sollten und es unrealistisch erscheint, dass diese über keine Daten 
verfügen. Ein Beispiel hierfür war das Finanzministerium, bei dem sogar 
eine rückläufige Tendenz bei der Datenbereitstellung erkennbar war. Hier 
liegt ein deutliches Steigerungspotenzial vor. 

Während zugleich bei dynamischen Daten im Zeitverlauf eine Zunahme 
sowohl an Metadateneinträgen als auch an Ressourcen festgestellt wurde 
(vgl. Kapitel 7.1.3), stellten bislang zwei Landesbehörden, namentlich das 
Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (mit etwa 23 
Prozent) sowie das Landesamt für Umwelt (mit etwa 74 Prozent), dynami-
sche Daten bereit. Ein Anstieg der Anzahl an Landesbehörden, die dynami-
sche Daten bereitstellen, erscheint erstrebenswert. Es ist zudem abzuwar-
ten, wie sich die Einrichtung der innerhalb von Behörden anzusiedelnden 
Datennutzbeauftragten auf die Datenbereitstellung auswirken wird.

Hinsichtlich weiterer von den jeweiligen Datenbereitstellerinnen und -stel-
lern vergebener Informationen zu den Daten, ergab die Auswertung, dass 
nahezu alle Einträge auf dem Open-Data-Portal mindestens eine Kategorie 
sowie mindestens ein Schlagwort enthielten. Da zum einen die Themenka-
tegorien sehr allgemein gehalten sind und zum anderen etwa 31 Prozent 
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der Schlagwörter nur einmal vergeben wurden, ist die Nützlichkeit der Ver-
gabe einer großen Vielfalt von Schlagwörtern für die bessere Auffindbarkeit 
thematisch verwandter Daten kritisch zu hinterfragen. Stattdessen wäre es 
zielführender, eine geringere Anzahl an Schlagwörtern bestehend aus häu-
figer verwendeten Begriffen und in einheitlicher Schreibweise zu vergeben, 
um den Sucherfolg zu verbessern. Weitere von den Datenbereitstellerinnen 
und -stellern vergebene Informationen sind der Autor, der Maintainer sowie 
die Sprache. Bei Letzterer zeigten sich Unterschiede für die Datentypen: 
Während bei dynamischen Daten fast immer eine Sprache angegeben wur-
de, fehlte diese Angabe in etwa 70 Prozent der Metadateneinträge bei stati-
schen Daten.285 Eine Angabe der Sprache erscheint relevant, um die Infor-
mationen einem internationalen Publikum leichter zugänglich zu machen.

7.1.3 Veröffentlichungsfrequenz

Es gab deutliche Schwankungen in der Veröffentlichungsrate sowohl im Fall 
dynamischer als auch statischer Daten. Bei statischen Daten wurden an 
einigen Zeitpunkten mehrere tausend Datensätze, insbesondere vom Sta-
tistikamt Nord zu unterschiedlichen Statistiken für Städte und Gemeinden, 
veröffentlicht, auf die teils mehrere Monate mit nur wenigen neuen Veröf-
fentlichungen folgten. Die Schwankungen bei dynamischen Daten waren 
geringer und lediglich am 12.05.2023 kam es zu einem sprunghaften An-
stieg um das Dreifache an neu veröffentlichten Dateien. Hierbei handelte es 
sich um Dateien zu Wasser- und Pegelständen verschiedener Gewässer, 
die alle vom Landesamt für Umwelt bereitgestellt wurden. Keiner der star-
ken Anstiege von Neuveröffentlichungen ging auf eine erstmalige Bereit-
stellung von Daten zurück. Weitere Ursachen konnten im Rahmen der Eva-
luation jedoch nicht ermittelt werden. Es ist möglich, dass sich hierin auch 
die Bemühungen der Open-Data-Leitstelle, nach Datensätzen zu suchen 
und potenzielle Datenbereitstellerinnen und -steller zu kontaktieren, wider-
spiegeln. Es erscheint daher wichtig, bedarfsgerechte und ggf. kontinuierli-
che Anstrengungen zu unternehmen, um fortlaufend sowohl die Anzahl ak-
tueller dynamischer als auch statischer Daten zu erhöhen. Dies wäre ent-
scheidend, um sicherzustellen, dass das Open-Data-Portal eine zuverlässi-
ge und umfassende Datenquelle darstellt.

Nach Inkrafttreten des ODaG hat sich die Anzahl der Ressourcen pro Meta-
dateneintrag  von  durchschnittlich  einer  auf  zwei  erhöht.  Ein  möglicher 
Grund dafür könnte die beobachtete Veränderung der verwendeten Datei-
formate sein. So wurden zusätzlich zu PDF-Dateien und anderen unstruktu-
rierten Formaten nach Inkrafttreten des ODaG zunehmend Daten in struktu-
rierten Formaten veröffentlicht. Insgesamt erfüllten seitdem mehr als zwei 

285 Im Nachgang an die Datenauswertung wurde seitens des Auftraggebers mitgeteilt, dass die Angabe der 
Sprache als Metavariable entfernt wurde. Der Inhalt aller Dateien sei, mit Ausnahme von Variablennamen, 
deutsch.
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Drittel  der  veröffentlichten Daten das Kriterium eines strukturierten und 
nicht-proprietären Dateiformats. Dynamische Datenwurden ausschließlich 
in diesen Formaten bereitgestellt, was auf ein deutliches Potenzial für die 
zukünftige Bereitstellung statischer Daten hindeutet.

7.1.4 Nutzung des Open-Data-Portals

Für die Auswertung von Nutzungsdaten wurden teilweise anonymisierte 
Logdateien  übermittelt.  Folglich  war  es  nicht  möglich,  zwischen 
individuellen  Nutzerinnen  und  Nutzern  zu  unterscheiden,  was  die 
Analyse  des  Nutzungsverhaltens  auf  dem  Open-Data-Portal 
einschränkte. Im betrachteten Zeitraum lagen weniger als zehn Prozent 
der Daten vor Inkrafttreten des ODaG vor, wodurch kaum vergleichende 
Aussagen zur Nutzung vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes möglich 
waren.

Die  Analyse  der  Nutzungsdaten  zeigte,  dass  das  Open-Data-Portal 
vergleichsweise stark frequentiert  wurde.  Zwischen dem 09.02.2022 
und dem 31.01.2024 wurden auf  dem Portal  insgesamt  64.534.921 
Interaktionen verzeichnet. Nach Bereinigung um Abrufe von Bots und 
nichtgekennzeichneten  automatisierten  Abrufen  verblieben  537.810 
Interaktionen. Über 90 Prozent davon entfielen auf die Startseite und die 
Unterseiten mit Datensätzen, während weniger als zehn Prozent auf die 
Seiten der herausgebenden Stellen und deren Unterseiten entfielen. 
Obwohl es eine leichte Zunahme der Interaktionen im Zeitverlauf gab, 
unterlagen diese  starken  Schwankungen.  Auf  starke  Zugriffsphasen 
folgte meist ein ähnlich starker Rückgang. Eine Ausnahme bildete der 
Zeitraum zwischen dem 03.04.2023 und dem 07.04.2023, in dem eine 
relativ langanhaltend hohe Anzahl von Interaktionen verzeichnet wurde. 
Dabei waren jedoch weder saisonale Muster noch eine Korrelation mit 
der Veröffentlichung neuer Daten erkennbar. Die sporadischen Anstiege 
erfolgten nicht unmittelbar nach Veröffentlichungen neuer Daten, was 
Fragen zur Relevanz der bereitgestellten Inhalte aufwerfen könnte. Dies 
könnte  darauf  hinweisen,  dass  die  Interessen  der  Nutzerinnen und 
Nutzer nicht immer mit den neu hinzugefügten Daten auf dem Portal 
übereinstimmten oder dass andere Faktoren, wie bspw. die verspätete 
Information,  dass  neue  Daten  bereitgestellt  wurden,  die 
Nutzungsmuster beeinflussten.

In etwas mehr als der Hälfte der Logdateien war eine Herkunftsseite 
hinterlegt, d. h die zuvor besuchte Webseite, von der aus Nutzerinnen 
und Nutzer  eine Seite  des Open-Data-Portals  aufriefen.  Diese Zahl 
könnte  jedoch,  wie  anfangs  dargestellt,  durch  verschiedene 
Interaktionen einer Besucherin bzw. eines Besuchers auf dem Open-
Data-Portal beeinflusst worden sein. Es zeigte sich, dass es sich bei der 
zuvor besuchten Webseite in über 70 Prozent der Fälle um eine Seite 
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des  Open-Data-Portals  handelte.  Dieses  Ergebnis  könnte  auf 
unterschiedliche Gründe zurückgeführt werden. Einerseits könnte es 
ein Anzeichen einer langwierigen Suche nach benötigten Datensätzen 
sein (vgl. Kapitel 7.1.6). Andererseits könnte es auf das Interesse der 
Nutzerinnen  und  Nutzer  an  den  Inhalten  des  Open-Data-Portals 
hindeuten (vgl. Kapitel 7.1.5).

Ein  Blick  auf  die  eingegebenen  Suchbegriffe  und  gewählten 
Filterkategorien deutete auf ein besonderes Interesse der Nutzerinnen 
und Nutzer am Thema „Umwelt“ hin. Zudem filterten Nutzerinnen und 
Nutzer  ebenfalls  häufig  nach  den  thematisch  nahen  Kategorien 
„Regionen und Städte“ sowie „Verkehr“. Im Vergleich dazu wurde die 
Themenkategorie  „Bevölkerung  und  Gesellschaft“,  die  von  den 
datenbereitstellenden  Stellen  am  häufigsten  vergeben  wurde, 
vergleichsweise selten als Filter verwendet. Trotz der Tatsache, dass es 
sich bei den am häufigsten gesuchten Begriffen jeweils um mehr als 
zehn Unterseiten mit  Datensätzen handelte,  lässt  sich  daraus nicht 
ableiten,  ob  die  bereitgestellten  Daten  den  Erwartungen  der 
Nutzerinnen  und  Nutzer  hinsichtlich  Relevanz,  Vollständigkeit  und 
Qualität entsprachen. Um hierzu einen Eindruck zu erhalten, wurden die 
Ergebnisse der Nutzerbefragung des Open-Data-Portals herangezogen 
(vgl. Kapitel 7.1.5).

7.1.5 Nutzungskontext

Über die Startseite des Portals wurde für die Evaluation Feedback von Nut-
zerinnen und Nutzern eingeholt. Hier zeigte sich, dass etwa die Hälfte der 
an der Befragung teilnehmenden Personen angab, öffentliche Daten min-
destens einmal im Monat zu nutzen. Die Antworten der Befragten deuteten 
darauf hin, dass die über das Open-Data-Portal bereitgestellten Daten wei-
terverarbeitet werden. Mehr als ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer gab 
an, das Portal beruflich zu nutzen, wobei weniger als die Hälfte angab, die 
Daten im Rahmen ihrer Tätigkeit als Vertreterinnen und Vertreter einer öf-
fentlichen Stelle oder Behörde zu verwenden. Ebenfalls etwa die Hälfte der 
Befragten hatte das Open-Data-Portal bereits fünfmal oder öfter besucht. 
Zugleich zeigten die Bewertungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Potenzial für Verbesserungen des Open-Data-Portals Schleswig-Holstein, 
sowohl hinsichtlich des Umfangs und der Qualität der bereitgestellten Daten 
als auch in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit.

7.1.6 Sucherfolg

Die Einschätzungen der Befragten über den Erfolg ihrer Suchen auf dem 
Open-Data-Portal lassen auf potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten bei 
der Datenbereitstellung schließen. Ein Drittel der Befragten gab an, nur we-
nige oder keine der ursprünglich gesuchten Daten gefunden zu haben. Dies 
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könnte auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Erstens könnte die 
Unvollständigkeit der auf dem Portal verfügbaren Datenbestände eine Rolle 
spielen. In diesem Fall könnte die Open-Data-Leitstelle darauf hinwirken, 
dass die in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen eine umfassendere Daten-
bereitstellung anstreben (vgl. Kapitel  7.1.7). Zweitens könnten Defizite in 
der Suchfunktion oder der themenspezifischen Kategorisierung der Daten-
sätze dazu führen, dass Nutzerinnen und Nutzer Schwierigkeiten hatten, 
relevante Datensätze zu finden und ihrem Interessengebiet zuzuordnen 
(vgl. Kapitel 7.1.8). Drittens könnte der fehlende Sucherfolg auf falsche Er-
wartungen der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich der verfügbaren Daten-
bestände zurückzuführen sein. Obwohl die Einschätzungen der Befragten 
zum Zweck des Open-Data-Portals (vgl. Abbildung 36) dieser Interpretation 
widersprechen, handelt es sich dabei um eine Selbsteinschätzung der Be-
fragten, die nicht zwangsläufig den tatsächlichen Zweck des Portals wider-
spiegelt. Es bleibt offen, inwieweit die Befragten den Zweck des Portals kor-
rekt erfasst haben. 

7.1.7 Datenqualität

Die  Ergebnisse  der  Befragung  von  Nutzerinnen  und  Nutzern 
verdeutlichten,  dass  die  Qualität  der  Daten  als  grundsätzlich 
zufriedenstellend  bewertet  wurde,  jedoch  wurde  vor  allem  die 
Vollständigkeit  der  Daten  und  die  Verfügbarkeit  aussagekräftiger 
Metadaten  kritisiert.  Bezüglich  der  Einhaltung  von  Open-Data-
Standards  wurde  seitens  einzelner  Nutzerinnen  und  Nutzer  eine 
stärkere  Verwendung  einheitlicher  Standards  für  Daten  sowie  eine 
einheitliche  Dokumentation  der  zugehörigen  Metadateneinträge  als 
Optimierungsbedarf benannt. Auch die Aktualität und Konsistenz der 
Daten  wiesen  laut  den  Nutzerinnen  und  Nutzern  Defizite  auf. 
Insbesondere wurden Probleme mit den bereitgestellten Dateiformaten, 
u. a. PDF-Dateien oder nichtstandardisierten Excel-Dateien, genannt, 
die das Auslesen der Daten erschwerten. Trotz dieser Mängel zeigten 
die  Bewertungen  ein  relativ  hohes  Vertrauen  der  Nutzerinnen  und 
Nutzer in die Zuverlässigkeit  und inhaltliche Richtigkeit  der auf dem 
Portal  verfügbaren  Daten.  Insgesamt  lieferten  die  Bewertungen 
wertvolle  Hinweise  für  die  Open-Data-Leitstelle  sowie  die 
datenbereitstellenden Stellen. Hier erscheint besonders relevant, dass 
eine  regelmäßige  und  flächendeckende  Bereitstellung  von  Daten 
erfolgt, die sowohl die Tätigkeitsfelder der Landesbehörden als auch 
verschiedene  Themenbereiche  abdeckt.  Zudem  sollten  einheitliche 
Vorgaben und Qualitätsstandards für die Aufbereitung, Formatierung 
und  Dokumentation  der  Datensätze  sowie  der  zugehörigen 
Metadateneinträge festgelegt und eingehalten werden. 
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7.1.8 Benutzerfreundlichkeit (Usability)

Die Bewertungen der Befragten deuteten auf eine Diskrepanz zwischen 
der Zufriedenheit mit der technischen Funktionalität des Portals auf der 
einen Seite und der visuellen Gestaltung auf der anderen hin. Obwohl 
viele Befragte nach eigener Angabe den Zweck des Open-Data-Portals 
verstanden  hatten,  waren  die  Bewertungen  zur  allgemeinen 
Benutzerfreundlichkeit und den bereitgestellten Informationen zu den 
Datensätzen  eher  schwach  ausgeprägt.  Auch  die  Zustimmung  zu 
negativ  formulierten  Aussagen,  insbesondere  hinsichtlich  der 
Verständlichkeit von sowie dem Umgang mit Informationen zum Thema 
„offene Daten“, wiesen auf Optimierungspotenziale in Bezug auf die 
inhaltliche, visuelle und technische Gestaltung des Portals hin.

7.2 Rolle und Aufgaben der Open-Data-Leitstelle

Im Interview mit der Open-Data-Leitstelle wurden deren Aufgaben und Be-
fugnisse adressiert. Die Schaffung der Leitstelle wurde vor allem als Mög-
lichkeit zur Weiterentwicklung des Open-Data-Portals und zur Beratung der 
datenbereitstellenden Stellen angesehen. Die Zuordnung der Leitstelle zu 
der für die ressortübergreifende IT zuständigen, obersten Landesbehörde 
und die derzeitige Zuordnung zur Staatskanzlei wurden von den Beschäftig-
ten positiv bewertet. In Bezug auf die Befugnisse der Leitstelle wurden zwei 
Aspekte  herausgestellt:  erstens  die  Möglichkeit,  die  Datenbereitstellung 
gemäß § 4 Abs. 5 ODaG anzuregen, was jedoch selten genutzt werde, und 
zweitens die Befugnis zur Festlegung von Open-Data-Standards und Ver-
fahrensregelungen gemäß § 5 Abs. 6 ODaG. 

Als eine der zentralen Aufgaben der Leitstelle wurde die Förderung der Be-
reitstellung offener Daten und in diesem Zusammenhang die Zusammenar-
beit mit den datenbereitstellenden Stellen genannt. Zuletzt wurde diesbe-
züglich eine veränderte Dynamik festgestellt, wonach datenbereitstellende 
Stellen die Leitstelle hinsichtlich der Unterstützung bei der Identifikation und 
Veröffentlichungen geeigneter Daten anfragten. Es wurde festgestellt, dass 
besonders bei  Fragen zur Datenbereitstellung, -nutzung,  Geodaten und 
unklaren Rechtsbegriffen Informations- und Abstimmungsbedarf bestehe. 
Als Maßnahme zur Unterstützung der Datenbereitstellung wurde das Ange-
bot einer einstündigen Open-Data-Sprechstunde pro Woche eingerichtet, 
das allerdings bisher wenig angenommen wurde. Hinzu kam die Einrichtung 
der innerhalb von Behörden anzusiedelnden Datennutzbeauftragten, das 
Projekt „Zentrales Kommunales Informationssystem (ZKIS )“ des Ministeri-
ums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport für eine zentrale Platt-
form mit Schnittstelle zum Open-Data-Portal zur Verwaltung der kommuna-
len Haushaltsdaten sowie eine derzeit durch die Leitstelle erarbeitete För-
derrichtlinie zur kommunalen Aktualisierung der Fachverfahren. Zur Sicher-
stellung der Qualitätsstandards in § 5 ODaG wurde im Falle von Finanzda-
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ten von einer Mitgliedschaft der Leitstelle in einem Lenkungsausschuss be-
richtet. 

Als Optimierungspotentiale zur Förderung der Datenbereitstellung seitens 
der Leitstelle erschienen in Zusammenhang mit der empirischen Auswer-
tung insbesondere die nachfolgenden Möglichkeiten zielführend: Einrich-
tung einer automatisierten Ablehnung bei der Eingabe fehlerhafter Angaben 
in der Eingabemaske (z. B. die fehlende Möglichkeit zum Download eines 
Datensatzes) in den Metadaten-liefernden Systemen, die Vereinheitlichung 
der  Qualitätsanforderungen  auf  den  verschiedenen  Verwaltungsebenen 
sowie die Schaffung von Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Verwal-
tung, einschließlich des Austauschs und der Zusammenarbeit  zwischen 
verschiedenen Behörden. Hinsichtlich der Leitstelle selbst und ihrer Rolle 
wurde perspektivisch u. a. die Anpassung von § 4 Abs. 5 ODaG von einer 
Anregung hin zu einer Weisungsbefugnis der Leitstelle zur Datenbereitstel-
lung vorgeschlagen. Zudem müsse die langfristige Ausrichtung der Leitstel-
le geklärt werden, bspw. ob sie zukünftig eine koordinierende oder zentrali-
sierte Beratungsfunktion übernehmen solle und entsprechende personelle 
Ressourcen aufgestockt werden müssten.

7.3 Kritische Würdigung der Umsetzung des ODaG 

In Bezug auf den in § 1 Abs. 1 festgelegten Zweck des Gesetzes, einen frei-
en und ungehinderten Zugang der Allgemeinheit zu allen nicht schützens-
werten digitalen Daten zu ermöglichen, wurden im Rahmen der fachlichen 
Diskussion  rechtliche,  organisatorische  und  technische  Anforderungen 
identifiziert. Die Bewertung der Erfüllung dieser Anforderungen knüpfen un-
mittelbar an die Aspekte der vorangegangenen Abschnitte an.

7.3.1 Beurteilung der Erreichung des Gesetzeszwecks durch die 
Leitstelle

Die Bewertung der Erreichung des Gesetzeszwecks fiel laut den Interview-
ten eher mäßig aus. Positiv wurden auf Ebene des Gesetzes die Schließung 
einiger Regelungslücken durch das ODaG hervorgehoben, darunter die 
gesetzliche Verankerung der Bereitstellung von amtlichen Informationen, 
die deutlichere Abgrenzung der Regelungen des ODaG von denen des IZG-
SH sowie die Förderung der Transparenz und des gleichberechtigten Da-
tenzugangs. Erfolge, in Form umgesetzter Handlungen, umfassten u. a. die 
Bereitstellung von Geodaten, den Ausbau der Open-Data-Infrastruktur und 
die proaktive Kontaktaufnahme einiger Stellen mit der Leitstelle. Jedoch 
wurden auch unerreichte Ziele sowie Verbesserungs- und Optimierungspo-
tenziale identifiziert. Ausgewählte Potenziale seien laut den Interviewten die 
Stärkung der Datenkompetenz innerhalb der bereitstellenden Stellen sowie 
die verpflichtende Berücksichtigung der in § 5 Abs. 4 ODaG aufgeführten 
Open-Data-Standards. Die konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung um-
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fassen die Identifizierung von Daten durch die Leitstelle und das Einholen 
von Hinweisen der involvierten Stellen. 

7.3.2 Erfüllung rechtlicher, technischer, organisatorischer und 
übergreifender Anforderungen

Die Ergebnisse der Literaturrecherche sowie die Einordnung des ODaG und 
dessen Umsetzungsstands zeigten einige Optimierungspotenziale hinsicht-
lich der rechtlichen Anforderungen aus Perspektive von Nutzerinnen und 
Nutzern auf.  Obwohl Share-alike-Regelungen prinzipiell den Open-Data-
Kriterien entsprechen, sollten sie aufgrund potenzieller Kompatibilitätspro-
bleme nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Jegliche weiteren Einschrän-
kungen in Lizenzen sind mit Open Data nicht vereinbar. Hier zeigte sich An-
passungsbedarf, dahingehend, dass sich die bereits vor Inkrafttreten des 
ODaG bestehende überwiegende Häufigkeit von Namensnennungslizen-
zen seitdem nicht zu einer vermehrten Verwendung uneingeschränkter Li-
zenzen gewandelt hatte. Positiv hingegen ist zu werten, dass die Share-ali-
ke-Lizenz CC-BY-SA/4.0 vor Inkrafttreten des ODaG selten und seitdem gar 
nicht mehr vergeben wurde. Ebenso werden die Lizenz CC-BY-ND/4.0, die 
die Bearbeitung untersagt, sowie die Lizenz CC-BY-NC/4.0, die die kom-
merzielle Nutzung untersagt, nach Inkrafttreten des ODaG von Landesbe-
hörden nicht mehr verwendet. Bezüglich des Ausschlusses einer Prüfpflicht 
für die inhaltliche Qualität der Daten gemäß § 5 Abs. 5 ODaG und des Haf-
tungsausschlusses in § 6 Abs. 1 ODaG wurde festgestellt, dass die inhaltli-
che Qualität zwar für die Nutzerinnen und Nutzer von Bedeutung ist, eine zu 
strenge Haftung jedoch öffentliche Stellen von der Datenbereitstellung ab-
halten könnte, was dem Gesetzesziel zuwiderlaufen würde. Hier erscheint 
die Einführung einer Pflicht zur Korrektur der Daten oder einer Hinweis-
pflicht für nach der Bereitstellung aufgetretene Fehler sinnvoll. Das ODaG 
enthält bislang keine Pflicht zur Datenbereitstellung für Landesbehörden 
und schließt einen Anspruch auf Bereitstellung der Daten ausdrücklich aus. 
Jedoch könnte eine Verpflichtung der öffentlichen Stellen zur Datenbereit-
stellung die Kontinuität der Datenbereitstellung sichern und so größere Si-
cherheit für die Nutzerinnen und Nutzer der Daten schaffen. 

Die organisatorischen, technischen und übergreifenden Anforderungen an 
offene Daten wurden auf Grundlage fachlicher Diskussionen und dem Leit-
faden der Bertelsmann Stiftung festgelegt.  Auf  organisatorischer Ebene 
wurden die aus Diskussionen in der Fachwelt, der Zivilgesellschaft und ver-
schiedenen Stakeholdergruppen formulierten Anforderungen zum Großteil 
erfüllt, doch es gibt Defizite bei der Vollständigkeit der Metadateneinträge. 
Die geringe Abweichung des Änderungsdatums um wenige Sekunden vom 
Veröffentlichungsdatum der Metadaten ließ Zweifel seitens des Evaluati-
onsteams an tatsächlichen Änderungen aufkommen. Dies könnte sich, wie 
aus der Literaturrecherche hervorging, auf die Einschätzung der Nutzerin-
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nen und Nutzer hinsichtlich der Aktualität und möglicher Änderungen der 
Informationenauswirken. Hinzu kam, dass sich aus der Metadatenanalyse 
ein Nachholbedarf hinsichtlich der Vollständigkeit der Metadateneinträge 
bei den Angaben des Autors und des Maintainers zeigte.

Die technischen Anforderungen, die anhand des 5-Sterne-Modells operatio-
nalisiert wurden, wurden in unterschiedlichem Umfang erfüllt. Daten wurden 
häufig unter einer freien Lizenz (Ein-Stern-Bedingung) sowie in einem struk-
turierten Dateiformat (Zwei-Sterne-Bedingung) bereitgestellt. Während alle 
dynamischen Daten in strukturierten Formaten vorlagen, betraf dies bei sta-
tischen Daten nach Inkrafttreten des ODaG etwa zwei Drittel der Dateien 
und zeigte damit Verbesserungspotential auf. Während alle dynamischen 
Daten in  nicht-proprietären Formaten (Drei-Sterne-Bedingung)  vorlagen, 
traf dies nach Inkrafttreten des ODaG bei statischen Daten lediglich auf et-
was mehr als die Hälfte zu. Die Anforderung der Wiederauffindbarkeit (Vier-
Sterne-Bedingung) einer Ressource über ihre URL war bei allen vorliegen-
den Dateien erfüllt, jedoch waren weniger als ein Prozent der Datenanderen 
Datenquellen (Fünf-Sterne-Bedingung) verknüpft. Im Rahmen übergreifen-
der Aspekte konnte festgestellt werden, dass die Metadatenstruktur dem 
DCAT-AP.de-Standard  entspricht,  was  die  Kompatibilität  mit  anderen 
Open-Data-Angeboten in Deutschland und Europa fördert. Eine Bereitstel-
lung der Daten des Open-Data-Portals über eine API war ebenfalls vorhan-
den. Allerdings erschien es problematisch, dass der Abruf von mehr als ei-
ner festgelegten Anzahl an Metadateneinträgen Fachkenntnisse erforderte, 
da dies potenzielle, unerfahrenere Nutzerinnen und Nutzer von der Daten-
verwendung ausschließen könnte. Während positiv gewertet wurde, dass 
Datensätze einer (Zeit - )Reihe auf dem Open-Data-Portal leicht erkennbar 
und der aktuellste Datensatz verlinkt waren, zeigte sich Verbesserungspo-
tenzial  bei  der Dokumentation und Benutzerfreundlichkeit  der Plattform, 
u. a. in Form einer Einführung von integrierten Datenanalyse- und Visuali-
sierungstools.

7.4 Synthese der im Rahmen der Evaluation identifizierten 
Perspektiven verschiedener Akteurinnen und Akteure

Der folgende Abschnitt286 greift aus Sicht des Evaluationsteams zentrale, 
von verschiedenen Gruppen von Akteurinnen und Akteuren in unterschiedli-
chen Kontexten eingebrachte Aspekte hinsichtlich der Datenbereitstellung 
und deren Optimierung auf und stellt diese gegenüber. Aufgrund der unter-
schiedlichen Fallzahlen der Erhebungsmethoden handelt es sich hierbei um 

286 Die Tatsache, dass verschiedene Gruppen einzelne Aspekte nicht nannten, lässt keine Rückschlüsse auf 
gegenteilige Ansichten der Akteurinnen und Akteure auf bestimmte Sachverhalte zu. Zudem ist auf den teils  
geringen Rücklauf bei der Befragung der in § 2 Abs 1 ODaG genannten Stellen (n = 23, von denen nur vier 
Befragte angaben, dass ihre Behörde bereits Daten bereitgestellt hatte) hinzuweisen, was die Validität der 
Aussagen limitiert.
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eine rein qualitative Darstellung, aus der keine (kausalen) Zusammenhänge 
abzuleiten sind.

Die Angaben der an der Befragung teilnehmenden in § 2 Abs. 1 ODaG ge-
nannten Stellen, der Nutzerinnen und Nutzer sowie der interviewten Mitar-
beitenden der Open-Data-Leitstelle wiesen verschiedene gemeinsame An-
sichten auf. Als (mögliche) Gründe für die Nichtbereitstellung von Daten 
wurden sowohl seitens der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen als auch 
der Open-Data-Leitstelle unterschiedliche Unsicherheiten im Umgang mit 
den rechtlichen Aspekten und der Datenbereitstellung sowie eine fehlende 
Einschätzung der Notwendigkeit zur Datenbereitstellung genannt. 

Hinsichtlich  benannter  möglicher  Einzelmaßnahmen zur  Steigerung der 
Datenbereitstellung und deren Optimierung betonten sowohl die Landesbe-
hörden als auch die Leitstelle zum einen die Bedeutung von zusätzlichen 
personellen Ressourcen der jeweiligen datenbereitstellenden Stelle, wobei 
die Landesbehörden eine Aufstockung der personellen Ressourcen zur Er-
füllung dieser Aufgabe für notwendig erachteten. Zum Zweiten wurde sei-
tens  der  Landesbehörden  um  die  Klärung  der  Anforderungen  an  die 
Daten(bereitstellung) gebeten z. B. im Rahmen einer Verordnung oder er-
gänzenden Handreichungen (hinsichtlich der bereitzustellenden Daten und 
Formate sowie dem Weg der Bereitstellung).  Dies spiegelte sich in der 
Schilderung  der  Open-Data-Leitstelle  über  die  derzeitige  Arbeit  an  der 
Rechtsverordnung durch die ressortübergreifende IT zuständige oberste 
Landesbehörde gem. § 4 Abs. 4 ODaG wider. Drittens wurde sowohl von 
Landesbehörden als auch der Leitstelle der Ausbau der Datenkompetenz in 
den datenbereitstellenden Stellen für die Steigerung der Datenbereitstel-
lung als hilfreich erachtet. Dies äußerte sich allerdings in unterschiedlichen 
Ausprägungen:  während die  Landesbehörden den Wunsch nach Schu-
lungsmaßnahmen sowie zur Steigerung der Bekanntheit des ODaG äußer-
ten, sprach sich die Open-Data-Leitstelle für eine Sensibilisierung der da-
tenbereitstellenden Stellen zum Umgang mit Daten im Allgemeinen, die Ein-
richtung von dezentralen Open-Data-Koordinatorinnen und -Koordinatoren 
sowie das stärkere Bewerben der Leitstelle und ihrer Angebote aus. 

Ein von Nutzerinnen und Nutzern sowie den an der Befragung teilnehmen-
den Landesbehörden aufgegriffener Aspekt ist die Verbesserung der Da-
tenqualität. Diesem liegt insbesondere die Aussage der Nutzerinnen und 
Nutzer über teils unstrukturierte Daten bzw. seitens der Behörden der geäu-
ßerte Bedarf von Vorschriften bei der Datenbereitstellung, insbesondere 
dazu welche Daten bereitgestellt werden müssten und welche Formate hier-
bei zu verwenden seien, zugrunde. Während die Behörden angaben, dass 
klarere Vorgaben fehlen, wurde seitens der Leitstelle insbesondere die Not-
wendigkeit betont, die Datenkompetenz innerhalb mancher datenbereitstel-
lenden Behörden zu erhöhen.
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Mit Blick auf das ODaG wurde darüber hinaus von beiden Gruppen der 
Wunsch nach weiteren Regelungen geäußert. Dies geschah allerdings in 
unterschiedlicher Ausprägung. Während einzelne Befragte der Landesbe-
hörden die verbindlichere Formulierung zur Bereitstellung offener Daten 
durch die Behörden des Landes nach § 2 Abs. 1 ODaG einbrachten, er-
wähnte die Leitstelle als wünschenswerte Maßnahmen u. a. die namentli-
che Einbindung des Statistikamts Nord, gewisse Möglichkeiten zur Sanktio-
nierung, insofern kein Datenmanagement-Plan mit  der Berücksichtigung 
von offenen Daten bei Anmeldung einer IT-Maßnahme vorliegt, sowie die 
Vorgabe von zu verwendenden Lizenzen im Gesetz. 

Darüber hinaus war stellenweise ein indirekter Bezug der Aussagen ver-
schiedener Gruppen von Akteurinnen und Akteuren hinsichtlich der Bewer-
bung des Open-Data-Portals erkennbar. Mitunter wurde die Präsenz (der 
Beschäftigten) der Leitstelle auf Social-Media-Kanälen sowie einschlägigen 
öffentlichen Veranstaltungen sowohl aus den Angaben der Nutzerinnen und 
Nutzer als auch der Leitstelle deutlich. So benannten einzelne befragte Nut-
zerinnen und Nutzer bei den Wegen, über die sie auf das Open-Data-Portal 
erstmals aufmerksam wurden, u. a. Social-Media-Kanäle sowie öffentliche 
Veranstaltungen. Ähnlich dazu berichteten die Beschäftigten der Leitstelle, 
dass man mit den Nutzerinnen und Nutzern bspw. über digitale Veranstal-
tungen in Schleswig-Holstein sowie den sozialen Medien in den Austausch 
trete. Außerdem wurde die größtenteils störungsfreie Funktion des Portals 
sowohl von den Nutzerinnen und Nutzern in Form der Bewertung der Aus-
sage „Die Webseite funktioniert technisch einwandfrei“ mit einem hohen 
durchschnittlichen Wert (von 4,1 auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 die ge-
ringste und 5 die höchste Zustimmung darstellte) als auch den Beschäftig-
ten der Open-Data-Leitstelle bestätigt. 

In Bezug auf ausbaufähige Datenbestände wich die Beurteilung der Nutze-
rinnen und Nutzer von der der Leitstelle ab: so brachten einzelne Nutzerin-
nen und Nutzer an, dass v. a. Daten aus dem Bereich Umwelt (vollständige 
Biotoptypenkartierungen,  Pegel-/Hochwasserstände,  Daten  zu  Fließge-
wässern und Seen sowie Baumkatasterdaten etc.) noch unzureichend auf 
dem Portal bereitgestellt werden würden, während die Leitstelle mitunter die 
Datenbereitstellung des Umweltministeriums positiv hervorhob.

In Anbetracht der Unterschiede des ODaG zu den Anforderungen des IZG-
SH wichen die Angaben der an der Befragung teilnehmenden Landesbehör-
den von denen der Leitstelle ab. Während Erstere diese als nicht eindeutig 
bezeichneten, wurde seitens der Leitstelle die Konkretisierung einiger un-
klarer Regelungen im IZG-SH durch das ODaG betont.
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8. Handlungsempfehlungen
Erstellt durch das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung

Basierend auf der durchgeführten Evaluation wurden Defizite in Bezug auf 
die Umsetzung des ODaG identifiziert, die sich nachteilig auf die Erfüllung 
des  Gesetzeszwecks  auswirken  können.  Bevor  im  Folgenden  Optimie-
rungsbedarfe  und Handlungsempfehlungen,  hinsichtlich  Maßnahmen im 
Zuständigkeitsbereich des Landes Schleswig-Holstein sowie Maßnahmen 
auf Bundesebene, vorgestellt werden, ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei dem Gesetzeszweck zur Förderung der Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit von Verwaltungshandeln (§ 1 Abs. 1 Satz 3 ODaG) um ein langfristi-
ges Ziel handelt, das 24 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht 
hinreichend belastbar evaluiert werden kann. Im Rahmen der Evaluation 
des ODaG und seiner  Umsetzung,  wird  daher  insbesondere die  in  § 1 
Abs. 1 Satz 1 aufgeführte Stärkung des freien und ungehinderten Zugangs 
der Allgemeinheit zu allen nicht schützenswerten, digitalen Daten betrach-
tet. Zudem wurde im Rahmen einzelner Erhebungsinstrumente (teilstandar-
disierte Befragung der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten Stellen und Interview) 
auf die Einrichtung einer infrastrukturellen Grundlage für ein landesweit ein-
heitliches und interoperables Datei-  und Datenmanagement  (§ 1 Abs. 1 
Satz 2 ODaG) Bezug genommen. 

Ein besonderer Optimierungsbedarf wurde im Bereich der proaktiven Be-
reitstellung von Informationen über das Open-Data-Portal durch die Lan-
desbehörden und hier insbesondere die obersten Landesbehörden, festge-
stellt. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der proaktiven Informationsbe-
reitstellung für die Entwicklung staatlicher Transparenz bietet sich eine Prio-
risierung  der  folgenden  Handlungsempfehlungen  an,  die  in  mehrfacher 
Weise ineinandergreifen. Es empfiehlt sich ein Vorgehen entsprechend der 
hier vorgeschlagenen Reihenfolge.

1. Ausbau der Datenkompetenz innerhalb der datenbereitstellenden Stel-
len, 

2. Änderung der Vorschriften mit dem Ziel zur Förderung der Bereitstellung 
von Daten, 

3. Verbesserung und Weiterentwicklung des Open-Data-Portals,
4. Optimierung der Metadatenangaben und Schlagwortvergabe,
5. Gesetzliche Anpassungen hinsichtlich des rechtssicheren Umgangs mit 

offenen Daten,
6. Einbindung der kommunalen Ebene in das Open-Data-Portal.
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1. Ausbau der Datenkompetenz innerhalb der 
datenbereitstellenden Stellen 

Im Rahmen der Evaluation wurde festgestellt, dass eine Stärkung der Da-
tenkompetenz des Personals in den datenbereitstellenden Stellen erforder-
lich ist, um die Anzahl veröffentlichter Daten und deren kontinuierliche Be-
reitstellung auf dem Open-Data-Portal zu erhöhen. Sowohl in der Befragung 
der in § 2 Abs. 1 ODaG genannten öffentlichen Stellen als auch im Interview 
mit der Leitstelle wurde eine gewisse Unsicherheit seitens potenzieller Da-
tenbereitstellerinnen und -steller darüber identifiziert, welche Informationen 
gemäß § 5 ODaG proaktiv veröffentlicht werden sollten. Es wird daher emp-
fohlen, die angebotenen Aufklärungsbemühungen der Open-Data-Leitstelle 
fortzusetzen, einschließlich einer verstärkten Bewerbung des Angebots ei-
ner Open-Data-Sprechstunde sowie der Entwicklung von Weiterbildungs-
angeboten.

Des Weiteren sollte eine Klärung der zukünftigen Rolle der Leitstelle als ko-
ordinierende oder zentrale Beratungsstelle von den verantwortlichen In-
stanzen vorgenommen und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. 
Mögliche Maßnahmen könnten entweder im personellen Ausbau der Leit-
stelle oder in der Einrichtung dezentraler Ansprechpartnerinnen und -part-
ner in den jeweiligen Ressorts liegen, die über entsprechende Datenkompe-
tenzen verfügen. Beide Ansätze erscheinen zielführend, um die Hürden für 
Datenbereitstellerinnen und -steller zu verringern, kurze Wege zu schaffen 
und somit langfristig die Anzahl und Qualität der bereitgestellten Daten zu 
erhöhen.

2. Änderung der Vorschriften mit dem Ziel zur Förderung der 
Bereitstellung von Daten 

Im Rahmen der Evaluation zeigte sich, dass unter den Landesbehörden in 
§ 2 Abs. 1 ODaG, darunter vor allem den obersten Landesbehörden, die 
Bereitschaft, sich mit dem Thema offener Daten auseinanderzusetzen, eher 
gering war. Die teilstandardisierte Befragung, die den Behörden die Mög-
lichkeit bot, Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge bei der Anwendung 
des ODaG aufzuzeigen, verzeichnete eine recht geringe Teilnahme. Auch 
im Interview mit  der  Open-Data-Leitstelle  wurde der  Eindruck bestätigt, 
dass neben Unsicherheiten in der Rechtsanwendung auch eine teils man-
gelnde Bereitschaft zur Datenbereitstellung herrschte. Daher wird die Prü-
fung der Einführung einer verpflichtenden Regelung zur Datenbereitstellung 
und weitergehender Durchsetzungsmechanismen empfohlen. Dazu zählen 
mögliche Maßnahmen wie die Einführung eines Anspruchs auf Bereitstel-
lung – zumindest bestimmter – Daten oder einer Rechtfertigungspflicht für 
das Unterlassen der Bereitstellung bestimmter Daten. Ebenfalls wäre eine 
namentliche Nennung von Behörden im Gesetzestext zu prüfen, um etwai-
gen mehrdeutigen Interpretationen der Einbeziehung einzelner Behörden in 
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den Geltungsbereich des ODaG vorzubeugen, wie der im Interview identifi-
zierte Fall des Statistikamts Nord zeigte.

3. Verbesserung und Weiterentwicklung des Open-Data-Portals

Das Open-Data-Portal, das vom Gesetzgeber nach §§ 2 - 4 ODaG als zen-
tral für die Erreichung des Gesetzeszwecks betrachtet wird, wies einzelne 
Defizite auf, wie aus der teilstandardisierten Befragung der Nutzerinnen und 
Nutzer hervorging. Angesichts des Ziels, eine digitale Infrastruktur zu schaf-
fen, die insbesondere durch eine einfache Auffindbarkeit von Informationen 
benutzerfreundlich ist, besteht Bedarf an einer Anpassung der Filter- und 
Downloadfunktion des Open-Data-Portals:

Besonders relevant ist dies, da die Auswertung der Nutzungsdaten zeigte, 
dass die Filterfunktion, häufig in Kombination mit Suchbegriffen, für die Da-
tensatzsuche verwendet wurde. Im Rahmen der Befragung von Nutzerin-
nen und Nutzern wurde angeregt, mehr Filteroptionen anzubieten. Da die 
bisherige Filterfunktion keine Mehrfachauswahl innerhalb einer Filterkate-
gorie erlaubte, konnten Nutzerinnen und Nutzer bspw. innerhalb der vor-
handenen Filter für „Herausgeber“ maximal eine herausgebende Stelle aus-
wählen. Auf diese Weise ist es aufwendig, die Daten von mehreren bereit-
stellenden Stellen zu filtern. Die Suche erschwert sich insbesondere dann, 
wenn es zu Umbenennungen oder Aufteilung einer datenbereitstellenden 
Stelle kam. Hier ist es, um eine höhere Transparenz zu erreichen, zudem 
empfehlenswert, einen Hinweis mit der ggf. vormaligen Bezeichnung der 
Stelle auf der jeweiligen Unterseite mit Datensätzen hinzuzufügen.

Ein weiteres Optimierungspotential stellte der Download von Datensätzen 
dar. Diesbezüglich wurde seitens der Nutzerinnen und Nutzer u. a. ange-
regt, die Downloadfunktion dahingehend zu verbessern, dass mehrere Da-
teien gleichzeitig ausgewählt und heruntergeladen werden können. Eine 
weitere von Nutzerinnen und Nutzern identifizierte Maßnahme, um den Auf-
wand für den Daten-Download zu verringern, stellte die Unterstützung bei 
automatisierten Datenabrufen dar. Insbesondere der Abruf einer großen 
Zahl an (Meta)daten erfordert Kenntnisse zu codebasierten Datenabrufen 
über die Schnittstelle des Portals. Ein erleichterter Zugang hierzu wäre die 
Bereitstellung von Tutorials und Skripten zum Umgang mit Datensätzen und 
automatisierten Abrufen. 

Vor dem Hintergrund der Nutzung des Open-Data-Portals könnte vonseiten 
der Open-Data-Leitstelle auch überlegt werden, ob mithilfe einer wirksamen 
Platzierung von Informationen zu Zielen und Umfang der Datenbereitstel-
lung, z. B. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Leitstelle oder innerhalb 
eines erweiterten Informationsbereichs auf dem Portal selbst, möglichen 
Fragen im Hinblick auf die Auffindbarkeit, Verfügbarkeit von Daten und de-
ren Abrufbarkeit auf dem Open-Data-Portal vorgebeugt werden könnte.
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4. Optimierung der Metadatenangaben und Schlagwortvergabe

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Optimierung ist die Metadatenangabe der Va-
riablen „author“ und „maintainer“. Diese wurden von verschiedenen daten-
bereitstellenden Stellen unterschiedlich interpretiert, sodass diese Angaben 
für die Evaluation nicht sinnvoll verwendet werden konnten. Es ist zu vermu-
ten, dass die unterschiedliche Interpretation dieser Angaben auch die Aus-
sagekraft der Variablen für Nutzerinnen und Nutzer deutlich reduziert. Da-
her sollte zur korrekten Verwendung der Metavariablen eine Empfehlung 
seitens der Leitstelle an die datenbereitstellenden Stellen ausgesprochen 
werden. Dahingehend erscheint es relevant, dass die Open-Data-Leitstelle 
über hinreichende Befugnisse verfügt, um auf die Einhaltung von Standards 
hinzuwirken. In diesem Zusammenhang sollte auch die Möglichkeit geprüft 
werden, über die persönliche Kontaktierung der Datenbereitstellerinnen und 
-steller mit Bitte um Korrektur hinaus, der Leitstelle die Berechtigung zur 
Korrektur bzw. Anpassung von eindeutig fehlerhaften Einträgen in den Me-
tadaten einzuräumen. 

Zudem wurde im Rahmen der Metadatenauswertung zwar die Aktualität der 
abgerufenen Metadaten anhand ihres Veröffentlichungs- sowie Änderungs-
datums für alle Einträge festgestellt. Das Änderungsdatum ließ in vielen Fäl-
len jedoch keine eindeutige Aussage über eine tatsächliche Änderung zu, 
da es in über der Hälfte der Fälle nur um wenige Sekunden vom Veröffentli-
chungsdatum abwich. Zur Kenntlichmachung von tatsächlichen Änderun-
gen an den Metadaten wird empfohlen, nur in diesen Fällen ein Änderungs-
datum anzugeben, wie dies bereits bei den Ressourcen der Fall ist. Zusätz-
lich stellt die Angabe eines Löschdatums oder der Information, ob der jewei-
lige Eintrag zum Betrachtungszeitpunkt online verfügbar ist, wie dies auf 
dem Transparenzportal-Schleswig-Holstein der Fall ist, eine Optimierungs-
möglichkeit dar. Auf diese Weise könnte langfristig mehr Transparenz zu 
vorhandenen Daten und Informationen erreicht werden.

Die Auswertung der Metadaten hatte zudem gezeigt, dass über 5.000 ver-
schiedene Schlagwörter  vergeben wurden.  Sehr  viele  der  Schlagwörter 
wurden ausschließlich in einem bestimmten Zeitraum vergeben. Oftmals 
suchen Nutzerinnen und Nutzer nach wenigen Begriffen,  jedoch ist  die 
Wahrscheinlichkeit gering, dass sie ihre Suche fortsetzen, sobald sie pas-
sende Resultate angezeigt bekommen. Bei der Verwendung von (mehre-
ren) synonymen Begriffen könnten Nutzerinnen und Nutzer somit ggf. nicht 
alle relevanten Informationen finden. In Bezug auf die vergebenen Schlag-
wörter wird empfohlen, Datenbereitstellerinnen und -steller für die Vergabe 
von aussagekräftigen Schlagwörtern zu sensibilisieren und so einer stei-
genden Anzahl an synonymen Schlagwörtern entgegenzuwirken. Hierfür 
könnten auch Vorgaben hinsichtlich der Verwendung einer einheitlichen 
Schreibweise von Begriffen gemacht werden, wie bspw. ein Verzicht auf 
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Umlaute und Sonderzeichen. Zudem könnten, basierend auf den im Open-
Data-Portal bereitgestellten Informationen, detaillierte inhaltliche Kategori-
en identifiziert und hierfür repräsentative Begriffe in Form eines Dropdown-
Menüs den Datenbereitstellerinnen und - stellern vorgegeben werden. 

5. Gesetzliche Anpassungen hinsichtlich des rechtssicheren 
Umgangs mit offenen Daten

Eine empfohlene Maßnahme, die eine entsprechende Gesetzesänderung 
erfordern würde, betrifft die Normierung klarer Vorgaben an die zu verwen-
denden Lizenzen. Die Analyse der Metadaten zeigte eine große Anzahl an 
verwendeten Lizenzen. Um einer Lizenzproliferation entgegenzuwirken und 
damit  eine  höhere  Rechtssicherheit  für  Nutzerinnen  und  Nutzer  sowie 
Rechtsanwenderinnen und - anwender zu gewährleisten, erscheint es sinn-
voll, die Empfehlungen im Open-Data-Leitfaden anzupassen. Dies könnte 
beinhalten, dass die vorrangige Nutzung von Lizenzen ohne Einschränkun-
gen empfohlen wird, sofern möglich. Bei Unklarheiten über den Schutzsta-
tus bestimmter  Daten könnte  die  Verwendung von Lizenzen ohne Ein-
schränkungen anstelle ihrer bloßen Markierung als gemeinfrei empfohlen 
werden. Darüber hinaus stellt  die Verwendung von Lizenzen ohne Ein-
schränkungen in Situationen, in denen Daten nicht gemeinfrei sein sollten, 
eine sicherere Option dar, denn sie legen klare Bedingungen für die Nut-
zung der Daten fest und können potenzielle rechtliche Probleme vermeiden.

Ein weiterer Aspekt zur Optimierung betrifft die Korrektur des Verweises in 
§ 6 ODaG auf das Informationsweiterverwendungsgesetz, das durch das 
DNG ersetzt wurde, um die Rechtsklarheit  zu gewährleisten. Insgesamt 
kann die Korrektur darauf abzielen, eine klarere, effektive und an die aktuel-
len Datenschutzstandards angepasste gesetzliche Grundlage für die Infor-
mationsweiterverwendung zu schaffen. Dies könnte auch dazu beitragen, 
dass den im Interview mit der Leitstelle identifizierten Unsicherheiten unter 
potentiellen Datenbereitstellerinnen und -stellern entgegengewirkt wird.

6. Einbindung der kommunalen Ebene in das Open-Data-Portal

Eine wichtige Erkenntnis aus der Evaluation ist, dass trotz der „Kann-For-
mulierung“ in § 1 Abs. 1 ODaG auch öffentliche Stellen auf kommunaler 
Ebene grundsätzlich das Open-Data-Portal nutzen. Die Informationen, die 
auf kommunaler Ebene verfügbar sind, sind in der Regel für Bürgerinnen 
und Bürger von Interesse. Daher könnte erwogen werden, die kommunale 
Ebene in das Gesetz aufzunehmen. Dies würde auch dem Wunsch nach 
vereinheitlichten Qualitätsanforderungen der verschiedenen Verwaltungs-
ebenen entsprechen, wie er im Interview mit der Open-Data-Leitstelle geäu-
ßert wurde. Neben Schulungen könnten weitere Unterstützungsangebote in 
Betracht gezogen werden. Zum Beispiel könnten die Kommunen beim Aus-
bau ihrer digitalen Infrastruktur unterstützt werden, etwa durch spezielle 
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Förderprogramme und den Ausbau des interoperablen Datei- und Daten-
managements, um relevante Informationen ohne großen zusätzlichen Auf-
wand über das Open-Data-Portal bereitzustellen.
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Initialer Maßnahmenplan der Landesregierung zur Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen

Nachfolgend nimmt die Landesregierung Stellung zu den Handlungsempfehlungen des 
Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung im Evaluationsbericht zum 
Umsetzungsstand des Gesetzes über offene Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung 
(Offene-Daten-Gesetz – ODaG) Schleswig-Holstein. Es wird dabei auf Kapitel 8 
Handlungsempfehlungen ab Seite 112 im Evaluationsbericht verwiesen. 

Ausbau der Datenkompetenz innerhalb der datenbereitstellenden Stellen (S. 113)

Der Ausbau der Datenkompetenz innerhalb der datenbereitstellenden Stellen wird durch 
das in der Landesdatenstrategie definierte Kompetenzzentrum Daten Schleswig-Holstein 
(KoDaSH) gefördert, welches die Aufgaben wie strategische Steuerung, Monitoring, 
Netzwerkaufbau, technische Anforderungen und rechtliche Fragen übernimmt. 

Änderung der Vorschriften mit dem Ziel zur Förderung der Bereitstellung von Daten 
(S. 113-114)

Hierzu wird ebenfalls auf das Kompetenzzentrum für Datenmanagement Schleswig-
Holstein (KoDaSH) verwiesen. Eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen scheint zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht günstig, um die Kontinuität und Sicherheit rechtlicher 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Verbesserung und Weiterentwicklung des Open-Data-Portals (S. 114)

Analog zum nationalen Portal GovData ist auch für das Open-Data-Portal des Landes ein 
Wechsel der Portal-Software vorgesehen. Dies wird voraussichtlich viele der bisherigen 
Schwierigkeiten bei der Nutzung beseitigen. Tutorials und Skripte zum Umgang mit Daten 
wurden bereits entwickelt und stehen als freie und offene Software unter 
https://gitlab.opencode.de/sh/zit/opendata/open-data-examples zur Verfügung.

Optimierung der Metadatenangaben und Schlagwortvergabe (S. 115)

Der Gegenstand dieser Handlungsempfehlung liegt außerhalb der Zuständigkeit 
Schleswig-Holsteins. Der vom IT-Planungsrat festgelegte Metadatenstandard DCAT-AP.de 
wird von der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) im Rahmen des Produkts GovData 
betreut. Schleswig-Holstein ist als ständiges Mitglied im Produktboard GovData der FITKO 
vertreten und wirkt dort auf eine Anpassung des DCAT-AP.de-Standards hin.

https://gitlab.opencode.de/sh/zit/opendata/open-data-examples
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Gesetzliche Anpassungen hinsichtlich des rechtssicheren Umgangs mit offenen 
Daten (S. 115-116)

Diesbezüglich liegt bereits ein rechtliches Gutachten zu den Lizenzen1 vor. Eine 
Überarbeitung des Open-Data-Leitfadens2 ist geplant. 

Einbindung der kommunalen Ebene in das Open-Data-Portal (S. 116)

Um die Bereitstellung offener Daten der kommunalen Ebene zu fördern, wurde eine 
Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zum Zweck der Förderung der Anbindung 
von Fachverfahren an das Open-Data-Portal Schleswig-Holstein3 erlassen.

1 https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/gutachten-odag-sh   
2 https://opendata.schleswig-holstein.de/leitfaden/   
3 https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-  

zweck-der-forderung-der 

https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-zweck-der-forderung-der
https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-zweck-der-forderung-der
https://opendata.schleswig-holstein.de/leitfaden/
https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/gutachten-odag-sh
https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-zweck-der-forderung-der
https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-zweck-der-forderung-der
https://opendata.schleswig-holstein.de/leitfaden/
https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/gutachten-odag-sh
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